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1. Ablaufplander Aufbaushulung

Zeitablauf: Mo. 10:0.6:00 Uhr, Di-Do. 9:0016:00, Fr. 9:0612:00 Uhr

Montag Zeit
Ref.
bisX | Offener Anfang:Ankommenund Getrankeversorgung (Mmp
R
10:15 | BegrufRung und Organisatorisches 304
Uhr (RM)
Vorstellungsrunde und Formulierung derwartungshaltung 454
(RM)
12 Uhr | Ubersicht Rechtsgrundlagen: HSchG, DO, PflVO, KonfO, Vorstellungd o n
terialienheftes, weitere Literatur (und ggf. Reisekosten) (DRIJZ
12:00 Uhr Mittagspause Cn
13 Uhr | Aktuelle(und mehr)Falle dePRArbeit zur Wiederholung von Themen ay 904
der Grundlagenschulungrgebnissicherungnd Lésungsbesprechung (DRIJY
Bis 14:30 Uhr ¢ Kaffeepause M p
16 Uhr | Dienstordnung (DO); praktische (einfache) Fallen aus der Beratungspr{ c n
0GR
Ergebnissicherung / Besprechung &ile M p
Dienstag Zeit
Ref.
9 Uhr | Mitbestimmung in Konferenzen (KonfO); praktis&earbeitung vorftypi- dn
sche) Féllen aus deKonferenzdschungel (J_ZR?AS;,
10:00 Uhrg Kaffeepause und Bearbeitung dé&élle zur Dienstordnung M P
Bis Bearbeitung der Teilnehmerfragen / Karten M p
12 Uhr | Arbeitsschutz Zusammenarbeit mit dem Medicalirport-Service Aus- 604
hange in Schulen (%
12:00 Uhr Mittagspause C
13 Uhr | Elektronisch&Kommunikationlauch innerhalb von Kollegien) und Konse{ o0 n
guenzen fur den Arbeitsalltag sowie die Personalratsarbeit (RDT\;{)
Teilzeit. SAOKNTFUGAIdzy AT wSOKG&IANHzy Rf I | 604
TZBeschaftigung; Rechte und Pflichten Teilzeitbeschaftigiemktion des| ©R
LAK und vorzeitige Inanspruchnahmkeildienstfahigkeit, Dienstunfahig- RM)
keit
14:30 Uhrg Kaffeepause M p
16 Uhr | Pflichtstundenverordnung TP
U3
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Mittwoch Zeit
Ref.
9 Uhr | Datenschutaind Informationsrechte des Personalrats cn
(RM
bis 10:00 Uhrg¢ Kaffeepause M p
Mehrarbeit (nach 861 HBG) und typische handlungsorientierte Situatiol 904
fur denPersonalrat imbetrieblichen Alltag (RT'\;)
12 Uhr | Prasemzeiten undBilanzierung 304
(GR
RM)
12:00 Uhr Mittagspause cCn
13 Uhr | Zusammenarbeimit der Schwerbehindertenvertretung(Detlef Nizold dn
HRWM)
14:30 Uhrg Kaffeepause M P
bis Ubersicht zum Pensionsrecht; Teilnehmerzentrierte praktisdbschatzung ¢ n
der individuellen Pensionsanspriiche (RJI\Q)
16 Uhr | Bearbeitung der Teilnehmerfragen / Karten M P
Donnerstag Zeit
Ref.
9 Uhr | Arbeitszeit fir sozialpadagogische Fachkrafte dn
(AKG)
10:00 Uhrg Kaffeepause M p
12 Uhr | Arbeit der FUGIB und Zusammenarbeit 1204
(HanneloreSeubert StSch HRWM
12:00 Uhr Mittagspause cn
13 Uhr | Disziplinarmal3hahmen / Disziplingsetz 904
- Souveraner Umgang mit Elternbeschwerden (AS,
- Unterrichtsbesuche durch die Schulleitung bR
14:30 Uhrg Kaffeepause M P
bis Ablauf von Personalratswahlen und vorzeitige Neuwahl nach 821 HPV({ m p
(S_g
Nebentatigkeiten und Mitbestimmung des PR bei der Versagungvon N 0 n
bentatigkeiten (OR
AS)
Beurteilungsrichtlinie ungraktische Bedeutung fittie schulische Perso- n.n.
nalratsarbeit (AS
DR
16 Uhr | Bearbeitung der Teilnehmerfragen / Karten M p
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Freitag Zeit
Ref.

9 Uhr | Themen nach Wunsch der Teilnehmenden M p
(RM,

AK
Fragen und Themen désbeitsschutzes; Stand der aktuellen Situation an Schy 604

(Rv,

AR

bis 10:15Uhr ¢ Kaffeepause M p
a CNBBIKaA(loSadAYYdzy3aa 9AyadSttdzyi on

dzy R @ LA aOKS CSKf SNJdzStt Sy 6Grndl q @K
schulung RM)

12 Uhr | Evaluation M p
(Rv,

AR

12:00 Uhr Gem. Abschluddittagessen Cn

Zu beachtenAbweichungen im Ablauf sind moglicth)

1.1. Abkurzungsverzeichnis

TVH

TVHEGGL-H

BeamtStG Beamtenstatusgesetz

HBG Hessisches Beamtengesetz

HPVG Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSchG Hessisches Schulgesetz

SPR Schulpersonalrat

SSA / StSchA  Staatliches Schulamt

Tarifvertrag Hessen

des Landes Hessen

Tarifvertrag Uber die Eingruppierung und die Entgeltordnung fur die L¢g
krafte und die im Schuldienst unterrichtsunterstitzenden Beschaftigter

Platz fir eigenéNotizen:




Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord] 9

2. Einfihrung

2.1 Vorstellungsrunde

Arbeitsauftrag:
A Befragt Euren Nachbarn / Nachbarin, so dass lhr ihn/ sie in einer kurzen Runde vorstellen kénnt.

2.2 Ubersicht Rechtsgrundlagen

2.2.1 Rechtsgrundlagen nacHerkunft

Institution Bestimmung Beispiele

Landtag Gesetz Hess. Beamtengesetz

Hess. Schulgesetz

Hess. Personalvertretungsgesetz

Landesregierung Verordnung
Hess. Kultusministerium | Verordnung, Erlass Konferenzordnung

Dienstordnung
Pflichtstundenverordnung
Einstellungserlass
Funktionsstellenerlass

Staatliches Schulamt (Rund)Verfigung Festlegung der beweglichen Ferientage
Versetzung

Abordnung

Genehmigung von Altersteilzeit
Schulleiter/in Anordnung Stundenplan

Aufsichtsflihrung

Dienstbefreiung

Bedienstete/r C C

2.2.2 Ubersichtder einschlagigeniteratur

A BUNDVERLAGGMBH (HRSG): »Der Personalrat«Zeitschriftenreine o | ;
Ausgabe 04/2025 ff., Bund Verlag GmbH: Frankfurt am Main, 2 I\H \

A BURKHOLBERNHARD>HessischeBersonalvertretungsgesetz : Kon h | /‘f
mentar«, 8. Adlage 2024, KSV MedienbH & Co KGNiedaden, ’\
2024.

A GERWERKSCHAERZIEHUNG UNBVISSENSCHARANDVERBANBIESSEN
(HRs@): »Dienst und Schulrecht fir Hessen : GEMhdbuch«52.
Nachlieferung 10/2025 ff., Mensch und Leben Verlagsgesellschaft
mbH: Bad Homburg, 2025.

A HESSISCHEMINISTERIUMS FURULTUS BILDUNG UND CHANCEN (HMKB) »Amtsblatts online:
https://hessischesamtsblatt.de

A LENDERD.; HERTELA.; LNDNERD.; ROMUNDERW. (HRSG): »Hessisches Personalvertretungsgesetz :
Basiskommentar mit Wahlordnungg. Auflage, Buni¥erlag GmbH, Frankfurt am Main, 2025.

A v. ROETTEKENROTHLANDERHRSG): »HBR : Hessisches Bedienstetenrecht : Teilausgabe 1 : Personalver
tretungsrecht« 139. Erganzungslieferung 09/2025 ff., Hhlig, Jehle Rehm GmbH: Heidelberg, 2026.

A PiER WALTER»Personalvertretungsrecht Hesseri@., neu bearebitete Auflage 01/2024, Walhalla
Fachverlag: Regensburg, 2024.
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2.2.3Vom Gesetz zur Anordnung

Art des Reches Erlauterungen / Beispiele

Gesetze Hessisches Beamtengeset&EHBG
A Erholungsurlaub wéahrend der Ferien
A Téatigkeit als Ehrenbeamter
A Politische und gewerkschaftliche Tatigkeiten
Hessisches Personalvertretungsgesetz
(8 37,838,839 8§74 Abs.1 Nr.8 HPVG)
A Der Personalrat ist freizustellen
A Aufstellung des Urlaubsplans
Verordnungen Hessische Urlaubsverordnu(®L6 Nr 1 und 2HUrlVO)
A Staatsburgerliche Pflichten
A Besondere Anlasse
A Personliche Griinde
Zustandigkeitsverordnung (VO Uber Zusténdigkeiten in beamtenrechtlichen |
sonalangelegenheiten im Geschéftsbieh des Kultusministeriums
88 Abs2
A Den Schulleiterinnen und Schulleitern wird jeweils fiir ihren Geschaftsber
wX8 !'0d® H RAS . S¥daAyAa NoSNINI 3
befreiung bis zur Dauer von 14 Arbeitstagen nach § 16 HUrlVO zu entsc

den.
Erlass Verwaltungsvorschriften zum Hessischen Reisekostengesetd RKG), Erlass
des Innenministers, Staatsanzeiger Nr. 2/2017, Seite 54
Verfugung Einzelverfigungen (Sport: EM, WM, Olympia)
Anordnung Unterrichtsbefreiung durch Dienststellenleitertin (Schulleiter*in)

2.2.4Rechtsberatung der Gewerkschaften und Verbande (fine Mitglieder)

GEW | Gewerkschaft Erziehung utissenschaft

glb | Gesamtverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Hessen e.V.
hphv | Hessischer Philologenverband e.V.

VBE | Verband Erziehung und Bildung

VDL | Verband der Lehrer Hessen.

D D D

2.2.5Gesamtpersonalrate Schulen an den staatlichen Schulamtern

Schulamt in Vorsitz Kontakt

Bebra Richard Maydorn gprs.ssa.bebra@kultus.hessen.de
05542/5029570

Fritzlar Antje Kuswa gprs.ssa.fritzlar@kultus.hessen.de
05622/790291

Fulda Cornelia Barby gprs.ssa.fulda@kultus.hessen.de
0661 8390141

Kassel Jens Zeiler gprs.ssa.kassel@kultus.hessen.de

0561/8078161


mailto:gprs.ssa.bebra@kultus.hessen.de
mailto:gprs.ssa.fritzlar@kultus.hessen.de
mailto:gprs.ssa.fulda@kultus.hessen.de
mailto:gprs.ssa.kassel@kultus.hessen.de
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2.2.6Links

1 https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/searciBlrgerservice Hessenrecht | Hier finden Sie
alle Gesetze und Rechtsverordnungen].

https://kultusministerium.hessen.de[Homepage des hessischen Kultusministeriums].
http://fortbildung -personalrate.delUnser Startpunkt fiir Materialien].
https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/schulegesundheit{Unterseite der Home-
page hessischen Kultusministeriums mit Themen zur Gesundheitsférderung].

= =4 =

2.2.7 Schlagwortverzeichnis HPVG

[Autoren: LEIMBACHC.;MAYDORNR.;ZEILER]]

Stichwort Fundstelle im HPVG
Ab . 866
lehnungsbegrindung § 72

Abordnung zu einer anderen Dienststelle 875 Abs. 1 Nr. 6 u. Abs. 2 Nr. €
Allgemein Aufgaben des PR 860 Abs. 1 u. 2
Altersgrenze, Weiterbeschéaftigung von Angestellten 875 Abs. 2 Nr. 9
Amtsenthebung 823

§21 Abs. 3
Amtsniederlegung 821 Abs. 3

8§23
Amtszeit 8§20 Abs. 2 u. 3
Anstellung (auf Lebenszeit) von Beamten/innen 875 Abs. 1 Nr. 1
Arbeitsablauf, Malinahmen zur Erleichterung des A. 878 Abs. 1 Nr. 4
Arbeitskampfverbot 82 Abs. 2
Arbeitsmethoden, Gestaltung der A. 878 Abs. 24
Arbeitsplatze, Gestaltung der A. 874 Abs. 1 Nr. 13
Arbeitszeit, Beginn und Ende der taglichen A. 8§78 Abs. 1 Nr. 1
Aufgaben (allgemeine) des PR 860 Abs. 1 u. 2
Auflésung von Dienststellen (Mitwirkung) 861 Abs. 3
Ba . i 878 Abs. 24

umafnahmen, Anhérung bei B.

Befangenheit 828 Abs. 3
Beforderungen 875 Abs. 1 Nr. 2
Behinderungsund Beglinstigungsverbot fur PRtglieder 87 Abs. 1
Beitragserhebungsverbot 836
Berufsausbildung, Grundsatze der B. 877 Abs. 1 Nr. 5
Beschlussfahigkeit 830 Abs.2u. 3
Beschlussfassung 830 Abs.1u.5
Beschlussverfahren beim Verwaltungsgericht 8106
Besichtigungsverfahren 861 Abs. 3
Beurlaubung und Teilzeitbeschaftigung gem. § 85a + f HBG 885 a +f HGB

8§75 Abs. 1 Nr. 7
Beurteilungsrichtlinien 877 Abs. 1 Nr. 3
Bewerbungsunterlagen missen dem Personalrat zur Verfuigun( 878 Abs. 24
stellt werden 863 Abs. 6

Da 878 Abs. 1 Nr. 6
tenschutz §42

Datenschutzbeauftragte(r) 878 Abs. 1 Nr. 6


https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/search
https://kultusministerium.hessen.de/
http://fortbildung-personalräte.de/
https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/schule-gesundheit
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Stichwort

Fundstelle im HPVG

“Datenverarbeitung (ADV)
Dienstellenbegriff bei Schulen
Dienstvereinbarungen

Ewenamtlichkeit des PRatigkeit

Einfuhrung neuer Arbeitsmethoden (Mitwirkung)
Einigungsstelle

X 1 yNUZFSY

X . S&a0KfdzaaTl aadzy3

X %dzal YYSyaSil dzy 3

X 1 dZFKSodzy3d @2y . Sa0Kf NaasSy
Einstellung von Beamten und Angestellten

Entlassung von Beamten

Entlastungsstunden fur PR Mitglieder

Erdrterung

X 0SA aAriloSailAvYyvydzy3

X 0SA aAdgoAN] dzy3

Ersatzanspriiche gegen Beschaftigte

Ersatzmitglieder

Flktionswirkung

Fortbildung, Grundséatze der Fortbildung von Beschaftigten in d

Schulen

Freistellung von PRIiitglieder

Friedenspflicht

Fristen

X FNNJtw YAG aAdoSadAyyYdzy3

X FNNJ DS&I YGLISNB2YFf NNGS
X 5ASyadadasSttSytSAaldzy3asSy

X 0SA {GdzZFSYO@SNFI KNBY

Fristlose Entlassung, au3erordentliche Kiindigung
Fristversdumnis

Géste

Gesamtpersonalrat

Geschéftsbedarf

Geschéftsordnung
Geschéaftsraume fur den PR

Gewerkschaften

S§/8ADS. 2Nr. 2 U. 7
§ 91 Abs. 2

§65, §74 Absl

§77 Absl

§78 Absl

§ 37 Abs. 1

869 Abs. 3

869 Abs. 3

870 Abs. 1u. 2

869 Abs.

8§70 Abs. 4

875 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 2 Nr. 1
875 Abs. 1 Nr. 10

895 Abs. 2

866

8§72

874 Abs. B

§26

§ 21 Abs. 2

8§66

867 Abs. 1 und 2
§74 Abs. 1

8§77 Abs. 1 Nr. 5
8§49 Abs. 1u. 3
§2 Abs. 2

8§66
8§72

867 Abs.
§72
8§68
8§72

866; 8§72
§29 Abs1-3
§28 Abs. 1
8§50

§ 76 Abs. B
863 Abs. 5
§35

§ 95 Abs. 4
§33

§35

§ 95 Abs. 4
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Stichwort Fundstelle im HPVG
X | YUSNBUNUI dzy 4 RAzNOK RSY t w §3ADs.4
X YfF3ISNBOKG 3S3ISYy RSY tw §21 Abs. 3
8§23
X YfF3ISNBOKG 3S3Sy RAS 5ASya §106
X wSOKUG FdzF bASRSNABROKNRTI §32 Abs. 2
X . SFEYGNYIdzyd SAYSNIt SNA2Y | f 8§44 Abs. 3
X {OKgSAIASLIFt AOKI §8
Gewerkschaftsbeauftragte
X ¢SAtYyFrKYS Fy {AlGTdzy3aSy §29 Abs. 7
X ¢SAtYIKYS Iy t SNE2Yl t GSNB| 8§45Abs. 2
X Ly a2yl ia3SaLINNOKSY 8§62 Abs. 13
Gleichbehandlungsgrundsatz 82 Abs. 4 und 5
Gleichstellung von Frauen und Mannern 82 Abs. 4
860 Abs. 1 Nr. 5
Gruppenangelegenheiten 829 Abs. 5
Gruppenveto 831
H 863 Abs. 4; 893
auptpersonalrat
Hohergruppierung 875 Abs. 1
|nformationsrecht des PR 361
Initiativrecht 860 Abs. 1 u. 2; 867
Kl . . 8106
age beim Verwaltungsgericht
Koalitionsfreiheit 83 Abs. 4
Konferenzordnung und HPVG 896
Kosten der Personalrate 835
Kindigung, auRerordentliche K. 875 Abs. 2 Nr. 10
M _ 8§78 Abs. 1 Nr. 2
ehrarbeit, allg. Regelungen zur Festsetzung der M.
Mitbestimmung
X Ay &a21AlLtSy 1'y3asStSaSykKSAGS §74
X Ay LISNB2ySttSy 1 yastS3aSykS §75
877
X 0SA RSNJ .SYS&aadzyd RS& t SNBA §78Abs. 24
X 0SA LISNAR2YySyoS123SySy 51 (S §63Abs.6
Mitwirkung
X 0SA 9AYTFNKNYzyd ySdzSNJ ! NbSA §78Abs. 2
X 1 dzZFfl adzy3s +SNI S3dzyd RSNI 5 §78Abs. &4
X *#SNBIfldzy3dal y2NRYydzy3aSy § 79
Monatsgesprach zwischen PR und Dienststellenleitung 8§ 62 Abs. B
N . . 8 26; § 30 Abs. 2 und 3
achricker(in)
Nebentatigkeit, Versagung oder Widerruf von N. 8 75 Abs. 3
Neuwahl des PR §21
Niederschrift (Seit 2023: Neu Protokoll) 8§32

Ordnung, Regelung der O. und des Verhaltens der Beschéftig

Parteipolitische Betatigung
Personalangelegenheiten (Mitbestimmung)

8§ 74 Abs. 1 Nr. 6
8 2 Abs. 4 und 5

875,877
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Stichwort

Fundstelle im HPVG

“Personalbedarf (Mitwirkung)

Personalfragebogen, Inhalt von P.

Personalinformationssystem

Personalplanung, Stellenanforderungen

Personaluberwachung
Personalversammliung
lfft3SYSAySa
9AY 0 SNUZF dzy 3
%S A G Lddzy | G

l dzZF 31 6S dzyR

X X X X X X

wSOKiG S
¢SAfYLFKYS @2y DSSSN] aOKI Fi
¢SAfYylFKYS RSNkRSa

5ASyadad

Personelle Auswabhl, Erlass von Richtlinien bei Einstellungen,
Versetzungen, Beférderungen und Kundigungen

Protokolle
Prufungen (Teilnahme des PR)

RationalisierungsmaBnahmen

R&aume fur den PR

Referendare
Reisekosten fur PRlitglieder

Ruckgruppierung von Angestellten

Ruhende Mitgliedschaft

Ruhestand, vorzeitige Versetzung in den R.

&chkosten der PR
Sachverstandige

Schulbauten, Ney Um und Erweiterungsbau von Dienstraumen
Schulleiter(in) und Stellvertreter(in)
Schutzvorschriften zugunsten der-RRRglieder

Schweigepflicht

Schwerbehindertenvertretung (Rechte)

Selbsteintrittsrecht

Sicherheitsbeauftragte
Sitzungen der PR

X 9AYEFRdzy3SY

X 9AYO0SNHZFdzy3 | dzF
X ¢SAtYyFKYS RSNJI 5
X bAOKGI FFSyidf AOK

Soziale Angelegenheiten
Sprechstunden

Stellenanforderungen (Anhérung)

—_— >x

§ 78 Abs. 2

8§75 Abs. 1 Nr. 1

8 74 Abs. 1; § 78 Abs42

8 78 Abs. 3

8 78 Abs. 1 Nr. 5; § 63 Abs. 6

8§ 43 Abs. 1 und 2; § 45 Abs. 1
§ 44 Abs. 1 und 2

8§ 45 Abs. 46; § 95 Abs. 1

8 46 Abs. 4

845 Abs. 2

§ 45 Abs: 3

8§ 77 Abs. 1 Nr. 4

§32
§ 61 Abs. 3

874 Abs. 1 Nr. 12
8§78

8§35

895 Abs.
§94

8§35

8§75 Abs. 2 Nr. 2
§25

8§75 Abs.
8§35

8§95

8§62 Abs.
§29 Abs.
8§78 Abs.
8§76 Abs.
8§41

840 Abs 1
875 Abs. 5
87 Abs. 2
88

§29 Abs.
8§63 Abs.
8§91 Abs.
874 Abs.

BRSE

§28 Abs.
§28 Abs.
§29 Abs.
§29 Abs.
§28 Abs.
8§74

8§34

8§78 Abs.



Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord] 15

Stichwort Fundstelle im HPVG
Streitigkeiten (Beschlussfassung beim Verwaltungsgericht)
Studienseminare 891 Abs. 2
Stufenverfahren
X 0SA aAlgAN]dzy3 §72
X 0SA aArtoSaldAayYydzy3 868

869

870

8§71
Stufenvertretung 847

848

849 Abs. 1u. 3

893
T.. o . 846 Abs. 1

atigkeitsbericht des PR

Teilzeitarbeit; Ablehnung der T. 875 Abs. 1 Nr. 7 u. Abs. 2 Nr. i
B 861 Abs. 3

UberprUfungsverfahren
Uberwachung, technische Einrichtungen zur U. der Beschaftigt §78 Abs. 1 Nr. 5

Unfallschutz fur PiRlitglieder 87 Abs. 2
Unfallverhiitung 874 Abs. 1 Nr. 4
Urlaubsplan, Aufstellung des U. 874 Abs. 1 Nr. 8
V . 875 Abs. 1 Nr. 1
erbeamtung auf Lebenszeit
Vereinigungsfreiheit 83 Abs. 5
Verhinderung von PRIiitgliedern bei Sitzungen 830 Abs. B
Verlegung von Dienststellen (Mitwirkung) 878 Abs. 24
Verschwiegenheit 8§29 Abs. 13
§28 Abs. 1
Versetzung
X aAtoSadAyvYydzy3 §63 Abs. 2
8§92 Abs. 2
X @ 2-Witgliedern 840 Abs. 2 u. 3
X Tdz SAYSNI ' yRSNBY 5ASyaidadsS §75Abs. 1 Nr.-8u. Abs. 2 Nr.
4-5
Vertrauensvolle Zusammenarbeit 82 Abs. 1
Verwaltungsanordnungen (Beteiligung des PR) 879
Veto einer Gruppe 831
Vorlaufige Regelungen 864 Abs. 13
Vorsitzende(r) des PR
X 2} Kf 8§27 Abs. 1
X 1 dzZF3ro6Sy 8§27 Abs. 2 u. 3
Wabhlvorstand 816
848Abs. 3

Platz fUr eigene Notizen:
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2.3 Sammlung von Problemen bzw. Fragestellungen

Sie kommen vermutlich alle mit gewissen Frdgmny. Problemstellungen zu unserer Qualifizierung. Die
Schulung folgt einem bewahrtaimd langjahrig erprobten Themefahrplan, wobei Eure Interesseais
Teilnehmer*innemicht unbeachtet bleiben sollen. Wiverden diese sammeln und im Laufe der Woche
wahrend unserer Arbeit uns auf diese beziehen bzw. am Ende der Woche versuchen diese explizit mit
Euch zu besprechen.

Arbeitsauftrag:Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn / ihrer Nachbarin tber die Anliegen (F \\
leme / Fragestellungen), die Ihr mit in die Schulung bringt. Notiert die Fragestellung! 7 ‘\‘
Probleme kurz und pragnant auf einer Karte.

Platz fiir eigene Notizen:
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3. Eingangfille
3.1 Falll

An der KaufmannischeBerufsschule in K. werden am Ende des laufenden Schuljahres drei Kollegen und
eine Kollegin in den Ruhestand versetzt. Dadurch entsteht ein erheblicher Fachbedarf fiir den Bereich
Wirtschaft und Verwaltung, aber auch in den Fachern Mathematik und Englisch.

Als Ersatz weist das Staatliche Schulamt der Schule vier neu zu besetzende Stellen zu und Uberlasst der
Schule die Entscheidung, auf welchem Weg und mit welchem Fachbedarf die Stellen besetzt werden
sollen.

Der Schulleiter geht davon aus, dass es genug Bewerberinnen und Bewerber mit dem Fach Wirtschaft und
Verwaltung gibt, allerdings nimmt er mit einiger Berechtigung an, dass deren Zweitfach wahrscheinlich
nicht Mathematik oder Englisch sein wird. Er méchgstehlb zwei der vier Stellen mit Lehrkraften mit der
Lehrbefahigung fir Gymnasien besetzen, die mindestens eines der Facher Englisch oder Mathematik
haben. Alle Stellen mdchte er zudem auf dem Ausschreibungsweg besetzen, um die Auswahl der
Lehrkrafte mal3gelich beeinflussen zu kdnnen

Der Schulgrsonalrat méchte nach Moéglichkeit keine Gymnasiallehrer einstellen, da die meisten von
ihnen erfahrungsgemal nach einigen Jahren in das allgemein bildende Schulwesen wechseln wollen.
AulRerdem bevorzugt deBchulgrsonalrat Listeneinstellungen, da sie schneller durchgefiihrt werden
kénnen. Nach Meinung des Personalrates ziehen sich Einstellungen Uber Ausschreibungen oft zu lange
hin, so dass die bendtigten Lehrkrafte zu Beginn der Unterrichtsphase nach den Sonemerfer
mdglicherweise ihre Stelle ob nicht angetreten haben kénnten.

Aufgabenstellungen

1. Suchen Sie die Beteiligungstatbestande des Falles heraus.
2. Suchen Sie die rechtlichen Grundlagen fir die im Fall vorkommenden Beteiligen
bestande heraus.

Platz fir eigene Notizen
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3.2 Fall2

DasAlbert-EinsteinGymnasium liegt am Rand der nordhessischen Grof3stadt K. Obwohl das Gymnasium
eine voll ausgebaute Sekundarstufe | hat. die vor einigen Jahren gegen den Widerstand der umliegenden
Gesamtschulen eingerichtet worden war, besteht ein fruchtbeBehulverbund des Gymnasiums mit
diesen Gesamtschulen.

Im Rahmen dieses Schulverbundes werden regelmé&Rig Lehrkrafte aller beteiligten Schulen sowohl von

den Gesamtschulen fur den Unterricht in der Gymnasialen Oberstufe des Gymnasiums abgeordnet als

auch Lehrkrafte des Gymnasiums an die Gesamtschulen. Fur das kommende Sebudjahrabgesehen

von den bereits laufenden, folgende weiteren Abordnungen geplant:

1 Herr A mit 6 Wochenstunden fur ein Jahr von der Meilb@esamtschule in derselben Stadt an das
Gymnasium.

1 Frau B mit 15 Wochenstunden fur zwei Jahre vom Gymnasium an die @refjokGesamtschule in
derselben Stadt.

1 Frau C mit 3 Wochenstunden fir ein Jahr von der Gesamtschule Guckslagen, die zum Schulverbund
gehort, obwohl sie inbbenachbarten Schulamtsbereich liegt, an das Gymnasium.

Aufgabenstellungen

1. Suchen Sie die Beteiligungstatbestédnde des Falles heraus.

2. Suchen Sie die rechtlichen Grundlagen fir die im Fall vorkommenden Beteilagun
bestande heraus.

3. Arbeiten Sie heraus, bei welchen der drei Falle ein Mitbestimmungsrecht besteht

\
~

Platz fur eigene Notizen
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3.3 Fall3

Die AstridLindgrenSchule ist eine Férderschule in der mittelhessischen Kleinstadt A. Am Ende des
laufenden Schuljahres werden zw&lleginnen der Schule in den Ruhestand versetzt werden.

Die Schulleiterin beabsichtigt, die erste Stelle mit dem Kollegen A. zu besetzen, den das Staatliche
Schulamt im Wege des Landertauschverfahrens aus dem benachbarten Bundssiandetzen will.

Fur die zweite Stelle hat die Schulleiterin die Kollegin B. vorgesehen, die gerade an ddriddgren

Schule ihre Zweite Staatsprifung mit hervorragendem Ergebnis abgelegt h&cbhelfersonalrat hat

etwas gegen die Einstellung dieser Kollegin, da sie fur vorauseilenden Gehorsam gegenuber der
Schulleiterin bekannt ist. Deshalb kommt es dem Personalrat gerade recht, dass der im Kollegium
bekannte Kollege C., der eine Stelle an einer F8afrile im benachbarten Schulamtsbezirk hat, erneut
einen Versetzngsantrag in den Bereich des Schulamtes, zu dem die AstdgrenSchule gehort,
gestellt hat und diesmal von seinem Schulamt freigegeben wird.

Um die Einstellung der Kollegin B. zu verhindern, beziehEdeulgrsonalrat der Schulleiterin und dem
Schulamt gegenuber die Position, Versetzung ginge vor Neueinstellung und hessenintern seien
Versetzungen innerhalb von zwei Jahren zu vollziehen, was beim Kollegen C. ja noch nicht geschehen sei.
Deshalb werde deBchulgrsonalrat eine eventuelle Neueinstellung von Frau B. ablehnen.

Aufgabenstellungen

1. Suchen Sie die Beteiligungstatbestande des Falles heraus.

2. Suchen Sie die rechtlichen Grundlagen fur die im Fall vorkommeBeleiligungtat-
bestande heraus.

3. Legen Sie dar, inwieweit die Argumentation deéshulgrsonalraes eine zulassige
Ablehnungsbegriindung gegen die beabsichtigte Einstellung von Frau B. sein kénnte.

\
/2

Platz fir eigene Notizen
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3.4 Fall 4:

Die Turmschule ist eine sehr groGeundschule in der nordhessischen Kleinstadt H. Die bisherige Zweite
Konrektorin der Schule hat vor einigen Wochen kommissarisch die Stelle der Schulleiterin einer
benachbarten Grundschule Gbernommen. Ihre Bewdhrung im Kommissariat zeichnet sich als, dasdas
Staatliche Schulamt die Rektorin der Turmschule bittet, den Entwurf eines Anforderungsprofils fur die
freigewordene Stelle der Zweiten Konrektorin/des Zweiten Konrektors zu schreiben.

Der Schulgrsonalrat der Turmschule befiirchtet, dass die Rektorin das Anforderungsprofil auf den
Y2ffS53Sy ' & ol dzZiOKYSARSUbHET RSNJI AKNJ 0A&AKSN) a0OK2y 2
eine geringe Akzeptanz geniel3t. Deshalb verlangSdbulgrsonalrat von der Schulleiterin die Vorlage

des Entwurfs.

Das spatere Besetzungsverfahren fur die Stelle der zweiten Konrektorin/des zweiten Konrektors
beinhaltet ein Uberpriifungsverfahren, in dem ddPersonalratsvorsitzende der Schule den
Schulgrsonalrat vertritt. DerPeisonalratsvorsitzende ist der Meinung, dass der Kollege A. in diesem
Uberpriifungsrerfahren  erheblich schwacher war als seine beiden Mitbewerberinnen. Das
Besetzungsverfahren hat dennoch zum Ergebnis, dass Herr A. vom Staatlichen Schulamt fir diese Stelle
ausgewahlt wird. Daraufhin werden i®chul@rsonalrat Uberlegungen angestellt, die Besetzung der
Stelle mit Herrn A. abzulehnen.

Aufgabenstellungen

1. Suchen Sie die Beteiligungstatbestéande des Falles heraus.

2. Suchen Sie die rechtlichen Grundlagen fur die im Fall
vorkommendenBeteiligungstatbestande heraus.

3. Legen Sie dar, inwieweit der OPR die Besetzung der Stelle mit Herrn A begriindetablehnen kann.

Platz fir eigene Notizen
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4. Rechte und Pflichten der Beschéftigten an Schulen

4.1 Glossar zubienstordnung

[Autor: LEIMBACHC; Uberarbeitet MAYDORNR]

Stichwort Fundstelle Stichwort Fundstelle
26 Abs. 3 Erziehungsauftra 4 Abs.1
Abwesenheit aller SMitglieder . zientingsatitirag 9
Anwesenheitspflicht 24 Abs.1 17 Abs.3
P 8 Fachfremderunterrichtseinsatz s
Arztliches Attest § 12 Abs.1 Fehlzeiten Schiilerinnen §6 Abs.2
Aufsicht §6 Abs.2 Fehlzeiten der Beschéftigten von tiber 3 = § 23 Abs. 3
Monaten und 1
Aufsicht Uber Schulgeb&aude §20Abs.1 Fortbildung,Fortbildungsplan § 17 Abs. 2
Aufsichtsplan §17Abs.3 Fortbildungspflicht 8§4Abs.6,8
4 Abs.1
Ausbildung 8§17 Abs.2 Fortbildunggerpflichtungeiner Lehrkraft = §17 Abs.2
9Abs.3 10
Beantragung Schulveranstaltung 8 Geschéftliche Werbung 3
Befolgung von Rechtsgrundlagen, Anord- §4 Abs.3 Geschéftsverteilungsplan §14Abs.1
nungen, Beschliisse und2,
§25Abs.1
Beratung von Eltern §9 Abs.2 Geschéftsverteilungsplan §25Abs.1
Beratungsgegenstéande 8§14 Abs.3 Geschenke 87 Abs.3
Bericht an Schulaufsicht §23Abs.3 Gesundheitsforderung §19Abs.2
Beschwerden 8§11 Gesundheitszustand Schilerinnen 86 Abs.3
Besondere Aufgaben 8§17 Abs.5 Gewabhlte/ r Vertreter /in 8§26 Abs.2
Besprechungen mit Eltern §9 Abs.4 Giiltigkeit der DO §27
Betriebsbesichtigung. Betriebspraktikum = § 8 Abs.2 20Abs.1
gung P 8 Haushaltsmittel 8
Beurlaubung Lehrkrafte 8§16,86., Hausrecht 8§20Abs.2
§7
Beurlaubung Schulleiter /in 8§19Abs.3 | ‘ . flich 84 Abs.3,8
nformationspflicht 9 Abs.1
Beurteilung §16,88 Informationspflicht gegenuber schulischer 817 Abs.1
Gremien
. SdzNIISAf dzy3S a 3 SN §6Abs.1 17 Abs.6
24 y 8 Jahresgesprache 3
Bildungsauftra 2 9Abs.1
: S . Nassenlehrerschaft 3
Bindung arKonferenzbeschlisse §15ADbs.3 Koordinierung mit anderen Lehrkréaften §4 Abs.2
11 Korruption 7 Abs.3
Denstaufsichtsbeschwerde gegen Schul . P 3
leiterin/Schulamt
Dienstaufsichtsbeschwerde Lehrkraften = §16,810 Krankheit §12Abs.1
Dienstbefreiung Lehrkrafte 16,86, . . 23Abs.3
! 9L Lebensarbeltszeltkonto 2 S
§7 und7
Dienstleistungen von Schilerinnen §7Abs.1 Lehrerausbildung, Mentorin §4 Abs.5
Dienstsiegel 8§20Abs.4 Lernbedingungen 86 Abs.1
Dienstunfahigkeit §23Abs.3 Liste Fehlzeiten Lehrkrafte §18Abs.3
2.
Dienstvorgesetzte/r 16 17 Abs.4
I I z . M ehrarbeit 9
Dienstweg §11 Mehrarbeitsverglitung §8Abs.4
E . 89 Abs.2, Meinung der Lehrkraft 84 Abs.1
ternarbeit

§9 Abs.4
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Stichwort Fundstelle Stichwort Fundstelle

_Elternsprechtag SOADS5 Meinungsvielfalt 84 Abs.1
Erholungsurlaub §12Abs.2 Missbilligung §16,810
Erteilung von Urlaub §16,87 Mitarbeitergesprache 8§17 Abs.6
Erziehungsarbeit §17Abs.1

4.2 Faélle zum Them®ienstordnung

Fall Lésung

(1) Kollegin Schneider wendet sich kurz vor Schuljahresende mit 8§17 Abs. 3 DO
folgender Klage an den PR: Schon seit 2 Jahren werde sie
fachfremd mit insgesamt 10 Stunden in den Fachern Erdkund:
und Biologie eingesetzt. Sie sei dadurch valigrlastet und nicht
l&nger bereit, das hinzunehmen.

(2) Schulleiterin Hinze beauftragt den Kollegen Kunze mit der frei 817 Abs. 5 DO
gewordenen Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten der Schule 8§78 Abs. 1 Saté HPVG
Kollegin Mller, die sich auch fiir diese Aufgabe interessiert h¢
beschwert sich beim Personalrat.

(3) Schulleiter Stark verbreitet in seinem Kollegium Angst und 818 Abs. 1 DO
Schrecken, indem er sich unangekiindigt und bevorzugt bei
Kolleg/innen, die noch nicht auf Lebenszeit verbeamtet sind, il
den Unterricht setzt und hospitiert. Vom Personalrat zur Rede
gestellt, berdt er sich auf die Dienstordnung. Er habe das Recl
den Unterricht seiner Lehrkrafte jederzeit zu besuchen.

(4) Um den Schulleiter zu entlasten, werden dahresgesprache in 817 Abs. 6 DO
diesem Jahr von der stellvertretenden Schulleiterin, Frau Ehrli
geflhrt. Zwecks reibungsloser Durchfiihrung hangt Frau Ehrlic
einen Terminplan ins Lehrerzimmer und weist alle Kolleginner
und Kollegen an, sich einen Termin herauszusnaind in die
Liste einzutragen.

(5) Schulleiterin Schulze bittet Herrn Schlicht, einfaches Mitglied « §26 Abs. 2 DO
Schulpersonalrats, sich in der Gesamtkonferenz fiir die Wahl «
Abwesenheitsvertreters zur Verfliigung zu stellen

(6) Kollege Marx kommt nach den Sommerferien in die Schule un 817 Abs. 4 DO
stellt zu seiner Uberraschung fest, dass er laut Stundenplan 2
Stunden mehr unterrichten muss, als seine Pflichtstundenzahl
betragt

Platz fur eigene Notizen
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5. Mitbestimmung in Konferenzen

5.1 Konferenzen ABC
[Autor: LEIMBACHC; Uberarbeitet MAYDORNR]

Stichwort Fundstelle

Regelungsinhalt

Anwesenheit 8 34 KonfO

Beanstandung von Beschlissen 314 + 828 KonfO
Beschlusse bzw. Entscheidungen = §26 KonfO
Beschlussfahigkeit §21 KonfO

836 Abs.2 Satz 2

Dringlichkeitsantrége
KonfO

8§36Abs.2 Satz 2

Bnladungsfrist
KonfO

Bnladung- Form §36Abs.2 Satz 1

KonfO
Entscheidungsrechte SchK § 129 HSchG
Entscheidungsrechte GeKo § 133 HSchG

Geheime Abstimmung § 26 Abs.3 KonfO

Niederschrift §12iV.m§31
KonfO

Neues Schuljaht Vorbereitung § 25 Abs.1 KonfO

Vorsitz § 35 KonfO

Wahiperiode Fachbereichsleitung 342 KonfO

Wahlperiode Schulkonferenz § 2 Abs.4 KonfO

Zeitpunkt § 25 KonfO

Abkiirzungen
GeKo/GK: Gesamtkonferenz

HSchG: Hessisches Schulgesetz
KonfO: Konferenzordnung
SchK: Schulkonfernez

Hauptamtliche, die mindestens 1/2 ihre
Pflichtstundenzahl an einer Schulater-
richten.

2/3 der Stimmberechtigten ohne Vorsitz

In der Regel Unterrichtstagemindestens
aber 3 Tage. In berufsbildenden Schu
mindestens 12Jnterrichtstage.

Datum, Ort, Tagesordnung

Mindestens 1/5 der Mitglieder muss f{
die geheime Abstimmung sein.

Abweichende Meinung vermerken.

Spatestens in der letzten
Ferienwoche

3 Jahre
2 Jahre
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52 aSNJ ofFidd aY2yFSNByIl 2NRydzy3a

Eine kleine Argumentationshilfe in strittigen Angelegenheiten und Gesamtkonfe-
renzAlltagt

5.2.1Teilnahmepflicht und Stimmberechtigung

A Jede Lehrkraft (auch LiV und LK mit mind. 8 Std. Unterricht) undpémaglogische Fachkraft der
Schie ist Mitglied der Gesarkbnferenz (834 Abs. 1 KonfO) und damit stirberechtigt.

Zur Teilnahme an der GK verpflichtet ist, wer mit mindestens deteH-s#diner Stunden an der Schule
unterrichtet. Alle anderen sind zur Teilnahme berechtigt, kbnnen aber vom Schulleiter bzw. der
Schulleiterin dazu veflichtet werden (8§ 34 Abs. 2 f).

Der/Die Vorsitzende des Schulerrats nimmt an desaBekonferenz mit beratender Stimme teil (8
36 Abs. 2 Satz 1).

Der/Die Vorsitzende und der/die Stellvertreterin des Sehetnbeirats und drei Angehorige des
Schulelternbeirats kdnnen mit batender Stimme teilnehmen genauso sowie die Mitdée der
Schukonferenz. An Konferengfunkt)-en, die nur Personahgelgerheiten behardeln, dirfen sie
nicht teilnehmen (834 Abs. 5).

)>\

)>\

>\

5.2.2Abstimmungen

A Beschliisse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden shanechtigten Mitglieder getroffen,
wobei Stimmenthaltungen und giitige Stimmen nicht berlicksichtigt werdenZg Abs. 3).

A Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehn2§8Abs. 3).

A Abstimmungen sind offen (86 Abs. 3).

A Ein Funftel der stimmberechtigten Mitglieder kann didgiene Alstimmung beantragenAushahme:
. S A VBl Nds Abwesenheiteri NB (génligh Herfireine Stimme (26 Abs. 4).

5.2.3Einladung, Tagesordnung und Konferenzunterlagen

A Die Ladungsfrist betragt 7 Tage, von der mit Begriinduggveibhen werden kann (86 Abs. 2).

A Die Gesamtkonferenz findet mind. einmal pro Halbjahr staB§@bs. 1); die Vorbereitungskonferenz
fur das Schuljahr findet zudem spatestens in der letzten Ferienwoche der Sommerferien statt.
Antrédge zur Tagesordnung kénnen zu Beginn von jedem Mitglisgtliyjeverden. Mit einer 2/3
Mehrheit wird Gber diese (vorrangig zu behandelnden) Dringéikantrage entschieden (86 Abs.
2).

Nicht erledigte Tagesordnungspunkte werden auf der nachsteffiekenme bdandelt (836 Abs. 2).
Unterlagen fir die Beratung sollen den Mitgliedern undneg¢imeberechtigten in der Regel mit der
Einladung Ubermittelt werden (86 Abs. 4).

Eine auBRerordentliche Konfererfindet binnen 12 Tagen statt, wenn 1/4 der stimmberechtigten
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe einer Tagesordnung beantrageé &bs. 4).

> >

>~

1 MAYDORNRCHAR2023) »Merkblatt Konferenzordnung: Eine kleine Argumentationshilfe in stritigen Angelegenheiten und im
Gesamtkonferenalltag«
2 Sofern nicht weiter genannt ist, handelt es sich bei der Fundstelle um die Konferenzo(#mni@).
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5.2.4Beschlussfahigkeit

A Die Gesamtkonferenz ist beschlussfahig bei Anwesenheit vasesiéms 2/3 der Stimrberechtigten
(821 Abs. 1)Beschlussunfahigkenuss allerdings festgéellt werden, sonst gilt die GK alssolluss
fahig (821 Abs. 2).

A Wurde Beschlussunféhigkeit festgestellt muss eine erneutiadging binnen 14 Tagen erfolgen; die
Folgesitzung ist beschlussfahig2@Abs. 2).

5.2.5Beschliisse

A Beschliisse der Gamkorferenz sind fiir die Mitglieder verbindlich 2& Abs. 2).

A Beanstandet werden kann nur, was gegen Realms Vewaltungssorschriften oder Anordnungen
des SSA/HKM versto3t 18 Abs. 1).

A Werden Beschliisse durch den Schulleiter beanstandet, so
(1) ist dies zu begridten,
(2) hat aufschiebende Wirkung und fuhrt dazu, dass
(3) die Beschlusse binnerld Tayen erneut zu beraten sind.
Wird keine Einigung erzielt, esthedet das Staatliche SchulamtZ§ i.V.m. 8.4).

A Auch 2/3 der Lehrkrafte der Schule kénnen dier®andung eines Bschlusses binnen 5 Tagen
verlangen (88 Abs. 2 i.V.m. §4).

5.2.6Protokoll

Es ist ein Protokoll anzufertigen, das u.a. beinhalt&1(gV.m. 812):

A Bezeichnung der Konferenz, Feststellung der ordnungsgema@end.and Bechlus§ihigkeit, Ort,

Beginn und Ende der Konferenz, Tagesordnung, Namen der anwesenden Mitglieder undeeden an
erschienenen Personen, Namen der verhinderten Mitgliedesemdliche Gesichtspunkte der Bera-
tung,

Antrage und die gefassten Beschliisse im Wortlaut,

Stimmverhaltnis bei Abstimmungen und

die ausdricklich zur Niederschrift abgegebenen Erklarungen. Erklarungen abzugeben steht jedem
Mitglied zu.

> > >

Das Protokoll ist von der Konferenzgenehmigen und wird danach vom Prkiatlanten und dem Schul-
leiter unterzeichnet (82 Abs. 2).

5.2.7Verschwiegenheit

A GrundsétzlichKeine Verschwiegenheitspflicht; 2/3 der Stilmerechtigten kénnen sie beschlieRen (§
29 Abs. 1).

A Ausnahme: Beratungen/Abstimmungen, die einzelne Lehrer, SmhiiEltern oder sozpéad.
Mitarbeiter ummittelbar betreffen, gilt Veschwiggenheit (829 Abs. 2 Satz 1).

5.2.8Ausschisse und Teilkonferenzen

A Ausschiisse fur bestimmte Sachbereiche kénnen zeitlich begremgseitzt werden und haben der
Gesamtkonferenz zu berichten 88 Abs. 1).

A Teilkonferenzen kénnen durch die Gkstielosen werden, sofern sie nicht durch andere Vorschriften
vorgeséien sind (819 Abs. 2).

A Beschliisse von Teilkonferenzen kénnen von der Gesamtkonferegehalien werden (83 Abs. 2).



26 Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord

A Teilkonferenzen werden von ihren Vorsitzendéei Bedarfim Eirvemehmen mit dem/der
Schulleiter/in eitverufen (842 Abs. 4).

5.2.9Geschéftsordnung fiir die Gesamtkonferenz

A Die Gesamtkonferenz kann ei@eschaftsordnung beschlieRen, die auch fiir Teilkonferenzen gilt (§
33 Abs. 1).
A Anregungen firr Inhalte einer Geschéftsordnung:
- Ort und Dauer der Konferenz,
- Anzahl der Konferenztermine,
- Lage der Konferenztermine im Schuljahr,
- Pausen wahrend (langeonferenzen,
- Sitzungsfrequenz,
- Entlastung von Teilzeitkraften beim Protokollschreiben,
- Protokollreihenfolge,
- Verfahren zur Aufnahme von TOP auf die Einladung der Konferenz,

5.3 Konferenzrecht: Zentrale Regelungen aus HSchG (Schulgesetz), KonfO (Konferenzord-
nung), DO (Dienstordnung)

8§ 86 HSchGRechtsstellung der Lehrer*innen

A adnH0 5AS [SKNINNFIS SNIASKSYS dzy i SNNAOKGSYy>Z 0 SN
men der Grundsétze und Ziele der 88 1 bis 3 sowie der sonstigen Rethiserwaltungsvorschriften
und derKonferenzbeschlisse

A Die fur die Unterrichtsund Erziehungsarbeit der Lehrkraft erforderlighi@dagogische Freihetarf
durch Rechtsund Verwaltungsvorschriften und Konferenzbeschlissat unnotig oder unzumut-
bar eingeengt werdeno X 0 &

A § 17 KonfQ; Zweck der Konferenzen der Lehrkréfte
a6o00 5AS Y2yFSNByYyI Sy RS&a LINRII23A80KSYy t SNE2Y I f 3
wirken des padagogischen Personals fordern. Dabei habehesgidagogische Freiheit der einzel-
nen Lehrkrafte, sozialpddagogischen Mitarbeiterinnen und sozialpadagogischen Mitarbeitech-
ten; diese findet ihre Grenzen an der Notwendigkeit gemeinschatftlicher Arbeit im Rahmen des Erzie-
hungs und Bildungsauftrages der Schule, der Grundsatze zu seiner Verwirklichung sowie der sonsti-
gen Rechtsund Verwaltungsvochriften. Persdnliche Angelegenheiten der Lehrkrafte, sozialpadago-
gischen Mitarbeiterinnen und sozialpadagogischen Mitarbeiter diirfen von den Konferenzen des pa-
dagogischen Personals nur im Einvernehmen mit der oder dem Betroffenen oder auf ihren oder sei-
nen Wunsch erortert werden. Die Zustandigkeit der Personalrate bleibt unbedihrt.

Wie demokratisch sind Konferenzen? Schuhd Gesamtkonferenz

A 2 muy | {OKDY aom0 5AS {OKdzZ 12y FSNByYyIT A&d RIFA hN
RSNJ [ SKNYNNFGSsE 9t GSNY a26AS { OKNf SNAYYSYy dzy R { ¢

A 2 Mmoo | { OKDY a0 mUbesBhieStubbrSiia pavagdgidcifetuSdNaghfidhe Gestaltung
der Bildungsund Erziehungsarbeit der Schule, soweit nicht nach § 129 die Zusténdigkeit der Schul-
12y FSNByIl 353S0S8Sy Aaidoda

Rolle des/der Schulleiter*in
A s5h 2 mMpY aom0O 5AS {OKdzZ f SAGSNAY 2RSNJ RSNJ { OKdz f
Schulgesetzes unter Beachtung der geltenden Reahnt$ Verwaltungsvorschrifterder Beschliisse
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der Schulkonferenz und der Konferenzen der Lehrkréftavie der Weisungen der Schulaufsichtsbe-
KI NRSYy ®a

A Y2yTh 2 mMnY ao6m0 5AS {OKdZ {2y FSNByl GHANR @2y R
SAYYLFt AY {OKdzZ KFfoal KNJ Idzi SNKFEfo RSNI ! yiSNNAO
A 2 opY a6m0 22NEAGT SYRS 2RSNJ +2NRBRAGTI SYRSNJ RSNJ D
GSN®Ya X 1Fyy aA0K @GSNINBGSYy I aaSy MiglieddK + SNK

A 2 ocY ao6nH0 5AS {OKdzZ t SAGSNRY 2RSNJ RSNJ { OKdzf £ SA
Beauftragter beruft die Gesamtkonferenz unter Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung in der Regel
sieben, mindestens drei, bei beruflichen Schulen mindestawolf Unterrichtstage vorher ein (or-
RSyt AOKS Y2y FSNByYI 0a

A 2 oc Ausnahmefillentann die Gesamtkonferenz auch ohne Einhaltung der Ladungsfrist mit
entsprechendeBegrindungS A Y 6 SNUzZF Sy 6 SNRSy ®a

A 5h 2 MT a6o0 5AS {OKdzZ t SAGSNAY 2RSNJ RSNJ { OKdz f
einbarten Zielsetzungenach den Grundsatzen der Gesamtkonferemite nach den Erfordernissen
des Unterrichts festzulegen sind, den Plan fir die Unterrichtsverteilung sowie den StuAdén
sichtsdzy R + SNINBlGdzy3aLX Iy | dzF da

Die Schulkonferenz

A 2 mMuHy 1 {OKDY a6X0 {AS O0SNNG fftS gAOKGAIASY ! y13
BSNEOKASRSYKSAGSY da

A Nach § 129 entscheidet sie tiber das Schulprogramm, Umwandlung in selbstandige Schule, rechtlich
selbstéandige berufliche Schule, Gber Grundsatze freiwilliger Unterriaht$ Betreuungsangebote,
Verpflichtung zur Teilnahme an ganztagigen Angeboten, Eiarighider Ganztagsschule, tber Wahl-
unterricht (Gym, Mittelstufe), Gber Einrichtung oder Ersetzung der Forderstufe, auch Gibscller
eigenen Haushalétc.; weitere Anhorungsrechte

A => schulische Rahmenbedingungen, Grundsétze des Angebots, Haushalt, Zusammenarbeijt Schule
9f GSNYaoOKI FiX

Die Gesamtkonferenz

A 2 wmoo | { (b&sbBh¥eRtdildemdie patiagogische und fachliche Gestaltdeg bildungs und
Erziehungsarbeit in der Schule, soweit nicht nach § 129 die Zustéandigkeit der Schulkonferenz gegeben
ist. Sie entscheidet im Rahmen der Reehtsd VerwaltungsvorschriftemsbesondereN6 SNY X a 0
F2f{3Sy wmT tdzy1i0SZ RIENRY X0

A Grundsétzeder Unterrichts und Erziehungsarbeit, Schulcurriculum, Einsatz von Beratungslehrkréf-
ten, Vorschlage fir das Schulprogramm, Zusammenfassung von Fachern in Lernbe€&iaghds;
atzeflr einheitliche Leistungsbewertung, Vorschlage fur die Verteilung der Haushaltsmittel, Schulbi-
cher,Zustimmung zur Einrichtung der Ganztagssch@eundsatzeir die Unterrichtsverteilung und
fiir die Stunden, Aufsichts und Vertretungsplane, fiir die Ubertragung besonderer dienstlicher Auf-
gaben Vorschlage fur den Rbildungsplan Grundsatzeir die Anrechnung dienstlicher Tatigkeiten
X
A setzt u.a. Rahmenbedingungen fir die tagliche Arbeit der Lehrkrafte!

Exkurs: Schuldeputat

A t Tt { iR+ HFuRdie¥e&fteilang ded Schuldeputats legt die Schulleiterin oder der Schulleiter der
Gesamtkonferenz einen Vorschlag vor.

A 2Kann zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter und der Gesamtkonferenz keine Einigung tiber
die Verteilung erzielt werden, so entscheidet die Gesamtkonferenz tiber die Verteilung der Halfte der
Wochenstunden; die Verteilung der anderen Hélfte oblRg NJ { OKdzf t SAGSNAY 2RSN
A Uneinigkeit muss erst festgestellt werden, die GK muss den Vorschlag ablehnen!

A Es findet eine erneute Beratung und Abstimmung statt (ndchste GK)
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A Die Verteilung ist ausschlieRlich fir Aufgaben der Lehrkréfte vorgesehen, nicht fir Schulleitungs-
aufgaben!

Exkurs: Zusatzliches Leitarnd LEITUNGBeputat

A 2 oY ad6o0 CNNJ ! dF3IloSy @2y { OKdASthSlkidirgdadigihes y dzy R

kann aus dem Zyschlag zur Grunduntevrriphtsversorgung na}ch l\flaBgalge der Abs.A5 ungl 6 ein zuséatzli-
ches Leiterdzy R [ SAldzy3aRSLIzi+ G ISYSNASNI 6SNRSyda

A aocov 5AS {OKdzZ f SAGSNRAY 2RSNJ RSNJ { OKdzZf €t SAGSNI SAy

fallt, kann bis zu 20 vom Hundert des Zuschlags zur Grundunterrichtsversorgung auf das zusatzliche
Leiter und Leitungsdeputat nach Abs. 3 UbertragemBinvernehmen mit der Gesamtkonferenz kann
sie oder er zusatzlich zehn vom Hundert des Zuschlags zur Grundunterrichtsversorgung auf das zu-

satzliche Leiterdzy R [ SAldzy3aRSLIziF G yIFr OK ' 60a4®d o NO6SNINIF IS

A Auch bei den ersten 20% muss der GK Rechenschaft abgelegt werden!
A Fur die zusatzlichen 10% ist die Zustimmung der Gesamtkonferenz notwendig!
A Diese 2880% werden nicht aus dem Schuldeputat (86, vorherige Folie) enthommen!

Organisation Konferenzen des pad. Personals
A Stimmberechtigte Mitglieder nach § 20 Konf@id. PersonalLehrkrafte, SozPad. Mitarbeiterxinnen)

A blFOK 2 oc Y2yFh fNRGO {OKdzZ t SAGSNFAY adzyGSNI ! y3l

A Punkte zur TO also rechtzeitig an SL melden

A adno o0X0 ! YIENNIS T dzNJ ¢ 3Sa2NRydzy3dIs RSNBy DS3ISya

horen, kénnen von jedem Mitglied, von der Schilleder Studierendenvertretung oder dem
Schulelternbeirazu Beginn der Konferengestellt werden. Die Gesamtkonferenz entscheidet mit
Zweidrittelmehrheit, ob diese Antrage dlsinglichkeitsantrdgezugelassen sind;

A zugelassene Dringlichkeitsantrége sind in der Regel vorrangig zu behandeln. Nicht erledigte Tagesord-
nungspunkte sind auf die Tagesordnung der nachsten Gesamtkonferenz zu setzen und sodann vor-
NI} y3IA3d Tdz 6SKFEYRStyY o6X0d

A AuRerordentliche GK, wenn ¥ der stimmberechtigten Mitglieder oder % der Mitglieder der Schiiler
/Studierendenvertretung oder des Elternbeirats dies mit Angabe der TO beantgaB@berufung
dann innerhalb von 12 Unterrichtstagen!

l0aldAYYdzy3Sy dzyR YSKNX

A Nach § 21 KonfO ist die Beschlussfahigkeit erst bei Anwesenheit von 2/3 der Stimmberechtigten ge-
3SoSyXo

A XRAS . SaOKfdzaadzyFNKAI|{SAG Ydzaa | ffSNRA

A . Sa0OKtNaasS 3ISEGSy YAG SAyTIOKSNI aSKNKS

A Ablehnung bei Stimmengleichheit

A Geheime Abstimmung, wenn 1/5 der Anwesenden dies beantragt

A Beanstandung eines Beschlusses der GK durch SL (§ 28 KonfO): NeuberatunfiOngchutagen

(GK) bzw. 120 Tagen (SK)Vorlage beim Schulamt, wenn weiterhin rechtliche Bedenken seitens SL

bestehen (§ 14 KonfO); in unaufschiebbaren Fallarerziglich Bericht an GK und Beschlussfassung

dort

Protokoll (Niederschrift SK/ gilt auch fiir GK)

9 MH Y 2 YbErhjede Sitzting st eine Niederschrift anzufertigen, die nach Genehmigung durch die
Schulkonferenz von der oder devforsitzendenund der jeweiligerProtokollfiihrerin oder demProto-
kollfiihrer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift ist zu den Schulakten zu nehmen. Jedes Mitglied der
Schulkonferenz kann verlangen, dass seine von dem Konferenzbeschluss abweichende Meinung in der
Niederschrift vermerkt wird. Die Niederschrift muss enthalten:

1. die Bezeichnung der Konferenz,

2. die Feststellung der ordnungsgemal3en Ladung und der Beschlussfahigkeit,
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3. Ort, Beginn und Ende der Konferenz,

4. die Tagesordnung,

5. die Namen der anwesenden Mitglieder und der anderen erschienenen Personen,

6. die Namen der verhinderten Mitglieder,

7. wesentliche Gesichtspunkte der Beratung,

8. die Antrage und die gefassten Beschliisse im Wortlaut,

9. das Stimmverhaltnis bei Abstimmungen,

Mn® RAS I dZARNNO(fAOK 1T dzNJ bASRSNEOKNATFG 63S3S68Sy

Elektronisch organisierte Konferenzen

A

To I Do I Do I O

2 H M YKBnferehz&n des padagogischen Personals kénnen statt in Prasenzform auch in elekt-
ronischer Form tagenes sei denn, dass ein Viertel der zur Teilnahme verpflichteten oder berechtigten
Personen dem widerspricht. Anwesenheit im Sinne des1Satzin diesem Fall die Teilnahme an der
elektronischen Sitzung. Audioder Videoaufzeichnungen der Sitzung sigdiudzf Na &8 A 3 P &

2 Hc Y2YFhY ado0 X 5AS 10aGAYYdzydSy &AYR 27FFS
A0AYYOSNBOKGAIGSY aAtG3It ASRSNI 2SR20K 3ISKSAYda

3 MM Y2YThY eeaktpiiscHenySitZDmgiddr ScBulkghfemddach §131 Abs5 Satd des
Hessischen Schulgesetzisd geheime Abstimmungen nicht zulassigtellt ein Funftel der teilneh-

menden stimmberechtigten Mitglieder der Schulkonferenz den Antrag auf geheime Abstimmung
nachSatn ¥ &2 (lyy RAS 106adAYYdzya SNRG Ay SAYySNI alL
2 Mmom | { OKDY ad6p0 X 5AS {OKdzZ {2y FSNByIl {1Iyy I dz
ter statt in Prasenzformauch in elektronischer Form stattfindgrwenn nicht ein Finftel der Mitglie-

der der elektronischen Form widerspricht. Anwesenheit im Sinne des Satz 4 und 5 ist die Teilnahme
an der elektronischen Sitzung. Im Fall einer elektronischen Sitzung kdnnen Entscheidutfan im
laufverfahnrenR dzZNDOK 9 NJ f NNHzy 3 Ay ¢SEGTF2NY 3ASGNRBFTFSYy 685

3f AOK&ald 3Adzi @2NDBSNBAGSGE Ay Y2y FSNByil Sy 3ISKSyX
{ OKdzf INMzLILISY ydziT Sy 62RSNI NBI{1GABASNBYS 3INNYRS
Personalversammlungen nutzen

Personalrat: Gemeinsame Sitzung nutzen, um strittige Fragen vorab zu klaren
LYF2NNVIGA2YSY SAYyK2fSyY D92 1 2YSLI IS arad3atASRS
Tagesordnung vorbesprechen

Austausclzwischen Kolleg*innen pflegen

Platz fir eigene Notizen
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Platz fur eigene Notizen
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6. Elektronische Kommunikation

6.1 Regelungsinhalte und Probleme

Die Richtlinie regelt insbesondere

a) die Klarung, wie haufig vonMails von den Beschaftigten an Schulen abgerufen werden miissen und
b) welche Anforderungen an die Nutzung privater Gerate gestellt werden.

Zu a) Die Richtline greift auf, was in viechulamtsbezirken bereits Regelungsinhalt von Dienstverein-
barungen istzB.:

Staatliches Schulamt
in Kassel

Staatliches Schulamt
in Bebra

Staatliches Schulamt
in Fritzlar

Ein Erfolg der Arbeit der Gesamtpersonalrate und des Hauptpersonalrats ist, dass das elektronische Post-
fach genauso haufig kontrolliert werden muss, wie das herkdmmliche Postfach in der Schule selbst. Es
besteht keine Verpflichtung das Postfach auf derg&mg von Post zu prifen, wenn die Beschéftigten
nicht personlich in der Schule sind.

Zu b) Das Kultusministerium wei3, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit eigenen privaten Geraten ar-
beiten. Deswegen werden den Beschaftigten Regeln aufgegeben, die berechtigte Zweifel aufkommen las-
sen, ob das eigene Geréat wirklich fur die Nutzung demgliehen EMail eingesetzt werden sollte. Zwar

sollte jedér Nutzer*in fur die private Nutzung auch die genannten Regeln befolgen. Fraglich bleibt, wenn
die Nutzerinnen einmal nicht ihre Virensignaturen rechtzeitig aktualisiert haben. Wenn der Dienstherr
seine Beschaftigten verpflichtet, dienstlichéviils zur Kommunikation einzusetzen, misste er auch die
entsprechenden Arbeitsmittel stellen. Ob die teilweise ausgegebenen Leihgerate den Anforderungen ent-
sprechen, weil3 nur der Schultréager.

Vollkommen ungeklart ist, wer das Zweitgerat fur ZwektorAuthentifizierung bereitstellt.

Platz fir eigene Notizen
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6.2 EMail-Richtlinie

Richtlinie zur Nutzung vomlienstlichen EMail-Adressen durch Beschéftigte und Beamtinnen
und Beamten des Landes Hessen an SchuleM#i-Richtlinie Schule)

Erlass vom 8. Juli 2020 | Az. £.649.090.09€00003 | Gult. Verz. Nr. 7200
Fundstelle: ABI. 2020, S. 316
Geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 04.02.2021 (ABI. 2021, S. 208)

Praambel

Durch die Einrichtung von personalisierten dienstlichévig-Adressen schafft das Land Hessen die Vo-
raussetzungen fur eine funktionsfahige und gesicherte dienstkdmemunikation und die Teilhabe an IT
Verfahren des Landes fir alle Lehrkrafte und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen.

1. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir alle Lehrkrafte und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitéffentlichen Schu-
len, denen eine personalisierten dienstlicheMBil-Adresse des Landes Hessen zur Verfligung gestellt
wurde.

2. Zugang zu der personalisierten dienstlicheiV&il-Adresse

Der Zugriff auf das -Mail-Postfach erfolgt Uber das Internet mit einem Browser auf die Adresse
https://owa.hessen.de.

3. Allgemeine Anwendungsunterstiitzung

Anwendungshilfen und weiterfihrende Informationen zur Einrichtung und Nutzung sowie der Hotline (IT
ServiceDesk) sind auf der Internetseite des Hessischen Kultusministeriums(https://femail.kultus.hes-
sen.de) zu finden.

4. Funktionspostfacher

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhalten die drtliche Personalvertretung, die schulischen Datenschutz-
beauftragten sowie die ortliche Schwerbehindertenvertretungugang zu FunktionspostfacherrDas
Funktionspostfach wird auf Antrag eingerichtet und ist nach der Einrichtung Uber den persodnlichen Zu-
gang nutzbar.

5. Fehlen oder Verlust von Zugangsdaten

Sollten Nutzerinnen und Nutzern keine Zugangsdaten vorliegen oder diese vergessen oder verloren ge-
gangen sein, mussen sie unverziiglich neu angefordert werden. Die Anforderung erfolgt Gber den IT Ser-
viceDesk.

6. Dienstliche Nutzung

Die vom Land Hessen zur Verfugung gestellten personalisierten dienstliddail-lEonten sind aus-
schlie3lich zur dienstlichen Nutzung vorgesehen. Die Nutzung des dienstlibhaiih &/stems sowie der
dienstlichen EMail-Adresse flr andere als dienstlichdes dienstlich veranlasste Zwecke ist unzulassig.

3 HessIscHESLTUSMINISTERIR020): »Richtlinie zur Nutzung von dienstlicheMa&il-Adressen durch Beschaftigte und Beamtin-
nen und Beamten des Landes Hessen an SchuMailtRichtlinie Schule)«
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Der Absender einer privatenMail in nicht dienstlichen Angelegenheiten an die dienstlichdal-Ad-
resse ist vom Empféanger unverziglich dartiber zu unterrichten, dass eine private Korrespondenz tber die
dienstliche EMail-Adresse unzuléssig ist.

Uber die dienstliche Hlail-Adresse empfangene privateNEails sind unverziglich vom dienstlichen E
Mail-Konto zu ldschen.

7. Verpflichtende Nutzung und Abruffrequenz

Die Nutzung der dienstlichenMtail-Adresse ist ab dem 1. August 2021 verpflichtend. Die Nutzungsver-
pflichtung umfasst den regelmafigen Abruf deMlail-Postfachs durch die Nutzerinnen und Nutzer. Ein
regelmafiger Abruf in diesem Sinne liegt vor, wenn das Postfach in entsprechender Frequenz zu einem
herkdbmmlichen materiellen (Papi¢rPostfach in Schulen auf Eingange uberprift wird.

Eine Verpflichtung zur Sichtung von Posteingdngen auf dem dienstlich eingerichiet@ihAccount an
planmaRig unterrichtsfreien Tagen besteht nicht. Eine im Postfach eingegangene Nachricht gilt als emp-
fangen, wenn sich die Empfangerin oder der Empfaptpemmafig wieder an der Schule aufhélt und somit
verpflichtet ist- analog zur Nachricht in Papierforinformationen aus dem Posbder EMail-Fach ent-
gegenzunehmen. Die Bearbeitungsdauer, die erwartet werden kann, ist von Umfang und Bedeutsamkeit
der Nachricht abhangig, im Zweifelsfall ist der Absender unverziglich zu kontaktieren.

8. Endgerate fur die Nutzung des dienstlicherM&il-Kontos

Der Nutzung des dienstlicherMRil-Kontos kann tiber den dienstlichen-2@gang an der Schule der Nut-
zerin oder des Nutzers sowie an jeder anderen Dienststelle des Kultusressorts erfolgen, zu der die Nutze-
rin oder der Nutzer im Rahmen seiner Diensttatigkeigang hat.

Unter den in Nr. 9 festgelegten Voraussetzungen kann edaiEKonto auch tber einen WeBrowser
Uber private Endgerate genutzt werden.

9. Voraussetzungen fir die Nutzung privater Endgerate

9.1 Die Nutzung des-Mail-Kontos Uber private Endgerate mit Wa8vowser zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist zulassig, wenn die Nutzerin oder der Nutzer géggniber der Schulleiterin oder

dem Schulleiter angezeigt und sich zur Beachtung der in Nr. 9.2 und 9.3 dieser Richtlinie aufgefiihrten IT
Sicherheitsanforderungen und der in Nr. 10 dieser Richtlinie genannten datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen verpflicket hat. Die Nutzerin oder der Nutzer hat sicherzustellen, dass personenbezogene Daten
vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschiitzt sind.

9.2 Fur mobile Endgerate qilt, dass der Zugriff mit dem Browser zur NutzungMa#-fontos zuléassig
ist. Der Download von Dateien auf mobile Endgerate hingegen ist ausgeschlossen.

9.3. Voraussetzung fir die Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Endgeraten ist die Ge-
wabhrleistung eines FBicherheitsstandards, der dem Schutzbedarf der personenbezogenen Daten, die
nach Nr. 10 auf privaten Geraten verarbeitet werden dirfen, emtip. Daflir miissen folgende Voraus-
setzungen vorliegen:

- Das Betriebssystem des privaten Endgerats ist aktuell zu halten und der Betriebssystemanbieter stellt
regelmafig Updates zur Verfligung.

- Das genutzte Endgerat verfiigt Giber einen aktuellen Virenschutz.

- Der Arbeitsplatz ist so einzurichten, dass wahrend der Nutzung des Geréts die personenbezogenen
Daten von Unbefugten nicht eingesehen werden kdnnen.

- Wird die Bearbeitung von personenbezogenen Daten unterbrochen, ist der Zugang zum Gerét und zu
den Daten zu sperren. Ein passwortgeschutzter Bildschirmschoner ist zu aktivieren.

- Soweit das Erfordernis besteht, dienstlich&/gils oder deren Anhénge abzuspeichern, sind hierfiir
grundsatzlich dienstliche Gerate oder externe Datentréger (Stick/Festplatte 0.4.) zu nutzen. Die Daten



34 Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord

sind entsprechend dem Stand der Technik zu verschlisseln. Die gemeinsame Nutzung von Speicher-
medien fur dienstliche und private Zwecke ist untersagt.

- Werden personenbezogene Daten aulRerhalb der Wohnung transportiert, z. B. beim Transport zur
oder von der Schule oder beim Versand pévidl, so sind sie in jedem Fall zu verschlisseln. Die
Nutzung von privaten Clod8peicherdiensten (z. B. Dropbox, Godgléve oder Apple iCloud) fur
personenbezogene Daten ist innerhalb und auRerhalb der Schule grundsatzlich untersagt.

- Arbeitsergebnisse sofern diesepersonenbezogene[personenbezogerieDaten enthalteng sind
zeitnah auf die Systeme der Schulverwaltung oder irSdielilerakten oder die Schulakten zu tber-
tragen. Danach sind die Daten zu l6schen oder die Texte zu anonymisieren. Die Dateiablage ist daher
unter diesem Gesichtspunkt regelmafig zu Uberprifen.

- Ist das private Endgerat lokal oder tber das Internet in ein Netzwerk eingebunden, ist darauf zu ach-
ten, dass die Ordner, die personenbezogene Daten enthalten, nicht fur Dritte freigeben werden oder
nicht mit anderen Speicherorten z. B. einem ClQueichedienst synchronisiert werden.

- Bei besonders gefahrdeten Schnittstellen, wie bei einem drahtlosen Netzwerk (WLAN), sind sichere
Verschlisselungsmechanismen zu aktivieren.

- Auf die Webseite www.bdiler-6 dzSNB SNIPRS 6ANR OSNBAS&SYy® 52NL ¥
FSKfdzyaSya GSNEIONYREAOKS ! yi SAldzyaSy 1 dzNJ ! YasSi

10. Datenschutzrechtliche Anforderungen

Die Speicherung und Ubermittlung personenbezogener Daten tiber die dienstiMad-Edresse ist nur

unter Beachtung der fiir Schulen geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen zul&ssig. Sie darf nur im
Rahmen der dienstlichen Aufgabenstellung erfolgemvesbes flr den dabei jeweils verfolgten dienstli-

chen Zweck erforderlich ist. Besonders sensible personenbezogene Daten nach Art. 9 Dat€hisaiz
verordnung durfen nicht als Inhalt oder Anhang eindi&il verschickt werden. Das betrifft Angaben tber

die Gesundheit, Behinderung, also auch Daten beztiglich sonderpéadagogischer Forderung, Herkunft, Reli-
gion, politische oder weltanschauliche Uberzeugungen, sexuelle Orientierung, Gewerkschaftszugehorig-
keit. Dasselbe gilt fir Personalaktendaten und solchedigireine &hnliche Missbrauchsgefahr besteht.
Werden flr die Nutzung der dienstlicherMail unter den Nr. 9 dieser Richtlinie genannten Vorausset-
zungen private Endgerate verwendet, dirfen darauf nach § 83 Abs. 1 und Abs. 7 Hessisches Schulgesetz,
8 1 Abs5 und § 3 Verordnung Uber die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statisti-
sche Erhebungen an Schulen nur die in Anlage 1 Abschn. A 6 genannten personenbezogenen Daten von
Schulerinnen und Schilern und deren Eltern verarbeitet werden.

Die Datenschutzhinweise fur die Nutzung der personalisierten dienstlichéailiAdresse, die auf der
Homepage des Hessischen Kultusministeriums (https://femail.kultus.hessen.de) eingestellt sind, sind zu
beachten.

11.Besondere Formanforderungen

Die Ubersendung einer Nachricht a#¥gil ist ausgeschlossen, wenn besondere Formanforderungen gel-
ten (z.B. gesetzlich angeordnete Schriftform).

12. EMail-Signatur

Im elektronischen Geschaftsverkehr mit Dritten ist die Verwendung einer Signatur erforderlich. Als Min-
destanforderunggentgtdie Angabe der Dienststelle (z. B. die Schule)denddeg Namen Namen$ der
unterzeichnenden Person. Empfohlen werden weitere Kontaktangaben, wie die Anschrift der Dienststelle
und eine Telefonnummer. Diese Angaben sind freiwillig.

Unter Beachtung des Neutralitatsgebots fir Schulen dirfen dienstlidlaiESignaturen grundsatzlich
keine Hinweise auf Zertifikate Dritter oder &hnliches enthalten, insbesondere, wenn Beziige zu wirtschaft-
lich tatigen Unternehmen bestehen.
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13. Meldeverpflichtung bei Verlust der Daten oder Anzeichen von Missbrauch

Sollten Zugangsdaten zum personalisiertavidil-Konto verloren gegangen sein oder Anzeichen fir Miss-
brauch des Kontos vorliegen, ist dies dem IT Se&sk mitzuteilen. Bei einer Vermutung missbrauchli-
cher Nutzung muss das Kennwort unverziglich geandertien. In diesem Fall ist umgehend die Schul-
leiterin oder der Schulleiter zu informieren.

Im Fall eineNerletzung des Schutzes personenbezogener Daten besteht dartiber hinaus die Meldepflicht
gegenuber dem Hessischen Beauftragten fur Datenschutz und Informationsfreiheit nach AG38DS
sowie die Benachrichtigungspflicht nach Art. 34@®&D.

14.Unzulassige Nutzungsarten

Jede Nutzung der dienstlich zur Verfiigung gestelltdfait-Adresse, die geeignet ist, den Interessen des
Dienstherrn oder dessen Ansehen zu schaden, oder die gegen geltende Gesetze, Verordnungen oder diese
Richtlinie verstoft, ist unzuldssig. Dies isbesondere der Fall, wenn die Nutzung geeignet ist, den
Dienstbetrieb oder die Verfiigbarkeit der$lysteme zu beeintrachtigen, oder die Nutzung gegen persén-
lichkeitsrechtliche, datenschutzrechtliche, urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen ver-
StOR3t.

Ein Verstol3 gegen diese Regelungen stellt eine unzulassige Nutzung der Kommunikationsdienste dar, die
im Einzelfall arbeits disziplinar und strafrechtliche Folgen haben kann.

15. Weiterleitung vonE-Mail-Nachrichten

Eine automatisierte Weiterleitung des dienstlicheiMRil-Postfachs ist nur auf andereNmil-Postfacher

der EMail-Plattformen @schule.hessen.de und @schulverwaltung.hessen.de zuléssig. Eine manuelle
Weiterleitung von dienstlichen-Bails in Form einer Bzelentscheidung ist unter Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorgaben jederzeit moglich. Danach dirfen personenbezogene Daten nur dann weiter-
geleitet werden, wenn dies erforderlich ist. Andernfalls sind diese Daten vor der manuellen Weiterleitung
unkemtlich zu machen oder zu léschen.

16. Grundsatze der Protokollierung

Ein und ausgehende-Mails werden, soweit dies flr die Gewahrleistung der Systemsicherheit und der
Funktionsfahigkeit der eingesetzten$ysteme sowie zur Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben dieser
Richtlinie erforderlich ist, protokolliert.

Die Protokolldaten unterliegen der Zweckbindung dieser Richtlinie und den einschlagigen datenschutz-
rechtlichen Vorschriften.

Die protokollierten Daten sind: Absenderadresse und Empfangeradres&drdéBse, Datum und Uhrzeit
des Versands und Ubertragene Datenmenge,ulid Abmeldezeit.

Die Protokollierung erfolgt zentral durch die HZD. Die bei der HZD oder einem Dritten durch die Nutzung
des EMail-Dienstes entstandenen Protokolldaten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dem
Hessischen Kultusministerium auf begriindete Anfraggegtellt.

Soweit gesetzlich nicht eine langere Speicherung vorgeschrieben ist, werden die durch Nutzung des
dienstlichen EMail-Systems entstandenen Protokolldaten spatestens nach Ablauf von drei Monaten wie-
der geldscht.

17.Grundsétze der Auswertung

Eine Auswertung der angefallenen Protokolldaten erfolgt aus Griinden der -DaterSystemsicherheit,

aus Griunden der Systemtechnik (z. B. zur Fehlerbehebuadg/erfolgung) und zur Missbrauchskontrolle.
Auswertungen finden anlassbezogen statt. Die Abfragk Auswertung der Daten erfolgt im Verdachts-

falle durch das Hessische Kultusministerium beispielsweise, wenn der Verdacht besteht, dass ein Zugang
RAZNOK S5NARAGGS 06SaGSKG oal FO1Ay3au o
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Die Auswertung kann im konkreten Verdachtsfalle auRerdem auf Anordnung der Dienststellenleitung er-
folgen. Die Personalvertretung und die behordlichen Datenschutzbeauftragen sind in diesem Falle zu be-
teiligen. Daruber hinaus ist eine Auswertung mit Zustimmder oder des Betroffenen jederzeit moglich.

Die Auswertung und Beauftragung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Der betroffene Kreis der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ist durch die Dienststellenleitung auf die Auswertung und gegebenenfalls die
Unzuassigkeit der Nutzung hinzuweisen.

Die Funktionspostfacher der Personalvertretungen, der Schwerbehindertenvertretung und der behordli-
chen Datenschutzbeauftragten werden grundsétzlich nicht ausgewertet. Ausnahmen sind mit den Vertre-
tungen im Vorfeld zu vereinbaren und setzen das Einversidnamaus.

18. Leistungsund Verhaltenskontrolle

Die bei der Nutzung der dienstlichen Kommunikationsdienste anfallenden personenbezogenen Daten
werden nur im Rahmen dieser Richtlinie kontrolliert. Sie unterliegen der Zweckbindung dieser Richtlinie
und den einschlagigen datenschutzrechtlichen Vorschrifigne dartberhinausgehende Leistungder
Verhaltenskontrolle findet nicht statt.

19. Schlussbestimmungen
Die Richtlinie tritt am 1. August 2020 in Kraft.

Platz fir eigene Notizen
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6.3 Datenschutz

6.3.1 Rechtsgrundlagen

DatenschutzgrundverordnungDSGVO

BundesdatenschutzgesetBDSG

Hessisches DatenschutzgesetdDSG

Hessisches Schulgesetinsbesondere § 83 (KB

Verordnung Uber die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebun-
gen an Schulen (Hessenrecht)

Handreichung zum Umgang mit sozialen Netzwerken in Schulen (datenschutz.hessen.de)

HPVG

=A =4 -4 -8 9

= =

6.3.2 Auszlige aus deRechtsquellen

Verordnung uber die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Schulen und Schulauf-
sichtsbehorden (ScheDatenschutzverordnung SchDSWV)

§19
Datenverarbeitung auf dienstlichen Endgeréaten

Fur die Nutzung der dienstlichen Endgerate kzehrkraften gelten die Bestimmungen dieser Verordnung
sowie der gesondert erlassenen Nutzungsordnung fur Lehrkréfte des Kultusministeriums in der jeweils
geltenden Fassung.

§20
Verarbeitung schulischer Daten auf privaten Anlagen

(1) Auf privatenEndgeraten dirfen Lehrkréfte und sonstige in der Schule besch&®igtonen die in
Anlage 1 Teil A unter Nr. 6 personenbezogene DaterSetiilerinnen und Schulern oder Eltern nur
im Zusammenhang mit eigenem Unterridtter Klassenfihrung sowie der Wahrnehmung der je-
weiligen dienstlicheufgabenstellung verarbeiten. Darliber hinaus dirfen Forderschullehrkréafte
und Berufsschullehrkrafte mit sonderpadagogischer Zusatzausbildung die zur Ersteliufigder-
diagnostischen Stellungnahmen erforderlichen pemurezogenen Datewerarbeiten. Nach Ende
des Datenverarbeitungsvorgangs sind alle fiir die Schiidkar die Schulaktenfiihrung relevanten
personenbezogenen Daten unverziuglithdiesen Akten zu nehmen.

(2) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten nach Abs. 1 durch Lehrkraitensidje in der
Schule beschaftigte Personen auf privaten Endgeraten darf nukratdg nach einer schriftlichen
Genehmigung durch die Schulleiterin oder @&ohulleiter erfolgen. Der Antrag muss enthalten:

1. Eine Beschreibung des Zweckes der Datenverarbeitung,

2. Zusicherung geeigneter technisch organisatorischer Malinahmen nach den Bestimmangen
Artt. 25 und 32 der Datenschu@rundverordnung.

(3) Lehrkrafte und sonstige in der Schule beschéftigte Personen haben bei der Nutzupgvaten
Endgeraten die Loschung und Vernichtung von personenbezogenen Daten nach § 17 Abs. 3 sicherzu-
stellen.

4 GEWERKSCHABRZIEHUNG UNWYISSENSCHAEANDESVERBARESSEIR025): »Verordnung Uber die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch Schulen und Schulaufsichtsbehérden (BeltethschutzverordnungSchDSV) vom 01. Dezember 2023
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(4) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Erstellung von férderdiagnostischen
Stellungnahmen sind besondere MalRnahmen zu treffen, um diese Daten gegen unberechtigten Zu-
griff zu schitzen. Nach Fertigung der Stellungnahmen sind diese arfBedrbeitungseinrichtun-
gen der Schule auszudrucken, zur Schulerakte zu nehmen und alle personenbezogenen Daten auf
den privaten Endgeréten sind zu lI6schen.

(5) Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch eine Lehrkraft und sonstige in der Schule
beschaftigte Personen bleibt die Schule die datenverarbeitende Stelle im Sinne der Datenschutz
Grundverordnung und damit auch fur die Datensicherheit verantibr

(6) Die Genehmigung nach Abs. 2 ist durch die Schulleiterin oder den Schulleiter zu widerrufen, wenn
eine Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Datenverarbeitungseinrichtungen gegen
Bestimmungen dieser Verordnung oder anderer Rechtsvorschriftestof&r

Hessisches PersonalvertretungsgesetP{3°

Datenschutz
§ 42

Grundsatze
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Personalrat die Vorschriften Uber den Daten-
schutz einzuhalten. Soweit der Personalrat zur Erfullung deeiimer Zustandigkeit liegenden Aufgaben
personenbezogene Daten verarbeitet, ist die Dienststelle der fir die Verarbeitung Verantwortliche im
Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die Dienststelle und der Personalrat unterstiitzen sich ge-
genseitig lei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die oder der Datenschutzbeauf-
tragte ist gegentber der Dienststelle zur Verschwiegenheit verpflichtet Uber Informationen, die Rick-
schlisse auf den Meinungsbildungsprozess des Personalrats zulg$sams. 4 Satz 3 und 4 des Hessi-
schen Datenschutaind Informationsfreiheitsgesetzes vom 3. Mai 2018 (GVBI. S. 82), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 15. November 2021 (GVBI. S. 718), gilt auch im Hinblick auf das Verhéltnis der oder des
Datenschutzbeaufagten zur Dienststelle.

861 Abs.2 HPVG
Informations- und Teilnahmerechte

(2) Vor Einfuhrung, Anwendung, Anderung oder Erweiterung eines automatisierten Verfahrens zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten der Beschéftigten (8 81 Abs. 1 Satz 1) hat die Dienststelle dem
Personalrat das Verzeichnis von Verarbeitungstatigkeiten nach3@rter Verordnung (EU) Nr.
2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz naturlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datensch@wmndverordnung) (ABI. EU Nr. L 119 S.1, Nr. L 314 S. 72,
2018 Nr. L 127 S. 2) oder nach 8§ 65 des Hessischen Datenstttltaformationsfreiheitsgesetzes
vom 3. Mai 2018 (GVBI. S. 82), zuletzt geandert durch Gesetz vom 15. November 2021 (GVBI. S. 718),
mit dem Hinweis zu Ubermitteln, dass er eine Stellungnahme des Hessischen Datenschutzbeauftrag-
ten fordern kann. Macht der Personalrat von dieser Méglichkeit Gebrauch, beginnt die von ihm ein-
zuhaltende Frist erst mit der Vorlage der von der Dienststellemigieinzuholenden Stellungnahme.

5 MAYDORNRCHAR§2023) »Hessisches Personalvertretungsgesetz«
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8§74 Abs. 1. HPVG
Beteiligungspflichtige MaRnahmen
(1) Der Personalrat bestimmt in sozialen Angelegenheiten, gegebenenfalls dlssbhluss von
Dienstvereinbarungen und soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, mit tber
wX 6
3. Bestellung und Abberufung von Frauend Gleichstellungsbeauftragten, Datenschutzbeauftrag-
ten, Fachkraften fur Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragten, VertraugrmsBetriebsarztenp X 6

6.4 Informationsrechte undDatenschutAir Personalrate

Schweigepflicht, Datenschutz und Informationsrechte von Personalréagnd kein Wider-
spruchg was es dabei zu beachten gfbt

Kommen wir nun zum personalratsrelevanten und immer wieder mit Widerstanden versehenen Thema
der Informationsbeschaffung fir Personalréate. Grundlage fur den Schutz von Informationen sowie perso-
nenbezogenen Daten bildet diechweigepflicht nach § 8 HPV&erstoRe dagegen kénnen nach § 23

HPVG zum Ausschluss aus dem Personalrat fihren oder eine Bestrafung nach § 203 Abs. 2 StGB nach sict
ziehen. Diese Regelungen garantieren der Dienststelle, dass vertrauliche Informationen durch den Perso-
nalrat nicht unbéugt weitergegeben werden.

Uns ist bekannt, dass Dienststellen oft damit argumentieren, sie kénnten dem Personalrat aufgrund des
Datenschutzes bestimmte Informationen nicht vorlegen. Diese Argumentation greift jedoch ins8.eere:
23 Abs. 1 HDSHfermuliert die explizite Erlaubnis, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden dir-
fen, wenn dies der gesetzlichen Aufgabenerfiillung (hier: nach dem HPVG) einer Interessenvertretung
dient.

Aus§ 61 Abs. 1 Satz 1 HP¥@&ibt sich eine umfassende Informationspflicht der Dienststelle gegentiber
dem Personalrat. Dies gilt immer dann, wenn der Personalrat Informationen fur gegetzliche und
konkrete Aufgabenerfillung bendétigt und darauf gestitzt sein Informationsbedurfnis vortragt.

Prifschritte der Erforderlichkeitim nachsten Schritt ist zu prifen, ob die gewiinschten Informationen

zur Erfillung der Aufgaben tatsachlich erforderlich sind. Hierbei ist auctiedtbaltnismaRigkeitsgrund-

satzzu beachten. Die Prifung kann ergeben, dass es fiir die gesetzliche Aufgabe ausreichend ist, anony-
misierte Daten (ohne Namen) oder pseudonymisierte Daten (codierte Daten ohne Klarnamen) zu erhal-
ten. Es besteht also nicht in jedem Fall ein automatischestRecilarnamen, sofern der Zweck auch

ohne diese erreicht werden kann.

PrufschemaGibt es eine konkrete gesetzliche Aufgabe £ Nein: Kein Informationsanspruch
fur den Personalrat?
D AD
Sind die gewiinschten Informationen zur Wahrnehmur g Nein: Kein Informationsanspruch
der Aufgaben des Personalrats erforderlich?
D AD
Informationsanspruch besteht

6 MAYDORNRCHARI§2026) »Informationsrechte und Datenschutz fir Personalréate«
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Ein wichtiger Hinweis zum Schlus&/enn Informationen fir die Durchfihrung der Aufgaben des Perso-
nalrats erforderlich sind, darf die Dienststellenleitung die Herausgabe mittdter Begriindung verwei-

gern, dass Daten technisch nicht pseudonymisiert oder anonymisiert werden kdnnten. In diesem Fall sind
die Daten im Zweifel so vorzulegen, wie sie vorhanden sind.

6.5 Informationsaustausch zwischen verschiedenen Personalraten

Ein informeller Austausch zu Sachthemen zwischen verschiedenen Gremien (z.B. Schulpersonalrat und
Gesamtpersonalrat) ist gangige Praxis und rechtlich zuldssig. Da alle Mitglieder derselben strengen
Schweigepflicht (8§ 8 HPV@pterliegen, ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit méglich. Dennoch gilt
auch hier der Grundsatz der Datensparsamkeit: Es werden nur Daten ausgetauscht, die fir die jeweilige
Aufgabenerfillung zwingend erforderlich sind.

Typische Szenarien des Austauschs:

(1) Unterstitzung vor Ort:Der Schulpersonalrat wendet sich bei komplexen Fragestellungen (z.B. bei
Konflikten mit der Schulleitung) beratend an den GPRS.

(2) BeteiligungsverfahrenDer GPRS tritt an die betroffenen Schulpersonalrate heran, wenn es um tber-
geordnete Malinahmen des Schulamts geht (z.B. Versetzungsvorhaben, Konrektorenstellen). Invol-
vierte Personalrate kénnen sich hierzu untereinander abstimmen.

Wichtige GrenzeTrotz der engen Zusammenarbeit gibt es formale Grenzen. So ist beispielsweise die
Weitergabe von Versetzungsunterlag€Rersonalaktenausziige, Bewerberlisten etc.) durch den GPRS an
die Schulpersonalrateicht zulassig Jedes Gremium darf nur tber die Informationen verfigen, die ihm
im Rahmen seiner gesetzlichen Zustandigkeit offiziell von der Dienststelle zugeleitet wurden.

Platz fur eigene Notizen
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7. Arbeitszeit

7.1 Wochentliche Pflichtstundenzahl und mehr, individuell und Einsdezogen begrindet
Stundenverpflichtungen Lehrkréafte seit 8/2017

Pflichtstundenverordnung 2017 8% 6 SNB¥ A SISy RSNJ 9Ayal G1 X

- An Grundschulen / in GrunNdSCRUIKIASSEIL......ccuuiiiereiiee et e e e e 28,5 Std
- An Forderschulen / in Forderschulklassen /im inklusiven Unterricht./VM..................... 27,5 Std.
- An Haupt/ Realschulen bzw. in entsprechenden Klassen (KGS).............cccccceeeviiiiiin, 26,5 Std.
- An Forderstufen / integrierten GesamtSChUIeN.............ccccvvviiiiiiiiiiiieiieereeeee e e, 25,5 Std.
- An Gymnasien / in gymnasialen Klassen / Gymnasialzweigen...............ccccoeeeeeeecccnnnns 25,5 Std.
= AN DEFUTIICNEN SCRUIBIL ... e ettt r et e et e e e rareeerreees 245 Std.
Lehrkrafte ohne Lehramtsbeféahigung durchuid 2. Staatsexamen:............ccccceevviiiineeneeennnd +1 Std

Lehrkrafte mit Einsatz von mindestens 8 Wochenstunden in der gymnasialen
Oberstufe/Abendgymnasien/Hessenkolleg bekommen eine Stunde angerechnet
- nicht jedoch, sofern sie Uberwiegend an berufl. Schulen eingesetzt SBKE.7)............cc....... -1 Std
A Lehrkréafte ab 60 Jahren (ab dem Halbjahr nach dem Geburtstag)......................... -0,5 Std.
A Lehrkréafte zwischen 50 und 60 Jahren bekommen seit 8/2017 auch eine halbe
Stunde (bei voller Stelle) auf das Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben.
A Lehrkréafte mit Schwerbehinderung (ab 50%) bis zum Alter von 60 Jahren............. -0,5 Std.
A (weitere ErmaRigungen sind in § 10 (Nachteilsausgleich) geregelt.

7.2 Pflichtstundenzahl fir Sozialpddagoginnen und Sozialpadagogen

Die wdchentliche Pflichtstundenzahl fiir Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen betragt bis zum Ende
desSchulhalbjahres, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird,
1. an Grundschulen und in Grundschulklassen an Schulen, die mit einer Grund-
schule VerbBUNAEN SING,... ... 28,5 Stunden,
2. an allgemeinen Schulen, an denen sie im Rahmen des inklusiven Unterrichts fir
vorbeugende MalRnahmen und inklusive Beschulung zusatzlich eingesetzt wer-
den, an Beratungaind Forderzentren, an Forderschulen und in Férderschul-
klassen;abteilungen oderzweigen an allgemeinen Schulen......................... 27,5 Stunden.

7.2.1 Ermaligungen bei Einsatz an mehreren Schulen (88):

Entfernung zwischen den Sch Einsatz an Schulen an mindestens

len 2 Wochentagen 3 Wochentagen

>5 km t Stunden Entlastung u Stunden Entlastung
>10 km u Stunden Entlastung v Stunden Entlastung
> 15 km v Stunden Entlastung v Stunden Entlastung

Schulen oder deren Standorte liegerd® km entfernt, Einsatzan  -1,0 Std
mind. 3 Wochentagen oder Entfernung-18 km, Einsatz an

mind. 2 Wochentagen

Schulen oder deren Standorte liegen1® km entfernt, Einsatz an -2,0 Std
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mind. 3 Wochentagen oder Entfernung tber 15 km, Einsatz an
mind. 2 Wochentagen

Zusatzlich gibt es Altersermafigung nach 8 9:

- Ab 55J. (ab dem Schuljahr nach dem Geburtstag) bei Einsatz
X YAG YSKNI Ffa tp» RSNI-usdbSAGAT SAG AY !y
X YAG YSKNI Ifa prs: 0A& -DEStH p2 RP ! @ A !
X YAQG prr: 2RSNI g &ghd EBa8buRgy | v G SNNA OK i

- Ab 60J. zusatzlich zu oben (ab dem Schuljahr nach dem Geburtstag) bei Einsatz
. mit mehr als 75% der Arbeitszeit im Unterricht -1 Std
X YAG YSKNI IFfa prs: 0Aad -DEStd p2 Rd ' @ AY ! yviSNNR
X YAQG prr: 2RSNI g &ghd EBa8buRgy | v G SNNA OK i

»Wer mit 61 Jahren, also 26.5 Stunden im Bereich H&sgalschule unterrichten muss abzgl. 0,5 Std. ab
einer Altersgrenze von 60 J. (= 26 Pflichtstunden), tatsachlich aber 18 Stunden unterrichtet (aus welchen
Grinden auch immer, z.B. weil er fir diensdi¢tufgaben freigestellt ist und sein Lebensarbeitszeitkonto
einlost), dem wird nur EINE statt zwei Stunden AltersermaBigung bereéhnet

Nr. Frag_;estellung_]/FaII: Lt’)sung_]/Bezug_]:

1. | Wie hoch ist die Pflichtstundenzahl (nach § 1) an dein
{ OKdzt' S FNNJ X

Eine 40jahrige Lehrkraft?

Eine 56jahrige Lehrkraft?

Eine 62jahrigé.ehrkraft?

2. | Wie hoch ist der Unterrichtseinsatz bei einer vollen St
einer 61jahrigen Lehrkraft an einer Férderschule?

3. | Eine Lehrkraft an einer Hauptschule wird im Novembe
60. Sie hat eine volle Stelle. In welchem Stundenumfg
hat sie Unterrichtseinsatz

Im Marzdanach?

Im August danach?

4. | Eine Grundschullehrkraft in Teilzeit (20 Stunden) im A
von 57 Jahren bekommt welche ErméaRRigung?

8 LEIMBACHCARSTEN»Qualifizierung von Mitgliedern von Personalvertretungen: Aufbauschul@iginalausgabe, Kassel, 2023,
S. 64.
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Fragestellung/Fall:

Lésung/Bezug:

Eine 64jahrige Lehrkraft an einem Gymnasium erhalt
eine Anrechnungsstunde fur Personalratsarbeit. Sie w
Teilzeit beantragen.

Wie viele Stunden kann sie beantragen, ohne dass si¢
ihre AltersermaRigung verliert?

Wie viele Stunden unterrichtet sie dann incl. Altersern
Rigung?

Eine Lehrkraft mit Grad d@&ehinderung von 75% arbei
tet an einer integrierten Gesamtschule.

Welche Pflichtstundenzahl gilt?

Welche ErmaRigungen sin dartiber hinaus maximal m
lich?

Ein:e Kolleg:in ist nach einer Herzoperation noch nich
wieder voll einsatzfahig.

Wie muss er/sie vorgehen, um bei weiterlaufender Be
zahlung eine Stundenreduzierung zu bekommen?
Uber die Pflichtstundenverordnung hinaus: Ab welche
prozentualbenannten Anteil der Reduzierung muss eil

amtsarztliche Uberprifung erfolgen?

7.3 Anrechnungen dienstlicher Tatigkeiten

[Autor: ZILER]; Uberarbeitet MAYDORNR]

Deputate fiir Schulleitéinnen sind in § 4 geregelt. Deputate fir weitere Schulleitungsaufgaben sind in 8
5 geregelt. Hier werden Sockeldeputate benannt sowie Erhohungen, die beispielsweise an ein Uber-

schreiten bestimmter Schulerzahlen gekoppelt sind. Ebenso ist, etwa in &h(Zysatzdeputat er-
wahnt, das Anrechnungsfaktoren je Schtilerin den verschiedenen Schulformen uaveigen festlegt
(siehe Anlage zur Pflichtstundenverordnung).

Aus dem Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung (100% plus 4/5%) kann der/die Leiterin
A einer selbstandigen Schule den gesamten Zuschlag
einer anderen Schule 20% des Zuschlags, im Einvernehmen mit der Gesamtkonferenz auch weitere
10% auf das Schulleitéschulleitungsaufgaben tbertragen.

C Achtung, hier sindRechte der Gesamtkonferenz festgelegt!
C Dies gilt auch im folgenden Abschnitt:

A
A

Fur Kolleginnen und Personalréte interessant ist § 6: Das Schuldeputat

Auch hier sind Sockaind Zusatzdeputate festgelegt (letztere errechnen sich nach Abschnitt Il der An-
lage).

Aus diesem Deputat miissen versorgt werden:

A
A

A

Verbindungslehretin (zur SV) mit mindestens 1 Wochenstunde
Beratungslehretin fir Suchtprévention an der Sek. | (au3er Férderschulen) mit mind. 1 Wochen-
stunde
Datenschutzbeauftragte, sofern diese Aufgabe nicht im Rahmen einer Beférderungsstelle ausge-
Uibt wird in einer angemessenen Hohe
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Grundsatzlich dient das Schuldeputat dafir, Entlastung fiir besondere Aufgaben der Kollégptiaen
genzur Verfligung zu stellen. Es ist nicht fir Schulleitungsaufgaben nutzbar.

Anmerkung Bislang fest vorgesehene und gesondert ausgewiesene Deputatstunden fir die Wahrneh-
mung der Tatigkeit als Schulkoordinator oder Schulkoordinatorin fir BendsStudienorientierung
wurden gestrichen (8 5 Abs. 4 PfIStdVO alte Fassung bis 12/2022)pIHames Entlastung tGber einen
Erlass folgen, der jedoch derzeit nicht bekannt ist.

ZumProcedere:

t FE{GR+h 2 cY a6n0 M CNNJRAS +SNISAftdzy3 RSa { OKd RS LIdzi
ferenz einen Vorschlag vor. Kann zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter und der Gesamtkonferenfg keine

Einigung Uber die Verteilungzelt werden, so entscheidet die Gesamtkonferenz tiber die Verteilung der Hal
RSNJ 220KSyalidzyRSYyT RAS +#SNISAfdzyd RSNI I yRSNBy |

1. Uneinigkeit muss erst festgestellt werden, die Gesamtkonferenz muss den Vorschlag ablehnen!
2. DieVerteilung ist ausschlieBlich fur Aufgaben der Lehrkrafte vorgesehen, nicht fir Schulleitungsauf-
gaben!

Nr. Frag_;estellung_]/FaII: Lt’)sung_]/Bezug:

1. | Fur welche Aufgaben ist dieses Deputat vorgesehen:
a) Schulleiterdeputat?

b) Schulleitungsdeputat?

c) Schuldeputat?

2. | Was geschieht, wenn dia Funktionstrageiin aus der
Schulleitundéangerfristig erkrankt ist?

3. | Eine Schulleiterin legt der Gesamtkonferenz den V(

schlag zur Verteilung d&chuldeputats vor. Aus ihm s¢

len zwei Stunden fir Schulleitungsaufgaben gener

werden.

a) Istdies rechtens?

b) Wie ist seitens der Gesamtkonferenz vorzugehen

c) Was geschieht bei einer Ablehnung dieses
schlags?
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Nr. | Fragestellung/Fall: Lésung/Bezug:
4. | Welche Bestandteile gehoren zur Berechnung der D¢
tate einer Schule?

5. Eine Schulleitetin mochte 30% der Grundunterricht
versorgung fiur Leitungsaufgaben verwenden. Wie n
er/sie vorgehen?

7.4 Einsatz im Ganztag §8

[Autor: LEIMBACHC; Uberarbeitet MAYDORNR]

Alle Tatigkeiten, die veoder nachbereitet werden missen, werden voll angerechnet. Insbesondere wer-
den hier Forderangebote, AGs und qualifizierte Hausaufgabenhilfe genannt. Andere padagogischen An-

gebote im Rahmen des Ganztags werden zur Halfte angerechdeniissen nicht dokumentiert werden.
Schlussfolgerung: Was dokumentiert werden muss, muss also auch voll angerechnet werden.

Diese Regelungen gelten nicht fir Schulen mit SP geistige und kérpeoiiclische Entwicklung.

Nr. | Fragestellung/Fall: Losung/Bezug:
1. In einer Gesamtschule sollépigende An-
gebote mit einer halben Stunde angerech

net werden:

A Lernzeit (Betreuung von Sus, die Au
gaben von Fachlehrkraften mitbrin-
gen)

A Hausaufgabenhilfe

A Musikalische Angebote in der Mit-
tagspause

A AGs im Nachmittagsangebot, darun
ter einGitarrenkurs

In welchen Fallen ist dies unter welchen
Bedingungen rechtens? In welchen Falle
nicht?
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Nr. | Fragestellung/Fall: L6sung/Bezug:

2. EineNachmittagsbetreuung an einer
Schule fir geistige Entwicklung ohne Vor
und Nachbereitung soll mit halber Stun-
denzahl angerechnet werden.

Ist dies rechtens?

7.5 Gesundheit, Dienstunfahigkeit, Krankheit, Arbeitsunfahigkeit, BEM uirelldienstféahig-
keit

[Autor der Unterkapitel 7.57.7. MAYDORNR]

Unverschuldeter krankheitsbedingter Ausfall TV
A 6 Wo. bei 100 % Lohnfortzahlung
A ! YOSNI NIt AOKS oaYNIylYStRdzy3a | f{ dzft S o1 ¢

A Arztliche Bescheinigung am 4. Tag Keankheit vorzulegen (8§12 DO)

abRP23d8 6SA SAYSNI YNIyYy]aOKNBAOdzy Ia
A ArbeitgeberA kein Recht, Grund der Arbeitsunfahigkeit zu erfahren
A 2NKNBYR SAYSNI ONJI N}ryldzyad RIFENF RSNI ! NDSAGYSKYSN
FNKNRSGa

YNIY] AY RSY CSNASY Kk a¥YNIXyl AY ! NIl dzmay
A Krankmeldung in den Ferigf damit Urlaub erhalten bleibt
A Fur die Zeit kein Urlaub angerechnet
A Antrag auf Riickerstattung von Urlaub muss aber gestellt werden

76 a5ASYyailddzyFNKAI|ISAGAGY DNHzyRf Il 3Sy |dza RSY .St

(Unverschuldeter krankheitsbedingter) Ausfall

A Besoldung lauft weiter

A 'yodSNI NIt AOKS aYNIy|1YStRdzy3dad Iy RAS {OKdzZ S o1 60
A Arztliche Bescheinigung am 4. Tag der Krankheit vorzulegen (§12 DO)

5 68A 5ASyaldyFTNKAIL SAGA
a! NDSAGANSOKG G

Krank in den Ferien

A Krankmeldung in der unterrichtsfreien Zeit
A Urlaubsanspruch erhalten

A Urlaub wahrend der Schulzeit?
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Sonstiges:
A Keine ElterrKindKuren im Beihilferecht

A Versorgungsarztliche Untersuchung: Krankheit > ¥ Jahr

77 5ASyai dSNBAYOLF NHzyadSy X1 dzy 0SGNARASot AOKSY 937

A YIYyYy YI-PSaLlRBOKSa LINRIF]10GAG ydzil SyK

A Wenn ich ein Gesprachsangebot zum BEM ablehne, muss ich dann zur versorgungsérztlichen Unter-
suchung?

A 2AS aASKGIWA YAG RSN HDSMADKNOKSISWHAEAG 06SAY a. 9a

A Was sindStunden zur Wiederherstellung der Gesundheit nach §11 PfIStdvO?

7.8 Dienstvereinbarungen zum Thema BEBie Eingliederung erkrankter Beschaftigter und
Beschaftigte mit Behinderung in der Schule / im Schuldienst (Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement)

»Dienstvereinbarung zur Integration von erkrankten Beschéftigten und Bt

schaftigten mit Behinderung in der Schule / im Schuldienst (Betriebliches

gliederungsmanagement)«

A Giiltig seit: 21.9.2022

A Gultigkeitsbereich: Staatliches Schulamt fiir den Landkreis Hersfeld F
tenburg und den Werra Meil3ner Kreis

0

» Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEDBienstvereinbarungber

die Eingliederung erkrankter Lehrkrafte, sozialpddagogischer Fachkrafte

Sozialpadagog:innen an Schulen im AufsichtsbereicBtdeslichen Schul-

amts fur den Landkreis und die Stadt Kassel«

A Gultig seit: 01.11.2022

A Gultigkeitsbereich: Staatliches Schulamt fiir die Stadt und den Landki
Kassel

» Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEDignstvereinbarung tber @

die Eingliederung erkrankter und behinderter Landesbediensti&chulen :

im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes fiir den ScHudErKreis

und den Landkreis Walde€kankenberg «

A Gultig seit: 26.09.2019

A Gultigkeitsbereich: Staatliches Schulamt fiir den SchviderKreis und
den Landkreis Waldedkrankenberg

@©:

7.9 Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit 811 Pfi§tdV
[Autor: MAYDORNR; Uberarbeitet:REDELBERGHERGELD.]

»Lehrkraften sowie Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen kann zur Wiederherstellung der Gesundheit
vom Staatlichen Schulamt auf Antrag vortibergehend eine Anrechnung auf die wochentlichen Pflichtstun-
den bewilligt werden, wenn die Notwendigkeit dieser Diemhsichterung durch Vorlage eines arztlichen,

auf Verlangen des Staatlichen Schulamtes eines vom &rztlichen Dienst der Hessischen Amter fur Versor-
gung und Soziales erstellten Zeugnisses oder eines @aeisvertrauensarztlichen Zeugnisses nachgewie-

sen wid. Das arztliche Zeugnis muss eine Empfehlung tber den Umfang und die Dauer der tats&chlich zu
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leistenden wochentlichen Pflichtstundenzahl oder der Anrechnung enthalten. Die Anrechnungen sind zu

befristen«®

In der Regel Untersuchung durBzte/Arztimendes Versorgungsamm{HAVS), auler:

+ Es handelt sich um einen Erstantrag,
+ esliegt ein Attest der aktuell behandelnden Facharztin oder des aktuell behan-
delnden Facharztes vor, aus dem die Erforderlichkeit einer Diensterleichterung

und deren Umfang und Dauer hervorgehen,

s Dauer der empfohlenen Diensterleichterung héchstens sechs Monate,

« unter Berlicksichtigung der Diensterleichterung kann weiterhin noch mindestens

die Halfte der bisherigen individuellen Pflichtstundenzahl geleistet werden und

+ esisteine (ggf. schrittweise) Steigerung ersichtlich und vom Erreichen der bishe-
rigen individuellen Pflichtstundenzahl ohne gesundheitsbedingte Erméaitigung
nach spatestens sechs Monaten auszugehen.

Fachworta . SANBYT S 5ASyaidFNKAI] SAlGa
Es muss eine Dienstfahigkeit > 50% gelten.

Finanzielle Folgen

(1). SNBOKyYydzy3 RSNJ . Saz2f Rdzyd oAy Of & »%dzaOKf N3IS0O |ydS

KAI]1SAGaod

(2) Berechnung der Differenz zu den Vollbeziigén2 3® o! YiSNEOKASR&a06SGNI Ja

(3) Berechnung des Zuschlags zug(3b % des Unterschiedsbetrags (Sockel) + bis zu weiteren 20 % (je
5 % fur je 5 volle Dienstjahre} f 82 YIFEAYlFf pp 22 RSa ' 0&aidl yR&
Vollzeit

Bei begrenzter Dienstféhigkeit in Teilzeit reduziert sich auch der Zuschlag nochmal.

Platz fur eigene Notizen

9 VERORDNUNG UBER PFEICHTSTUNDEN DERRKRAF{BFLICHTSTUNDENVERORDNVE® 19.MAI2017(2022).
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8. Teilzeitbeschéftigung

[Autor: LEIMBACHC.;Uberarbeitet: ZEILER]; erganzt:REDELBERGHERGELD ]
8.1 Teilzeit

Teilzeit bei Beamten ist grundsétzlich zu ermdglichen (843 Beamtenstatusgesetz). Dabei wird von Teilzeit
mit mindestens der Halfte der Arbeitszeit ausgegangen. In der konkreten Ausgestaltung in Hessen wird
unterschieden zwischefmeilzeit aus familiaren Grinde(g§ 63 HBG) und dehne besondere Vorausset-
zungen(8 62 HBG). Generell ist seitens des Schulamts eine Ablehnung leichter, wenn Teilzeit ohne be-
stimmte Voraussetzungen beantragt wird. Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutz des Grund-
gesetzes, Abhnungsgrinde sind mdglich, missen aber bedeutsamer sein.

Antrage sind auf dem Dienstweg an das Staatliche Schulamt zu richten, Eingangsfrist (Deadline) beim Amt
(") ist der 1. Februar (fir TZ ab 1. August) sowie der 1. August (fir TZ zum 1. Februar des Folgejahres).
Auch spater eingehende Antrage kdnnen, missieer nicht bearbeitet werden.

Fur Mutterschutz_ und Elternzeftntrage gelten diese Fristen nicht. Hier sind sieben Wochen Frist vor
Beginn der beantragten Malinahme, wenn man Bundeselterrgeld Elternzeitgesetz (BEEG) zugrunde
legt.

Teilzeit ist eine zeitlich begrenzte MalRihahme und umfdsstentsprechend eine bestimmte Dauer. Es
kommt dennoch vor, dass Teilzeit auf unbestimmte Zeit gewéahrtgiindliesem Fall ist darauf zu achten,
dass auch bei der Rickkehr in die Vollzeit die 0.g. Fristen eingehalten werden.

8.2 Mehrarbeit und Teilzeit

Generell muss auch Mehrarbeit (v.a. Einsatz im Vertretungsunterricht) dem Teilzeitanteil entsprechen
(also z.B. 2/3 oder 20/28,5).

Rechte und Pflichten Teilzeitbeschéftigteeilzeit und au3erunterrichtliche Dienstpflichten

Nach dem Urteil zur Teilzeit des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig 2015 mussen alle Aufgaben geteilt
werden konnen, also dem Teilzeitfaktor entsprechen. Einige Schulamter gehenRiatddimien zur Teil-
zeitjedoch von teilbaren und unteilbaren Dienstpflichten aus. Teilbare Dienstpflichten (Aufsichten, Teil-
nahme an Elternsprechtagen etc.) sollen nur anteilig geleistet werden, zu sogenannten unteilbaren
Dienstpflichten (Klassenfahrten, Konferenzteilnahme etall)es einen anderen Ausgleich geben. Saet

soll die Teilnahme an Klassenfahrten (hier: Einsatz zu 100%) ausgeglichen werden, indem der/die Be-
troffene entsprechend weniger zu einer solchen Aufgabe herangezogen wird als Vollzeitkrafte.

Da dies in der Praxis schlecht durchfitimchweisbar ist, wird empfohlen, einen Antrag auf Aus-
gleich/Rickgabe der Mehrarbeit zu stellen, und zwar deutlich vor der Teilnahme an der Klassenfahrt. Die
oben angefiihrte Vorgabe ist eine SB#stimmung, sie gilkeine Zielrichtung vor, stellt aber keine Aus-
schlie3lichkeit dar. Grundsatzlich gilt zunachst Rickgabe in Zeit (nach Pflichtstundenverordnung), sollte
dies nicht moglich sein, ist Rickgabe in Geld als Ausnahme vorgesehen. Dies kann man auch beantragen,
allerdings wird seitens der Schule dem Amt gegeniber kaum nachweisbar sein, dass eine Riickgabe in Zeit
nicht machbar ist.
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8.3 Besoldung und Auswirkungen auf die Ruhestandsberechnung

Die Besoldung wird dem Teilzeitfaktor entsprechend gezahlt. Ausnahmen gibt es fir den Familienzu-
schlag, etwa wenn er als Familienzuschlag | aufgrund der Berlicksichtigung bei beiden Ehepartnern jeweils
halftig gewahrt worden ist: In diesem Fall darf die @brmng bei beiden Partnern zusammen gerechnet
nicht unter 100% fallen.

Die Anzahl der fur die Pensionsberechnung heranzuziehenden Dienstjahre verkirzt sich entsprechend
dem Teilzeitfaktor. Beispiel:

5 Jahre Teilzeit im Faktor 4/5 (80%) ergeben zusammengenommen nur 4 Berechnungsjahre fir die Pen-
sion. 80% von funf Jahramgibt vier Jahre. Auf den Anstieg der Erfahrungsstufen in der Besoldung aller-
dings hat der Teilzeitfaktor keine Auswirkung

8.4 Sabbatjahr

Das Sabbatjahr ist eine besondere Form der Teilzeit und wird auch so berechnet.

Beispiel:
Bei vier Jahrednsparzeit und einem ganzen Sabbatjahr (Freistellungszeit) haben wir ei-
nen Teilzeitfaktor von 4/5 bzw. 80%. Die Arbeitszeit ist dabei ungleich verteilt (auf die
ersten vier Jahre), die Besoldung dagegen ist gleich verteilt (finf Jahre lang 80%).

8.5 Ablehnung von Teilzeitantragen

Sollte ein Teilzeitantrag abgelehnt werden, so ist fristgerecht Widerspruch einzulegen (Frist muss in Ab-
lehnung benannt sein, i.d.R. ist es ein Monat nach Zugang des Schreibens). Da der ortliché égstrul

nalrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Ablehnung von Teilzeitantrag8rY5 Abs. 1 Punkt 7hat, sollte

er moglichst friihzeitig durch den/die Betroffene einbezogen werden. Es empfiehlt sich, dies schon bei der
Antragsstellung zu tun und bei Erhalt des Ablehnungsbescheides sofort ag?Reruzugehen.

Umgekehrt ist den8R bei Bekanntwerden einer Ablehnung eines TeilzeitantragsgfRmuss ja tber
die zustimmungspflichtige MalRnahme informiert und zur Zustimmung aufgefordert werden) zu empfeh-
len, sich umgehend mit dem/der Betroffenen in Verbindung zu setzen.

Bei Ablehnung durch de®PR muss das Stufenverfahren in Gang gesetzt werden, vorher kann die Ableh-
nung nicht umgesetzt werden.

Teilzeitbeschéftigte Angestellte missen keumentgeltlicheMehrarbeit leisten. Hier empfiehlt sich ein
Antrag auf Aufstockung der eigenen Stelle auf 100% fiir die Dauer einer Klassenfahrt, wenn man Geld statt
Zeit beantragen mdchte.

8.6 Mehrarbeit
DasHessische Beamtengesatzder derzeit giltigen Fassung besagt in § 61:

»Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergttung tber die regelmaRige Arbeitszeit hinaus
Dienst zu tun, wenawingende dienstliche Verhéltnisses erfordern. Werden sie durch eine dienstlich
angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit mehrféisf Stunden im Monatiber die regelmafige Arbeits-

zeit hinaus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von zwdlf Monaten fiir die Uber die regelméRige Arbeitszeit
hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewéhréreiBeitbeschaftigungind
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die funf Stunderanteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zu kirzen. Ist die Dienstbefreiung aus
zwingenden dienstlichen Griinden nicht mdglich, so kénnen an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte Mehr-
arbeitsverguitung nach § 50 des Hessischen Besoldungsgesetzes erHalten.

Letzteres ist aktuell in déflessischen Verordnung tber die Gewahrung von Mehrarbeitsvergitung sowie
einer pauschalen Abgeltung bei Rufbereitschaft fir Beamtinnen und Beamte (Hessische Mehrarbeitsver-
gutungs und RufbereitschaftsabgeltungsverordnungMVergARVWom 11. Mai 2022 fiur Lehrkrafte in

82 genauer ausgestaltet:

nwxae

(2) Bei Mehrarbeit im Schuldienst gelten drei Unterrichtsstunden im Kalendermonat ai4efirztr-
beitsstunden im Sinne des § 61 Satz 2 des Hessischen Beamtengesetzes.

(3) Besteht keine feste tagliche Arbeitszeit, so dass eine Mehrarbeit nicht flr den einzelnen Arbeitstag,
sondern nur auf Grund der regelmafigen wochentlichen Arbeitszeit fivaiadVoche ermittelt
werden kann, so ist Mehrarbeit fur eine Kalenderwoche, die teilweise auf den folgenden Kalender-
monat fallt, diesem zuzurechnen.

WX’

Schlussfolgerungen

(1) Mehrarbeit ist nur anzuordnen, wenzwingendedienstliche Griinde, also aufgrund etwa unv
hersehbarer Umstande, keine andere Mdglichkeit besteht, den Dienstbetrieb aufrecht zu erh
V. Roetteke, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt.aA® und Kommentato
des HBG, schreibt in Registernummer 105:
al! dza RSY { OKdziT OKI NI 1TGSNJ RS&E 2 cm SNHAOGI
nicht nur einer sachlich nach Mal3gabe des § 61 S. 1 nicht gerechtfertigten Mehrarbeit entge
treten, sondern auch sonst einer Uberschreitung der regetyeal#irbeitszeit zu widersprechen u
ggf. durch entsprechende Rechtsmittel zu verhindern (BVerwG 21.2,19@148.88 ZBR 1991
374; 28.5.200%; 2 C 28.0%; ZBR 2003, 383, 384; 28.5.2002 C 35.0%; ZBR 2003, 385, 38
1.4.2004¢2 C 14.03ZBR2005y T a® 2 wyd cy T3 cn wyo
Die haufig anzutreffende Praxis, in (fast) jedem Monat unentgeltliche Mehrarbeit im Sinne dg¢
tretungsunterrichts einzufordern, ist also rechtlich individuell angreifbar.

(2) Wenn die angeordnete Mehrarbeit Gbdrei Unterrichtsstunden im Monat hinaus geht, so ist
die gesamte Mehrarbeit (also auch die ersten drei Stunden) Dienstbefreiung zu gewahren.

(3) Die Rickgabe muss spatestens innerhalb eines Jahres, nach Pflichtstundenverordnung (Aug
in Wochenstunden) und HMVergARYV (monatliche Ermittlung) eher im Folgemonat erfolgen

8.7 Prasenzzeiten und Bilanzierung

Die Pflichtstundenverordnung ist maf3gebend fir die Berechnung der Arbeitszeit von Lehrkraften. Diese
sieht eine Verpflichtung oder Berechnung von Préasenzzeiten nicht vor. Auch die Dienstordnung sagt dar-
tber nichts aus. Entsprechend sind Freistunden im d&oplan als Zeit zu sehen, die der Lehrkraft in
vollem Umfang zur Verfigung steht. Der Vertretungsplan gilt hier als schriftliche Anweisung, einer Pra-
senzpflicht ohne (anzurechnenden) Einsatz fehlt die rechtliche Grundlage.

10 HESSISCHBEAMTENGESE2013).

11 HESSISCAERORDNUNG UBERGEWVAHRUNG VAWEHRARBEITSVERGUTUNG SOWIE EINER PAUABGIELESNG HRUFBEREITSCHAFT BERM-
TINNEN UNBEAMTEHESSISCHAEHRARBEITSVERGUTUNGI® RUFBEREITSCHAFTSABGELTUNGSVERORBNMERARY VoM 11. MAI 2022
(2022).

12 vONROETTEKENORSTEN.HRISTIAROTHLANDE(R2016) »HBR; Hessisches Bedienstetenrecht«
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Da die Pflichtstundenverordnung von Wochenstunden ausgeht, die HMVergARV von einer Berechnung
der Mehrarbeit in einem Monat, fehlt einer Bilanzierung dariiber hinaus ebenfalls eine rechtliche Grund-
lage. Strenggenommeqnwenn man sich nach der Pflichtstundemordnung richtet; kann auch die Un-
terrichtsverpflichtung in einer Woche kaum auf eine andere Woche verlagert werden. Die Rechte der
Gesamtkonferenz nach 8133 HSchG und die des ¢rtlichen Personalrats nach 874, die sich auf die Gestal-
tung der Grundsatzezw. der Ausgestaltung der Arbeitszeit beziehen, beinhalten keine Moglichkeit der
Veranderung der genannten rechtlichen Vorgaben. Bei Blockweise organisiertem Unterricht, etwa in be-
ruflichen Schulen, sollte nach der Rechtsgrundlage gefragt werden (Erdadstmgrdnungen).

8.8 Exkurs: FIiS (Fehlzeiten Lehrkraft in Schule)

Derzeit werden krankheitsbedingte Fehlzeiten der Lehrkréafte digital erfaesteit werden krankheits-

bedingte Fehlzeiten der Lehrkréfte digital erfasst. Auch erfasst werden Schtiltaiien und sozialpa-

dagogische Fachkréfte, aber nicht LiV, hauptamtl. Aushildeen, Beschéftigte der Bildungsverwal-

GdzyaX Y2y NBG 6ANR Ay C[A{ F2ft3ISyRS& | dzFISy2YYSy
entwickelnden Eintragungen):

aYNI V1 KSAG YAlk2KyS 1dG6Sada
aYAYR INyla 2RSNJI
adzy SNX I dzoi1Sa CSNYyoftSAoSyaod

aYdz2Nk wSKI &
A5AKYANDSAGady FLefa
A5ASYAatlyGNRGG O0yFOK fNyY3ISNBNJ YN} Y] KSAGOd

> > > >

Sonstige Abwesenheitszeiten (etwa ftortbildungen oder Dienstbefreiungen aus personlichen Grin-
den) werden nicht zentral in diesem System erfasst. Da derzeit nur ganze Tage erfasst werden kénnen,
GANR FTNNJ SAYySYy ¢ 3 YAOG 5ASyadl 6o NHzZOQ& al y3SoNROKS

Bricht eine Lehrkraft den Dienst aufgrund von Krankheit ab, wird der Tag in FLIS nicht als Krankheit
erfasst.

Wird eine arztliche Bescheinigung vorgelegt, die am Tag des Dienstabbruchs beginnt, ist dieser
Tag nicht als Krankheit in FLiS zu erfassen. In diesem Fall wird der Zeitraum der elektronischen
Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung nicht Gbernommen.

Als erster Tag der Erkrankung ist der Tag nach dem Dienstabbruch in FLIiS zu erfassen.

Zusatzinformationen:

T\\H-Beschaftigte, die im Laufe des Arbeitstages arbeitsunfahig erkranken, haben fir diesen Tag
selbst keinen Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 3 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz in Verbin-
dung mit § 22 Absatz 1 TN. Fur den angebrochenen Arbeitstagadtén diese nach wie vor das
regulére Entgelt. Dieser Tag wird daher nicht auf den sogenannten-BcienZeitraum nach

§ 22 Absatz 1 M angerechnet.

Bei Beamtinnen und Beamten dagegen fliel3t die Besoldung bei Erkrankung nach 8§ 68 HBG in Ver-
bindung mit & 8 HBesG zu 100 Prozent weiter.

Eine Unterscheidung wie im Tarifbereich nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz ist im Beamtenbe-
reich nicht erforderlich.

13HMKB (0.J.»FLiS Fehlzeiten Lehrkrafte in Schuledzo NA { aC! v dzyR | Af FSa o
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Es ist darauf zu achten, dass diese Regelung auch vor Ort umgesetzt wird, da langere Zeit eine andere
Regel galt: Zuvor waren auch die Tage des Dienstabbruchs als volle Krankheitstage in FLiS einzutragen,
sodass sich ein zusatzlicher Krankheitstag (ir) Etg8b. Diese Regelung wurde in der jingeren Vergan-
genheit geéndert, weil sie der LDO widersprach (Attest ab dem 4. vollen Krankheitstag).

AulRerdem wichtig bei der Nutzung von FIG8setzlich versichertBeschéftigte (Angestellte und Beam-
tinnen/Beamte) bekommen nur noch eine elektronische Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung bei Krankheit
(eAU). Sekretariat und/oder Schulleitung haben deshalb Schwierigkeiten, die entsprechenden Eintrage
in FLiSsorzunehmen. In den FA®xu FLiS steht:

Bei gesetzlich Versicherten wird die elektronische Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung (eAU) auf-
grund der vom zustandigen Staatlichen Schulamt nach SAP HCM Ubernommenen Fehlzeit von der

Krankenkasse abgerufen.
5 Tdz Add RAS TSAGYFEKS tF¥ftS3S RSNICSKET SAG avl

Sollte keine eAU vorliegen, meldet sich das Staatliche Schulamt zur Klarung des Sachverhalts bei
der Schule.

Das bedeutet, dass auch im Fall, dass der Schule kein Attest vorliegt (weil es ja in Papierform konkret gar
YAOKG o@2NIAS3ASyda (Fyyos RFA& I N]TOKSy 3SasSaid oSN
kenkasse abfragen kann. Sollte dann wider Emvakieine eAU vorliegen, muss der Eintrag in Zusam-
menarbeit mit der Schule danach wieder korrigiert werden.

Seit 30.12.2025 gibt es die Mdglichkeit, im SerRoetal (erreichbar tber das NZ#oértal, &hnlich wie

die Reisekosten), unter dem Reiter F&iévices di€ehlzeitenauskunftu erreichen. Dort ist eine Uber-
sicht Uber alle Uber FLiS erfassten Fehlzeiten der eigenen Person einsehbar.

Platz fir eigene Notizen

14HMKB (0.J.sFLiS Fehlzeiten Lehrkrafte in Schle«cw dz6 NA{ aCl!v dzy R | Af FSa o
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Platz fur eigene Notizen
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9. Lebensarbeitszeitkonto (LAKRach§ 2 PIRdVO
M® a! YELI NBya

1.1. Gultigkeit

1 eingefuhrt ab 1. Januar 2007 fiir Lehrkrafte bis zum Ende des Schulhalbjahrs nach Vollendung des 50.
Lebensjahrs

1 erweitert ab 1. August 2017 fur Lehrkrafte bis zum EndeStgailhalbjahrs nach Vollendung des 60.
Lebensjahrs

1 Gultig fur: Beamtinnen/Beamte, unbefristet beschéftigte Lehrkrafte, befristet beschéftigte Lehr-
krafte, Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen mit Lehrverpflichtung

1.2. Ansparumfandpro Kalenderjahr)

1 bei Vollzeit: 0,5 Stunden pro Kalenderwoche (26 Stunden)

1 bei Teilzeit: anteilig entsprechend der bewilligten Teilzeit (auch bei SabbMjadiellen)

1 keineGutschriften: bei Elternzeit, bei Beurlaubung, ab der 7. Krankheitswoche, bei Wiedereingliede-
rung, bei Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit, bei Kur oder Heilbehandlung

1 keineGutschrift: fiir Menschen mit Behinderung ab einem GdB von 50%

1.3. Erstattung

Die Erstattung der Zeitguthaben erfolgt wie das Ansparen, d.h. 26 Stunden aus dem Lebensarbeitszeit-
konto ergeben eine Abminderung um eine halbe Unterrichtsstunde fiir ein Schuljahr oder 52 Stunden
(ausgehend von einem Kalenderjahr mit 52 Wochen) ergebenAdiminderung von einer Stunde fir ein
Schuljahr (sollte das Jahr 51 oder 53 Kalenderwochen haben, dann &ndert sich diese Zahl entsprechend).

2. Erstattung zum Ende des Berufslebens

1 Allen Personen, die regelhaft in Ruhestand gehen, werden die angesparten Stunden automatisch im
letzten Schuljahr ineBerufslebens erstattet.

1 Wer vorzeitig in Ruhestand geht, muss beim Staatlichen Schulamt einen formlosen Antrag auf Erstat-
tung des Lebensarbeitszeitkontos stellen. Achtung: Dieser Antragspéssstens 9 Monatevor der
gewiinschten Versetzung in den Ruhestand gestellt werden. Bei kurzfristigeren Antragen auf Pensio-
nierung nach Erreichen der Antragsaltersgrenze ist dem Antrag auf VersetzungRuikstand ein
Antrag auf Erstattung des LAK beizufligen.

Beisehr geringem Stundenumfang auf dem Lebensarbeitszeitkonto ist die Schulleitung der Stammschule
zustandig, dass die betroffene Person das angesparte Guthaben in Freizeit zurlickerhélt.

Bereits jetzt gibt es Kolleginnen/Kollegen, die den Gegenwert von 7 Unterrichtsstunden (364 Stunden) auf
ihrem Lebensarbeitszeitkonto angesammelt haben. Wird dann im "letzten Schuljahr des Lebens" eine
Lehrkraft mit 25 Stunden Unterrichtsverpflichtung ietzten Schuljahr vor der Versetzung in den Ruhe-
stand die Auszahlung des Lebensarbeitszeitkontos, so lage sie mit 18 verbleibenden Unterrichtsstunden
gegebenenfalls unter 75% Unterrichtseinsatz. Diesen Stundenumfang muss man unterrichtswirksam min-
destens dbpeiten, um seine Altersermaf3igung in voller Hohe zu erhalten. Mittlerweile ist allerdings vom
HMKB erklart worden, dass der Abbau des LAK unschadlich fur die Gewahrung von Altersermafiigung ist.
Man muss also nicht mehr seine Pflichtstunden erhéhen um ineine LAKAbbau die volle Altersermé-
Bigung zu erhalten.

15 MAYDORNRCHARD»Informationen zum Lebensarbeitszeitkon{@026).
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Empfehlung der Rechtsberatungim die maximale Pflichtstundenerméafigung auf-
grund des Alters voll ausnutzen zu kdnnen, sollte man bereits friihzeitig einen Teil d
Stunden aus dem Lebensarbeitszeitkonto abbauen... denn niemand weil3, wie kurz '
tig "das letzte Schuljahr des Lebens" kormund ob dann der "Stundenabbau™ kurzfri ®
tig moglich ist.

3. Erstattung wahrend der aktiven Berufszeit

Prinzipiell besteht die Mdéglichkeit, sich die angesparten Zeiten auch friher in Forreipeitausgleich

bei gleichbleibendem Gehalibzubauen. Dies erfordert einen formlosen Antrag. Ab einer Ansparzeit von

3 Schuljahren kann man mit dem "Stundenabbau" beginnen; von der Wartezeit sind familiare Griinde zur
Betreuung eigener Kinder unter 18 Jahren ausgenommen, so dass man z.B. beteggaa Jahr Voll-
zeittatigkeit im kommenden Schuljahr eine halbe Stunde Ermafigung als Abbau des LAK beantragen kann.
Die Antragsfristensind der 31.01. fur das kommende Schuljahr und der 31.07. fir das tUbernachste Halb-
jahr.

Es gibt eine Reihe von Sonderregelungen, z.B. fir befristete einjahrige Arbeitsvertrage oder bei Wechsel
des Arbeitgebers (auch beim einer Versetzung nach dem Lehrertauschverfahren in ein anderes Bundes-
land), die hier nicht dargestellt sind. Diese kann nmamtsblatt des Hessischen Kultusministeriums
06/2018nnachlesen.

4. Vorlagen fur derformlosen Antrag

1 Antrag fur vorzeitige Inanspruchnahme des Lebensarbeitszeitkontodamigiren Griinden
(Begruindung "Pflege naher Angehdériger” ist auch moglich!)

1 Antrag fur vorzeitige Inanspruchnahme des Lebensarbeitszeitkontgseas@nlichenGriinden

1 Bei Antragstellung zur Versetzung in ein anderes Bundesl#&udrag fur vorzeitige Inanspruch-
nahme des Lebensarbeitszeitkontasnstigen Griinden

Ultra-KurzZusammenfassung

Ansparzeit? A bis zu 0,5 Stunden pro Woche (bei Vollzeittatigkeit)
A im letzten Schuljahr vor der Pensionierung  oder
Auszahlung? A wahrend des Berufslebens

A Amtsblatt 06/18
oder
A via QR-Code:

Fragen, Tipps und
Infos

Platz firr eigene Notizen
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Beispiel fur einen Antrat§

Inanspruchnahme meines Zeitguthabens entsprechend den Richtlinien Uber das
Lebensarbeitszeitkonto (LAK) bei Lehrkréaften und Sozialpddagoginnen und Sozialpadaget¢v
Punkt 4¢ Erlass vom 01. Juli 20X8ABI. 06/18, S. 392

Sehr geehrte Damen umterren,

Hiermit beantrage ich entsprechend den Vorgaben der Richtlinien des LAK die vorzeitige In
spruchnahme meines gutgeschriebenen Zeitguthabens ab demY)Y 08t die Dauer von einem
Schuljahr.

Begriindung:Meine personlichen Grinde sifidy y' y

Ich mdchte dieses Guthaben im Schuljahf VWY Yig folgender Form ziickerstattet bekommen:
Reduzierung der Pflichtstundenzahl fir das gesamte Schyljghy’y Yy ywhy Stunde/n Das
Restguthaben soll weiterhin bestehen bleiben.

Ich bitte, dem Antrag stattzugeben.

Mit freundlichem Grul}

Platz fUr eigene Notizen

16 MAYDORNRCHAR§2026) »Informationen zuni.ebensarbeitszeitkonto«
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Platz fur eigene Notizen
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10. Mehrarbeit nach 861 HBG
Mehrarbeit undVertretungsunterricht im Schuldienst nach § 61 Hessischem Beamtengesetz {HBG)

10.1 Hessisches Beamtengese& 61 HB& Mehrarbeit

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergttung Uber die regelmaBjeszgit hinaus Dienst

Zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhéltnisse es erforderrdéfaie durch eine dienstlich angeord-

nete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als funfirBten im Monat Uber die regelmaRige Arbeitszeit hin-

aus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von zwdlf Monaten fur die Uber die regelmafiige Arbeitszeit hinaus
geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewahren. Bssitbedchafigung sinddie funf
Stunden anteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zzekinst die Dienstbefreiung aus zwingen-

den dienstlichen Griinden nicht mdglich, so kénnen an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte Mehrarbeits-
vergutung nach 80 des Hessischen Besalgagesetzes erhaltef.

10.2 Umfang der Verpflichtung zur Mehrarbeit

Als gesetzliche Grundlage gil6g HBG, wonacBeamtinnen und Beamte vgflichtet sind,bis zu 5 Stun-

den im Monat unentgeltlich Mehrarbeit dz f SA a G S ySy RIS yR/A Syl &6lAtyAIOK S £ S NK N
erfordern'®. Bei Mehrarbeit handelt es sich um zusétzliche Dienstleistung, die entwadeordnet oder
genehmigt worden igf. Ausnahme bildet, wie bei vielen beamtenrechtlichen Sachen der Spanrnungs
oder Verteidigungsfall, fur den dieser Paragraf keine Anwendung findet. Fehtlashjan der dienstli-

chen Anordnung oder Genehmigung, so liegt keine Mehrarb@lt §BG vét. Eine besondere Ausnahme

stellt die Uberschreitung der geimaRigen Arbeitszeit durch Personalratstétigkeit dar, da sich hierbei
ebenfalls nicht um Melarbeit handelt?. Als Ausgleich kame hierbei lediglich entsprechender Freizeitaus-
gleich infrage, damit Personalratsmitglieder nicht (réRig zeitlich bansprucht werder®.

Art der Tatigkeit durch Anordnung von Mehrarbeit

Bei der Beurteilung, ob es sich eventuell um Mehrarbeit gehandelt haben kdénnte, kommt zum Tragen,
dass es sich hierbei ujpde Art von Dienstleistundnandelt, die vom Dienstherrn verlangt wurdeDer

Begriff der regelmaftigen Arbeitszeitfagert sich bei Lehrkraften durch die Pflichtstundenverordnung

und nicht etwa durch die Hessische Arbeitszeitverordnung (HAZVO), da sie die Arbeitszeit der Lehrkréfte

nicht am treffendsten beschreiBtund nach dem Ordnungeder auch Spaalitatgrinzip die generelle
Regelung zurtickweicht vor der speziellen Regelung. Diese gilt dann in vollem Undamght wie etwa

von Schulamtsjuristen argumentiert, dass man sich sowohl aus der einen als auch aus der anderen Ver-
ordnung diejenigen Paagen herauspicken kdnnte, die dem Arbeitgeber gerade am besten passen. Ei
aw2aAySyidKS2NRS aenlgéhsnyité Prigzig Midhh OK RIF & 20

17 MAYDORNRCHAR}2022) »Mehrarbeit und Vertretungsunterricht im Schuldienst nach 861 Hessischem Beamtengesetz«

18 HESSISCHBEAMTENGESETZ V&M MAI2013 GVBIS 218

19Vgl.BESSEREINHAR2016)»Mehrarbeit/VertretungsunterrichtsS. 1.

20Vgl.vONROETTEKENROTHLANDER OMmentar zum HBG 861, Rn. 11.

21V/gl.EBENDARN. 36.

22\/gl.EBENDARN. 45.

23Vgl.EBENDARN. 46.

24\/gl.EBENDARN. 25.

25 So fuhrt die Landesrechtsstelle der GEW Hessen in einem Schreiben an den Autor (vom 19.09.2017)>Dia. lsessische
Arbeitszeitverordnung ist nach unserer Auffassung zur Flidhtizy RSy GSNB NRy dzy 3 o ddz aARANNI & RO
ordnung vorrangig vor der Arbettsitverordnung. Dies betrifft insbesondere Paragraf eins der hessischers2eiigedrordnung,

RSNJ RdzZNDK RAS t Tt AOKGAalGdzyRSY@BSNRNRY dzy 3 | f & wentlufighk@iidia & | ND SA |
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10.3 Voraussetzungen fir die Anordnung von Mehrarbeit

Eine wichtige Voraussetzung ist, dagsngende dienstliche Verhaltnissgie Mehmarbeit erfordern. Nach
der Kommentierung liegen diese nur vewenn die Meharbeit fir kurze Zeitzur Erledigung wichtiger,
unabsehbare Aufgabeanvemeidbar notwendig ist«®®. Das bedeutet also, dass sich Aufgaben nicht
durch ardere personelle oder organisatorische Mafinhahmen so erledigen lassen, damit hierfiér kei
Uberschreitung der regelmaRigen Arbeitszeit erforderlich wird. Man muss al®mdaisgehen, dass die
Mehrarbeit alternativios sein muss und im Falle von ausbleibender Mehrarbeitsemegerwiegende Be-
eintrachtigung des Dienstetriebesdrohen wirdé’.

Entscheidend ist jedoch, dass Dienstherr weder fur langere Zeit noch auf Dauer senaftsdarf durch

die Anordnung von Mehrarbeit decken darf. Mehrarbeit mussatauf Ausnahmefalle beschrankt sein,
sodass eine vorsorgliche Heranziehung von Beamiben Bereitschaftszeiten fir einen Vertretungspool
diesem Grundedanken zuwiderlaufen wirdefl. »Zwingende dienstliche Verhaltnisse, die eine dehr

beit Verpflichtung begriinden kénnen, liegen nicht vor, wenn durch personelle gdeisatorische Mal3-
nahmen in einem Umfang Abhilfe geschaffen werden kann, dass es zu keiner schwerwiegenden Beein-
trachtigung des Dienstbetriebes mehr komditdierbei kommen zum Beispiel folgenpersonelle Al-
ternativmaflnahmeninfrage:

Neueinstellungen fur kiirzere oder langere Zeit,

voriibergehende Aufstockung der Arbeitszeiten von Teilzeitbeschéftigten,
vorubergehende Beschéftigung von in Elternzeit befindlichen Beschétftigten,
Widerruf von Abordnungen und

Umsetzung, Versetzung oder Abordnung von Beschafti§ten.

arLONPRE

Auch konnerorganisatorische Malinahmerine Alternative zur Anordnung von Meltbeit darstellen.
Dies waren zum Beispiel:

Anderung von Geschéftsverteilungsplanen,

die Umschichtung von Aufgaben,

die Anderung von Prioritaten in der Aufgabenerledigung,
die Vereinfachung von Arbeitsablaufen oder

die Verlagerung von Aufgaben auf andere Stellen.

arwNPRE

Letzteres kommt zwar im Schulbereich weniger zum Tragen, zumindestvdamm es sich um Unterricht
handelt und nicht etwa um Verwaltungstatigkeiten. Dennochetadrbeitsorganisatorische MaRnahmen
eine Moglichkeit dar, um kurzfristig Aitfe zu schaffen um Mehrarbeit zu verhindern. Daruber hinaus
kann Mehrarbeit bei kufzstig auftretenden Personalausféllen angeordnet werden, die von vogier
hender Natur sindind ein plétzlicles [plotzlichjund unvorhersehbares Ereignis darstefferdiedurch
wird sichergestellt, dass Mehrarbeit auf SOK G S & ! dzdbes¢hmnktSviirtl f(vhl.SHessVGH
22.09.1976; | OE 63/74 n.v. S. 30%.

Fallen selbst jahreszeitlich oder terminlich bedingte regelméRig eine besonderalVigdn Aufgaben an,
so stellt dies grundsétzlich keinen zwingenden Grund fur ddangsn von Mehrarbeit dar. Insofern mus-
sen die zur Aufgabenerledigung d@érnden Umstande unvorhersehbar seien uddrch Malinahmen der

26 VONROETTECKHROTHLANDE(R016) Kommentar zum HBG 8§61, Rn. 52.
27Vgl.E3ENDARN. 53 f.

28 \/gIvVONROETTECKEROTHLANDEf2016) Kommentar zum HBG 861, Rn. 56.
29 BENDARN. 57.

30Vgl.EBENDARN. 58.

31Vgl.vONROETTECKEROTHLANDEf2016) Kommentar zum HBG 861, Rn. 62.
32V/gl.EBENDARN. 63.
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Personalplanung odedenkung nicht abgewendetverden konnef. »Ob die Voraussetzungen der-An
ordnung von Mehrarbeit vorlegen, ist gerichtlich uneingeschrankt nachprifpacch wenn es sich beim
Begriff der zwingenden dienstlichen Verhaltnisse um eindrestimmten Rechtsbegriff handelt.

10.4 Mehrarbeit in der Schule

Fir die Schule bedeuten diese Ausfuhrungen, dass Mehrarbeit im Sinne watoigunterricht nur fur

wenige Tage beim unerwarteten Ausfall einer Lehrkrafieandnet werden kdnnen und spétestens fur

den dritten Tag anderweitiges Personal akpt werden muss, weil es dann nicht mehr kurzfristig ist,

wenn die z.B. die pldliche Erkrankung mehrere Tage absehbar andauern wird. Weiterhin stellt damit
auch ein Antrag auf Dienstbefreiung fir eine Fortbildungsveranstaltung oder einkiSghiar Perenal-

rate keinen Grund dar, Mehrarbeit anzuordnen, weil dies¢rgge im Vorfeld, mehrere Wochen zuvor
bekannt gemacht werden mussten, sodassspnéchende arbeitsorganisatorische MalRhahmen getroffen
werden konnten, um Mehrarbeit zu verhindern. Hierzhilea insbesondere der Einsatz von \K3&ten

flr die Betreuung von Schiler*innen, der Einsatz von Lehrkraften, die in der laufenden Kalenderwoche
ohnehin durch Abwesenheit von Klassen ihr Stunreft noch nicht erflllt haben oder Lehrkréafte, die

sich beeit erklart haben, einen TeilihrerStRr6yY FNNJ SAy S &423SylyyidS o+SNII
2 SAUSNKAY 11 yySy | dzOK a23SylyydS of SKNI dzFGNN3ISa
erhdht werden. Auch kénnte zunéchst Unterrichtsausfalin K SNByY Yt 84Sy O0RAS yAO
{ OKdzZt Sa FlLftSyov dzyR RAS gawordend LelkEaNbirdmyite&h\KISssem ki@t A OF
zusetzen, in Kauf genommen werden. Hibgrhandelt es sich uivlaBnahmen zur Verhinderung von
Mehrarbeit, die im Fdk einer gerichtlichen Uberpriifung von der Schulleitung dargelegt werdeseniis

dass all diese Malinahmen nicht umgesetzt werden konnten oder nicht dagetiagien hatten, Mehr-

arbeit zu verhindern.

Fur vollzeitbeschaftigte Arbeitnehmer*innen und Beamtinnen/BeamteSchubereich heil3t das, dass
diesmaximal 3 Unterrichtsstundenpro Monat sein dirferg geregelt in derMehrarbeitsvergitungsver-
ordnung¢ sind. Ab der 4. Melarbeitsstunde muss jedoch die gesamte Mehrarbeit vergifeiehrar-
beitsvergltungserordnung oder durch Freizeitausgleich abgegolten werdden

TeilzeitbeschaftigteArbeitnehmer*innenmissen fuNertretungsunterricht von der etsn Stunde an (8
44 Nr. 2 MVergV i.V.m. 8§ 24-Hyzusatzlich bezahlt und zwar muss dies dann emieilige Besoldung
sein und keine Bezahlung im Sinne von Bherden nach der Mehrarbeitsvergiitungsverordnéfnur
teilzeitbeschaftigte Aveitnehmer*innen gibt egienerellkeine Verpflichtung zur Leistung vonamgelt-
licher Mehrarbeit.

Furteilzeitbeschaftigte Beamtinnen/Beamtg@ilt, dass sie zu Vertretungsunterriatine zusatzliche Ver-
gUtungnur in Relation zum Umfardgr Teilzeitbeschaftigung hangezogen werden kénnen.

Beispiel: SA SAYSNI ¢SAfT SAG0SA0OKNTGATdzyd @2y HKO «
pro Monat zusatzlich herangezogen werdén.

Daruber hinaus igdie gesamte Mehrarbeit zu vergiténach der anteiligen Beldung bis zuGrenze zur
Vollzeitbeschaftigung}

33Vgl.v. ROETTECKHROTHLANDEf2016) Kommentar zum HBG 8§61, RA.

34 BBENDARN. 65.

35Vgl.Bessk2016), S. 1.

36Vgl.v. ROETTECKHROTHLANDEf2016) Kommentar zum HBG 8§61, Rn. 12 f.
37Vgl.BESSK2016), S. 1.

38Vgl.BESSKE2016).
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»Teilzeitbeschaftigte konnen Gbrigens nur ausnahmsweise zu Mehrarbengeeogen werdenDie per-
sonliche Situation der Betroffenést besonders zu berisicHigen<® (insbesondere auch der Grund fr
die Teilzeitbeschaftigung).

BeispielTeilzeitbeschéftigung wegen Betreuung von kleinen oder itibbligen Kindern oder
bei einer Teilzeitbeschaftigung zur Pflege von naheg&inigen.

10.5 Empfehlung fur Beschéftigte

Fuhren SidBuch Uber die absolvierten Stunden und fertigenesie monatsweise Aliftung an. Heben

{AS FttS AO0OKNRATOfAOKSY ! ygSA &EdagilSefy zuRBSdMduhfudgkadit f S A G d
dies gilt aber auch fir die mindliche &dnung von Mehrarbeit, die erfasst werden muss, um sie spater

geltend machen zu kaen'®. Ublicherweise sollte man in der Schule auch im Regelfall davon ausgehen
koénnen, dass eine schriftliche Anordnung (zum Beispiel durch einen Vertretungsmganyen ist, damit

diese auch im Ernstfall bewiesen werden kann; dies gilt isotzkeren MalReflr Vertretungsstunden.

Anspriiche auf Ausgleich geleisteter Matftreitsstunden sollten zeitnah schriftlich geltend gemacht wer-

den. Dies muss trotz der matsweisen Auflistungelbstverstandlichicht jeweils nach Ablauf eines Mo-

nats efolgen, sie verfallen demnach nicht.

10.6 Hinweise fiir Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderungind auf ihr Verlangen hin mehrarbeitsfrei zu steller(846 Schwerbehin-
dertengesetz bzw. Abschnitt IV Nummer 1 der Richtlinien tagration und Teilhabe schwerbehinderter
Angehdoriger der hessischen Landawaltung ¢ Teilhaberichtlinierg (Juli 2013)%. Eine Begriindung flr
die Freistellung von Mehrarbeit muss von Menschen mit Behinderung jedoch nicht vorgetragimwfer

Y2t SAAYYSYykY2ftfSaASy YAU SAYySNIt Ff AOKGaldzyRSY NS Rz
RS NJ DS adzy RK S Adva migssedkeineevtnetunysinterficht leisten, da die Verfiigung tiber

die Diensterleichterung von einer stiimmten (fixen) ableistbaren Stundenzahl ausgeht, die nicht erhéht

werden kanr

Platz fir eigene Notizen

39 Bessg2016), S. 1.

40Vgl.BBENDA

41Vgl.v. ROETTECKHROTHLANDER016) Kommentar zum HBG 8§61, Rn. 14.
42Vgl.Bess#2016), S. 2.

43Vgl.v. ROETTECKHROTHLANDE(2016) Kommentar zum HBG 8§61, Rn. 22.
44Vgl.Bessk2016), S. 2.
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11. Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung

11.1 Aufgaben

https://schulaemter.hessen.de/schulemnd
lehrkraefte/schwerbehindertenvertretung

11.2 Kontakte zu derGesamtschwerbehindertenvertretungen

Schulamt in Vorsitz Kontakt

Bebra Detlef Nizold gsbv.ssa.bebra@schule.hessen.de
+49 (0) 173 6203711

Fritzlar Gabriele Meier gsbv.ssa.fritzlar@schule.hessen.de
+49 (0) 5622 79037

Fulda Corinna Sippel Corinna.Sippel@kultus.hessen.de
+49 (0) 661 3806259

Kassel Bettina Islei Bettina.lslei@kultus.hessen.de
+49 (0) 561 804264

11.3 Diensterleichterungen zur Wiederherstellung der Gesundheit (Wiedereingliederung)
nach811PfIStdvO

Zunachst muss ein Antrag auf dem Dienstweg an das Staatliche Schulamt gestellt werden. Méglich ist

i.d.R.eine Gewahrung einer Wiedereingliederungsmafinahme bis zu einem halben Jahr. Auch langere Zei-

ten sind moglich (Einzelfallpriifung), jedoch gehen die Behdrden in der Regel bei einer Dauer von mehr

als einem halben Jahr von einer dauerhaft reduzierten Diehigtk&it aus.

lYyY®PY LY C2f3aISYRSY gANR RSNJ . SAINRTFTF a! Yial N da

zu einer Uberpriifung der (auch begrenzten) Dienstfahigkeit beauftragt wird.

Facharzt (auch der Hausarzt ist ein Facharzt) macht einen Vorschlag zur Wiedereingliederung

A Beginn mit mindestens 50% der Pflichtstunden: kein Amtsarzt notwendig (aber: kann durch das Schul-
amt angeordnet werden)

A Beginn unter 50% der Pflichtstunden: Amtsarzt wird auf jeden Fall eingeschaltet

A Steigerung im Laufe max. eines Halbjahres auf 100% (Einzelfall: Verlangerung méglich)

A Unbedingt in Pflichtstunden formulieren lassen, nicht in % oder in Stunden nacl{StB@enver-
pflichtung nach § 1/ § 9 maRRgeblich)

Bsp.: 10. JarFebr.: 15 Stunden
Mérz April: 20 Stunden
Ab 01. Juli: 28,5 Stunden

Pl
Q¢

| OKlidzydY 94 Aail dzyoSRAYy3AG RENIdzF Tdz  OKiSy=:
a) in Pflichtstunden ausgedrickt wird,
b) eine Obergrenze formuliert wird (also z.B. 20 Std. statt Ermafigung um 8,5 Std.).

ax


https://schulaemter.hessen.de/schulen-und-lehrkraefte/schwerbehindertenvertretung
https://schulaemter.hessen.de/schulen-und-lehrkraefte/schwerbehindertenvertretung
mailto:gsbv.ssa.bebra@schule.hessen.de
mailto:gsbv.ssa.fritzlar@schule.hessen.de
mailto:Corinna.Sippel@kultus.hessen.de
mailto:Bettina.Islei@kultus.hessen.de
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Antrag geht auf denDienstweg an das Staatliche Schulamt, dieses kann dem Antrag stattgeben, Ande-
rungen vornehmen oder den Amtsarzt zwecks Uberpriifung einschalten (i.d.R. passiert dies erst bei un-
terhalftigem Beginn in der Wiedereingliederung, fehlender Steigerung in deoffexten Zeit oder bei
langerer Dauer als einem halben Jahr).

Mehrarbeit, auch im Sinne des Vertretungsunterrichts, ist in dieser Zeit nicht zulassig!

Bei Anderungen der gesundheitlichen Situation (v.a. bei Verschlechterung) ist das Schulamt zeitnah zu
informieren!

11.4 Nachteilsausgleich fiir Schwerbehinder{§10)

Ab einem bestimmten Grad der Behinderung gibt es feste und variierende Stundenermafligungen:
Feste StundenermaRiigungen:

Einsatz im Unterricht

mehr als 75%: | 75% oder weniger:
GdB mind.: Stundenermaldigung:
50% -2 -1
70% -3 -1,5
90% -4 -2

Variierende Stundenermafiigungen:
Das Staatliche Schulamt kann nach amtsérztlichem Gutachten und auf Antrag (!) eine zusatzliche Erma-
Bigung erteilen, maximal: -3 Stunden

In Summe gibt es jedoakine Obergrenze flr die Stundenermafigungen nach § 10:

mehr als 75%: 75% oder weniger:
GdB mind.: | = maximale Hohe mit den festen Ermafigu
gen zusammen:
<90% -5 -3
Ab 90% -6 -4

Die Kosten fir das amtsarztliche Gutachtesind von derantragstellenden Lehrkrafzu tragen(!)

Wichtig: Fir die Berechnung der AltersermaRigung nach 89 gilt hier eine andere Bertlicksichtigung der
ErmaRigung nach 810, als es bei anderen ErméaRigungen der Fall ist. Wahrend sonst ErméaRigungen den
berechneten Einsatz im Unterricht in % von der eigenen Pflickdsturahl unter 75% / 50% sinken lassen
konnen (= Verlust der Altersermafigung um die Hélfte / zur Ganze) werden die Ermagiigungen fur Schwer-
behinderte nach 81@or der Berechnung vorgenommen. Sie filhren also nicht zu einem Verlust der Al-
tersermafigung, sonda reduzieren die Pflichtstunden nach 81.

Platz fir eigene Notizen
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\
~

Aufgabe:

Falbeschreibung Rechnung und Ermafigung aus Altersgriinden (8
Eine Lehrkraft mit Grad der Behinderung
75% arbeitet an einer integrierten Gesan|
schule.

a) Welche Pflichtstundenzahl gilt nach 81?

b) Welche Ermé&Rigungen sind dariiber hin
nach 810 maximal moglich?

Eine 57ahrige Lehrkraft mit einem GdB vq Pflld. (81):

70% ohne variabler, aber mit fester Stunden| ErmaRigung nach §10:
mafigung unterrichtet mit 20 Std. aeiner | = neue Pflichtstundenzahl:
Grundschule.
Rechnung:

20 Std. von = %

Altersermali3igung voll / halb / nicht?

in Std. (89):

Eine 62&hrige Lehrkraft mit einem GdB vq Pflichtstunden (81):

50% ohne variabler, aber mit fester Stunden| Ermé&Rigung nach 810:
mafigung unterrichtet mit 19 Std. an ein| = neue Pflichtstundenzahl:
Grundschule
Rechnung:

19 Stunden von = %

Altersermafdigung voll / halb / nicht?

in Stunden (89):
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Auch bei der Berechnung der AltersermafRigung im Rahmen einer begrenzten Dienstfahigkeit wird zuerst
der Abzug nach 80 vorgenommen, danach dann die Begrenzung der Dienstfahigkeit berechnet.

Auf Verlangen kdnnen Beschéftigte mit Schwerbehinderung von Mehrarbeit freigestellt werden.

Zusatzlich kénnen MaRnahmen unter der Uberschrift Nachteilsausgleich Erleichterungen bringen. Ziel ist
es dabei, schwerbehinderten Personen zu ermdglichen, persdnliche Nachteile ausgleichen zu kénnen und
ihnen damit Chancengleichheit im Vergleich zu andéxerzustellen (siehRichtlinien zur Integration und
Teilhabe schwerbehinderter Angehdriger der hessischen Landesverwalfgilgaberichtlinieng vom
06.12.2018).

LautIntegrationsvereinbarung vom 25.01.2017 zwischen dem Hessischen Kultusministerium, der Haupt-

schwerbehindertenvertretung der Lehrkrafte und dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (ABI.

03/2017)kénnen Nachteilsausgleiche (aber nicht: Stundenreduzierungen naéhder PflIStdvO) auch

fur Menschen mit einem GdB von 3@ bis €0 % gelten,

a) wenn sie eine sogenannte Gleichstellung haben oder

b) nach Einzelfallprifung zu dem Schluss gekommen worden ist, dass Nachteilsausgleiche nach dieser
Vereinbarung iBetracht kommen.

Fallbeschreibung_j Anmerkungen / Noitzen / Lt‘)sung_]

Ein'e Kollegin ist nach einer Herzoperation no
nicht wieder voll einsatzfahig.

a) Wie muss er/sie vorgehen, um bei weiterlg
fender Bezahlung eine Stundenreduzierung
bekommen?

Uber die Pflichtstundenverordnung hinaus:

b) Ab welchem prozentual benannten Anteil d
Reduzierung muss eine amtsarztliche Uberp
fung erfolgen?

11.5 BetrieblichesWiedereingliederungsmanagement (BEM)

Bei einer Krankheitsdauer von mehr als sechs Wochen innerhalb eines Jahres ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, ein sogenanntes BE&esprach anzubieten. Der/die Betroffene kann dies annehmen oder ablehnen
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¢ es empfiehlt sich jedoch, in einem solchen Gesprach zu klaren, welche weiteren Nachteilsausgleichs
MalRnahmen begleitend notwendig sind, um die Dienstfahigkeit wiederherzustellen. Beteiligt werden
koénnen hier Personalrat und/ oder Schwerbehindertenverreg auf Wunsch des/der Betroffenen.

Ablauf der Wiedereingliederung in der Schéte
[Autor: MAYDORNR; verdffentlicht von GPRS HRWM]

Vorwort

5AS MM WFEKNB fdS a5ASYad@SNBAYol Ndzy3d NoSNJ RIa
zwischernGesamtpersonalrat Schule und dem Staatlichen Schulamt Bebra in aktualisierter und verbesser-
ter Form neu aufgelegt. Damit wurde sie den veranderten gesetzlichen Vorgaben angepasst und soll auch
besser dem Wohl der Beschéftigten entsprechen. Die Dienstlmming gilt in allen Schulen in unserem
Aufsichtsbereich.

Fiurwen? C Lehrkrafte und sozialpadagogischen Fachkréfte
Wann? C In den jeweils zuriickliegenden 12 Monaten mindestens 6 Wochen erkrankt (g
krankung muss nicht durchgangig gewesen sein)
Wie? C Zeitnah durch den/die Schulleiter*in
C Beschéftigte kdnnen das Gespréach selbst initiieren

Das Angebot zum Gesprach zur Wiedereingliederung soll dazu beitragen, lhren Arbeitsplatz zu erhalten
und lhre Arbeitsunfahigkeit zu Giberwinden, uagbeits(platz)bedingte Beeintrdchtigungen zu er kennen

und zu vermeiden sowie Ihre Gesundheit zu erhalten und lhre Arbeitszufriedenheit wieder zu steigern.

| F0SYy {AS RIKSN) BEWGYsprach 38 dzZNPDENRRSEYON] SyySy @2y
und arbeits(platz)bedingten Beeintrachtigungen soll die Mdglichkeit geschaffen werden, diese gemein-
sam in den Blick zu nehmen, zu beseitigen und damit lhre Gesundheit zu férdern

1. Gesprachsangebot

Zunachst wird dem/der Betroffenen ein Gesprachsangebot mittels eines Formschreibens unterbreitet.
Betroffene mussen fir dieses Gespréach ihre Zustimmung geben. Danach kann ein Integrationsgespréch,
das jetzt auch als Videokonferenz maoglich ist, durchgefibrden. In dem Gesprach kénnen u.a. arbeits-
platzbezogene Ursachen der Arbeitsunfahigkeit ermittelt und gemeinsame MalRnahmen dagegen entwi-
ckelt werden. Nichtzustimmung, Unterbrechung oder Beendigung des-\BEfdhrens ziehen keine
dienst oder arbeitsrechichen Konsequenzen nach sich.

2. Gespréachsteilnehmer*innen nach lhrer Wahl

Unter den vorgenannten Erkrankungszeitrdumen wird das Integrationsteam der Schule einberufen. Die-
ses bestehti.d.R. aus dem/der Schulleiter*in (o der einem anderen Schulleitungsmitglied), einem Mitglied
des Schulpersonalrats und ggf. auch auf Ihren Wuhsthus weiteren folgenden Personen:

- Frauen und Gleichstellungsbeauftragten,

- ein Mitglied der Schwerbehindertenvertretung,

- lhrem Beistand,

- einer weiteren beliebigen (inneoder aul3er schulischen) Vertrauensperson lhrer Wahl (neu!)

- und einer/ einem Betriebsmediziner*in der Medi @sitport-Service GmbH (MAS).

45 GESAMTPERSONALFSEHULE BEIBTAATLICHESCHULAMT FUR DENNDKREIBIERSFEEBROTENBURG UND DRWERRAMEIRNERKREIS2024)
»Dienstvereinbarung uber die Eingliederung erkrankter Beschéftigter und Beschaftigter mit Behinderuisgiulgetim Schul-
dienst (Betriebliches Eingliederungsmanagement)«
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3. Datenschutz und Verschwiegenheit

BEMGesprache unterliegen fur alle Beteiligten der Verschwiegenheit, das heift, dass die darin u.a. mit-
geteilten Gruinde fur eine Erkrankung nicht weitergegeben werden dirfen. Die vereinbarten Ma3nahmen
zur Arbeitserleichterung werden in einem gemeinsamestdkoll festgehalten. Dieses wird nach Evalua-
tion der MaRnahmen und erfolgreicher Wiedereingliederung vernichtet.

ned oDPBLINNOKSG |10GAD ydzil Sy

5Fla a2dDBacINNODKaG 6ANR SYiogSRSNI g2Yk@2y RSNI { OKdz
nen angestoRen. Bei dauerhafter Erkrankung bleibt es dem Dienstherrn unbenommen, die Uberpriifung
der Dienstfahigkeit durch das Versorgungsamt einzuleitent Baher von Vorteil zunachst ein BEBM-

sprach durchzufihren und so auf schulischer Ebene raugken alle Mdglichkeiten zur Arbeitserleichte-

rung und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen auszuschdpfen, um den Arbeitsplatz und die Arbeits-
fahigkeit zu erhlten.

11.6 Begrenzte Dienstfahigkeit
[Autor: REDELBERGIERGELD ]

Auf Veranlassung des Staatlichen Schulamtes bei berechtigten Zweifeln an der vollen Dienstfahigkeit (836
HBG) oder auch auf Antrag des Betroffenen (auf @@emstweg an das Schulamt) kann durch den Amts-
arzt die Dienstfahigkeit bzw. die begrenzte Dienstfahigkeit Gberprift werden. Sollte hier letzteres festge-
stellt werden, teilt das Versorgungsamt dem Schulamt die tragenden Feststellungen und Griinde des Er-
gebnsses der Untersuchung mit. Der/die Betroffene bekommt eine Kopie. Das Staatliche Schulamt ent-
scheidet dann Uber die MaRnahme. Der/die Betroffene erhalt dann einen Bescheid, zu dem eine Wider-
spruchsfrist von einem Monat gilt.

Stichwort Besoldung

94 3JIA0G AY +*SNHfSAOK Tdz ay2NXIfSNI ¢SAtT SRodés SAYy Sy

Unterschiedsbetrags zwischen Restdienstfahigkeit und Volldienstfahigkeit (bei beispielsweise 80 % Rest-
dienstfahigkeit betragt der Unterschiedsbetraig derbleibenden 20 %, umgerechnet in Euro, aus denen
dann wiederum der Zuschlag berechnet wird). Die genauen Rechengrundlagen finden sich im HBesG bzw.
in Kap. 22 dieses Readers.

Platz firr eigene Notizen
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12. Arbeitsblatt zur individuellenPensionsberechnung

[Autor: MAYDORNR; verdffentlicht von GEW KV Witzenhausen]

Der Anfang vom Ende — Ruhestand und . Gewerkschaft
Versorgung auch fiir Berufsanfinger Erziehung und Wissenschaft
Arbeitshilfe zum Vortrag fiir Beamtinnen und Beamte Kreisverband Witzenhausen
I Geburtsdatum | e ey ] O I :
I +60 (Ausnahme: Schwerbehinderung GdB ab 50%) l
Antragsaltersgrenze 20 Geboren nach 1947 und vor 1964 (siehe Tabelle)
(Tag des 62. Geburtstags) " e e |
sofern ab 1964 geb. + M +_J
Regelaltersgrenze Regelaltersgrenze 1 |
(Monatsende des 67. i w20 (siehe Tabelle) __._/20
Geburtstags) i
31.07.20 1 ]
31.01.20 Die Gunst der frithen Geburt
31.07.20__ Jg. 1947 65 Jahre + 1 Monat Jg. 1956 65 Jahre + 10 Monate
31.01.20 Jg. 1948 65 Jahre + 2 Monate Jg. 1957 65 Jahre + 11 Monate
.. Jg. 1949 65 Jahre + 3 Monate Jg. 1958 66 Jahre
Individuelle 31.07.20__ Jg. 1950 65 Jahre + 4 Monate Jg. 1959 66 Jahre + 2 Monate
Ruhestandstermine | 31.01.20 Jg. 1951 65 Jahre + 5Monate Jg. 1960 66 Jahre + 4 Monate
Jg. 1952 65 Jahre + 6 Monate Jg. 1961 66 Jahre + 6 Monate
(an Antrag) 31.07.20___ Jg. 1953 65 Jahre + 7 Monate Jg. 1962 66 Jahre + 8 Monate
31.01.20 Jg. 1954 65 Jahre + 8 Monate Jg. 1963 66 Jahre + 10 Monate
Jg. 1955 65 Jahre + 9 Monate Jg. 1964 67 Jahre
31.07.20 : .
31.01.20
31.07.20 Versorgungsauskunft = = &
Tatigkeit Individuelle Pflicht- Zeitraum Anteil

Pflichtstunden stunden von bis
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13. Arbeitszeit flr sozialpadagogische Fachkrafte
[Autor*in: Karsten, A.]

Sozialpadagogische Mitarbeiténnen, somlpadagogischd-achkrafte (USF) und ebensolche, die in der
unterrichtsbegleitenden Unterstitzung (UBUS) arbeiten, tun dies nicht im Rahmen der Pflichtstunden-
verordnung. lhre Arbeitszeit ist in den entsprechenden Erlassen und Richtlinien geregelt. Beispielhaft
genannts& RSNJ a9NX Faa 1T dzNJ ! YaSidil dzya RSNJ dzy § SNNAR OKG &
sche Fachkréafte (UBUS) zur Erfilllung des BildozgsR 9 NJ A SKdzy 3al dzZFG NI 3Sa Ay
Februar 218, ABI. 02/18, S. 244, geand. d. Erlass vom 1. Juli 2018, ABI. 07/18, S. 559, Berichtigung ABI.
01/19, S. 2).

Neben einer Aufgabenbeschreibung, zu der nicht das Ubernehmen einer (regularen) Unterrichtstatigkeit

oder Vertretungsunterricht gehért, wird hier u.a. festgelegt, dass

a) die Arbeitszeit alles umfasst (es gibt also keine Parallele zu den auf3erunterrichtlichen Dienstpflich-
ten der Lehrkréafte), also auch die Teilnahme an Konferenzen und die eigene Arbeitszeitdokumenta-
tion

b) dass die Ferien grundsatzlich in der wochentlichen Arbeitszeit eingerechnet sind: die Arbeitskraft ist
also in den Ferien nicht verfligbar, mit Ausnahme von

c) AAS06SY I NDSAGadGlraSy 0! o0a0OKYyAGH pedmMOY a¢NGAI] SA
rien, wie Fortbildung, Konferenzen, Yond Nachbereitung sowie Arbeiten im Zusammenhang mit
der Forderplanung, sind bei vollem Stellenumfang in der Hohesigben Arbeitstagen pro Jahr
pauschal bereits in die wiochentliche Arbeitszeitverpflichtung gemaR Anlage 2 eingerechnet. Uber-
steigen Tatigkeiten in den Schulferien sieben Tage, ist der Nachweis aller Tatigkeiten in den Ferien
@2NJ dzy SKYSy da

Die wochentliche Arbeitszeit selbst ist bei voller Stelle wie folgt festgéegt:
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Nr. | Fragestellung/Fall Losung/Bezug

1. Eine Sozialpadagogische Fachkraft soll
dauerhafte Vertretung einer Kollegin i
Mutterschutz Ubernehmen. Ist dies rec
tens?

2. Da fur UBUKTrafte die Pflichtstundenver
ordnung nicht gilt, soll sie auch in den Fer

im Rahmen der Sommerakademie Shes
treuen. Ist dies rechtens, ggf. unter welch

Bedingungen?

3. Ist die Arbeitszeitdokumentation, die UBU
Krafte anfertigen mussen, Teil ihrer Arbei

zeit?

Platz firr eigene Notizen
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14. Zusammenarbeit mit derGleichstellungsbeauftragten

14.1 Aufgaben

https://schulaemter.hessen.de/schulemnd-lehrkraefte/frauenfoerderungund-
gleichstellung

14.2 Kontakte

Schulamt in Vorsitz Kontakt

Bebra Hannelore Seubert Hannelore.Seubert@kultus.hessen.de
+49 0)6622 914144

Fritzlar Simone Glaser Simone.Glaeser@kultus.hessen.de
+49 (0)5622 79019

Fulda Ursula Weil3 Ursula.gros@kultus.hessen.de
+49 (0) 661 839251

Kassel Michaela Eder Michaela.Eder2@kultus.hessen.de
+49 (0) 561 807384

14.3 Informationen: Aufgaben und Angebote der Fraueand Gleichstellungsbeauftragten

[Autorin: SEUBERH.; Uberarbeitet:MAYDORNR.]

14.3.1 Rechtsgrundlagen

Die Tatigkeit der Frauerund Gleichstellungsbeauftragten (FUGBL) basiert im Wesentlichen auf der
Grundage dedHessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGI€3Allgemeinen Gleichbeandungge
setzes (AGG)lesFrauenforder und Gleichstellungsplaneand derVorgaben des Gender Madtrea
ming.

14.3.2 Ziele

a0X0 RAS +#SNBAN]JfAOKdzy3 RSN/ KIyOSy3If SACHIBGSA (I @2
keit von Beruf und Familie fir Frauen und Manner sowie die Beseitigung bestehender Unterreprasentanz
@2y CNI dzSy AY | FFSyildt AOKSY 5ASyaidda

5AS 5ASyadaiasSttSy AAYR yIFrOK 2n | DfD @SNLIFf AOKGSIK
Beschaftigten haben kénnen, die Férderung der Chancengleichheit von Frauen und Mannern als Leitprinzip
zl@NYzy RS 1 dz £t SISy da

14.3.3 Aufgabenbereiche/Arbeitsfelder

- Begleitung von Einstellungsverfahren

- Uberwachung aller PersonalmalRnahmen, z.B. Abordnungen, Versetzungen, usw.

- Beseitigung der Unterreprasentanz von Frauen in allen Bereichen. Grundlage hierfir ist der Frauen
férder- und Gleichstellungsplan


mailto:Martina.Hering@kultus.hessen.de
mailto:Michaela.Eder2@kultus.hessen.de
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- Unterstutzung und Beratung der Dienststelle bei der Umsetzung des FrauenfardeGleiclstel
lungplanes

- Teilnahme an Auswatiind Uberpriifungsverfahren zur Besetzung von Beforderungs Funkions-
stelen

- BEM Gesprache

- Beratungsgesprache zu den vielfaltigsten Themen

- X

14.3.4 Zusammenarbeit mit

- Amtsleitung des SSA, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamten, Verwalsiclysauf
beamtin und Verwaltungsaufsichtsbeamter und ihren Assistentinnen und Assistenten, mii€aach
beiterinnen und Sachbearbeitern

- Mit Schulleiterinnen und Schulleitern

- Mit Lehrkraften an den Schulen

- Mit den Schulpersonalraten und dem Gesamtpersonalrat (GPRLL)

- Mit der Schwerbehindertenvertretung

- Mit den Frauenund Gleichstellungsbeauftragten anderer SSA und Behdrden

- Mit anderen Organisationen fir ein effektives Networking

14.3.5 Die Frauenbeauftragte bietet Ihnen an

- Vertrauliche Unterstiitzung und Beratung ohne Einhaltung des Dienstweges

- Unterstitzung und individuelle Beratung bei Gleichstellungsfragen im beruflichen Alltag

- Beratung bei PersonalentwicklungsmaRnahmeigene Fortbildungsangebote der FUGBL

- Information, Beratung und Begleitung in Bewerbungsverfahren um Beforderund$-unkionsstel
len

- Beratung und Vermittlung bei Konflikten am Arbeitsplatz

- Unterstutzung zur Sicherstellung besserer Vereinbarkeit von Familie und Berufstatigkeit (Fragen zu
Mutterschutz, Elternzeit, Wiedereingliederung, Teilzeitbeschéaftigung, usw.)

- Spezielle Fortbildungsangebote und Informationsveranstaltungen, die auf Filhrungsaufgaben vor
reiten

- Beratung und Unterstiitzung bei Versetzungswinschen, z.B. aus familienpolitischen Grinden

14.3.6 Fortbildungen der FUGBL

- Begleitete Kollegiale Beratung und Coaching fur Lehrkrafte (neuer Start: 05.05.2022) unei-Schul
tungen
Ergebnisorientierte Selbstreflexion in einer selbst organisierterGruppe, in der sich die Teilneh
menden im Turnus wechselseitigzu Fallen aus der Berufspraxis beraten

14.3.7 NachwuchsfuhrungskréaftegewinnungFit fir Fihrung 2022

1. Modul: Fuhren und Leiteneine Aufgabe fur mich?

2. Modul: Rund um Bewerbung und Auswahlverfahren

3. Modul: Rolle und professionelles Auftreten

. a{2AaGSYAAO0KSA 58y Sy cERNI fAOK@NKSXY By InYimGIt A SRS
- o a S RA ¢Merhahdlungssicher in GesprachesrmitteinCA G Ay CNKNHzy3 HAHHG

- Einflhrungsveranstaltung fir neu beauftragte Schulleitungen und stellvertretende Schulleitungen
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14.4 Aufgaben und Angebote der Fraueaond GleichstellungsbeauftragtefPrasentation)

[Vortrag/Erstellt vorHANNELORSUBERTFrauen und Gleichstellungsbeauftragte der Lehrkrafte FUGBL]

. HESSEN
Staatliches Schulamt e
fir den Land kreis Hersfeld- Rotenburg : r

und den Werra- MeiRner-Kreis

- Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
der Lehrkrafte (FUGBL

Informationen iliber die Aufgaben und Angebote der
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten

Schuljahr 2026/2027

Ansprechpartnerin SSA Bebra

il

Frau Hannelore Seubert
Telefon: 06622 914-144
E-Mail: Hannelore.Seubert@kultus.hessen.de

Stellvertretung

Frau Jessica Linczowski

Telefon: 06622 914-142 (mittwochs)

E-Mail: Jessica.Linczowski@kultus.hessen.de

RathausstraBe 8
36179 Bebra

Ansprechpartnerin SSA Fulda

il

Frau Ursula GroR
Telefon: 06618390-151
E-Mail: Ursula.Gross@kultus.hess en.de

Stellvertretung

Frau Judith Ciba

Telefon: 0661 8390-151

E-Mail: Judith.Ciba@kultus.hessen.de

Josefstrae 22-26
36039 Fulda
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il

Ansprechpartnerin SSA Fritzlar

Frau Simone Glaser
Telefon: 05622 790-119
E-Mail: Si Gl @kultus.I .de

Stellvertretung

Frau Anastasia Ditter

Telefon: 05622 790-119

E-Mail: Anastasia.Ditter@kultus.hessen.de

Am Hospital 8
34560 Fritzlar

Bl

Ansprechpartnerin SSA Kassel

Frau Michaela Eder
Telefon: 0561 8078-184
E-Mail: Michaela.E der2@kultus.hessen.de

Stellvertretung

Frau Anja Mariotti

Telefon: 0561 8078-184

E-Mail: Anja.Mariotti@kultus.hessen.de

Wilhelmshdher Allee 64.66
34119 Kassel

il

Rechtsgrundiagen

Die Tatigkeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten

(FuGBL) basiert im Wesentlichen auf der Grundlage

des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG),

des Allgem einen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG),

des Frauenférder- und Gleichstellungsplanes und

der Vorgaben des Gender Mainstreaming.
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Hl

Ziele

.(...) die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen

und Mannern, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf

und Familie fur Frauen und Manner sowie die Beseitigung

bestehender Unterreprasentanz von Frauen im éffentlichen

Dienst."

Die Dienststellen sind nach §4 HGIG verpflichtet, ,(...) bei

allen Entscheidungen, die Auswirkungen auf die

Beschaftigten haben kénnen, die Férderung der

Chancengleichheit von Frauen und Mannern als Leitprinzip

zugrunde zu legen

[l

Aufgabenbereiche/Arbeitsfelder

Begleitung von Einstellungsverfahren

« Uberwachung aller Personalmagnahmen, z.B. Abordnungen,
Versetzungen, usw.

« Beseitigung der Unterreprasentanz von Frauen in allen

Bereichen. Grundlage hierfirr ist der Frauenférder- und
Gleichstellungsplan

« Unterstitzung und Beratung der Dienststelle bei der

Umsetzung des Frauenfdrder- und Gleichstellungsplanes
+ Teilnahme an Auswahl- und Uberprifungsverfahren zur

Besetzung von Befdrderungs- und Funktionsstellen
. BEM Gespriche
« Beratungsgesprache zu den vielféltigsten Themen

[l

Zusammenarbeit mit

Amtsleitung des SSA, Schulaufsichtsbeamtinnen und

Schulaufsichtsheamten, Verwaltungsaufsichtsbeamtin und
Verwaltungsaufsichtsheamter und ihren Assistentinnen und
Assistenten, mit Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern

«  Mit Schulleiterinnen und Schulleitern
« Mit Lehrkraften an den Schulen
+ Mitden OPR und dem GPRS

« Mit der Schwerbehindertenvertretung

+ Mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten anderer SSA und
Behidrden

« Mit anderen Organisationen fir ein effektives Networking
« Mit dem Ministerium fir Kultus, Bildung und Chancen
« Mit dem Ministerium fir Arbeit, Integration, Jugend und Soziales
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B Die Frauenbeauftragte bietet lhnen an ]

O

Il - Vertrauliche Unterstitzung und Beratung ohne Einhaltung des
Dienstweges

=]

I + Unterstitzung und individuelle Beratung bei Gleichstellungsfragen im

beruflichen Alltag

Beratung bei Personalentwicklungsmafnahmen - eigene
Forthildungsangebote der FuGBL

Information, Beratung und Begleitung in Bewerbungsverfahren um
Beférderungs- und Funktionsstellen

Beratung und Vermittlung bei Konflikten am Arbeitsplatz

. HESSEN
o =
u « Unterstatzung zur Sicherstellung besserer Vereinbarkeit von Familie
[} und Berufstatigkeit (Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit,
Wiedereingliederung, Teilzeitbeschaftigung, usw.)
O
« Spezielle Forthildungsangehote und Informationsv eranstaltungen, die
auf Fihrungsaufgaben vorbereiten
+ Beratung und Unterstiitzung bei Versetzungswiinschen, z.B. aus
familienpolitischen Grinden
. HESSEN
Fortbildungen der FUGBL g
=]
« Begleitete Kollegiale Beratung und Coaching fir Lehrkrafte,
= Schulleitung und Schulleitungsmitgliedern
Ergebnisorientierte Selbstreflexion in einer selbst organisierten
= Gruppe, in der sich die Teilnehmenden im Turnus wechselseitig

zu Fallen aus der Berufspraxis beraten

+ Nachwuchsfiihrungs kraftegewinnung — Fit fiir Fithrung im Friihjahr
—Frauenin Leitung

6 Module im Onlineformat
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1. Modul: Fihren und Letten — eine Aufgabe fir mich?
2. Modul: Rund um Bewerbung und Auswahb erfahren
3. Modul: Rolle und professionelles Auftreten

4. Modul: Resilienz in der Rolle starken

O
O
B - Nachwuchsfiihrungskriftegewinnung - Fit fur Fihrung im Herbst
B
O

+ DV Einfiihrungsveranstaltung
fur neu beauftragte Schulleitungen und stellvertretende
Schulleitungen - 5 Module. Alle zwei Jahre mit anschlie@ender
Bewerbung fur die Forthildungsreihe ,Konfliktmanagement” - der
Schulpsychologie

Platz fUr eigene Notizen
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Platz fur eigene Notizen
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15. Disziplinarmal3nahmen
[Autorin: LEIMBACHC,; Uberarbeitet:MAYDORNR.]

In der Dienstordnung ist in 816 geregelt, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter gegentber den
Lehrkraften in folgenden Fallen die Aufgaben eines/einer Dienstvorgesetzten wahrnimmt und zwar nach
Ziff. 10 im Zuge mundlicher oder schriftlicher misgglider AuBerungen (Zurechtweisungen,
Ermahnungen, Rigen und dergleichen), die nicht ausdrucklich als Verweis bezeichnet werden (8 9 Satz 2
des hessischen Disziplinargesetzes), und die Entscheidung Uber Dienstaufsichtsbeschwerden uber
Lehrkrafte. Eine Durdchrift einer schriftichen Missbilligung oder der Entscheidung Uber die
Dienstaufsichtsbeschwerde ist der regional zustdndigen Schulaufsichtsbehdrde (staatliches Schulamt)
dementsprechend vorzulegen.

Das Hessische Disziplinargesetz regelt htérzu

§ 4¢ Bevollmachtigte und Beistande

(2) die Beamtin oder der Beamte kann sich in jeder Lage des Disziplinarverfahrens einer oder eines
Bevollméchtigten oder eines Beistands bedienen.

2) diesemPersonenkreis steht das Recht, Einsicht in die Akten zu nehmen, im gleichen Umfang zu
wie der Beamtin oder dem Beamten.

88 ¢ Arten der DisziplinarmalRnahmen
Q) DisziplinarmaRnahmen gegen Beamtinnen und Beamte sind:

1. Verweis (§89),
2. GeldbuRRe (810),
3. Kirzung der Dienstbezlige (811),
4, zur Rickstufung (812) und
5. Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis (§ 13).
(2) DisziplinarmafRnahmen gegen Ruhestandsbeamtinnen nun und Ruhestandsbeamte sind:
1. Kirzung des Ruhegehalts (8 14) und

2. Aberkennung des Ruhegehalts (§ 15).

(3) gegen Beamtinnen und Beamte auf Probe oder auf Widerruf kbnnen nur Verweis und GeldbuRRe
verhangt werden.

wX6
89 ¢ Verweis

Der Verweis ist der schriftiche Tadel eines bestimmten Verhaltens. Missbilligender AuRerungen
(Zurechtweisungen, Ermahnungen, Rigen und dergleichen), die nicht ausdricklich als Verweis bezeichnet
werden, sind keine Disziplinarmal3nahmen.

810¢ Geldbule

Die Geldbuf3e kann bis zu der Hohe der monatlichen Diexsr Anwarterbeziige verhangt werden. Hat
die Beamtin oder der Beamte keine Dien8tRSNJ ! Yy § NNI SNB ST N3IS> RI NF RA
betragen.

811¢ Kirzung der Dienstbeziige

(1) die Kurzung der Dienstbeziige ist die bruchteilmaRige Verminderung der monatlichen Dienstbeziige
um héchstens ein Funftel und auf langstens drei Jahre. Sie erstreckt sich auf alle Amter, die die

47 HESSISCHEBSZIPLINARGESERDG)voM 21. L2006 zuletzt gedndert durch Artikel 2 déBesetzes vom 15. November 2021
(2022).
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Beamtin oder der Beamte bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung innehat.
Versorgungsanspriiche aus friiheren 6ffentliekchtlichen Dienstverhdltnis bleiben von der Kiirzung
unberdhrt.
wWX8

(4) solange die Dienstbeziige gekirzt sind, darf die Beamtin oder der Beamte nicht befordert werden.
Der Zeitraum kann in der Entscheidung abgekuirzt werden, sofern dies im Hinblick auf die Dauer des
Disziplinarverfahrens angezeigt ist.

812¢ Zur Ruckstufung

(1) Die zur Ruckstufung ist die Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem
Endgrundgehalt. Die Beamtin oder der Beamte verliert alle Rechte aus dem bisherigen Amt
einschlieR3lich der damit verbundenen Dienstbeziuige und der Befugnis, die bisherige Amishemrgic
zu fuhren. Soweit in der Entscheidung nichts anderes bestimmt ist, enden mit der zur Ruckstufung
auch die Ehrenamter und die Nebentétigkeiten, die die Beamtin oder der Beamte im Zusammenhang
mit dem bisherigen Amt oder auf Verlangen, Vorschlag oderatMassung der oder des
Dienstvorgesetzten bernommen hat.

WX8

(3) Die Beamtin oder der Beamte darf frihestens funf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft der
Entscheidung beférdert werden. Der Zeitpunkt kann in der Entscheidung verkirzt werden, sofern dies
im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt ist

813¢ Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis

(1) Mit der Entfernung aus dem Beamtenverhéltnis endet das Dienstverhéltnis. Die Beamtin oder der
Beamte verliert den Anspruch auf Dienstbeziige uvidrsorgung sowie die Befugnis, die
Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu fuhren und die
Dienstkleidung zu tragen.
WX8

(6) Beamtinnen und Beamte, die aus dem Beamtenverhaltnis entfernt worden sind, diirfen nicht wieder
zur Beamtin oder zum Beamten ernannt werden; es soll auch kein anderes Beschéftigungsverhaltnis
im offentlichen Dienst begriindet werden.

814 ¢ Kirzung des Ruhegehalts

Die Kirzung des Ruhegehalts ist die Bruchteil mit Verminderung des monatlichen Ruhegehalts um
hochstens ein Funftel und auf langstens drei Jahre.811 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 Satz 1 und 4 gilt
entsprechend.

815¢ Aberkennung des Ruhegehalts

(1) mit der Aberkennung des Ruhegehalts verliert die Beamtin oder der Beamte den Anspruch auf
Versorgung einschlief3lich der Hinterbliebenenversorgung und die Befugnis, die Amtsbezeichnung und
die Titel zu fuhren, die im Zusammenhang mit dem friiheren Amt herieverden.

wX 6

Bei derDienstaufsichtsbeschwerdéDAB) unterscheidet man zwischen einer aktiven und einer passiven

Dienstaufsichtsbeschwerde. Die aktive Dienstaufsichtsbeschwerde ist in 8104 HBG (Antréage,
Beschwerden) geregelt. Danach kbnnen Beamtinnen und Beamte Antrdge und Beschwerden vorbringen,
wobel der Dienstweg einzuhalten ist und der Beschwerdeweg bis zur obersten Dienstbehotrde offensteht.
Sofern sich jedoch eine Beschwerde gegen einen unmittelbaren Vorgesetzten richtet, so kann die
Dienstaufsichtsbeschwerde beied nachsthoheren Vorgesetzten (also beim Staatlichen Schulamt)

eingereicht werden. Die passive Dienstaufsichtsbeschwerde ist in Art. 17 Grundgesetz als

aWSRSNXYIyyaNSOKUua 3ISNBIStdzE g2yF OK 2SRSNk2SRSY RI
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mit anderen schriftlich mit entsprechenden Bitten oder Beschwerden an die zustandigen Stellen oder
sogar an die Volksvertretung zu wenden.

15.1 Souverdner Umgang mit Dienstaufsichtsbeschwerden
Infos zu Unterrichtsbesuchen, Dienstaufsichtsbeschwerden und Dienstgesprétéhen

Beschwerden von Eltern oder Vorwiirfe, die an uns Lehrkrafte UbeGteadliche Schulamt (oder die
Schulleitung) herangetragen werden, sind belastend. Oft verleiten sie dazu, sich in langen Stellungnahmen

1 dzZ NBOKGFSNIAISYyd 520K RIFEGSA A&d +2NBAOK(GO 380620
0SSNl FTNRIARAEBES D&AR aSiG1 Sy SAyS SyRRoaga S FS2 W dzy AV O

Beschéftigten, die zu einer Stellungnahme aufgefordert werden, muss bewusst sein: Ihre AuRerungen ge-
hen nicht nur an die Schulleitung, sondern auch an das Schulamt. Von dort wird die Stellungnahme in
vielen Fallerl:1 an die Beschwerdeflihrer weitergeleitet (Jm ihre Rechtsposition zu schiitzen, emp-
fiehlt sich daher folgendes Vorgehen fiir eine professionelle und kurze Stellungnahme:

(1) Ruhe bewahren und Dienstweg einhalteDas Schulamt ist die Aufsichtsbehérde. Wenn Beschéftigte
Uber die Schulleitung zur Stellungnahme aufgefordert werden, sollte man sachlich, kurz und ohne
Rechtfertigungsdruck antworten. Dabei kann man sich ggf. auf die padagogische Verantwortung und
die Denstordnung beziehen.

(2) Weniger ist mehr:Eine Stellungnahme ist kein Beleg fiir die gesamte padagogische Arbeit, sondern
SAYS 1 yig2NI | dzF SAySy &aLISTAFAAO0KSY tdzylido . S
adzy 6l KNB 2RSNJ ao0St SARAISYRA AY Cteh BRussBrEniundd S N
den Ablauf aus ihrer Sicht kurz und knapp beschreiben. Da die Stellungnahme an den
Dienstvorgesetzten (der gegeniiber den Beschéftigten eine Firsorgepflicht hat) geht, sollten sich
Beschaftigte nicht direkt an die Elteoder die Beschwerdefiihrenden wenden. Man sollte sich zudem
unter keinen Umstanden dazu hinrei3en lassen, Gegenvorwuirfe zu formulieren. Sachliche, prazise
Beschreibungen sind hier das wirksamste Mittel.

a
S

(3) Struktur einer kurzen StellungnahmeBeschaftigte kdnnen sich bspw. an folgendem Schema
orientieren, um das Verfahren abzukirzen:

f Bezuga %dz RSNJ . SA0KgSNRS @2Y w51 Gdzye ySKYS AOK

f Richtigstellungg 5AS 5F NBRGSt f dzy3Z wxz2NBAdZNFB8Z Sy idaLINR
'Y @5 Gdzye o] dzNJ SNJ { I OKZGSNKI fi68 ISEAO0KI KA

! Padagogische Begrindungta SAY | FyRSty SNF2€t3GS AY wlKY
Ermessens und unter Einhaltung der Dienstordnung (8 [Nummer]) bzw. der Vorschrift
. STSAOKyYydzyd RSN wSOK(iag@2NBEOKNRATEGB da

f Abschlussa 5F YAG Aald RSN {IFI OK@SNXKIFtdG |dza YSAYySNJI |
AYTF2NNXNSEESYy ! dzZaFNKNHzy3dSy ySKYS AO0OK !'o6aill yRa

(4) Schutz vor falschen Anschuldigunge®oliten in der Beschwerde grobe Unwahrheiten oder rechtlich
relevante Anschuldigungen stehen, ist es wichtig, diesen formal zu widersprechen, ohne sich in eine
Diskussion verwickeln zu lassen.

48 MAYDORNRCHARIf2026) »Infos zu Unterrichtsbesuchen, Dienstaufsichtsbeschwerden und Dienstgesprachen«
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Als Schulpersonalrat kdnnen Sie den Betroffenen helfen, z.B. indem Sie sich kurz den Entwurf anschauen
dzy R LINNFSys 206 RAS {GSftfdzyayl KYS 1 dzNJ ISydAaAaG Ak dzx
bieten.

15.2 Begleitung bei Gesprachen mit der Schulleitung

AbschlieRend mochten wir als Gesamtpersonalrat darauf hinweisen, dass im Zuge von Beschwerden h&u-
fig Gesprache zwischen d8etroffenen und der Schulleitung gefuhrt werden.

Fir Beschatftigte ist es in solchen Situationen ratsam, nicht allein zu erscheinen. Wir empfehlen ausdriick-
lich, zur eigenen Unterstltzung eine Person des Vertrauens (aus dem Kollegium, die auch Personalrats-
mitglied seien kann) zum Gesprach hinzuziehen undlas Gespréch vorzubereiten.

Die Vorteile einer Begleitung:

 Deeskalation5 AS ! y3SaSYKSAG SAYSNI RNRGGSY 0y SdziNI f Syo
Gesprach spurbar zu senken und die Sachlichkeit zu wahren.

1 GedachtnisstitzeVier Ohren héren mehr als zwei. Eine Begleitung kann im Nachgang helfen, den
Gesprachsverlauf objektiver zu rekonstruieren.

9 ZeugenfunktionSie schiitzt vor missverstandlichen Aussagen oder unsachlichen Zuspitzungen.

Kolleginnen und Kollegen sollten von Ihrem Recht auf einen kollegialen Beistand Gebrauch machen, es
dient nicht der Konfrontation, sondern der Professionalitéat und Ihrer eigenen Sicherheit.

15.3 Unterrichtsbesuche durch den/die Schulleiter/in

Da es Unsicherheiten gibt, inwieweit Schulleiter/innen Unterrichtsbesuche bei Lehrkraften auRerhalb von
dienstlichen Beurteilungen durchfiihren dirfen, mdchten wir hierzu den rechtlichen Rahmen kurz be-
leuchten: Nach § 88 Abs. 4 Satz 2 HSchG darf der/didé&tr/in den Unterricht der Lehrkréfte jederzeit
besuchen, wobei ein Eingriff in den Unterricht auf Verstdl3e gegen Rertutd/erwaltungsvorschriften
beschrankt ist. Es bleibt aber weiterhin dabei, dass Lehrkréfte nach § 86 Abs. 2 HSchG in padagogische
Freiheit (unter Beachtung von Rechimd Verwaltungsvorschriften sowie Konferenzbeschliissen) unter-
richten. Solche Unterrichtsbesuche sollten allerdings nicht die Regel sein. Sie beschranken sich auf Einzel-
falle, in denen es Beschwerden gegen eine Lelfirkiegeben hat, bei denen der/die Schulleiter/in dann

(ggf. nach Aufforderung durch die Schulaufsicht) Unterrichtsbesuche durchfiihren muss, um den Be-
schwerden nachzugehen. Dabei wird im Regelfall geprift, ob die Beschwerden zutreffend sind und ob die
Lehkraft im rechtlich zulassigen Rahmen unterrichtet und erzieht.

Ein anderer Anlass fur Unterrichtsbesuche stellt § 18 der Dienstordnung dar. Der/Die Schulleiter/in hat
die Aufgabe, sich Uber die Unterrichtsqualitat an der Schule zu informieren. Er/Sie kann diese Aufgabe
auch anderen Mitgliedern der Schulleitung Gibegea. Die Besuche nach § 18 Dienstordnung sollen an-
gekiindigt werden; die Anklndigung ist daher der Regelfall. Fir eine-Aligtiindigung bedarf es der
Rechtfertigung durch einen konkreten Anlass. Im Anschluss an den Unterrichtsbesuch ist ein Auswer-
tungsgespach rechtlich vorgeschrieben. Besuche dieser Art dienen der padagogischen Leitung und der
Beratung der Lehrkraft.

Als Personalrat sollten Sie wissednterrichtsbesuche nach § 18 der Dienstordnung sind kein Mittel der
dauerhaften Uberwachung. Eine unverhéltnismaRig hohe Frequenz bei einer einzelnen Lehrkraft kann
eine Verletzung der Fursorgepflicht darstellen und als Schikane gewertet werden; hesr Sidl als Per-
sonalrat aktiv werden. Fur Lehrkrafte gilt auch bei Besuchen nach § 18 DO, dass die padagogische Freiheit
unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gewabhrt bleibt; Unterrichtsmethoden diréerfern sie fah-

lich vertretbar sind; kritisiert, aber nicht willkurlich vorgeschrieben werden. Als Personalrat sollten Sie
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darauf achten (sofern es zu Unterrichtsbesuchen nach § 18 DO kommt), dass die Kriterien der Unterrichts-
beobachtung transparent sind (z. B. durch Besprechung im Rahmen einer Gesamtkonferenz).

Platz fUr eigene Notizen




86 Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord

Platz fur eigene Notizen
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16. Ablaufdervorzeitigen Neuwahl (nach 821 HPVG)
[Autor: LEIMBACKHC]

Hierbei sei grundsatzlich auf die entsprechenden Schriften der Gewerkschaft und der Lehrerverbande
verwiesen. Ausfihrliche Informationen zum Wabhlrecht finden sich zum Beispiel auf:

w Terminfahrplan und mehr: https://gevaessenpersonalratswahlen.de/wahlrecht

wahlhandbuch/terminfahrplarwahlen2021

Muster-Unterlagen: https://gewhrwm.de/personalrat/prwahlen2024

Vollstandiges Wahlhandbuch der GEW Hessen (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft):

https://gew-hessenpersonalratswahlen.de/202d&vahlhandbuch

1 Muster-Formulare des Hessischen Philologenverbands (HPhV) unter https://deutscher
lehrerverbandhessen.de/piwahlen/unterlagenzur-wahl/

1
1

Platz fir eigene Notizen
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Platz fiur eigene Notizen
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17. Nebentatigkeit
[Autor: LEIMBACKC]

Fir Teilzeitbeschétftigte gilt die gleiche Regelung wie fur Vollbeschéatftigte. Nebentétigkeiten sind zu unter-
sagen, wenn zu befiirchten ist, dass dienstliche Belange beeintrachtigt werden kdnnen (73 Abs. 2 HBG).
Genehmigt wird eine Nebentétigkeit in der Regel nur im zeitlichen Umfang von bis zu 8 Wochenstunden
und Einkunften in Hohe von max. 30% der Jahresbesoldung (Maf3stab Vollbeschéaftigung). Vermieden wer-
den soll auRerdem, dass ein Zweitberuf ausgetibt wird

17.1 Vorgaben zu Nebentatigkeiten irlessischen Beamtengesetz (HBG)

8§71
Begriffsbestimmungen, Mitteilungspflicht
(1) Nebentatigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamts oder die Ausiibung einer Nebenbeschéftigung.

(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehtérender Kreis von Aufgaben, der aufgrund eines o6ffent-
lich-rechtlichen Dienstoder Amtsverhaltnisses wahrgenommen wird.

(3) Nebenbeschéftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehérende Téatigkeit innerhalb oder
aullerhalb des o6ffentlichen Dienstes.

(4) Als Nebentatigkeit gilt nicht die Wahrnehmung 6ffentlicher Ehrenamter sowie einer unentgeltlichen
Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines Angehdrigeril Sadtet keine Anwen-

dung auf Tatigkeiten nach7 Abs1 Nr.4. OffentlicheEhrenamter im Sinne des Satzind die in Rechts-
vorschriften als solche bezeichneten Tatigkeiten, im Ubrigen jede behordlich bestellte oder auf Wahl be-
ruhende Mitwirkung bei der Erfillung offentlicher Aufgaben, die ohne Vergiitung ausgetbt wird. Die
Ubernahme eines offentlichen Ehrenamts ist vor Aufnahme der Tétigkeit schriftlich oder elektronisch mit-
zuteilen.

(5) Vergitung ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen. Als Gegenleistung gelten nicht
1. der Ersatz barer Auslagen und Fahrtkosten,

2. die Zahlung von Tagend Ubernachtungsgeldern, die die fir die Beamtin oder den Beamten geltenden
Séatze nicht Ubersteigen,

3. die vereinnahmte Umsatzsteuer, soweit sie an ein Finanzamt abzufiihren ist.

8§72
Nebentatigkeit auf Verlangen des Dienstherrn

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen ihrer obersten Dienstbehdrde eine Nebenté-
tigkeit im offentlichen Dienst zu tbernehmen und fortzufiihren, sofern diese Tatigkeit ihrer Vorbildung
oder Berufsausbildung entspricht und sie nicht tbeb&r in Anspruch nimmt. Gegenstand einer Ne-
bentétigkeit dirfen nicht Tatigkeiten sein, die auch im Rahmen des Hauptamts ausgeuibt werden kénnen.
Als auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn bernommen gilt auch eine Tatigkeit
nach 873 Als.1 Nr.4, die die Beamtin oder der Beamte mit Rucksicht auf ihre oder seine dienstliche
Stellung austibt.

(2) Fur eine Nebentatigkeit im 6ffentlichen Dienst wird grundsatzlich keine Vergiitung gewahrt. Ausnah-
men kénnen insbesondere zugelassen werden

1. fur die Ausiibung einer Lehrtatigkeit,

49 HESSISCHBEAMTENGESETZ v@I.05.20132025).
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2. fur die Erstattung von Gutachten und Befundberichten, die Durchfiihrung von Forschungsauftragen,
von Auftragen zu Entwicklungsarbeiten, die Anfertigung von Entwdrfen, die Erstellung von statistischen
Berechnungen, die kunstlerische und technische Oliarigibei Bauten sowie fiir die drtliche Bauleitung
(Baufuhrung),

3. fUr die Teilnahme an Priufungen,

4. in besonderen Fallen, wenn auf andere Weise eine geeignete Arbeitskraft ohne erheblichen Mehrauf-
wand nicht beschafft werden kann,

5. in den Fallen, in denen gesetzliche oder andere rechtliche Verpflichtungen bestehen,

6. fur arztliche, zahnarztliche und tierarztliche Verrichtungen, fir die nach den Gebihrenordnungen Ge-
buhren zu zahlen sind,

7. fur die Ausuibung einer nebenamtlichen richterlichen Téatigkeit.

Wird die Beamtin oder der Beamte flirr die Nebentétigkeit entsprechend entlastet, darf eine Vergiitung
nicht gewahrt werden.

(3) Offentlicher Dienst im Sinne des Absund 2 ist jede Tatigkeit fur den Bund, ein Land, eine Korper-
schaft, Anstalt ode6tiftung des offentlichen Rechts oder deren Verbande sowie jede durch Rechtsver-
ordnung einer Tatigkeit im offentlichen Dienst gleichgestellte Tatigkeit. Die Tatigkeit fur Kirchen und an-
dere offentlichrechtliche Religionsgesellschaften und deren Verbamueies fur 6ffentlichrechtliche
Rundfunkanstalten gilt nicht als offentlicher Dienst.

8§73
Genehmigungspflichtige Nebentétigkeiten

(1) Beamtinnen und Beamte bediirfen, soweit sie nicht nag@ gur Ubernahme verpflichtet sind, der
vorherigen Genehmigung durch die oberste Dienstbehdrde

1. zur Ubernahme eines Nebenamts, einer Testamentsvollstreckung, einer entgeltlichen sowie einer nicht
fir Angehérige wahrzunehmenden unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschatft,

2. zur Ubernahme einer Nebenbeschaftigung gegen Vergiitung, insbesondere einer Tétigkeit in einem
Schiedsgericht oder Preisgericht, zur Erstattung von Gutachten, zur Ubernahme von Forschungsauftragen,
von Auftragen zu Entwicklungsarbeiten, zur Erstellungstatischen Berechnungen, zur Ubernahme der
Oberleitung bei Bauten und der Baufihrung, von Entwurfsauftragen sowie von Auftragen zu Befundbe-
richten,

3. zu einer gewerblichen oder freiberuflichen Tatigkeit sowie zur Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder
einem freien Beruf,

4. zum Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, einen Beirat oder in eine sonstige
Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen
Unternehmens sowie zur Ubernahme einer Treutenschaft.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Nebentatigkeit dienstliche
Interessen beeintrachtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Neben-
tatigkeit

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in Anspruch nimmt, dass
die ordnungsgemalfe Erflullung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann,

2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann,

3. in einer Angelegenheit ausgelbt wird, in der die Behorde, der die Beamtin oder der Beamte angehort,
tatig wird oder tatig werden kann,

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beeinflussen kann,

5. zu einer wesentlichen Einschréankung der kiinftigen dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin oder des
Beamten flhren kann,
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6. dem Ansehen der offentlichen Verwaltung abtraglich sein kann.

Ein solcher Versagungsgrund liegt in der Regel auch vor, wenn sich die Nebentatigkeit wegen gewerbs-
mafiger Dienstoder Arbeitsleistung oder sonst nach Art, Umfang oder Haufigkeit als Ausiibung eines
Zweitberufs darstellt. Die Voraussetzung des Satzes 2 @it in der Regel als erflllt, wenn die zeitliche
Beanspruchung durch genehmigunged anzeigepflichtige Nebentétigkeiten in der Woche acht Stunden
Uberschreitet. Das Vorliegen eines Versagungsgrunds nach 8atk 2 ist besonders zu prifen, wenn
abzwsehen ist, dass die Entgelte und geldwerten Vorteile aus genehmigungspflichtigen Nebentatigkeiten
im Kalenderjahr 30 Prozent der Jahresdienstbeziige der Beamtin oder des Beamten bei Vollzeitbeschafti-
gung Uberschreiten werden; das Ergebnis der Prifung ishkkndig zu machen.

(3) Die Genehmigung ist auf langstens funf Jahre zu befristen; sie kann mit Auflagen und Bedingungen
versehen werden. Ergibt sich eine Beeintrachtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung der Genehmi-
gung, so ist diese zu widerrufen. Ist eine TatigkedtmAbs1 Nr.4 durch Rechtsvorschrift Gbertragen, so

gilt die Genehmigung als erteilt.

(4) Nebentatigkeiten von geringem Umfang kdnnen durch Rechtsverordnung ri&cB&2 Nr.1 von
der Pflicht zur Genehmigung ausgenommen werden.

8§74
Nicht genehmigungspflichtige Nebentatigkeiten, Anzeigepflicht
(1) Nicht genehmigungspflichtig ist
1. eine schriftstellerische, wissenschattliche, kuinstlerische oder Vortragstatigkeit sowie die Erteilung von
Unterricht zur Ausbildung und Fortbildung der im 6ffentlichen Dienst tatigen Personen,

2. die mit Lehr oder Forschungsaufgaben zusammenhangende selbststandige Gutachtertéatigkeit der
Lehrkrafte der Hochschulen des Landes und der Beamtinnen und Beamten der anderen wissenschaftli-
chen Institute und Anstalten,

3. die Tatigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufsverbdnden oder in
Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten,

4. die unentgeltliche Tatigkeit in Organen von Genossenschaften und von gemeinniitzigen Einrichtungen,

5. die Verwaltung eigenen oder der NutznieBung der Beamtin oder des Beamten unterliegenden Vermo-
gens.

(2) Eine Tatigkeit nach AdsNr.1 und 2 sowie eine Téatigkeit in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen
und Beamten nach Ab%.Nr.3 hat die Beamtin oder der Beamte, wenn hierfir ein Entgelt oder ein geld-
werter Vorteil geleistet wird, in jedem Einzdlfaor ihrer Aufnahme der Dienstbehdrde unter Angabe
insbesondere von Art und Umfang der Nebentatigkeit sowie der voraussichtlichen Hohe der Entgelte und
geldwerten Vorteile hieraus schriftlich oder elektronisch anzuzeigen; die Beamtin oder der Beamte hat
wesentliche Anderungen unverziiglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Bei wiederholten, gleich-
artigen Nebentatigkeiten nach Ak Nr.1 kann die Dienstbehdrde im Einzelfall gestatten, dass zur Erflil-
lung der Anzeigepflicht eine allgemeine Anzejgalgt.

(3) Die Dienstbehérde kann im Ubrigen aus begriindetem Anlass verlangen, dass die Beamtin oder der
Beamte Uber eine ausgelbte nicht genehmigungspflichtige Nebentatigkeit schriftlich oder elektronisch
Auskunft erteilt, insbesondere tber deren Art und Umfang.

(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentétigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die Be-
amtin oder der Beamte bei ihrer Ausiibung dienstliche Pflichten verletzt.
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8§75
Schriftform, Ausiibung von Nebentatigkeiten

(1) Antrage auf Erteilung einer Genehmigung nact88\bs1 oder auf Zulassung einer Ausnahme nach
Abs.2 Sat2 und Entscheidungen uber diese Antrage sowie das Verlangen auf Ubernahme einer Neben-
tatigkeit nach &2 Abs1 bedurfen der Schriftftorm. Die Beamtoder der Beamte hat dabei die fur die
Entscheidung erforderlichen Nachweise, insbesondere Gber Art und Umfang der Nebentétigkeit sowie die
Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus, zu fiihren; die Beamtin oder der Beamte hat jede Anderung
unverzuglich sdfiftlich oder elektronisch anzuzeigen.

(2) Nebentatigkeiten, die die Beamtin oder der Beamte nicht auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung
des Dienstherrn tibernommen hat oder bei denen der Dienstherr ein dienstliches Interesse an der Uber-
nahme der Nebentatigkeit durch die Beamtin oder demm&en nicht anerkannt hat, dirfen nur auf3er-

halb der Arbeitszeit ausgetibt werden. Ausnahmen durfen nur in besonders begriindeten Féallen, insbe-
sondere im Offentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienstliche Grinde nicht entgegenstehen
und die versdumtérbeitszeit nachgeleistet wird. Das dienstliche Interesse nachlSatd das offentli-

che Interesse nach S&zsind aktenkundig zu machen6§ Abs3 bleibt unberihrt.

(3) Bei der Ausilibung von Nebentatigkeiten dirfen Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn
nur bei Vorliegen eines 6ffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit dessen Genehmigung und ge-
gen Entrichtung eines angemessenen Entgelts in Aobpgenommen werden. Bei einer Nebentatigkeit

fur den eigenen Dienstherrn ist ein Entgelt nur zu entrichten, wenn eine Vergutung gewahrt wird und der
Wert der Inanspruchnahme bei der Bemessung der Vergitung unbertcksichtigt bleibt. Das Entgelt hat
sich nactden dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu richten und muss den besonderen Vorteil bertick-
sichtigen, der der Beamtin oder dem Beamten durch die Inanspruchnahme entsteht; es kann pauschaliert
oder in einem Prozentsatz des aus der Nebentatigkeit erzieltettd@inkommens festgelegt werden und

bei unentgeltlich ausgetibter Nebentéatigkeit entfallen. Uber die Hohe des Bruttoeinkommens hat die Be-
amtin oder der Beamte Rechenschaft zu legen. Bei nicht fristgerechter Zahlung des Nutzungsentgelts kann
ein Saumniszustag erhoben werden.

(4) Die Beamtin oder der Beamte kann verpflichtet werden, nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres der
oder dem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung lber alle im Kalenderjahr ausgeilibten genehmigungspflich-
tigen und anzuzeigenden Nebentatigkeiten und die defivaltenen Entgelte oder geldwerten Vorteile
vorzulegen.

8§76
Regressanspruch bei Haftung aus angeordneter Nebentatigkeit

Beamtinnen und Beamte, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn tber-
nommenen oder einer mit Ricksicht auf die dienstliche Stellung im dienstlichen Interesse ausgetibten
Tatigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat ddezinem sonstigen Organ einer Gesellschaft, Ge-
nossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens haftbar gemacht wer-
den, haben gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz des ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden
vorsatzlit oder grob fahrlassig herbeigefiihrt, ist der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, wenn die Be-
amtin oder der Beamte auf Verlangen einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat.

8§77 Beendigung der mit dem Hauptamt verbundenen Nebentatigkeit

Endet das Beamtenverhéltnis, enden, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt wird, auch die Neben-
amter und Nebenbeschéaftigungen, die im Zusammenhang mit dem Hauptamt Ubertragen sind oder die
auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrnaieren worden sind.
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§78
Tatigkeit nach Beendigung des Beamtenverhaltnisses
(841 Beamtenstatusgesetz)

(1) Eine Téatigkeit nach4 SatZ desBeamtenstatusgesetzes ist anzuzeigen, wenn sie mit der dienstli-
chen Tatigkeit in den letzten finf Jahren vor Beendigung des Beamtenverhaltnisses im Zusammenhang
steht. Die Anzeigepflicht besteht nach Beendigung des Beamtenverhaltnisses flr einen Zedinaum v

1. drei Jahren, wenn die Beamtin oder der Beamte mit Erreichen der Regelaltersgrenze3Baudeg zu
einem spateren Zeitpunkt in den Ruhestand tritt,

2. finf Jahren, wenn das Beamtenverhdltnis zu einem friheren Zeitpunkt beendet wird, langstens jedoch
bis zu dem Ende des Monats, in dem die Beamtin oder der Beamte das 70. Lebensjahr vollendet.

Die Anzeige hat vor Aufnahme der Tatigkeit schriftlich oder elektronisch gegenlber der letzten obersten
Dienstbehérde zu erfolgen.

(2) Die Untersagung nach8 Sat2 des Beamtenstatusgesetzes ist langstens auf den Zeitraum der An-
zeigepflicht zu befristen.

(3) Das Verbot wird durch die letzte oberste Dienstbehérde ausgesprochen.

(4) Fur frihere Beamtinnen und Beamte, die mit Anspruch auf Altersgeld ausgeschieden sind, 4felten 8
Satzl des Beamtenstatusgesetzes sowie Absntsprechend.

879
Verordnungsermachtigung

Die Landesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung nahere Regelungen zur Ausfuhrung der
8871 bis 78 zu treffen. In ihr kann insbesondere geregelt werden,

1. das Nahere Uber Ausnahmen von der Genehmigungspflicht von Nebentétigkeiten 7&étbh§4,

2. ob und inwieweit eine Beamtin oder ein Beamter eine Vergitung abzufiihren hat, die sie oder er fir
eine auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn lbernommene Nebentatigkeit aul3er-
halb des 6ffentlichen Dienstes oder fiir eine Nebentatigkeibffentlichen Dienst nach 82 Abs2 Sat2

erhalten hat,

3. die Festsetzung eines Pauschbetrags fiir bestimmte Bereiche oder allgemein, bis zu dessen Hohe die
pauschale Abgeltung von baren Auslagen, Fahrtkosten-TiagdJbernachtungsgeldern nicht als Vergii-
tung nach &1 Abs5 SatZl anzusehen ist,

4. die Zustandigkeit fur die Festsetzung des Nutzungsentgelts sowie dessen Hohe bei Inanspruchnahme
von Personal, Einrichtungen und Material des Dienstherrn nath 8bs3 SatZ3 und das Nahere zur
Erhebung eines Saumniszuschlags nath Abs3 Sats.

17.2 Definition cEhrenamt

Sich ehrenamtlich zu engagieren bedeutet, fir eine Organisation freiwillig und ohne Vergutung Arbeit zu
leisten. Das Ehrenamt selbst zeichnet sich dabei durch vielfaltigste Bereiche aus, in denen man tétig wer-
den und Gutes tun kann. Der Antrieb der Mensth&ich in der Gesellschaft zu engagieren, ist dabei auf
unterschiedliche Griinde zuriickzufthren.

INFODas Ehrenamt bezeichnete urspriinglich vor allem die Ubernahme eines 6ffentlichen Amtes im Ver-
ein, etwa das des Vorstands, des Schatzmeisters oder Schriftfiihrers. Heute ist dieser Begriff deutlich wei-
ter gefasst und umfasst so die freiwillige Tatigkeit@ésmzes. Denn zum einen ist das Ehrenamt immer
freiwillig und zum anderen liegt beiden Begrifflichkeiten das altruistische Handeln zugweitier Infor-
mationen unter:https://deutschesehrenamt.de/ehrenamtj
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18. Beurteilungsrichtline
[Referentin SCHRODERR A

Platz fir eigene Notizen
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19. Mitbestimmung bei Prasenzzeiten von Lehrkréaften in den Schulferien

Schutz voAnordnung von Prasenzzeiten in den hessischen Schulferien | Mitbestimmung des Schulperso-
nalrats nach 874 Abs. 1 Nr. 8 HPYG

Immer wieder kommt es im Laufe des Schuljahres zu Unklarheiten bezliglich angeoRhastnzzeiten

in den hessischen Schulferien. Wir mdchten euch heute dartiber aufklaren, warum hierbei die Mitbestim-
mung durch den Schulpersonalrat eine zentrale Rolle spielt. Dabei wird haufig damit argumentiert, dass
man an den letzten Ferientagen fur Dienstleistungémehin zur Verfigung zu stehen habe und dies
keine Mitbestimmung nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 HPVG (Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit) auslost.
Begrindetwird dies damit, dass kein konkreter Zeitkorridor festgelegt wére.

Juristisch ist dies wie folgt einzuordnei@ie Kommentierung (v. Roetteken/Rothlander, Rn. 389) stellt

klar, dass es sich hierbei um eine &rf NI | dzo BaadelS AuilkBaenn die direkte Mitbestimmung

beim Arbeitszeitbeginn (§ 78) teils strittig ist, hat das Bundesverwaltungsgericht dazu eine Entscheidung

getroffen und bewertet, dassessipphA y RSNJ { I OKS @wX8& I dzOK yAOK{ dzY R

sondern um eine Art Urlaubssperre in Gestalt eines allgemeinen UrlaubsgrundfatisettekenRot-

hlander (04/2024)sKommentar zum Hessisch@ersonalvertretungsgesetzin: HBR- Teilausgabe |,

Kommentar zu § 78 HPVG, Rn. 389, S] baadelt,»seine Aufstellung unterliegt nach § 74 Abs. 1 Nr. 8

der Mitbestimmung (a. A. BVerwG a.a.O. S.482E)eNDA Damit greift ein anderer wichtiger Schutz-

mechanismus:

1 8§74 Abs. 1 Nr. 8 HPVOGie Aufstellung allgemeindirlaubsgrundsatzeinterliegt zwingend der Mit-
bestimmung des Personalrats.

1 Schutz vor WillkirDa solche Prasenzpflichten faktisch den Zeitraum einschranken, in dem ihr tber
eure feriengebundene unterrichtsfreie Zeit frei verfugen konnt, darf der/die Dienststellenleiter/in
6{ OKdzf t SAGSNXkAYO RASAS yAOKG SAyaSAdAiaa rfta alf
lung einschranken.

Auch die Anordnung von Prasenzzeiten vor Schulbeginn (in den Ferien) ist keine reine Mandg@ment
scheidung. Sie beriuhrt allgemeine Urlaubsgrundsatze, bei denen der Schulpersonalrat darauf achten
muss, dass die Belastungen fair verteilt und rechtzeitigrkaniziert werden.

Fazit Deshalb ist hier besonders zu beachten, dass ohne wirksame Beteiligung des Schulpersonalrats
11 yyiSy a2t OKS at NNaSyIl LIFt AOKGSya aoOKt SAOKSyR §.
samtpersonalrats Schule méchten wir euch daher darauf hinweRéna & RA S a dzy i SNNA OK (i
Namen verdient und Dienstgeschafte in den Ferien die Ausnahme bleiben missen, die einer klaren, mit-
bestimmten Regelung bedarf.

Dies hat zudem Auswirkungen auf die mogliche Anweisung der Schulleitung, dass schulisches Personal in
den Ferien die sogenannten Feriendienste (Mittwochsbesetzung der Schule) (ibernehmen soll. Abgesehen
von der maglichen Gefahr der alleinigen AnwesenhaieinSchuleA 34 SAYy S a{ G dzKt GSNI N
leitung (Lehrkraft ohne Befugnisse zur Aufgabenerledigung von Schulleitungsaufgaben) ohne Mitbestim-
mung des Schulpersonalrats im oben genannten Sinne nicht zuldssig. In diesem Sonderfall sind zudem
noch 8 I Abs. 5und § 26 Abs. 4 DO, sowie § 26 Abs. 4 KonfO und 8 75 Abs. 1 Nr. 3 HPVG zu beachten.

Hinweis:Unbenommen von diesen Informationen greift im Schulalltag die Regelung 8 6 Abs. 2 AufsVO in
Bezug auf die Aufsichtszeit vor Beginn der ersten Stunde und nach dem Unterricht (unter Berlcksichtigung
der jeweiligen Bug\bfahrt und -ankunftszeiten): Hierzuti&largestellt, dass i.d.R. 15 Minuten durch den

Verordnungsgeber als ausreichend angesehen werden sind, um eine Uberbeanspruchung zu verhindern.

50 MAYDORNRCHAR}2026) »Mitbestimmung bei Prasenzzeiten von Lehrkréften in den Schulterien



98 Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord

Platz fur eigene Notizen




Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord] 99

202 SAGSNB ¢ KSYSyPRwI2dzl3 NIt 6 RS NJ

Platz fir eigene Notizen




100 Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord

Platz fur eigene Notizen:




Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord] 101

21. Arbeits- und Gesundheisschutzan Schulen und Zusammenarbeit
mit dem MAS

21.1 Ansprechpartner und Betriebsmedizinischer Dienst: Medical Airport Service

Betriebsmedizinischer Dienst

Medical Airport Service GmbH

Fiedrich-EbertStralRe 15
34117 Kassel
) 056 1¢701659 34

7 056 1¢ 7016 59 36
* arbeitsmedizirks@medicagmbh.de Internet: www.medicafairport-service.de

Fachkrafte fur Arbeitssicherheg Stand: September 2021

Medical Airport Service Industriepark Waldau 7 0561 ¢ 50 57 00 22
GmbHArbeitssicherheit FalderbaumstraRe 9b  * info@medicaigmbh.de

Niederlassung Kassel 34123 Kassel
StSchABebra
HersfeldRotenburg Hamann,Michael a0152¢ 08 51 22 54
*  m.hamann@medicadmbh.de
WerraMeilRnerKreis HessRainer a0151¢ 53 8059 18
*  r.hess@medicajimbh.de
Krebs Klaus a0151¢20 14 79 42
*  k.krebgmedicatgmbh.de
StSchAKassel
(Stadt und Landkreis) Traute, Mark a0176¢101977 89
*  m.traute@medicalgmbh.de
Koll, Desiree a0151¢ 538059 18
*  d.koll@medicabmbh.de
StSchAFritzlar
WaldeckFrankenberg Traute, Mark a0176¢ 10 19 77 89
*  m.traute@medicagmbh.de
SchwalmEderKreis Mehrmann, Séren a0159¢ 04 56 37 88

* s.mehrmann@medicaimbh.de

21.2 Erlauterungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
[Autor: MAYDORNR]

Die Arbeitsmedizinische Vorsorge ist durch Aibeitsmedizinische Vorsgeverordnung (ArbMedVV)
geregelt. Arbeitsmedizinische Vorsorge ist eine individuelteitsschutanafhahme, die technische/or-
ganisatorische ArbeitsschutzmalRhahmen nicht ersetzt, abgéreat. Sie besteht aus arztlichem Bera-
tungsgesprach mit Anamese einschliel3lich Beitsanammese und findet im geschitzten Raum und unter
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dem Sigel der arztlichen Vechwiggenheit mit dem Betriebsarzt statt. Halt der Betriebsarzt zur Aufkla-
rung/Beratung kgperliche/klinische Untersuchungen fur erforderlich, so bietet er diese atersuchun-

gen durfen nicht gegen den Willen des &haftigten durchgefuhrt werden. Arbeitedzinische Vorsorge

ist keine Untersuchung zum Nachweis der gesundheitlichen Eignungrtiftidiee Anforderungen. Man
unterscheidet zwischeéh

Pflichtvorsorge:Der Arbeitgeber muss eine Untersuchung aufgrund bestimmter Gefahren, die von der
Arbeit ausgehen (z.B. Infektion mit Krankheitserregern in der Schule bei schwangeren Lehrkréften) fir die
Arbeitnehmer veranlassen. Der Arbeitnehmer darf die Tatigkeit nsiilaen, wenn zuvor eine Pflichtvor-
sorge durchgefihrt wurde.

Beispiel:Eine schwangere Grundschullehrerin teilt inre Schwangerschaft dem/der Schulleiter/in mit.
In der anschlieBenden Gefahrdungsbeurteilung kann sie ziBerkéintikdrperschutz gegen Windpo-
cken oder Roételn nachweisen. Der Arbeitgeber darf sie so langeb#shhéaftigen bis eine entspre-
chende Pflichtvorsorge durch den MAS im Rahmen des Mutterschutzes durchgefihrt wurde. Beim Auf-
treten bestimmter Krankheiten in der Schule (siehe: Hessische Mutterschutz und Elternzeitverord-
nung) sind weiterhin Beschaftigungskiete vom Arbeitgeber auszusprechen.

AngebotsvorsorgeDer Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer eine Untersuchung aufgrustinbeter
Gefahren anbieten, z.B. durch tagliche-Btvahlung (>1h/Tag) oder (iberwiegende) Tatigkeit an Bild-
schirmarbeitsplatzen.

WunschvorsorgeDer Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern bei allen Tatigkeiten eine Wunschvorsorge zu
ermdglichen. Sie zielt auf individuelle Aufklarung, Beratung und Untersuchung des Beschaftigten ab und
zwar in Bezug auf die Wechselwirkungen zwischemesdirbeit und smer Gesundheit. Durch sie sollen
arbeitsbedingte Erkrankungen verhitet und frihzeitig erkannt werden. Arbeitsmedizinische Vorsorge
dient zugleich der Festellung, ob bei Austibung einer bestimmten Téatigkeit eine erhdhte gesundheitliche
Gdahrdung fir den Beschaftigten ausgeht. Der Anspruch auf Wunschvorsorge besteht nur dann nicht,
wenn nicht mit einem Gesundheitsschaden durch die Tatigkeit zu rechnen ist. Im Streitfall muss der Ar-
beitgeber dies darlegen und auch beweisen. Insofern: Bagetr Sie bei ilem/ihrer Schulleiter/in eine
Wunschvorsorge.

BeispielEin Arbeitnehmer das Geflihl, dass sich die Tatigkeit (z.B. anhaltender Larm, fehlender
Schallschutz) auf die Gesundheit auswirkt oder es ergeben sich Uber eine Gefahrdungsbeurteilung
hinaus Fragen, dann soll ihnm der Arbeitgeber diese ermdglichen.

Vorgehen im Bedarfsfall
Beantragen sie eine Wunschvorsorge bei lhrem/lhrer Schulleiter/in; diese/r oder das zustandige Sghulamt
erteilen diesen Auftrag. Die erfoedichen Fahrten konnen Giber NKlind das Servideortal des Lande

Hessen abgerechnet werden.

Platz fur eigene Notizen

51 BUNDEMINISTERIUM FARBEIT UNSOZIALEE2019),0nline URLhttp://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thesabeits-
schutz/Fragerund-Antworten-ArbMedVV.pdf?__blob=publicationFile&y)=3
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22.Anhang

22.1 Dienstordnung (DC¥

juris-Abklrzung: LDO HE 2011
Ausfertigungsdatum04.11.2011

Gultigab: 16.12.2011
Gultig bis: 31.12.2028
Quelle:

Fundstelle: ABI. 2011870

Gliederungs\r: 7200

Dienstordnung fur Lehrkrafte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpadago-
gische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 4. November 2011

Gesamtausgabe in der Giltigkeit vom 26.05.2023bi$2.2028

Stand: Letzte beriicksichtigte Anderung:186nd 4 geandert durch Artikél des Gesetzes vom
13. Mai 2022 (GVBI. 236, 324)

Inhaltsiibersicht

ERSTER TEIL 881 bis 3
Allgemeines

ZWEITER TEIL 884 bis 13
Lehrkrafte

DRITTER TEIL 8§14
Schulleitung

VIERTER TEIL 8815 bis 24

Schulleiterin und Schulleiter

FUNFTER TEIL 8825 his 26
Stellvertretende Schulleiterin und Stellvertretender Schulleiter

SECHSTER TEIL §27
Sozialpadagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

SIEBTER TEIL 8828 bis 29
Schlussvorschriften

52 DIENSTORDNUNG FIFHRKRAFTSCHULLEITERINNEN UBIMULLEITER UND SOZIALPADAGOMNBTARBEITERINNEN UMDTARBEITEROM 4.
NovemBER011(2022).
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ERSTER TEIL
Allgemeines
81

Pflichten und Rechte der Lehrkrafte, der Schulleiterinnen und Schulleiter sowie der sozialpada-
gogischen Mitarbeiterinnen unMitarbeiter ergeben sich insbesondere aus dend8§ 87, 88
und 90 desSchulgesetzes, dem Hessischen Lehrkraftebildungsgesetz, den Regelungen dieser
Dienstordnung, deBeschlissen der zustandigen Konferenzen und den Anordnungen der Schul-
aufsichtsbehérden.

§2
Die Lehrkrafte erfullen den Bildungsnd Erziehungsauftrag der Schule auf der Grundlage fachli-
chenKonnens, wissenschaftsorientierter und kooperativer Arbeitsweisen, padagogischer Beféahi-
gung undpsychologischen Einfuhlungsvermdgens.

§3
Die Bestimmungen des Hessischen Personalvertretungsgesetzes sowie die Regelungen Uber das
Mitbestimmungsrecht der Eltern und der Schilend Studierendenvertretungen bleiben durch
dieseDienstordnung unberihrt.

ZWEITER TEIL
Lehrkrafte
84
(1) Die Lehrkrafte erziehen, unterrichten, beraten und betreuen in eigener Verantwortung und
padagogischer Freiheit im Rahmen der Grundséatze und Ziele deb§83 des Schulgesetzes
sowie dersonstigen Rechtsund Verwaltungsvorschriften und der Konferenzbeschlissgs (8
Abs.2 Satzl und2 des Schulgesetzes). Der Unterricht ist auf der Grundlage der geltenden Lehr-
plane und Bildungsstandards, des geltenden Kerncurriculums sowie unter Beachtung padagogi-
scher Erkenntnisse, Uber deren jeweils neuesten Sthad ehrkrafte sich zu informieren haben,
zu erteilen. Eine langerfristigénterrichtsplanung, in der Regel fur ein Schuljahr, und eine grind-
liche Unterrichtsvorbereitung singbrzunehmen. Im Unterricht sollen die unterschiedlichen Auf-
fassungen, die fur den jeweiligen Unterrichtsgegenstand erheblich sind, angemessen zur Geltung
kommen; das Recht der Lehrkraft, im Unterricht auch die eigene Meinung zu auf3ern, bleibt un-
beruhrt.
(2) Die Lehrkréafte sind verpflichtet, an der Entwicklung, Umsetzung und Uberpriifung des Schul-
programms mitzuwirken und ihre Unterrichtsnd Erziehungsarbeit zu koordinieren.
(3) Lehrkrafte haben die geltenden Rechtad Verwaltungsvorschriften und Anordnungen der
Schulaufsichtsbehérden, Weisungen der Schulleiterin oder des Schulleiters und die Beschlisse
der Schulkonferenz und der Lehrerkonferenzen zu beachten. Sie sirftioregp, sich Gber die
geltenden Vorschriften, Weisungen und Konferenzbeschlisse zu informieren.
(4) Lehrkrafte haben fir einen punktlichen Unterrichtsbeginn und Unterrichtsschluss Sorge zu
tragen.Sie sind verpflichtet, die angeordneten schriftlichen Nachweise fortlaufend zu aktualisie-
ren.
(5) Zu den Aufgaben der Lehrkrafte gehort es, im Rahmen der geltenden Vorschriften bei der
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung in der Schule mitzuwirken, insbesondere als Mentorin-
nen und Mentoren der Lehrkrafte im Vorbereitungsdienst und als Betrenenroder Betreuer
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der praktischen Ausbildung im Rahmen des Studiums.
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(6) Alle Lehrkrafte haben die Pflicht und das Recht zur standigenurariWeiterbildung nach

naherer Mal3gabe des Hessischen Lehrkréaftebildungsgesetzes.

(7) Lehrkrafte haben darauf zu achten, dass das Eigentum des Schultrégers (Schulgebaude, Schu-
leinrichtungen, AulRenanlagen) pfleglich behandelt und dass Beschadigungen vermieden werden.

§5
Wollen Lehrkrafte Personen, die nicht zum Kollegium gehéren, insbesondere Eli& iS4
desSchulgesetzes), zum Unterricht oder zu sonstigen Schulveranstaltungen heranziehen, so ha-
ben siedabei die Grundsatzbeschliisse der Schulkonferenz nd@® $r.7 des Schulgesetzes
und der Gesamtkonferenz zu beachten und rechtzeitig die Zustimmung der Schulleiterin oder des
Schulleiterginzuholen (8.5 Abs5). Verweigert die Schulleiterin oder der Schulleiter die Zustim-
mung, kdnneriLehrkrafte die Entscheidurder Schulaufsichtsbehdrde einholen.

§6
(1) Lehrkrafte sollen die Entwicklung der Schulerinnen und Schuler fordern. Sie sind verpflichtet,
sichlber die individuellen.ernbedingungen der Schilerinnen und Schuler zu informieren, Lern-
voraussetzungen der Klasse oder Kursgruppe zu beachten und eine gerechte und umfassende
Beurteilung deiSchilerinnen und Schiler vorzunehmen. Unbeschadet der Pflicht zur Verschwie-
genheit Uber Beratungen im Rahmen von Konferenzen haben die Lehrkrafte die von ihnen erteil-
ten Zeugnisnoten den Eltern minderjahriger Schulerinnen und Schiler sowie den Schilerinnen
und Schuilern auf deren Wunsolher zu erlautern; sie sollen zur Festsetzung der Zdsngten
die Schulerinnen und Schuler tber gw@gesehenen Noten unterrichten und diese im Gesprach
mit ihnen begrinden.
(2) Lehrkrafte sind fur die Beachtung der Schulordnung mitverantwortlich. Sie sind zur Aufsicht
verpflichtet. Uber wichtige Vorkommnisse, insbesondere unregelmaRigen Schulbesuch, berich-
ten sieder Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, der Tutorin oder dem Tutor, erforderlichen-
falls auch defSchulleiterin oder dem Schulleiter.
(3) Lehrkrafte sollen im Rahmen ihrer Mdglichkeiten den Gesundheitszustand der Schilerinnen
und Schiler beobachten und in Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schularztin oder dem Schul-
arzt oderanderer fachlich ausgewiesener Beratungsstellen auf die Beseitigung gesundheitlicher
Auffalligkeiten Gefahrdungen und Stérungen sowohl physischer als auch psychischer Art hinwir-
ken. Hierzu gehort di€inleitung schulischer Malinahmen zur Gesundheitsférderung und zur
Suchtpravention.
(4) Lehrkrafte erbringen bei Unfallen die ihnen mdglichen Hilfeleistungen und benachrichtigen
unverzuglich die Schulleiterin oder den Schulleiter.
(5) Lehrkrafte halten an der Schule Sprechstunden ab, die in geeigneter Form bekanntzugeben
sind.

87
(1) Lehrkrafte sind nicht befugt, Schulerinnen und Schuler zu personlichen oder schulfremden
Dienstleistungen heranzuziehen.
(2) Lehrkrafte durfen Schilerinnen und Schilern, die sie unterrichten, keinen entgeltlichen Nach-
hilfeunterricht erteilen.
(3) Lehrkrafte durfen keine Belohnungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile fur sich oder eine
dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. Ausnahmen
bedlrfender Zustimmung der zustandigen Behordé{8Abs1 des Hessischen Beamtengeset-
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zes¢ HBG in Verbindung mit 812 Abs1 des Beamtenstatusgesetzes). Ferner sind die vom Hes-
sischen Ministeriundes Innern und fir Sport erlassenen Verwaltungsvorschriften zur Korrupti-
onsbekdmpfung in der Landesverwaltung in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

§8
(1) Lehrkrafte haben keinen Anspruch darauf, dass ihnen der Unterricht, freiwillige Unterrichts-
veranstaltungen und betreuende Mal3nahmen zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Klassen,
Schuljahrgangen, Kursen, Lerngruppen, Schulstufen oder Schulformen odrarifiignrung ei-
ner bestimmten Klasse Ubertragen werden; ihnen ist Gelegenheit zu geben, Einsatzwinsche zu
auRRern; ist die Verwendung mit besoldungsrechtlichen Konsequenzen verbunden, so entscheidet
die Schulaufsichtsbehorde.
(2) Zu den Aufgaben der Lehrkréafte gehort auch die Mitwirkung bei Veranstaltungen der Klasse
oderLerngruppe, insbesondere die Vorbereitung und Durchfiihrung von Wandertagen, Wander
und Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen, Exkursionen und Betriebspraktika. Eine Mitwir-
kungspflicht besteht ferner bei Veranstaltungen der Schule, insbesondere beitRrggk Pro-
jektwochen, die zuséatzlich zu den Unterrichtsvorhaben natBEAbs1 Sat2 Nr.8 des Schul-
gesetzes durchgefuhwrerden, Schulsportwettbewerbeand schulkulturellen Veranstaltungen.
Dies gilt auch fur die von d&chulkonferenz beschlossenen besonderen Schulveranstaltungen,
insbesondere die Vorbereitung uridurchfihrung von Schulfesten. Bei Veranstaltungen der
Schulervertretung besteht keine Mitwirkungspflicht.
(3) Lehrkrafte sind auf Anordnung der Schulleiterin oder des Schulleiters verpflichtet, Uber die
jeweilsfestgesetzte Pflichtstundenzahl hinaus Vertretungsstunden zu tlbernehmen; die Schullei-
terin oder derSchulleiter muss bei Zuweisung von Vertretungsstunden die von der Gesamtkon-
ferenz aufgestellterRichtlinien beachten. Bei d@uweisung von Vertretungsstunden sollen die
besonderen dienstlichennd personlichen Verhaltnisse der Lehrkrafte bertcksichtigt werden,
sofern dies aus unterrichtsorganisatorischen Grunden vertretbar ist; Nebentatigkeiten gegen
Vergutungen bleiben dabei unberiicksichtigt.
(4) Fur die Zuweisung von Vertretungsstunden gelt&i $#BG und die Hessische Verordnung
Uberdie Gewéahrung einer Mehrarbeitsvergitung fur Beamtinnen und Beamte vom 20. Novem-
ber 2013(GVBI. $78, 582), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GYBD)S.

§9
(1) Lehrkrafte sind verpflichtet, das Amt einer Klassenlehrerin oder eines Klassenlehrers zu tber-
nehmen. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer soll die Schulerinnen und Schiiler der Klasse
in allenschulischen Angelegenheiten beraten. Sie oder er hat sich Gber das Verhalten und die
Leistungen deBchilerinnen und Schiler im Unterricht auch der anderen Lehrerinnen und Lehrer
zu informieren.
(2) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer steht in besonderem Mal3e den Eltern zur Beratung
zur Verfigung und ist fur die Fihrung der den Unterricht betreffenden Unterlagen verantwort-
lich. Sie odeer kann aus wichtigen Griinden Schilerinnen und Schilern der Klasse Urlaub bis zu
zwei Tagen gewéhren; besondere Regelungen bleiben unberihrt.
(3) FUr besondere Veranstaltungen, zum Beispiel Studienfahrten, Lehrausfliige, Betriebsbesichti-
gungen und Wanderungen sowie Feiern ist das Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem
Schulleitetherbeizufihren, sofern nicht die Schulaufsichtsbehdrde fur die Genehmigung zustan-
dig ist.
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(4) An den von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer oder der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter einberufenen Besprechungen mit den Eltern sollen, soweit padagogische Grinde dies er-
fordern, diein den betreffenden Klassen unterrichtenden Lehrkrafte teilnehmeb0& Abs3

des Schulgesetzdseibt unberihrt.

(5) Lehrkrafte sind verpflichtet, an dem von der Schulleiterin oder dem Schulleiter einberufenen
Elternsprechtag teilzunehmen. Der Elternsprechtag ist mindestens einmal im Schuljahr an einem
unterrichtsfreien Samstag durchzufihren. Mit Zustimmung des 8Slttbuibeirats kann der El-
ternsprechtagauch an einem anderen Werktag nachmittags oder abends durchgefiihrt werden.
An selbststandigegymnasialen Oberstufen und beruflichen Schulen kann mit Zustimmung des
Schulelternbeirats der Elternsprechtag entfallen.

(6) Absl bis 4 gelten fur Tutorinnen und Tutoren entsprechend.

§10
(1) Die Durchfihrung von nicht von der Schulleitung zugelassenen Sammlungen igesiaht
tet.
(2) Geschatftliche Werbung in der Schule ist nur mit folgender Mal3gabe zuléassig. Wird die Schule
durch fur ihren Haushalt erhebliche Zuwendungen Dritter bei der Erfullung ihrer Aufgaben un-
terstutzt oder die Anschaffung fur Erziehung und Unterricht forderlicher Gegenstande ermég-
licht, so kann auntrag des Dritten hierauf hingewiesen werden. Dieser Hinweis kann durch den
Empfanger der Zuwendungen zum Beispiel auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen oder in sons-
tiger Weise unter Verwendung des Namens, Embledes dogos des Dritten, jedoch ohne be-
sondere Hervorhebung, gegeben werden. Unzulassig ist eine Uber die Nennung der zuwenden-
den Person oder Einrichtung, der Arid des Umfangs der Zuwendung hinausgehende Produkt-
werbung.
(3) Entscheidungen nach Alastrifft die Schulleiterin oder der Schulleiter, soweit Folgekosten
fur den Schultrager entstehen, im Einvernehmen mit diesem. Die Befugnis der Schultrager, im
Bereich der auf3eren Schulangelegenheiten Regelungen fur das Sponsoring zu treffen, bleibt un-
berthrt.

8§11
Bei Eingaben an die Schulaufsichtsbehdrde ist der Dienstweg einzuhalten, soweit nicht im Einzel-
fall etwas anderes bestimmt ist. Beschwerden Uber die Schulleiterin oder den Schulleiter oder
eine Schulaufsichtsbeamtin oder einen Schulaufsichtsbeamten kénnen unmittelbar an die
Dienstvorgesetztemerichtet werden. Vorsprachen bei Schulaufsichtsbehdrden sollen nur nach
vorheriger Anmeldung erfolgen.

§12
(1) Sind Lehrkrafte verhindert, ihren Unterricht zu erteilen, so ist die Schulleiterin oder der Schul-
leiter, bei einklassigen Schulen die Schulaufsichtsbehérde, unverziglich unter Angabe des Grun-
des zu benachrichtigen. Bei Versaumnis wegen Krankheit ist von Lehrkraften am vierten Tag der
Erkrankung eine arztliche Bescheinigung, die nach Moglichkeit Angabeniéiberalissichtliche
Dauer der Erkrankung enthalten soll, vorzulegen. Diese Bescheinigung ist der Schulleiterin oder
dem Schulleiter einzureichenrZiliche Bescheinigungen fiir die Schulleiterin oder den Schullei-
ter sind unverzuglich an@Bchulaufsichtsbehorde weiterzuleiten. Uber die Erkrankung von Lehr-
kraften im Vorbereitungsdiemnsunterrichten sich Schulleiterin oder Schulleiter und die Leiterin
oder der Leiter des Studiensemina@sgenseitig.
(2) Lehrkrafte haben den Erholungsurlaub wéhrend der Schulferien zu nehmen.
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§13
Die 884 bis 12 gelten entsprechend fur die Schulleiterin oder den Schulleiter, Lehrkrafte im Vor-
bereitungsdienst und sonstige Personen, die Unterricht erteilen.

DRITTER TEIL
Schulleitung
8§14

(1) DieSchulleiterin oder der Schulleiter, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter und die Lehr-
krafte, die besondere Funktionsstellen innehaben, bilden die Schulleitung. Die Mitglieder der
Schulleitung nehmen ihre Aufgaben auf der Grundlage eines Geschtdtsweysplanes unter
Berucksichtigung der Funktionen selbststandig und eigenverantwortlich wahr. Ferner nehmen
sie Aufgaben desder der Vorgesetzten wahr, soweit es fur die ordnungsgemal3e Erfullung der
Aufgaben der Schulerforderlich ist (87 Abs1 Sa#z 1 bis 3 des Schulgesetzes). Die Ubertragung
von Aufgaben des odeter Vorgesetzten auf die Mitglieder der Schulleitung erfolgt durch ent-
sprechende Festlegung im Geschéftsverteilungsplan oder durch Anordnung der Schulleiterin
oder des Schulleiters. Die Schulleitesoter der Schulleiter kann einzelne Aufgaben auf die Ubri-
gen Mitglieder der Schulleitung und anddrehrkrafte tUbertragen. Die Gesamtverantwortung
der Schulleiterin oder des Schulleiters fur die Schigét unberthrt.
(2) Der Geschaftsverteilungsplan wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter im Benehmen
mit den tbrigen Mitgliedern der Schulleitung und der Gesamtkonferenz festgelegt.
(3) Zu einzelnen Beratungsgegenstanden konnen weitere Lehrkréafte und sozialpadagogische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, Vertreterinnen und Vertreter des Schulelternbeirats und des
Schulerratsoder der Studierendenvertretung sowie des Verwaltungspersonals hinzugezogen
werden. Die Rechtend Zustandigkeiten der Schulkonferenz, der Konferenzen der Lehrkrafte
und des Personalrats bleiben unberihrt.

VIERTER TEIL
Schulleiterin und Schulleiter
§15
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist dafur verantwortlich, dass die Schule ihren Bildungs
und Erziehungsauftrag erfullt. Sie oder er leitet die Schule na@v§88 und 90 des Schulgeset-
zes unter Beachtung der geltenden Reehisd Verwaltungsvorschriften, der Beschlisse der
Schulkonferenz und der Konferenzen der Lehrkrafte sowie der Weisungé&cthlelaufsichtsbe-
horden. Schulleiterin oder Schulleiter und Konferenzen arbeiten zur Erfillung des Bildungsauf-
trages zusammen. Figlie Aufrechterhalting der Ordnung in der Schule sind die Schulleiterin
oder der Schulleiter, die Lehrkrafte und die sozialpadagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter entsprechend ihren Aufgabenbereichen verantwortlich.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist als Vorgesetzte oder Vorgesetzter im Rahmen der
Verwaltungsaufgaben und der dazu ergangenen Anordnungen der Schulaufsichtsbeh6rden und
des Schultragers sowie zur Ausflihrung von Konferenzbeschlissen gegeaiidszhukraften,
sozialpadagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie sonstigen, an der Schule tatigen
Beschéftigten dekandes weisungsbefugt. Sie oder er ist als Vorgesetzte oder Vorgesetzter ge-
genuber dem der Schulrugewiesenen Verwaltungand Hauspersonal und den sonstigen Be-
schéftigten des Schultragerssohulischen Angelegenheiten weisungsbefugt.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule gegeniiber der Offentlichkeit; sie oder
erist dabei an die Beschlisse der Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz gebunden, die diese
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im Rahmen ihrer Zustandigkeit fassen. Wenn Angelegenheiten des Schultragers beriihrt werden,
erfolgt die Vertretung im Einvernehmen mit diesem. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann
der Presséuskuinfte Uber Angelegenheiten der Schule erteilen; 3afit entsprechend. Bei An-
gelegenheitenvon Gbergeordneter Bedeutung hat sie oder er zuvor Ricksprache mit der Schul-
aufsichtsbehorde zbalten. Die Schuund die Gesamtkonferenz kénnen in Angelegenheiten, fur
die ihre Zustandigkeit gegeben ist, Pressegtkigen abgeben. Die Pflicht zur Amtsverschwie-
genheit bleibt unberthrt.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter tragt die Verantwortung fuM@ieanstaltungen der
Schulesowie fir solche, die mehrere Klassen oder Jahrgange betreffen. Die Vorschriften Gber die
Veranstaltungen der Schulervertretung bleiben unberihrt.

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann gestatten, dass Eltern und andere Personen die
Schulebesichtigen und dass sie mit Zustimmung der unterrichtenden Lehrkraft deren Unterricht
besuchen.

(6) Bei der Besetzung von Funktionsstellen nimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter einer
selbststandigen Schule oder selbststandigen beruflichen Schule reh @ des Schulgesetzes
oder einerrechtlich selbststandigen beruflichen Schule nad?2g e des Schulgesetzes als Mit-
glied an Uberprifungsverfahren teil. Dies gilt nicht fiir die Besetzung von Schulleiterstellen. Vor
der von der zustandigen Schulaufsichtsbehdrde zu treffenden Auswahlerdsolgewird ihr

oder ihm der Auswahlbericlaur Stellungname zugeleitet; diese innerhalb von 2 Wochen abzu-
gebende Stellungnahme kann einkaswahlvorschlag enthalten. Eine Abweichung von Aeist
wabhlvorschlag der Schulleiterin oder deshulleiters durch die Schulaufsichtsbehoérde ist gegen-
uber ihr oder ihm zu begrunden.

8§16

Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt gegentuber den Lehrkraften in folgenden Féallen Auf-

gabeneiner Dienstvorgesetzten oder eines Dienstvorgesetzten wahr:

1. Entgegennahme eines Entlassungsantrages n&$hAbsl1 HBG,

2. Erklarung tber die Dienstunfahigkeit, sofern die Beamtin oder der Beamte schriftlich ihre
oder seine Versetzung in den Ruhestand nad®&\bs1 des Beamtenstatusgesetzes bean-
tragt oder dieser schriftlich zustimmt @ Abs4 HBG),

3. Abnahme des Diensteides oder des Gelobnissé3 (8BG),

4. Herausgabe von amtlichen Schriftsticken nach Beendigung des Beamtenverhaltn®ses (8
Abs.6 des Beamtenstatusgesetzes),

5. Untersagung einer nicht genehmigungspflichtigen Nebentatigkeit ganz oder teilweise, wenn

die Beamtin oder der Beamte bei ihrer Austibung dienstliche Pflichten verle?z s4

HBG),

Genehmigung des Fernbleibens vom Dien&q&BG),

7. Genehmigung von Dienstbefreiung bis zu 14 Werktagdrb @er Urlaubsverordnung fur die
Beamtinnen und Beamten im Lande Hessen),

8. Erteilung eines Dienstzeugnisses auf Antrag der Beamtin oder des Bearb&REES5) sowie
dienstliche Beurteilungen zur Vorbereitung von beamtenrechtlichen Entscheidungen,

9. Entgegennahme der Meldung von Unfallfirsorgeansprich&¥ (Bbsl des Hessischen Be-
amtenversorgungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBL8$312), zuletzt geandert durch Ge-
setzvom 14. Juli 2016 (GVBI.130)),

10.mindliche oder schriftliche missbilligende AuRRerungen (Zurechtweisungen, Ermahnungen,
Rigen und dergleichen), die nicht ausdriicklich als Verweis bezeichnet werd&a(2 des
Hessischen Disziplinargesetzes), und die Entscheidung Uber Dienstaufsichtsbeschwerden

o
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UberLehrkrafte. Die Durchschrift einer schriftlichen Missbilligung oder der Entscheidung tber
die Dienstaufsichtsbeschwerde ist der die Personalakte fiihrenden Schulaufsichtsbehdrde
vorzulegen.

8§17
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll neue Erkenntnisse und Ergebnisse deEFRaeh
hungs, Arbeitsund Gesundheitswissenschaften, auch fir die Entwicklung, Fortschreibung und
Umsetzung des Schulprogramms, in die schulische Arbeit einbringgbei Anregungen der
Konferenzerund der Lehrkrafte berticksichtigen und entsprechende Beschlisse der Gatiul
Gesamtkonferendurchfihren. Schulleiterin oder Schulleiter sowie Sehntl Gesamtkonferenz
sorgen fir die Zusammenarbeit der Lehrkrafte dadlern alle Mal3nahmen, die geeignet sind,
den Lehrkraften Einblick oie Gesamtarbeit der Schule zu vermitteln. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter informiert die Schuind Gesamtkonferenz tiber die Ergebnisse von Schulleiterdienst-
besprechungen und Besprechungait dem Schultrager, dem Schulelternbeirat und dem Schi-
lerrat.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll die Ausbildung der nicht voll ausgebildeten Lehr-
krafte und die Fort und Weiterbildung aller Lehrkrafte fordern und unterstiitzen. Sie oder er
ermdglicht unter Bertcksichtigung des Fortbildungsplans der Schule die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungerkann aber Lehrkrafte auch zur Wahrnehmung von bestimmten Fortbil-
dungsveranstaltungen verpflichten, die fur die Entwicklung der Qualitat und Organisation der
Schule erforderlich sind. Dieortbildungsoll in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt unter Beachtung der im Schulprogramm verein-
barten Zielsetzungen nach den Grundséatzen der Gesamtkonferenz, die nach den Erfordernissen
des Unterrichts festzulegen sind, den Plan fur die Unterrichtsverteilung sowie den StuAdén
sichts und Vertretungsplan auf. In besonders begrindeten Ausnahmefallen aafeeigenen
Wunsch der Lehrkrakann die Schulleiterin oder der Schulleiter ihr im Rahmen ihres Lehramtes
oder ihrer Lehrbefahigungnterricht auch in Féhern Ubertragen, fir die sie nicht ausgebildet
ist; ihr darf Unterricht, der mit besonderen Unfallgefahren verbunden ist, nicht gegen ihren Wil-
len Ubertragen werden.
(4) Um eine sinnvolle Unterrichtsverteilung sicherzustellen, kann die Schulleiterin oder der Schul-
leiter bei der Festsetzung der wochentlichen Unterrichtsstunden einer Lehrkraft nach deren An-
horung bis zwewei Stunden von der Pflichtstundenzahl nach der Pflichtstundenverordnung ab-
weichen. Diese Abweichung ist mdglichst im zweiten Schulhalbjahr, spatestens im néachsten
Schuljahr auszugleichen. Dieser Anspruch bleibt auch bei Wechsel der Schule erlélidB&E
bleibt unberihrt.
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann nach Beratung mit dem Personalrat und im Beneh-
men mit der Gesamtkonferenz den Lehrkréften besondere Aufgaben Ubertragen. Der Frauen
und Gleichstellungsbeauftragten fur Lehrkréfte ist vor der Beteiligung des Personalrats und der
Gesamtkonferenz Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Auf die Winschehdeatt ist
nach MdglichkeiRtcksicht zu nehmen. Die Verantwortung der Schulleiterin oder des Schulleiters
fur diese Aufgabebleibt unberinhrt.
(6) Die Lehrkrafte haben das Recht auf Fihrung von Jahresgesprachen nach MalRgabe des Erlas-
4534 oaDNHzyRANGT S NOSNI %dzal YYSYFNbSAG dzy R CNKNX
4. April 2007 (Staatsanzeiger 80), gedndert durch Erlass vom 28. November 2012 (StAnz.
S.1316), in defjeweils geltenden Fassung. Diese kénnen durch alle Mitglieder der Schulleitung
nach Mal3gabe de&eschéftsverteilungsplans gefiihrt werden. Sie nehmen insoweit Aufgaben
einer oder eines Vorgesetzten wahr§8 Abs1 SatZ3 desSchulgesetzes, B4 Absl SatZ3).
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(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter und die Gbrigen Mitglieder der Schulleitung identifizie-
ren undférdern potenzielle Nachwuchsflihrungskrafte unabhangig vom kiinftigen Bedarf an Fih-
rungskraftenin der eigenen Schule.

§18
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter tragt derantwortung fur die Weiterentwicklung der
Unterrichtsqualitat der Schule. Sie oder er sorgt daflr, dass Unterrichtsbesuche bei jeder an der
Schule unterrichtenden Lehrkraft durchgefihrt werden, und wendet bei Bedarf weitere geeig-
nete Evaluationsverfahrean. Durch Einsicht in die angeordneten schriftlichen Nachweise und
die Schilerarbeitsheftbalt sie oder er sich tber den jeweiligen Stand der Arbeiten in den ein-
zelnen Klassen oder Kursen u@duppen auf dem Laufenden. Unterrichtsbesuche kénnen von
der Shulleiterin oder dem Schulleitaowie weiteren Mitgliedern der Schulleitung durchgefuhrt
werden. Die Entscheidung dartber trifft dsehulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit
den weiteren Mitgliedern der Schulleitung. Der Unterrichtsbesuch soll der oder dem Unterrich-
tenden rechtzeitig vorher angekindigt werden. Nach dlbrierrichtsbesuchen sind die gewon-
nenen Eindriicke mit der oder dem Unterrichtenden zu erdrtéml3erhalb von Unterrichtsbe-
suchen nach den Satzen 1 bis 7 kdnnen auch Besuchegerea Lehrkraften auf der Grundlage
schulinterner Konzepte zur Férderung der kollegialen Beratung stattfinidetie Unterrichts
und Erziehungsarbeit der voll ausgebildeten Lehrkréafte darf nur bei einem Veesged Rechts
und Verwaltungsvorschriften, die durch98 Abs3 Nr.3 des Schulgesetzes vorgegebenen
Grundsatze und Mal3stdbe, verbindliche padagogische Grundsatze des Schulprogramms und
Konferenzbeschlusse eingegriffen und die Weisung erteilt werden, diese Vorgaben zu beachten
(8§ 88 Abs.4 SatZB des Schulgesetzes).
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fuhrt die in das Kollegium eintretenden Lehrkrafte in die
Arbeit der Schule ein und macht sie mit ihren Rechten und Pflichten bekannt. Ausscheidende
Lehrkraftewerden von ihr oder ihm verabschiedet.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter macht die Abwesenheit einer Lehrkraft unter Angabe
desGrundes der Abwesenheit aktenkundig und benachrichtigt am Ende des Jahres die Schulauf-
sichtsbehorde, bei der die Personalhauptakten gefiihrt werden, durch Vorlage einer Liste. Arztli-
che Bescheinigungen, die von der Lehrkraft als Nachweis ihrer Erkrankalmgeigg vorgelegt
werden (812 Abs.1), sind der Liste nach Satbeizufligen.

8§19
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter tberwacht die Erfillung der Schulpflicht. Sie oder er ist
zustandig fur die Aufnahme und Entlassung der Schilerinnen und Schiiler.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist fur die Beachtung der Schulordnung und die Durch-
fuihrungder zur schulischen Gesundheitsférderung ergangenen Anordnungen verantwortlich.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter pflegt die Zusammenarbeit der Schule mit dem
Schulelternbeirat und den Eltern, bei den beruflichen Schulen auch mit den Ausbildungsbetrie-
ben sowie den zustandigen Stellen, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbanden.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fordert die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, ins-
besondere im Rahmen eines Schulverbundes, und die Offnung der Schule gegeniiber ihrem Um-
feld nach8 16 des Schulgesetzes. Mit anderen Bildungsl Jugendhilfeeinrichtungen, mit Kin-
dertagesstattenmit sonstigen Beratungsstellen, den Behérden der Jugend Sozialhilfe und
der Arbeitsverwaltungfur Umweltschutz, Frauen, multikulturelle oder Integrationsangelegen-
heiten, Frihforderstellen sowiAusbildungsbetriebennd Kammern arbeitet sie oder er zusam-
men, soweit dies erforderlich ist.
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(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat die Voraussetzungen fur die Arbeit der Schulerver-
tretungim Rahmen der geltenden Bestimmungen zu gewahrleisten.

(6) Unbeschadet der Pflicht zur Verschwiegenheit Gber Beratungen im Rahmen von Prifungsaus-
schissen hat die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehr-
kraft nachBeendigung von Schulprifungen Eltern und Priflinge auf deren Wunsch uber Pri-
fungsleistungen underen Bewertungen zu unterrichten.

§20
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fuhrt die Aufsicht tiber Schulgebaude, Schulanlagen, Ein-
richtungen und Ausstattung und verwaltet die SchulanlageAiftrag des Schultragers. Sie oder
er hatihn auf Mangel unverziglich hinzuweisen. Die der Schule zur Verfigung stehenden Haus-
haltsmittel werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter verwaltet. Die Rechte der Schul-
konferenz nacl® 129 Nr.9 des Schulgesetzes bleiben unberihrt.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bt auf dem Grundstick der Schule das Hausrecht aus.
Zur Stellung eines Strafantrages naciZ3 des Strafgesetzbuches (Hausfriedensbruch) ist die
Schulleiterin oder der Schulleiter nur berechtigt, wenn sie oder er dazu vom Schultrager schrift-
lich allgemeiroder im Einzelfall erméchtigt wurde.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat in allen wichtigen Fragen der Zusammenarbeit mit
demSchultrager (z.B. BaumalRnahmen, Schulhaushalt) die Schulkonferenz und die Gesamtkonfe-
renz zu horen.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fuhrt die Schulakten; das Dienstsiegel ist nach den er-
gangenen Vorschriften zu fuhren.
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist fir den schulischen ArbeidisGesundheitsschutz
verantwortlich.

§21
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann aus besonderen Grinden den Unterricht einzelner
oder aller Klassen der Schule bis zur Dauer eines Tages ausfallen lassen. Jeder ganztagige Unter-
richtsausfallaller Klassen der Schule ist unter Angabe der Grinde unverzuglich der Schulauf-
sichtsbehorde zu melden.

§22
Die Schulleiterin oder der Schulleiter halt regelmafiig in der Schule Sprechstunden ab, die der
Schiler, Elternund Lehrerschaft in geeigneter Weise bekanntzugeben sind.

§23
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verpflichtet, der Schulaufsichtsbehérde unverziglich
fernmindlich sowie perMail Gber alle wichtigen Vorkommnisse zu berichten und erforderli-
chenfalls einen schriftlichen Berichaichzureichen. Besonders wichtige Vorkommnisse sind un-
verzuglich auckdem Kultusministerium fernmundlich sowie peMail mitzuteilen.
(2) Bei Unfallen hat die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die aufsichtsfihrende Lehrkraft
alle zuHilfeleistung und zur Beweissicherung erforderlichen Malinahmen zu treffen. Unfalle sind
unverzuglickder zustandigen Stelle zu melden.
(3) Der Schulaufsichtsbehdérde ist unverziglich zu berichten, wenn
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1. eine Lehrkraft oder eine sozialpadagogische Mitarbeiterin oder ein sozialpadagogischer Mit-
arbeiter infolge Erkrankung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten mehr als drei Mo-
natekeinen Dienst getan hat & Absl Beamtenstatusgesetz in Verbindung ma8&Abs2
HBG);

2. bereits vor dem in Nrl genannten Zeitpunkt Zweifel Uber die Dienstunfahigkeit einer Lehr-
kraft oder einer sozialpadagogischen Mitarbeiterin oder eines sozialpadagogischen Mitarbei-
ters bestehen (86 Absl SatZl HBG);

3. eine Lehrkraft oder eine sozialpadagogische Mitarbeiterin oder ein sozialpéadagogischer Mit-
arbeiter korperlich verletzt wird und deshalb dem Dienst fernbleild{81BG);

4. von einer Lehrkraft oder einer Lehrkraft im Vorbereitungsdienst bei Versdumnis wegen
Krankheit am vierten Tag der Erkrankung noch keine arztliche Bescheinigung vorgelegt wor-
den ist;

5. eine im Angestelltenverhaltnis beschatftigte Lehrkraft, eine sozialpadagogische Mitarbeiterin
oder ein sozialpadagogischer Mitarbeiter oder sonstige, an der Schule tatige Beschaftigte des
Landes wegen Krankheit dem Dienst fernbleibe@718les Bundesangestelltentarifvertrages,

§ 22 des Tarifvertrages fur den offentlichen Dienst des Landes Hessen);

6. eine nebenamtlich oder nebenberuflich beschaftigte Lehrkraft oder eine sozialpddagogische
Mitarbeiterin oder ein sozialpddagogischer Mitarbeiter erkrankt oder aus anderen Grinden
dem Dienst fernbleibt (Vermeidung von Uberzahlungen);

7. eine Lehrkraft oder eine sozialpadagogische Mitarbeiterin oder ein sozialpddagogischer Mit-
arbeiter, die oder der am Aufbau eines Lebensarbeitszeitkontos teilnimmt, l&anger als sechs
Wochen ununterbrochen erkrankt ist.

§24
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine Vertreterin oder ein Vertreter muss wahrend
desUnterrichts in der Schule anwesend sein.
(2) Die Beurlaubung der Schulleiterin oder des Schulleiters oder die Gewahrung von Dienstbe-
freiungan sie oder ihn erfolgt durch die Schulaufsichtsbehdrde.

FUNFTER TEIL
Stellvertretende Schulleiterin und Stellvertretender Schulleiter
8§25
(1) An Schulen, an denen eine stellvertretende Schulleiterin odesteimertretender Schulleiter
(planmaRige Vertreterin oder planmaRiger Vertreter) bestellt ist, nimmt die Stellvertreterin oder
der Stellvertreter ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Geschaftsverteilungsplanes
unter Bertcksichtigung der Funktion selbststéandig und eigenverantwortlich wahr. Die Gesamt-
verantwortungder Schulleiterin oder des Schulleiters fur die Schule bleibt unberihrt.
(2) Schulleiterin oder Schulleiter und Stellvertreterin oder Stellvertreter unterrichten sich gegen-
seitigtber alle wichtigen dienstlichen Angelegenheiten.

§26
(1) Bei Abwesenheit der Schulleiterin oder des Schulleiters werden ihre oder seine Amtsgeschafte
vonder planmafigen Vertreterin oder dem planmafiigen Vertreter gefihrt.
(2) Bei Abwesenheit der planmafigen Vertreterin oder des planméaRigen Vertreters wird die
Schulleiterin oder der Schulleiter durch eine von der Gesamtkonferenz allgemein gewahlte,
hauptamtlich an defSchule tatige Lehrkraft, die nicht Mitglied des Schulpersonalrats sein darf,
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vertreten; die Wahl ist deBchulaufsichtsbehorde bekanntzugeben. Vorstehende Bestimmungen
gelten auch, wenn eine planmalfige Vertreterin oder ein planmafiiger Vertreter nicht bestellt ist.
(3) Sind die Schulleiterin oder der Schulleiter, die planmafiige Vertretung und die Abwesenheits-
vertretung gleichzeitig langer als drei Tage abwesend, so ist der Schulaufsichtsbehdrde unver-
zuglich Ubedie Regelung der Vertretung zu berichten; der Schultréager ist zu unterrichten.

(4) Abs1 und 2 gelten auch fir die Ferien.

SECHSTER TEIL
Sozialpadagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
8§27
Diese Dienstordnung gilt fir die an der Schule tatigen sozialpéadagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter entsprechend.

SIEBTER TEIL
Schlussvorschriften
8§28
Die Dienstordnung fir Lehrkrafte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpadagogische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vom 8. Juli 1993 (ABE%L), gedndert durch Verordnung vom 22.
Juli 1998 ABI. S598), wird aufgehoben.

§29

Diese Dienstordnung tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2028 aul3er Kraft.

Platz fir eigene Notizen
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22.2 Auszug aus dem Hessischen Schulgesetz zum Thema Konferenzen

Vierter Abschnitf?
Konferenzen des padagogischen Personals

8133
Gesamtkonferenz

(1) Die Gesamtkonferenz beschlief3t Uber die pddagogische und fachliche Gestaltung der Bilddngs
Erziehungsarbeit der Schule, soweit nicht nad28 die Zustandigkeit der Schulkonferenz gegeben

ist.

1.

2.

3.

B

©oNO

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Sie entscheidet im Rahmen der Reehtsd Verwaltungsvodriften insbesondere tber

Grundsatze der Unterrichtsind Erziehungsarbeit an der Schule, das Schulcurriculdmi\fs 4)

sowie Uber den Einsatz von Beratungsdiensten und Beratungslehrkraften,

Vorschlage fir ein Schulprogramm und zur Entwicklung, Gliederung und Organisationsénderung
der Schule,

die Zusammenfassung von Fachern zu Lernbereichen und die Umsetzung der Aufgabengebiete
(86 Abs.3 und 4),

die Auswahl der Fremdsprache, in die in der Grundschule einzufiihren ist,

Art, Umfang und Beginn der Fachleistungsdifferenzierung in der Férderst@fe ABs6), der
Mittelstufenschule (83c Abs5) und der schulformubergreifenden (integrierten) Gesamtschule
(827 Abs2 und 3) sowie des schulzweiglbergreifenden Unterrightderr verbundenen Haupt

und Realschule (83b Abs2) und der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschu2é)(§

die Einrichtung eines zehnten Hauptschuljahre83&bs2 Sat2),

die Einrichtung von Fachrichtungen und Schwerpunkten in beruflichen Sch4lamiA\{gs 2),
fachibergreifende und facherverbindende Unterrichtsvorhaben, die sich Uber einen Zeitraum
von mehr als vier Wochen erstrecken, unter Beachtung des Schulprogramms,

Grundsatze fur eine einheitliche Leistungsbewertung,

die Bildungoesonderer Lerngruppen,

Vorschlage fur die Verteilung und Verwendung der der Schule zugewiesenen Haushaltsmittel,
Grundsatze fur die Einfihrung zugelassener Schulbiicher und digitaler Lehrwerke sowie digitale
Lehr und Lernprogramme (80) und die Auswahl und die Anforderung von Lernmitteln,

die Zustimmung zum Antrag auf Einrichtung einer GanztagsschiffeABs6 Sat22),

Grundsatze fur die Unterrichtsverteilung und fur die Stundéwfsichts und Vertretungspléane

sowie fiir die Ubertragung besonderer dienstlicher Aufgaben,

Vorschlage fir den schulischen Fortbildungsplan,

Grundsatze fir die Anrechnung dienstlicher Tatigkeiten sowie

Angelegenheiten, die ihr durch Rechitmd Verwaltungsvorschrift zugewiesen sind.

Die Gesamtkonferenz ist vor den von @ahulkonferenz nach 89 zu treffenden Entscheidungen
anzuhoren. Sie kann der Schulkonferenz Vorschlage fur di@d8 §enannten Angelegenheiten un-
terbreiten. Diese Vorschlage missen auf der nachsten Sitzung dieser Konferenz beraten werden.

(2) Mitglieder der Gesamtkonferenz sind alle Lehrkrafte sowie alle sozialpadagogischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Schule; die Schulleiterin oder der Schulleiter fihrt den Vorsitz.

(3) Die Gesamtkonferenz kann Ausschiisse bilden und ihnen Aufgaben zur Beratung und Beschlussfas-
sung auf Dauer oder befristet Ubertragen.

(4) Fur einzelne Schulstufen, Schulzweige oder Abteilungen kdnnen Teilkonferenzen eingerichtet wer-
den.

53 HESSISCHSSHULGESE(H $HG)IN DEFFASSUNG DEBEKANNTMACHUNG V@ MARZ2023(2025)
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(1)

(@)

(1)

()

3)

8134
Fach und Fachbereichskonferenzen

Fach und Fachbereichskonferenzen beraten tber alle ein Fach, eine Fachrichtung oder einen Lernbe-
reich betreffenden Angelegenheiten. Sie entscheiden im Rahmen der Raoldt¥/erwaltungsvor-
schriften und der von der Schialder Gesamtkonferenz beschlosser@rndsétze insbesondere tber
1. didaktische undanethodische Fragen des Fachs und des Lernbereichs sowie die Koordinierung von

Lernzielen und Inhalten,
2. die Erstellung von Arbeitsplanen und Kursangeboten,
3. die Einfuhrung zugelassener Schulbiicher und digitaler Lehrwerke sowie digitalenahern-

programme (8L0) und die Auswahl und die Anforderung sonstiger Lehd Lernmittel fir das

Fach, die Fachrichtung oder den Lernbereich,
4. die Koordination der Leistungsbewertung,
5. Angelegenheiten fachlicher Fertnd Weiterbildung,
6. getrennten Unterricht fir Schilerinnen und SchileB(8bs 4).
Mitglieder der Fachund Fachbereichskonferenzen sind alle Lehrkrafte, die eine Lehrbefahigung in
dem jeweiligen Fach, der jeweiligen Fachrichtung oder dem jeweiligen Lernbereich haben oder darin
unterrichten.

8135
Klassenkonferenzen

Die Klassenkonferenz berét tber alle Fragen der Unterridnis$ Erziehungsarbeit in der Klasse. Sie

entscheidet im Rahmen der Rechimd Verwaltungsvorschriften insbesondere tber

1. Versetzung (§5), Kurseinstufung (&), Zeugnisse und Abschliss&4§ sowie die Beschreibung
des Arbeitsund Sozialverhaltens von Schulerinnen und Schileri3).8

2. Empfehlungen fiir den weiteren Bildungsgang der Schilerin oder des Schifiéjs (8

3. Umfang und gleichmaRige Verteilung der Hausaufgaben und Lernerfolgskontrollen,

4. die Koordination der Arbeit der Fachlehrkréafte sowie facheribergreifender Unterrichtsveranstal-
tungen,

5. Angelegenheiten der Zusammenarbeit von Eltern, Schilerinnen und Schilern sowie Lehrkraften
sowie die Einzelheiten der Mitarbeit von Eltern im Unterricht oder bei sonstigen Veranstaltungen
(816),

6. Beantragung von OrdnungsmafRnahmerB28Abs9).

Mitglieder der Klassenkonferenzen sind alle Lehrkréfte, die in der Klasse regelméaRig tatig sind, sowie

die in der Klasse regelmafig tatigen sozialpadagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Soweit

Schilerinnen und Schuler zeitweilig an kooperierendemufichen Schulen (83c Abs3 Sat3) oder

an Schulen fur Kranke {8 Abs3 SatZ2) unterrichtet werden, kdnnen an den Klassenkonferenzen

auch Lehrkrafte dieser Schulen teilnehmen. Vorsitzender der Klassenkonferenz ist die Klassenleitung.

Nimmt die Khssenkonferenz die Aufgabe der Versetzungskonferenz n@abhA®s3 und 4 wahr, so

leitet sie die Schulleiterin oder der Schulleiter.

Soweit kein Klassenverband besteht, werden die Aufgaben der Klassenkonferenz von einer Konferenz

der die Schilerinnen und Schiler unterrichtenden Lehrkrafte, der Semester Jahrgangskonfe-

renz, wahrgenommen.

8136
Ausgestaltung der Rechte der Konferenzen

Aufgaben, Bildung und Verfahren der Konferenzen werden durch eine Konferenzordnung naher geregelt.
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22.3 Konferenzordnung (KonfO)

(1)

)

1)

)

®3)

(4)
®)

Konferenzordnungrom 29. Juni 1993

ERSTER TEIL
Schulkonferenz

Erster Abschnitt
Allgemeines

81
Aufgaben

Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Beratungsl Beschlussorgan der Schule. Sie entscheidet
und berét im Rahmen der ihr durch 881 Abs2, 128 bis 130 und 132 des Hessischen Schulgesetzes
ubertragenen Aufgaben.

Bei den Entscheidungen der Schulkonferenz sind die Belange des gebotenen Zusammenmvitrkens
anderen Schulen und den Jugendamtern na8h/s.8 Sat2, 83 Abs.10 SatZ und 811 Abs8des
Hessischen Schulgesetzes zu wahren.

§2
Mitglieder und Amtszeit

Die Hochstzahl der Mitglieder d&chulkonferenz betragt 25, die Mindestzahl 11, an Schulerubis
Jahrgangsstufe 12 oder 13181 Abs2 Nr.3 Hessisches Schulgesetz) betragt die Mindestizahds

sei denn die Zahl der Lehrkrafte einer Schule ist geringer als finf. Wahlt eine Personengruppe (Lehr-
krafte, Eltern, Schiilerinnen und Schiller oder Studierende) keine Mitglieder in die Schulkonferenz, so
verringert sich die Zahl der Mitglieder der 8tonferenz um die dieser Personengruppe zustehenden
Sitze.

Eine Erhéhung der Zahl der Mitglieder bis zu der fur die jeweilige Schulstufe oder Schulform zulassigen
Hochstzahl, an den in®81 Abs2 Nr.1, 3, 6 und gegebenenfalls 7 des Hessischen Schulgesetzes ge-
nannten Schulen bis zur Hochstzahl 25, an denligl8Abs2 Nr.2, 4 und 5 genannteB8chulen bis

zur Hochstzahl 21, ist zuldssig, wenn die Gesamtkonferenz, der Schulelternbeirat uschdker

oder Studierendenrat dies jeweils mehrheitlich beschliel3en. Sofern nicht alle ih §atannten Gre-

mien eine Ehdhung beschlieRen, bleibt es bei der Mindestzahl der Sitze nacii Abs.

An beruflichen Schulen sind zusétzlich je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber mit beratender Stimme Mitglied der Schulkonferenz. Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter bittet die Arbeitnehmerund Arbeitgebervertretungen fiir die Ausbildungsberufe der Schule um

die Benennung der Vertreterinnen oder Vertreter nach Sakis spatestens zwei Monate nach Schul-
jahresbeginn. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Benennung nach Méglichkeit den Ausbildungs-
berufen der Mehrzahl der 8dlerinnen und Schiiler entspricht. Kénnen sich die Arbeitnehomeat
Arbeitgebervertretungen nicht Uber die Benennung der jeweiligen Vertreterinnen oder Vertreter ei-
nigen,bleiben diese Sitze in der Schulkonferenz unbesetzt.

Die Amtszeit der Mitglieder der Schulkonferenz dauert zwei Schuljahre.

Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, fihren ihr Amt bis zur Neuwahl auch dann weiter, wenn
sie nicht mehr wéhlbar sind.

54 KONFERENZORDNUNG \284JUNI11993 zuletzt geéndert durch Verordnung vom 19. Juli 2023 (2023).
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Zweiter Abschnitt
Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz

§3
Vorbereitung der Wahl

(1) Zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz erlasst die Schulleiterin o&atuldr
leiter unverziglich nach Abschluss der Elternbeiratswahlen und der Wahlen zum Sahdiigtudie-
rendenrat, spatestens jedoch zwei Monate nach Unterrichtsbeginn eines Schuljahres, ein Wahlaus-
schreiben, in dem die Termine fir die Wahlen der jeweiligen Personengruppen bekannt gegeben
den, sofern sie bereits festgesetzt worden sind. Zugleich mit der Bekanntgabe der Wahltexnine
den die Mitglieder der Gesatkdnferenz, die des Schulelternbeirats und die des Schiidier Studie-
rendenrats zur Wahl eingeladen §8bs 4).

(2) Das Wahlausschreiben muss ferner enthalten:

1. den Ort und den Tag seines Erlasses,

2. die Mindestzahl der zu wahlenden Mitglieder der Schulkonferenz und die Anzahl der zu wahlen
den Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkréfte, der Eltern und der Schulerinnen und Schuler
oder der Studierenden,

3. den Hinweis, dass bis zu der zulassigen Hochstzahl Mitglieder gewéhlt werden kénnesiclvenn
die Gesamtkonferenz, der Schulelternbeirat und der Schiiled Studierendenrat durcfewei-
lige Mehrheitsentscheidungen tber die Zahl der gewtinschten Sitze einigen,

4. den Hinweis, dass anzustreben ist, dass Frauen und Manner zu gleichen Teilen in der Schulkonfe-
renz vertreten sind,

5. den Hinweis Uber die Wahlberechtigung der Mitglieder der Gesamtkonferenz, des Schulelternbei-
rats und des Schuleoder Studierendenrats,

6. den Hinweis liber die Wéahlbarkeit von Mitgliedern der Gesamtkonfere®4 nferenzordnung
in Verbindung mit 86 Absl1 SatZl und 8131 Abs3 SatZl Hessisches Schulgesetz), jedes Eltern-
teils einer minderjahrigen Schilerin oder eines minderjahrigenil®ch (8100 Hessisches Schul-
gesetz), der Schilerinnen und Schuler, die mindestens die Jahrgangsstufe 8 aabaitund
der Studierenden; Eltern, Schiilerinnen und Schiler und Studierende, die nicht Mitglieder des
Schulelternbeirats oder des Schitleder Studierendenrats sind, benétigen fur éikandidatur
eine Wahlbarkeitsbescheinigung der Schulleiterin oder des Schulleiters, in dSchiglbesuch
des Kindes, der Schiilerin oder des Schiilers oder der oder des Studierenmetétigen ist,

7. den Hinweis, dass nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) gewahlt ggid, es
denn, dass ein Viertel der Mitglieder der Gesamtkonferenz, des Schulelternbeirats oGahides
ler- oder Studierendenrats beantragt, die Wahlen der jeweiligen Personengruppe nach den
Grundsatzen der Verhaltniswahl (Listenwahl) durchzufuhren; die Vorschlagslisten sind innerhalb
von zehn Tagen nach Erlass des Wahlausschreibens der oder dem Vorsitzenden der jeweiligen
Personengruppe einzureichen48\bs.3),

8. die Angabe, dass die Wahlen jeweils in Wahlversammlungen der Gesamtkonferenz, des
Schulelternbeirats und des Schitleder Studierendenrats durchgefuhrt werden,

9. den Ort, den Tag und die Zeit der Stimmabgabe fiir die Wahlen der jeweiligen Personengruppe,
sofern die Wahltermine bereits festgesetzt worden sind,

10. denHinweis, dass die Wahlen spatestens vier Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens abge-
schlossen sein missen.

(3) Das Wahlausschreiben ist am Tag des Erlasses bis zum Abschluss der Stimmabgabe an geeigneten
Stellen in der Schule auszuhangen. Abdrucke des Wahlausschreibens sind am Tage seines Erlasses den
Schilerinnen und Schilern zur Weiterleitung an ihre Eltern &dswmligen. Den Eltern abwesender
Schilerinnen und Schiiler ist in geeigneter Weise das Wahlausschreiben unverzidliehrzais zu
geben. Der Schulelternbeirat und der Schiilerd Studierendenrat erhalten jeweils einéibdruck
des Wahlausschreibens.
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(1)

)

®3)

(4)

§4
Wahlgrundsatze

Die Wahlen werden nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) durchgefuhrt. Wenn
jeweils ein Viertel der Mitglieder der Gesamtkonferenz des Schulelternbeirats oder des Satiéiter

des Studierendenrats es beantragt, sind die Wahlen dieser Personengruppe nach den Grundsétzen
der Verhaltniswahl (Listenwahl) durchzufihren. Die Wahlen sind geheim. Fir die Stimmabgabe von
Wahlerinnen und Wahlern mit Behinderungen gib& Landeswahlordnung in der Fassung vom 26.
Februar 1998 (GVBI. | ®1, 167), zietzt geandert durch Verordnung vom 28. Mai 2015 (GVBI.
S.237), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

Wird nach derGrundsatzen der Mehrheitswahl gewdhlt, so soll der Wahlvorschlag mindesogas

pelt so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie fir die jeweilige Personengruppe Vertrete-
rinnen und Vertreter in die Schulkonferenz zu wahlen sind. Auf dem Stimmzettel sind die Namen
Bewerberinnen und Bewerber anzukreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei zu kennzdiadhnen,

die die Wahlerin oder der Wahler die Stimme abgeben will. Ungliltig sind Stimmzettel, die dia auf
Person der Wahlerin oder des Wéahlersungisendes Merkmal, einen Zusatz oder einen Vorbehalt
enthalten. Es dirfen nicht mehr Namen angekreuzt oder gekennzeichnet werden, als Vertreterinnen
und Vertreter zu wéahlen sind. Gewahlt sind die Bewerberinnen und Bewerber mit der hdchsten auf
sie entfallenden Stimmenzahl. Zwischen Bewerberinnen und Bewerbern, die dieselbe Stimmenzahl
erhalten haben, findet eine Stichwahl statt. Ergibt sich bei der Stichwahl wieder Stimmengleichheit,
so entscheidet das von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter Zuenide Ls.

Wird in einer der in Ab4d genannten Personengruppen nach den Grundsétzen der Verhéltniswahl
gewahlt, sind die Wahlvorschléage (Vorschlagslisten) innerhalb von 10 Tagen nach Erlass des Wahlaus-
schreibens der oder dem Vorsitzenden der jeweiligen Personengruppe einzureichen; die Vorsitzende
oder der Vorsitzende versieht die Wahlvorschlage in der Reihenfolge ihres Eingangs mit Ordnungs-
nummern (Vorschlag 1, usw.). Sind mehrere Wahlvorschlage gleichzeitig eingegangen, entscheidet
das Los uber die Reihenfolge. dewahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele, muss jedoch min-
destens so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie fir die jeweilige Personengruppe Ver-
treterinnen und Vertreter in die Schulkonferenz zu wahlen sind. Der Wahlvorschlag muss ves-mind
tenseinem Zehntel der Wahlberechtigten, mindestens jedoch von zwei Wahlberechtigten der Perso-
nengruppe unterzeichnet sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen.
Dieschriftliche Zustimmung der wahlbaren Bewerberinnen oder &éer zur Aufnahme in den Vor-
schlagist beizufligen. Jede Bewerberin oder jeder Bewerber kann nur auf einem Wahlvorschlag be-
nannt werden. Wird nur ein Wahlvorschlag eingereicht, findet Mehrheitswahl statt.

Bei Verhaltniswahl ist auf dem Stimmzettel die Vorschlagsliste (Wahlvorschlag) anzukreuzien oder
sonstiger Weise zweifelsfrei zu kennzeichnen, fur die die Wahlerin oder der Wahler die Stimme abge-
ben will; Abs2 SatZA gilt entsprechend. Die Summen der auf die einzelnen Vorschlagslisten jeder
Personengruppe entfallenden Stimmen werden nebeneinander gestellt und der Reihe nach durch 1,
2, 3 usw. geteilt. Auf die jeweils hochste Teilzahl (Héchstzahl) wird so lange ein Sitz zugeteilt, bis alle
der Personenaippe zustehenden Sitze verteilt sind. Ist bei gleichen Héchstzahlen nur noch ein Sitz
zu verteilen, so fallt er der Vorschlagsliste zu, die andernfalls im Verhdltnis zu ihrem Anteil an der
Gesamtzahl der in der jeweiligen Personengruppe abgegebenen Stimmen am starksten benachteiligt
ware. SatZ gilt entsprechend, wenn bei mehreren gleichdiichstzahlen nur noch weniger Sitze zu
verteilen als Hochstzahlen vorhanden sind. Innerhalb der Vorschlagslisten sind die Sitze auf die Be-
werberinnen und die Bewerber oter Reihenfolge ihrer Benennung zu verteilen.

85
Wahltermin

(1) Die Wahlen sind spatestens vier Wochen nach dem Aushang des Wahlausschreibens durchzufihren.
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(2)
3)

(4)

(1)

(2)

Die Wahltermine fir die Wahlen der jeweiligen Personengruppen sollen so rechtzeitig festgesetzt

werden, dass sie in das Wahlausschreiben aufgenommen werden kénnen.

Die Wahltermine werden festgesetzt:

1. bei den Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkréafte durch die Schulleiterirdeder
Schulleiter,

2. bei den Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter der Eltern durch die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden des Schulelternbeirats im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter,

3. bei den Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter der Schilerinnen und Schiiler oder der Studie-
renden durch die Schulsprecherin oder den Schulsprecher oder die Sprecherin oder den Sprecher
des Studierendenrats im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem 8itbuyllan beruflichen
Schulen mit einer Schilamd Studierendenvertretung durch die Schulsprecherin alder Schul-
sprecher im Benehmen mit dem Vorstand der Studierendenvertretung und der Schulleiterin oder
dem Schulleiter.

Die Wahltermine sind den Eltern, den Schilerinnen und Schiilern oder Studierenden soWwehde

kraften und den sozialpddagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mindestens zehrvdiage

dem Wahltag bekannt zu geben, sofern die Bekanntgabe nicht bereits durch das Wahlausschreiben
erfolgte. Bei den Wahlen nach Al3sNr.1 und 3 erfolgt die Bekanntgabe durch Aushang irSidule.

Mit der Bekanntgabe werden zugleich die Mitglieder der Gesamtkonferenz und die des Sati¢iter

Studierendenrats zur Wahl eingeladen. Bei den Wahlen nact8Mis2 erfolgt die Bekanntgabe des

Wahltermins durch ein Schreiben der oder des Vagsitien des Schulelternbeirats, das dechile-

rinnen oder Schulern zur Werleitung an ihre Eltern ausgehandigt wird3 8\bs.3 SatZ gilt ent-

sprechend. Die Mitglieder des Schulelternbeirats werden von der oder dem Vorsitzenden schriftlich

zur Wahl eingeladen. Wird die Einladung durch die Post Gbermittelt, so gilt sie am dritten Tag nach
der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben.

§6
Wahlversammlungen

Die Gesamtkonferenz, der Schulelternbeirat und der Scholder Studierendenrat bilden fur die
Durchfiihrung der Wahlen jeweils eine Wahlversammlung. An berufliSlcbalen mit einer Schiiler

und einer Studierendenvertretung bilden beide gemeinsam eine Wahlversammlung. Die Wahlver-
sammlungen werden von der oder dem Vorsitzenden des jeweiligen Organs erdffnet. Die oder der
Vorsitzende leitet die Bestellung des Wahlausschusses. Im Fall des Satzes 2 erdffnet die oder der Vor-
sitzende des Studierendenrates die Wahlversammlung und leitet die Bestellung des Wahlausschusses.
Die Wahlausschiisse bestehen in der Regel aus der Watitiasider dem Wabhlleiter, der Schriftfiih-

rerin oder dem Schriftfiihrer und bei Bedarf aus weiteren Beisitzern. Mitglieder des Wahlausschusses
kénnen nur Wahlberechtigte sein. Sie werden aus der Mitte der Wahlberechtigten vorgeschietyen
durch offene Abstimmung bestétigt. Personen, die sich um einen Sitz in der Schulkonferenz bewer-
ben, kdnnen nicht Mitglieder des Wahlausschusses sein. An Schulen mit sechs oder weniger Lehrkraf-
ten, sozialpadagogischen Mitarbeiterinnen und sozialpddagbgn Mitarbeitern, die Schulleiterin

oder den Schulleiter nicht mitgechnet, wird fur die Wahl der Vertreter der Lehrkréafte kein Wahlaus-
schuss gebildet; die Wahlen werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter durchgefuhrt.

Die Wahlversammlung ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend ist. Sie ist ohne Rucksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfahig, wenndkarauf in
erneuten Ladung ausdrtcklich hingewiesen worden ist.
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87
Wahlhandlung

(1) Die Wabhlleiterin oder der Wahlleiter nimmt die Wahlvorschlage entgegen. Sie oder er prifie ob
vorgeschlagenen Personen wahlbar sind, und gibt die Wahlvorschlage der Wahlversammlung be-
kannt. Die vorgeschlagenen Personen sollen sich auf3ern, ob sie bereit sind, eine Wahl anzunehmen.
Bewerberinnen und Bewerber, die nicht stimmberechtigt sind, sind nur wahlbar, wenn sie eine Wahl-
barkeitsbescheinigung vorlegen.

(2) Bei Mehrheitswahl (Personenwahl) werden die Wahlvorschlage in alphabetischer Reihenfolge auf
dem Stimmzettel zusammengefasst.

(3) Bei Verhaltniswahl (Listenwahl) sind die Vorschlagslisten in der Reihenfolge der Ordnungsnummern
auf dem Stimmzettel untereinander aufzufuhren.

(4) Vor Beginn der Wahlhandlung kann eine Aussprache tber die Wahlvorschlage erfolgen. Den Kandida-
tinnen und Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, sich vorzustellen und ihre Auffassungen zu erlautern.

(5) Bei jedem Wahlgang durfen nur einheitliche Stimmzettel verwandt werden. Nach Abschluss der

(6) Auszahlung gibt die Wabhlleiterin oder der Wabhlleiter das Wahlergebnis bekannt und fragt die Gewéahl-
ten, ob sie das Amt annehmen.

(7) Uber das Wahlergebnis fertigt der Wahlausschuss eine Niederschrift, die von samtlichen Mitgliedern
des Wahlausschusses zu unterzeichnen ist.

(8) Die Niederschrift muss enthalten:

1. die Bezeichnung der Wahl,

2. Ortund Zeit der Wahl,

3. die Namen und die Zahl dévahlberechtigten,

4. im Falle der Mehrheitswahl die Zahl der auf jede Bewerberin und jeden Bewerber entfallenden
gultigen Stimmen, im Falle der Verhaltniswahl die Zahl der auf jede Vorschlagsliste entfallenden
gultigen Stimmen sowie die Verteilung der Sitze auf die Vorschlagslisten,

5. die Namen der gewahlten Bewerberinnen und Bewerber,

6. die Zahl der ungultigen Stimmen sowie die Zahl der Stimmenthaltungen,

7. das Ergebnis der etwaigen Auslosung.

(9) Die Wahlleiterin oder der Wabhlleiter teilt die Namen uAdschriften der gewahlten Mitglieder der
Schulkonferenz und die der Ersatzmitglieder na8h®s.2 unverziglich der Schulleiterin oder dem
Schulleiter mit.

(10Wahlunterlagen, wie Niederschriften, Stimmzettel, Wahlausschreibungen, Wahlbarkeitsbescheini-
gungen werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bis zur Durchfiihrung der nachsten Wahlen
der Mitglieder der Schulkonferenz aufbewahrt.

§8
Ersatzmitglieder

(1) Als Mitglied der Schulkonferenz scheidet aus, wer vor Ende der Amtszeit die Wahlbarkeitjéir das
weilige Amt verliert oder von seinem Amt zurtcktritt. An seine Stelle tritt ein Ersatzmitglied ein. Das
Gleiche gilt, wenn ein Mitglied der Schulkonferenz zeitweilig verhindert ist.

(2) Wurde nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl gewahlt, so tritt als Ersatzmitglied die nicht ge-
wahlte Bewerberin oder der nicht gewahlte Bewerber mit der nachsthdoheren Stimmenzahl ein.
Wurdenach den Grundsatzen der Verhaltniswahl gewahlt, so werden die Ersatzmitglieder der Reihe
nach ausden nicht gewahlten Bewerberinnen und Bewerbern derjenigen Vorschlagsliste entnom-
men, denerdie zu ersetzenden Mitglieder angehdren. Sind keine Bewerberinnen oder Bewerber vor-
handen, dienach Satd oder 2 als Ersatzmitgtler berufen wéaren, sind Ersatzmitglieder fir den Rest
der Amtszeit nachzuwéhlen.

(3) Jedes Mitglied der Schulkonferenz kann, sofern nach den Grundsétzen der Mehrheitswahl gewéahlt
wurde, das Ersatzmitglied mit der nachsthoheren Stimmenzahl mit der Teilnahme an den Sitzungen
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(1)

(@)

3)
(4)

(1)

()

(1)

(2)

der Lehrerkonferenzen mit Ausnahme der Zeugmisl Versetzungskonferenzen sowie der Eltend
Schulervertretung beauftragen. Wurde nach den Grundséatzen der Verhaltniswahl gewahlt,di€folgt
Beauftragung des Ersatzmitglieds nach dem in Al$at2 festgelegten Verfahren.

§9
Wahlanfechtung

Mitglieder der Gesamtkonferenz, des Schulelternbeirats und des SehdrStudierendenratkdn-

nen innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses diese Wahl
fechten. Die Anfechtung kann nur darauf gestiitzt werden, dass gegen wesentliche Vorsdingiiten
das Wahlrecht, die Wahlbarkeit oder das Wahlverfahren verstof3en worden ist, es sei derdyrdass
den VerstolR das Wahlergebnis nicht verandert oder beeinflusst werden konnte.

Die Anfechtung ist schriftlich gegeniiber der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu erklaren und zu
begriinden.

Uber die Anfechtung entscheidet die zustandige Schulaufsichtsbehorde.

Die Mitglieder der Schulkonferenz, deren Wahl fir ungultig erklart wurde, fihren ihr Amt bgieur
derholungswahl weiter. Di#&Viederholungswahl muss spatestens innerhalb von zwei Monasei
Ungultigkeitserklarung erfolgen.

Dritter Abschnitt
Verfahrensvorschriften

§10
Einberufung der Schulkonferenz

Die Schulkonferenz wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter Angabe von Ort, Zeit und
Tagesordnung mindestens einmal im Schulhalbjahr auf3erhalb der Unterrichtszeit in der Regel nicht
vor 17.00 Uhr einberufen. Die Einladungen sind den Mitgliedern, zusatzlich den Ersatzmitgliedern zur
Kenntnis, grundsatzlich spatestens zehn Tage vor der Sitzung mit der Tagesordnung zu Ubersenden.
Auf Antrag eines Viertels der stimmberechtigten Mitglieder oder auf Antrag einer der in der Schul-
konferenz vertretenerPersonengruppen ist sie unverziiglich unter Angabe der zu beratenden Gegen-
sténde einzuberufen.

Die Mitglieder kdnnen zu Beginn der Schulkonferenz weitere Antrage zur Tagesordnung stellen. Die
Schulkonferenz entscheidet mit einfacher Mehrheit, ob diese Antrage in der Sitzung behandelt wer-
den. Werden sie nicht behandelt, so sind sie auf die Tagesogddar nachsten Sitzung d&chul-
konferenz zu setzen.

8§11
Beschlussfahigkeit und Entscheidungen

Die Schulkonferenz ist bei Anwesenheit von mindestens der Halfte ihrer stimmberechtigten Mitglie-
der beschlussfahig. Sie ist ohne Ricksicht auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
beschlussfahig, wenn sie wegen Beschlussunfahigkeit ernelBeratung desselben Gegenstandes
einberufen werden muss. Bei der erneuten Ladung ist hierauf hinzuweisen; fir die Ladungsfrist gilt
§10 Absl Sat2.

Beschlisse bedurfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entsdieeidet
Stimme der oder des Vorsitzenden. In den Fallen d&3b8Abs1 SatB, des 4 Abs3 SatZl und

des 826 Abs3 SatZl Nr.2 des Hessischen Schulgesetzes entscheidet die Schulkonferenz abweichend
von SatZl und 2 mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln ihrer Mitglieder. Die Abstimmungen
sind offen, auf Verlangen eines Finftels der anwdsenstimmberechtigten Mitglieder jedoch ge-
heim; Sat2 ist im F# einer geheimen Abstimmung nicht anzuwenden. Im Fall einer elektronischen
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Sitzung der Schulkonferenz nach 3L Abs5 Sat® des Hessischen Schulgesetzes sind geheime Ab-
stimmungen nicht zuléssig. Stellt ein Funftel der teilnehmenden stimmberechtigten Mitglieder der
Schulkonferenz den Antrag auf geheime Abstimmung nachd4Satzkann die Abstimmungrst in

einer spateren Sitzung in Préasenzform stattfinden.

(3) Mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters, die widerruflich ist, kann die Schulkonferenz
fur die Beratung einzelner Tagesordnungspunkte oder fur die jeweilige Sitzung eine Verhandlungslei-
terin oder einen Verhandlungsleiter wahlen. Das RechitSfhulleiterin oder des Schulleitarach
Abs.2 Sat2 bleibt unberthrt.

(4) An Schulen, an denen wegen der zu geringen Zahl der Lehrkréfte keine Ersatzmitglieder eintreten
kodnnen, wird bei Abwesenheit der Lehrkraft, die Mitglied der Schulkonferenz ist, das ihr zustehende
Stimmrecht von der in der Schulkonferenz anwesenden Lehrkusfitzlich ausgetbt, die von der
abwesenden Lehrkraft damit beauftragt worden ist. Die Beauftragung ist der Schulleiterin oder dem
Schulleiter schriftlich mitzuteilen.

§1la
Geschaftsordnung und Pflicht zur Verschwiegenheit

(1) Die Schulkonferenz kann sich unB®achtung der in diesem Abschnitt getroffenen Regelungen eine
Geschaéftsordnung geben.

(2) Uber Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer vertraulichen Behandlung bediirfen, haben
die Mitglieder der Schulkonferenz auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu wahren.

812
Niederschrift

(1) Uber jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die nach Genehmigung durch die Schulkonfe-
renz von der oder dem Vorsitzenden und der jeweiligen Protokollfihrerin oder dem Protokollftihrer
zuunterzeichnen ist. Die Niederschrift ist zu den Schulakten zu nehmen. Jedes Mitglied der Schulkon-
ferenz kann verlangen, dass seine von dem Konferenzbeschluss abweichende Meinung in der Nieder-
schrift vermerkt wird. Die Niederschrift muss enthalten:

1. die Bezeichnung der Konferenz,

die Feststellung der ordnungsgemafRen Ladung und der Beschlussfahigkeit,

Ort, Beginn und Ende der Konferenz,

die Tagesordnung,

die Namen der anwesenden Mitglieder und der anderen erschienenen Personen,

die Namen der verhinderten Mitglieder,

wesentliche Gesichtspunkte der Beratung,

die Antrage und die gefassten Beschliisse im Wortlaut,

9. das Stimmverhaltnis bei Abstimmungen,
10. die ausdriicklich zur Niederschrift abgegebenen Erklarungen.

(2) Die genehmigten Niederschriften konnen jederzeit durch die Mitglieder der Schulkonferemzund
ren Ersatzmitglieder in der Schule eingesehen werden. Die Mitglieder der Schulkonferenz sowie die
oder der Vorsitzende des Schulelternbeirats und der Schatkr Studierendenvertretung erhalten
jeweils eine Ausfertigung der Niederschrift. Ein Rechtsanspruch auf Aushandigung einer Kopie der
Niederschrift an die Ersatzmitglieder besteht nicht, soweit nicht die Schulkonferenz mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimnmmebeschliel3t, dass eine Ausfertigung der Niederschrift nach der Genehmi-
gunggrundsatzlich oder im Einzelfall ausgehandigt wird.

ONOoOGORWDN
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§13
Ausfuihrung der Beschlusse

(1) Die Verantwortung fir die Ausfihrung der Beschlisse der Schulkonferenz tragt die Schuddeerin
der Schulleiter. Die Beschlisse sind dudiehSchulleiterin oder den Schulleiter den von der Entschei-
dung Betroffenen, in jedem Fall dem Schulelternbeirat, dem Schidier Studierendenrat under
Gesamtkonferenz sowie dem Personalrat nach Maf3gabe des Hessischen Personalvertretungsgesetzes
bekannt zu geben. Dies gilt nicht fir Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer vertraulichen
Behandlung bedurfen.

(2) Beschlusse der Schulkonferenz in Angelegenheiten, die der Zustimmung des Schulelternbeirats
des Schiulerrats nach 880 Abs2, 122 Absb Sat2 Hessisches Schulgesetz bedirfen odeleimen
der Schulelternbeirat oder der Schilerrat nachl8® Abs3, 122 Absb Sat2 HessischeSchulgesetz
anzuhoren ist, treten erst in Kraft, wenn das Beteiligungsverfahren abgeschlosseni&tl (8812,
122 Absb5 Sat2 Hessisches Schulgesetz).

8§14
Beanstandung der Beschlisse

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss Beschliisse der Schulkonferenz beanstanden, die gegen
Rechts und Verwaltungsvorschriften oder Anordnungen d&mhulaufsichtsbehérde verstof3en. Die
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung und ist zu begriinden. Im Falle einer Beanstandung muss
die Schulkonferenz frihestens nach zehn, spatestens vor Ablauf von zwanzig Schultagen, die Angele-
genheit erneut beraten. Hilft sie der Beanstandung nicht ab, entscheidet die zustandige Schulauf-
sichtsbehdrde.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Beschliisse der Schulkonferenz beanstanden, adem sie
er aus padagogischen Grinden erhebliche Bedenken hat. In diesen Féllen hat die Schulkiiiferenz
hestens nach zehn, spatestens vor Ablauf von zwanzig Schultagen, die Angelegenheit erneut zu bera-
ten. Ein erneuter Beschluss der Schulkonferenz wird verbindlich, sofern nicht auf Antrag der Schullei-
terin oder des Schulleiters die zustandige Schulausieihdrde ihn aufhebt.

815
Unaufschiebbare Entscheidungen

In unaufschiebbaren Fallen trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter eine vorlaufige Entsch&daung.
oder er ist verpflichtet, unverziiglich der Schulkonferenz zu berichten und einen Beschluss herbeizufiih-
ren.

8§16
Teilnahme der Aufsichtsbehdrden und des Schultréagers

Vertreterinnen oder Vertreter der Schulaufsichtsbehérden kénnen an der Schulkonferenz mit beratender
Stimme teilnehmen. Zu Tagesordnungspunkten, die Angelegenheiten des Schultrégers betreffen, ist eine
Vertreterin oder ein Vertreter des Schultragers reéitig von der Schulleiterin oder deScthulleiter ein-
zuladen.

ZWEITER TEIL
Konferenzen des padagogischen Personals

Erster Abschnitt
Allgemeines
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8§17
Zweck der Konferenzen des padagogischen Personals

(1) Konferenzen des padagogischen Personals haben die Aufgabe, zusammen mit der Schaodleiterin
dem Schulleiter und der Schulkonferenz die Eigenverantwortung der Schule im Sinnélon 8
§127a Abs5 und 88127b bis 127i des Hessischen Schulgesetzes wahrzunehmen und weiterzuentwi-
ckeln. Sie sind im Rahmen der Reehtsl Verwaltungsvorschriften fur alle Angelegenheiten des Un-
terrichts und der Erziehung nach Maf3gabe dieser Konferenzordrustgndig.

(2) Die Konferenzen des padagogischen Personals wirken in allen die Schule, die Erziehungumd den
terricht betreffenden Fragen sowie bei der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Schule ety mit
Schulleiterin oder dem Schulleiter, der Schulkonferenz, den Eltern und den Schilerinrigchiiletn
zusammen. Die der Schulleiterin oder dem Schulleiter durch Regidd/erwaltungsvorschriften ein-
geraumten Zustandigkeiten bleiben unberihrt.

(3) Die Konferenzen des padagogischen Personals sollen das kollegiale und padagogische Zusammenwir-
ken des padagogischen Personals férdern. Dabei haben sie die padagogische Freiheit der einzelnen
Lehrkrafte, sozialpadagogischen Mitarbeiterinnen und sozialp&glagioen Mitarbeiter zu achten;
diese findet ihre Grenzen an der Notwendigkeit gemeinschaftlicher Arbeit im Rahmen des Erziehungs
und Bildungsauftrages der Schule, der Grundsatze zu seiner Verwirklichung sowie der sonstigen
Rechts und Verwaltungsvorschtén. Personliche Angelegenheiten der Lehrkrafte, sozialpadagogi-
schen Mitarbeiterinnen und sozialpddagogischen Mitarbeiter dirfen von den Konferenzen des pada-
gogischen Personals nur im Einvernehmen mit der oder dem Betroffenen oder auf ihren oder seinen
Wunsch erortert werden. Die Zustandigkeit der Personalrate bleibt unberihrt.

§18
Arten der Konferenzen des padagogischen Personals

(1) Konferenzen des padagogischen Personals sind die Gesamtkonferenz und die Teilkonferenzen.
(2) Teilkonferenzen sind insbesondere die Jahrgangshulstufen Schulzweig Schulform, Klassen
Semester, Abteilungs, Fachbereichaund Fachkonferenzen.

8§19
Einrichtung der Konferenzen des padagogischen Personals

(1) Konferenzen des padagogischen Personals werden an allen Schulen mit mindestens drei hauptamtli-
chen Lehrkraften eingerichtet. Schulen mit weniger als drei hauptamtlichen Lehrkréaften siidnien
der nachstehenden Bestimmungen zu leiten.

(2) Teilkonferenzen werden nach Mal3gabe besonderer Bestimmungen oder auf Grund eines Beschlusses
der Gesamtkonferenz eingerichtet. Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist berechtigt, an Teilkonfe-
renzen teilzunehmen; ihr oder ihm ist auf Antrag das Wortreegilen.

Zweiter Abschnitt
Verfahrensvorschriften

§20
Stimmberechtigung

Stimmberechtigt in Konferenzen des padagogischen Personals sind alle zur Teilnahmgeaveiligen
Konferenzen berechtigten oder verpflichteten Lehrkrafte und sozialpddagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Schule, sofern nicht im Folgenden etwas anderes bestimmt wird.
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§21
Beschlussfahigkeit; elektronische Form

(1) Konferenzen des padagogischen Personals sind beschlussfahig, wenn aul3er der oder dem Vorsitzen-
den mindestens zwei Drittel der Stimmberechtigten anwesend sind. Konferenzen des padagogischen
Personals kdnnen statt in Prasenzform auch in elektronischer Fegyemt es sei denn, dass #fiertel
der zur Teilnahme verpflichteten oder berechtigten Personen dem widerspricht. Anwesdémheit
Sinne des Satkist in diesem Fall die Teilnahme an der elektronischen Sitzung.-AdeioVideoauf-
zeichnungen der Sitzungndi unzulassig.

(2) Solange die Beschlussunfahigkeit nicht festgestellt ist, gilt die Konferenz des padagogischen Personals
als beschlussfahig. Nach Feststellung der Beschlussunfahigkeit hat die oder der Vorsiigesitle
zung aufzuheben und innerhalb von vierzehn Tagen die nachste Konferenz des padag@saiien
nals einzuberufen. Die ndchste Konferenz der Lehrkrafte ist hinsichtlich der nicht beharidedes:
ordnungspunkte der aufgehobenen Sitzung ohne Ricksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfahig.

§22
Teilnahme der Mitglieder der Schulkonferenz

Die Teilnahme von Mitgliedern der Schulkonferenz an Konferenzen des péadagogischen Personals richtet
sich nach 832 Hessisches Schulgesetz.

§23
Teilnahme der Schileund Studierendenvertretungen

Die Teilnahme von Schilerinnen und Schiilern oder Studierenden an den Konferenzen des padagogischen
Personals richtet sich nachl®2 Abs5 SatZ bis 5 Hessisches Schulgesetz sowie na@vs.1, §75

Abs.3 Sat2 und 8§76 Abs3 SatZ2 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhaltnisses vom 19. August
2011, zuletzt geéndert durch Verordnung vom 29. April 2014 (ABB4$. in derjeweils geltenden Fas-

sung.

8§24
Teilnahme der Aufsichtsbehorden

(1) Die Schulaufsichtsbehérden haben das Recht, an ktbefierenzen des padagogischen Personals

(2) teilzunehmen. lhren Vertreterinnen und Vertretern ist auf Wunsch das Wort zu erteilen.

(3) Die Schulaufsichtsbehérden kdnnen die Einberufung von Konferenzen des padagogischen Personals
verlangen.

§25
Zeitpunkt

(1) Konferenzen des padagogischen Personals finden grundsétzlich auf3erhalb der Unterristazeit
Sie kénnen ausnahmsweise wahrend der Unterrichtszeit stattfinden, wenn die Organisation-des
terrichts an der Schule oder andere zwingende Griinde dies erfordern. Der Unterrichtsausfall ist im
Fall des Satz auf ein Mindestmal? zu beschranken.

(2) Konferenzen zur organisatorischen Vorbereitung des Unterrichtsbeginns am Schuljahresamdang
spatestens in der letzten Ferienwoche durchzufuhren.
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8§26
Entscheidungen

(1) Die Konferenzen des padagogischen Personals entscheiden durch Beschluss.

(2) Beschlisse, die eine Konferenz des padagogischen Personals im Rahmen ihrer Zustandigheit fasst,
fur ihre Mitglieder verbindlich.

(3) Beschlisse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Konfe-
renzordnung nichts anderes vorschreibt. Stimmenthaltungen und ungultige Stimmen zahlen bei der
Berechnung der Mehrheit nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Abstim-
mungen sind offen, auf Verlangen eines Finftels der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder je-
doch geheim.

(4) Auf Antrag eines der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ist bei der Wahl der Abwesenheits-
vertreterin oder des Abwesenheitsvertreters 28 Abs2 der Dienstordnung fur Lehrkraft8chullei-
terinnen und Schulleiter und sozialpadagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) getizustim-
men. Dies gilt auch fur die Wahl der oder des Vorsitzenden der Fachkonferenzen 42éth$g2
Satz2. Anwesenheit im Sinne d&atzl ist im Fall des 81 Abs1 SatZ2 die Teilnahme an delekt-
ronischen Sitzung.

§27
Ausflihrung der Konferenzbeschliisse

Fur die Ausfiihrung der Konferenzbeschliisse dif2 Entsprechend. Im Einvernehmen mit der Schulleite-
rin oder dem Schulleiter kann die Konferenz Lehrkrafte, sozialpddagogische Mitarbeiterinnesozider
padagogische Mitarbeiter oder Ausschiisse mit der Ausfiihrung beauftragen.

§28
Beanstandung von Konferenzbeschliissen, unaufschiebbare Entscheidungen

(1) Fur dieBeanstandung und Aufhebung von Beschliissen der Gesamtkonferen4yithi§ derMalf3-
gabe, dass die Gesamtkonferenz die Angelegenheit friihestens nach drei, spatestens vovokblauf
zehn Schultagen erneut beraten muss.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss Beschlisse der Gesamtkonferenz beanstandaninvenn
destens zwei Drittel der an der Schule tatigen Lehrkrafte, sozialpadagogischen Mitarbeitanmthen
sozialpadagogischen Mitarbeiter dies innerhalb von finf Unterrichtstagen nach der Beschlussfassung
verlangen. 814 Abs1 SatZ bis 4 findet entsprechende Anwendung.

(3) Fur die Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters in unaufschiebbaren Falléb giit-§
sprechend mit der Mal3gabe, unverziiglich der Gesamtkonferenz zu berichten und einen Beschluss
herbeizufuhren.

8§29
Pflicht zu Verschwiegenheit

(1) Die Beratungen und Beschlisse der Konferenzen des padagogischen Personals, mit Ausnahme der
Noten, Zeugnisund Versetzungskonferenzen sowie der Konferenzen, in denen Ordnungsmafl3nah-
men nach 82 Abs2, MaRnahmen zum Schutz von Personen na8kagoder der Ausschluss von der
Ausbildung nach 82b des Hessischen Schulgesetzes behandelt werden, unterliegen grundsétzlich
nicht der Verschwiegenheitspflicht. Die Konferenz des pddagogischen Personals kann mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der Stimmberechtigtalie Verschwiegenheitspflicht beschlie3en.

(2) Die Mitglieder der Konferenzen des padagogischen Personals sowie die Angehorigen der Elternver-
tretung und der Schileoder Studierendenvertretung sowie die teilnehmenden Mitglieder der Schul-
konferenz sind verpflichtet, Giber die Beratung der Angelegenheited Abstimmungen, die einzelne
Schilerinnen und Schiler, Eltern, Lehrkréafte, sozialpadagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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der Schule oder Bedienstete der Schule unmittelbar betreffen, sowie in den il 8B&2 genannten
Fallen Verschwiegenheit zu bewahren. Eltern sowie SchindrStudierendenvertreter, die dagegen
verstol3en, kénnen durch Beschluss der Gesamtkonferenzigoweiteren Teilnahme an Konferen-
zen des padagogischen Personals fir die Dauer oder auf Zeit ausgeschlossen werden.

8§30
(aufgehoben)

8§31
Niederschrift

Die Regelungen Uber die Niederschrift fur die Schulkonfered2)(gelten entsprechend. 8 Abs2

Satz2 gilt nicht entsprechend fur die Niederschriften tUber Zeugnisd Versetzungskonferenzen sowie

Uber Konferenzen, bei denen ausschlief3lich

1. Personalangelegenheiten der Lehrkrafte, sozialpddagogischen Mitarbeiterinnen oder sozialpadagogi-
schen Mitarbeiter,

2. Ordnungsmal3nahmen naclBg des Hessischen Schulgesetzes 2bsler

3. Malnahmen zum Schutz von Personen naBR&des Hessischen Schulgesetrdsandelt werden.
Hinsichtlich der oder des Vorsitzenden des Schulelternbeirats und der ScuédeStudierendenver-
tretung gilt 812 Abs2 Sat2 auch nicht entsprechend fiir die Niederschrifidver Konferenzen, bei
denen ausschlie3lich MaRnahmen zur Férderung von Schilerinnen oder Schiillern mit besonderen
Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen oder der Aussohlugs Ausbildung
nach 882b des Hessischen Schidgizes behandelt werden.

§32
(aufgehoben)

Dritter Abschnitt
Gesamtkonferenz

833
Stellung der Gesamtkonferenz

(1) Die Gesamtkonferenz ist Beschlussorgan einer Schule im Rahmen der itg diliicAbs2 und§ 133
Hessisches Schulgesetz Ubertragenen Aufgaben. Sie kann sich in Ergdnzung dieser Konferenzordnung
eine Geschéftsordnung geben. Die Geschéaftsordnung kann durch Beschluss der Gesamtkonferenz
auch fur die Teilkonferenzen fentsprechend anwendbar erklart werden.

(2) Die Gesamtkonferenz kann Beschlisse der Teilkonferenzen mit Ausnahme der, Metegnisund
Versetzungskonferenzen aufheben. Sie kann fur bestimmte Sachbereiche zeitlich begrenzt standige
Ausschisse einsetzen und deren Aufgabenbereich festlegen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter
oder die Gesamtkonferenz kdnnen Ausschiisse auch zur Vorbereitung einzelner Tagesordnungs-
punkte einsetzen. Zu den Sitzungen der Ausschiisse ist mindestens ein Elternteil, der vom Schuleltern-
beirat zu benennen ist, und eine Sétrin oder ein Schiler oder eine Studierende oder ein Studieren-
der, die oder der von der Schileoder Studierendenvertretung zu benennen ist, hinzuzuziehen.
Satz4 giltnicht fir Ausschisse, die ausschlief3lich mit Personalangelegenheiten der Lehrkréfte, sozi-
alpadagogischen Mitarbeiterinnen oder sozialpadagogischen Mitarbeiter befasst sind. Die Ausschisse
haben derGesamtkonferenz zu berichten.

(3) Soweit an beruflichen Schulen die Gesamtkonferenz die Aufgaben der Schulkonferenz wahrnimmt,
weil Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und der Schilerinnen und Schiler nicht gewahlt werden
konnten (8131 Abs9 des Hessischen Schulgesetzes), richten sich die Mitwirkungsbefugnisse der Ge-
samtkonferenz nach §29 und 8130 des Hessischen Schulgesetzes. Fir das Verfahren gilt in diesem
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Fall der Zweite Abschnitt des Zweiten Teils dieser Verordnuh@l 8bs4 bis 8 und 833 Absl
Satz3 bis 5 des Hessischen Schulgesetzes sind nicht anzuwenden.

§34
Mitglieder der Gesamtkonferenz

(1) Zur Teilnahme an der Gesamtkonferenz sind verpflichtet:

(1) hauptamtlich tatige Lehrkrafte, die mindestens die Halfte der von ihnen erteilten Pflichtstunden
an der Schule unterrichten,

(2) die an der Schule hauptamtlich tatigen sozialpddagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

(3) Lehrkréafte im Vorbereitungsdienst, die mindestens die Halfte des von ihnen erteilten eigenver-
antwortlichen Unterrichts an der Schule erteilen,

(4) als Lehrkrafte und sozialpddagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Schule nebenamt-
lich oder nebenberuflich tatige Bedienstete, sofern ihre Tatigkeit an der Schule sictebufls
acht Wochenstunden erstreckt.

(2) Zur Teilnahme an der Gesamtkonferenz sind berechtigt:

1. die hauptamtlich tatigen Lehrkrafte, die weniger als die Halftevderihnen erteilten Pflichtstun-
den an der Schule unterrichten,

2. die an der Schule unterrichtenden Lehrkréafte im Vorbereitungsdienst, sofern die il Alvs3
genannten Voraussetzungen nicht vorliegen,

3. als Lehrkrafte und sozialpéadagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Schule 3étige,
fern die in Absl Nr.4 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen.

(3) Hauptamtlich tatige Lehrkréfte, die an keiner Schule mindestens die Halfte der von ihnen erteilten
Pflichtstunden unterrichten, sind zur Teilnahme an der Gesamtkonferenz ihrer Stammschule ver-
pflichtet.

(4) Auf Anordnung der Schulleiterin oder des Schulleiters oder auf Beschluss der Gesamtkasifetenz
die in Abs2 Genannten zur Teilnahme verpflichtet. Sonstige an der Schule tatige Bediesistbte
durch die Schulleiterin oder den Schulleiter zur Beratung solcher Tagesordnungspunkte hinzuzuzie-
hen, die ihren Aufgabenbereich betreffen.

(5) Die oder der Vorsitzende des Schulelternbeirats, die Stellvertreterin oder der Stellvertreterdseivie
weitere Angehorige des Schulelternbeirats kénnen an der Konferenz mit beratender Stimme teilneh-
men. Die Tagesordnung ist der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Schulelternbeirats rechtzei-
tig zuzuleiten; der Schulelternbeirat entscheidet, wen alismmGesamtkonferenz entsendet. Digilt
auch fir Teilkonferenzen, mit Ausnahme der Zeugmsl Versetzungskonferenz und solcher Konfe-
renzen, in denen asshlieRlich Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer, Ordnungsmalf3-
nahmen nach 82 Abs2 oder MalRnahmen nack82a des Hessischen Schulgesetzes behanae
den, mit der MaRgabe, dass bis zu drei Beauftragte des Schulelternbeirats beratend teilngimmen
nen (8110 Abs6 Hessisches Schulgesetz).

(6) Abs.5 gilt entsprechend fiir Schillarnd Studierendenvertreter sowie fur Mitglieder der Schulkonfe-
renz (8122 Abs2 Sat2, Abs5, 8125 Absl und 8132 SatAd Hessisches Schulgesetz).

835
Vorsitzende oder Vorsitzender der Gesamtkonferenz

(1) Vorsitzende oder Vorsitzender der Gesamtkonferenz ist die Schulleiterin oder der Schulleiter.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann sich durch die standige Vertreterin oder den sténdigen
Vertreter oder, falls die Vertreterin oder der Vertreter verhindert ist, durch eine von ihr oder ihm
beauftragte Lehrkraft oder durch die nact2@ Abs2 der Dienstordnung fur Lehrkrafte, Schulleite-
rinnenund Schulleiter und sozialpadagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewéhlte Lehrkraft
vertretenlassen, sofern diese nicht dem Personalrat angehort.
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3)

(1)
(@)

(3)
(4)

(1)

(2)

©)
(4)

Mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters, die widerruflich ist, kann die Gesamtkonfe-
renz fur die Beratung einzelner Tagesordnungspunkte oder fur die jeweilige Sitzung eine Verhand-
lungsleiterin oder einen Verhandlungsleiter wahlen.

§36
Einberufung der Gesamtkonferenz

Die Gesamtkonferenz ist bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Schulhalbjahr einzuberufen.

Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr oder von ihm Beauftragte oder ein Beauftragter
beruft die Gesamtkonferenz unter Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung in der Regel sieben, min-
destens drei, bei beruflichen Schulen mindestens zwdtétdichtstage vorher ein (ordentliche Kon-
ferenz); gleichzeitig erhalten die oder der Vorsitzende des Schulelternbeirats und des Schulerrats oder
der Studierendenvertretung eine Durchschrift der Einladung und Tagesordnung und nahrden
Konferenzen mit eratender Stimme teil. In den Fallen de83Abs3 ist in der Tagesordnurdarauf
hinzuweisen, dass die Gesamtkonferenz an Stelle der Schulkonferenz handelt. Antrdge zur Tagesord-
nung, deren Gegenstande zur Zustandigkeit der Gesamtkonferenz gehdren, kénnen voriMigdem
glied, von der Schiileoder Studierendenvertretung oder dem Schulelternbeirat zu BeginrKder

ferenz gestellt werden. Die Gesamtkonferenz entscheidet mit Zweidrittelmehrheit, ob diese Antrage
als Dringlichkeitsantrage zugelassen sind; lasgene Dringlichkeitsantrdge sind in der Regel vorran-

gig zu behandeln. Nicht erledigte Tagesordnungspunkte sind auf die Tagesordnung der naehsten
samtkonferenz zu setzen und sodann vorrangig zu behandeln.

In Ausnahmeféllen kann die Gesamtkonferenz auch ohne Einhaltung der Ladungsfrist mit entspre-
chender Begrindung einberufen werden.

Die Gesamtkonferenz muss innerhalb von zwdlf Unterrichtstagen einberufen werden, wewonmlies
einem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung schriftlich beantragt
wird (auf3erordentliche Konferenz). Die Rechte der Schulaufsichtsbehérden bleiben unbBrsrt.
Gleiche gilt, wenn drei Viertel der Angehdérigen der Schidlder Studierendenvertretung odates
Schulelternbeirats dies unter Angabe der Tagesordnung schriftlich beantragen. UnterlagerB& die
ratung sollen den Mitglidern der Konferenz und den sonstigen Teilnahmeberechtigten in der Regel
mit der Einladung Gbermittelt werden.

Vierter Abschnitt
Teilkonferenzen

8§37
Klassenkonferenzen

Klassenkonferenzen finden fur alle Klassen statt, in denen mindestens drei Lehrkrafte unterrichten.
Zur Teilnahme an Klassenkonferenzen verpflichtet sind die iiKidasse unterrichtenden Lehrkréafte

und die in der Klasse regelmafiig tatigen sozialpadagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Klassenleitung beruft bei Bedarf die Klassenkonferenz im Einvernehmen mit der Schudlggterin

dem Schulleiter unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung ein. Die Klassenleitung kann zu einer
Klassenkonferenz einladen, wenn dies die Klassensprecherin oder der Klassensprecher unter Angabe
von triftigen Griinden beantragt. Die Schulleiterin oder Schulleiter kann den Vorsitz Gbernehmen.

Die Klassenkonferenz berat und beschliel3t im Rahmen der ihr dut8B glessisches Schulgesetz
Ubertragenen Aufgaben.

Die Klassenleitung soll auch die Lehrkréafte, sozialpddagogischen Mitarbeiterinnen und sozialpadago-
gischen Mitarbeiter zur Teilnahme an der Klassenkonferenz verpflichten, die die betroffene Schiilerin
oder den betroffenen Schuler vor einem Wechsel der Lelftkder sozialpadagogischen Mitarbeite-

rin oder des sozialpddagogischen Mitarbeiters im laufenden Schuljahr zuletzt unterrichtet haben und
noch der Schule angehoren. Dies gilt auch fir Lehrkrafte, sozialpddagogischen Mitarbeiterinnen und
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sozialpadagogischen Mitarbeiter, die die betroffene Schiulerin oder den betroffenen Sebiigner
Umstufung im Rahmen des Kursunterrichts oder vor einem Wechsel der Lehrkraft bei epochal erteil-
tem Unterricht zuletzt unterrichtet haben, sofern die zu behandelnden Tagesordnungspunkte dies
erfordern. Soweit Schulerinnen und Schuler zeitweilik@wperierenden beruflichen Schulég23c
Abs.3 SatZ des Hessischen Schulgesetzes) oder an Schulen fur Krdrkali§ 3 Sat2 desHessi-
schen Schulgesetzeg)tarrichtet werden, kdnnen an den Klassenkonferenzen auch Lehrkrafte, sozi-
alpadagogischen Mitarbeiterinnen und sozialpadagogischen Mitarbeiter dieser Schulen teilnehmen.
(5) Soweit kein Klassenverband besteht, werden die Aufgaben der Klassenkonferenz von einer Konferenz
des die Schiulerinnen und Schiiler unterrichtenden padagogischen Personals, der Seydesiahr-
gangskonferenz wahrgenommen.
(6) 8828 und 31, 83 Abs2 Sat2 bis 6, 84 Abs5 und 8§36 Abs2 bis 4 gelten entsprechend;7®
Abs.4 Hessisches Schulgesetz bleibt unberihrt.

8§38
Semesterkonferenzen

In den Schulen mit Semestereinteilung sind Semesterkonferenzen einzurichten. Auf sie finden die Vor-
schriften Uber die Klassenkonferenz entsprechend Anwendung.

§39
Schulstufen und Jahrgangskonferenzen

(1) Zur Teilnahme an Schulstufenkonferenzen sind alle in der Schulstufe hauptamtlich, nebenamtlich
oder nebenberuflich tatigen Lehrkréfte, sozialpddagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tech-
nischen und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ausnahme des Schulverwaltungsperso-
nalssowie die Lehrkrafte im Vorbereitungsdienst, zur Teilnahme an Jahrgangskonferenzen alle in die-
semJahrgang hauptamtlich, nebenamtlich oder nebenberuflich tatigen Lehrkrafte, sozialpadagogi-
schenMitarbeiterinnen und Mitarleiter, technischen und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowiedie Lehrkrafte im Vorbereitungsdienst verpflichtet.

(2) DenVaorsitz in der Schulstufenkonferenz fuhrt die Schulstufenleiterin oder der Schulstufepleéger
die Lehrkraft, die diese Aufgabe wahrnimmt. Falls keine Leiterin oder kein Leiter bestellt &iamd
keine Lehrkraft diese Aufgabe wahrnimmt, Gbernimmt eine von der Schulstufenkonferenz gewahlte
Lehrkraft den Vorsitz. Die Jahrgangskonferenz wahlt die Vorsitzende oder den Vorsitzendes fir
laufende Schuljahr. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Vorsitz in der Schulstufenkonferenz
oder der Jahrgngskonferenz ibernehmen.3 Abs3 findet entsprechend Anwendung.

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Schulstufenkonferenz oder der Jahrgangskonferenz beruft
bei Bedarf im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter die Konferenz unter Angabe
von Zeit, Ort und Tagesordnung ein und leitet sie.

(4) Die Schulstufenkonferenz berat und beschliel3t Gber padagogische und organisatorische Angelegen-
heiten der Stufe, die Jahrgangskonferenz iber padagogische und organisatéugpdiegenheiten
des Jahrgangs. Dabei sind die Belange der gesamten Schule und die Zusammenarbeit mit anderen an
der Schule bestehenden Stufen und Schulformen zu wahren und gegebenenfalls Empfeitungen
Rahmen eines Schulverbundes zu beriicksichtigen.

(5) 8828, 31, 32 und 34 AbS.gelten entsprechend.

§40
Schulform und Schulzweigkonferenzen

(1) Sind in einer Schule verschiedene Schulformen organisatorisch verbunden, so sind Konféeenzen
einzelnen Schulformen (Schulformkonferenz) oder Schulzweige (Schulzweigkonferenz) &ilassig.
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diese Konferenzen gelten die Vorschriften tUber die Schulstufenkonferenzen sinngemaf, soweit im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Schulformkonferenzen durfen nur Uber solche Angelegenheiten beraten und beschlie3en, die aus-
schliel3lich fiir die jeweilige Schulform von Bedeutung sind. Die Belange der gesamten Schule und die
Zusammenarbeit mit anderen an der Schule vertretenen Schulformen sind zu wahren. Das Gleiche gilt
fur die Schulzweigkonferenz.

(3) Den Vorsitz in der Schulformkonferenz fuhrt die Schulformleiterin oder der Schulformleiter, in der
Schulzweigkonferenz die Schulzweigleiterin oder der Schulzweigleiter oder die jeweilige Lehrkraft, die
diese Aufgabe wahrnimmt. Falls keine Leiterin und kein Leiter bestellt ist und auch keine Lehrkraft die
jeweilige Aufgabe wahrnimmt, Gbernimmt eine von der jeweiligen Konferenz gewahlte Lehrkraft den
Vorsitz. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Vorsitz tibernehmen.

(4) 8828 und 31, 83 Abs2 Sat2 bis 6, 84 Abs5 und 8§36 Abs2 bis 4 gelten entsprechend.

8§41
Abteilungskonferenzen

(1) In Schulen, die in Abteilungen gegliedert sind, kdnnen Abteilungskonferenzen eingerichtet werden.

(2) Zur Teilnahme verpflichtet sind die in der Abteilung hauptamtlich, nebenamtlich oder nebenberuflich
tatigen Lehrkrafte, sozialpadagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, technischen und sonstigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ausnahme des Sclanvaltungspersonals und die Lehrkréfte
im Vorbereitungsdienst.

(3) Die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter oder die Lehrkraft, die diese Aufgabe wahriieymt,
ruft die Abteilungskonferenz im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter An-
gabe von Zeit, Ort und Tagesordnung ein und leitet sie. Die Schulleiterin oder der Schulleitégrkann
Vorsitz ibernehmen.

(4) Die Abteilungskonferenz berat und entscheidet insbesondere tber:

1. Die Koordination der padagogischen Arbeit in der Abteilung;
2. Grundsatze der Notengebung und der Abschlussprifungen im Rahmen der geltenden Vorschrif-
ten.

(5) 8828 und31, 833 Abs2 Sat2 bis 6, 84 Abs5 und 836 Abs2 bis 4 gelten entsprechend.

842
Fach und Fachbereichskonferenzen

(1) Fach und Fachbereichskonferenzen kdnnen fir die gesamte Schule, einzelne Schulstufemesinzel
Schulzweige oder einzeli@huljahrgange stattfinden.

(2) Den Vorsitz in den Fachbereichskonferenzen fiihrt die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichslei-
ter oder die Lehrkraft, die diese Aufgabe wahrnimmt. Den Vorsitz in den Fachkonferenzen fuhrt eine
von der jeweiligen Konferenz fur die Dauer von drei Jagemihlte hauptamtliche Lehrkraft, For-
derschulen die Stufenleiterin oder der Stufenleiter. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den
Vorsitz Gbernehmen

(3) Zur Teilnahme an den Faaimd Fachbereichskonferenzen sind die Lehrkréfte und die Lehrkrafte im
Vorbereitungsdienst verpflichtet, die in dem entsprechenden Fach oder dem jeweiligen Fachbereich
in der Schule, in der Schulstufe, in dem Schulzweig odenirjalgeiligen Schuljahrgang unterrichten.

An den Konferenzen kdnnen die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Schulzweigleiteriteoder
Schulzweigleiter, die padagogische Leiterin oder der paddagogische Leiter, die Stufenleitedaroder
Stufenleiter, de Studienleiterin oder der Studienleiter, die Abteilungsleiterin oder der Abteilungslei-
ter an beruflichen Schulen oder die Lehrkraft, die die jeweilige Aufgabe wahrnimmt und die Lehr-
kréfte, die die Lehrbefahigung fir das entsprechende Fach besitzen, aovden in Ab2 Sat2
genannten Konferenzen auch die Fachbereichsleiterin oder der Fachbereichsleiter oder die Lehrkraft,
die diese Aufgabe wahrnimmt, beratend teilnehmen. Die zustandigen Ausbildungsleiterinnen oder
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(4)

()

(6)

Ausbildungsleiter und Fachleiterinnen und Fachleiter der Studienseminare kénnen zugezogen wer-
den.

Die Vorsitzenden der Fachbereichad Fachkonferenzen berufen diese bei Bedarf im Einvernehmen
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnuf@geiund
Fachbereichskonferenzen sind innerhalb von zw6lf Unterrichtstagen einzuberufendigeBohullei-

terin oder der Schulleiter oder mindestens ein Viertel der in Bf8atZl Genannten dieschriftlich

unter Angabe der Tagesordnung beantragen. Uber Fachkonferenzen sind die Fachbereichsleiterin
oder der Fachbereichster, bei beruflichen Schulen die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter,
Uiber Konferenzen, die die Oberstufe betreffen, auch die Studienleiterin oder der Studieoigdter

die Lehrkraft, die die jeweilige Aufgabe wahrnimmt, zu informieren.

Die Fachund Fachbereichskonferenzen beraten Uber alle ein Fach, eine Fachrichtung oder einen
Lernbereich betreffenden Angelegenheiten. Sie entscheiden im Rahmen der ihnen dig¢i\Bs1
Hessisches Schulgesetz lbertragenen Aufgaben und der von der @idruGesamtkonferenz be-
schlossenen Grundsatzbie Fachund Fachbereichskonferenzen dienen auch dem Erfahrungsaus-
tausch der im Fach, ein€achrichtung oder einem Lernbereich unterrichtenden Lehrkréafte sowie der
Berichterstattung vorTeilnehmerinnen nd Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen der Lehr-
krafte.

Die 8828 und 31, 83 Abs2 Sat2 bis 6, 84 Abs5 und 836 Abs2 bis 4 gelten entsprechend.

DRITTER TEIL
Schlussvorschriften

§43
Aufhebung von Vorschriften
Die AllgemeineKonferenzordnung vom 22. Juni 1983 (ABI483) wird aufgehoben?)

§ 4455
Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Diese Konferenzordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kreaftritt mit Ablauf des 31. Dezember
2030 aul3er Kratft.

Platz fir eigeneNotizen

55 Satzl dieser Bestimmung betrifft das-KraftTreten der Verordnung in der urspriinglichen Fassung.
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22.4 Pflichtstundenverordnung

Verordnung uber die Pflichtstunden der Lehrkrafte
(Pflichtstundenverordnung) vom 19. Mai 207

81
Wochentliche Pflichtstundenzahl

(1) Die wochentliche Pflichtstundenzahl der Lehrkrafte wird bestirdorch die Art des Einsatzes einer
Lehrkraft nach Ab£ und durch ihr Lebensalter. Ausschlaggebend ist der zeitlich tberwiegende Ein-
satz nach Ab2.

(2) Die wochentliche Pflichtstundenzahl fir Lehrkrafte mit Lehramtsbeféhigung betragt bis zum Ende des
Schulhalbjahres, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird:

1. an Grundschulen und in Grundschulklassen an Schulen, die mit einel

Grundschule verbunden sind 28,5 Stunden,
2. an allgemeinen Schulen, an denen sie im Rahmen des inklusiven Un

richts fir vorbeugende MalRnahmen und inklusive Beschulung zusatz

eingesetzt werden, an Beratungmd Forderzentren, an Forderschulen

und in Forderschulklassembteilungen oderzweigen an allgemeinen

Schulen 27,5 Stunden,
3. an Hauptschulen, Realschulen, Hauptd Realschulen, Mittelstufenscht

len sowie an Haupt Realschulund Mittelstufenschulzweigen kooperati

ver Gesamtschulen, Abendhauptschulen und Abendrealschulen 26,5 Stunden,
4. an Forderstufen und an integrierten Gesamtschulen 25,5 Stunden,
5. anGymnasien, Gymnasialzweigen kooperativer Gesamtschulen, Abe

gymnasien und Hessenkollegs 25.5 Stunden,
6. an beruflichen Schulen 245 Stunden.

(3) Ab dem Schulhalbjahr, das der Vollendung des 60. Lebensjahres folgt, verringert sidktthatli-
che Pflichtstundenzahl nach Algsum eine halbe Pflichtstunde.
(4) Die wochentliche Pflichtstundenzahl fiir Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen betragt bis zum
Ende des Schulhalbjahres, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird,
1. an Grundschulen und in Grundschulklassen an Schulen, die mit einel
Grundschule verbunden sind, 28.5 Stunden,

2. an allgemeinen Schulen, an denen sie im Rahmen des inklusiven Un
richts fur vorbeugende MalRnahmen und inklusive Beschulung zusatz
eingesetzt werden, an Beratungmd Forderzentren, an Forderschulen
und in Forderschulklassefabteilungen oderzweigen an allgemeinen
Schulen 27,5 Stunden.

(5) Die Pflichtstundenzahl nach Satxerringert sich ab dem Schulhalbjahr, das der Vollendung des 60.
Lebensjahres folgt, um eine halbe Pflichtstunde.

(6) Die wochentliche Pflichtstundenzahl fir Lehrkrafte ohne Lehramtsbefahigung betragt eine Pflicht-
stunde mehr als die fur Lehrkréafte mit Lehramtsbefahigung festgelegte wdchentliche Pflichtstunden-
zahl.

(7) Die wochentliche Pflichtstundenzahl der hauptamtlich tatigen Lehrkréafte, Sozialpadagoginnen und
Sozialpadagogen, die schwerbehindert im Sinne d2#Bs.2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch vom 23. Dezember 2016 (BGBI.3234), zuletzt geandert durdBesetz vom 24. Juni 2022
(BGBI. 1 R59) sind, reduziert sich unbeschadet des Aasis zum Ende des Schulhalbjahres, in dem
sie das 60. Lebensjahr vollenden, um eine halbe Pflichtstunde. Die Reduzierung ndchilSatr

56 VERORDNUNG UBER BFEICHTSTUNDEN RERRKRAF{BFLICHTSTUNDENVERORDYIVME®@19.MAI2017(2022).
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1)

)

®3)

(4)

dem Ersten des Monats, in welchem dem Staatlichen Schulamt der Nachweis Uber die Feststellung
der Schwerbehinderung vorgelegt wird, bis zum Ablauf des Monats, in dem die Schwerbehinder-
teneigenschaft endet. 899 Abs1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuelbbunberthrt. Die Lehr-

krafte sowie die Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen sind verpflichtet, Anderungen unverzig-
lich anzuzeigen und auf Verlangen nachzuweisen. Als Nachweis Uber die Feststellung der Schwerbe-
hinderung gilt der Schwerbehindertenauswei

Stichtag fur die Bemessung der wéchentlichen Pflichtstundenzahl ist der Beginn des jeweiligen
Schulhalbjahres, bei einer Einstellung nach diesem Stichtag der Tag der Einstellung.

82
Lebensarbeitszeitkonto

Hauptamtlich tatigen Lehrkraften und Sozialpddagoginnen und Sozialpadagogen werden ab dem 1.
August 2017 0,5 Pflichtstunden pro Kalenderwoche auf einem Lebensarbeitszeitkonto bis zum Ende
des Schulhalbjahres, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden, guigegn. Sat gilt nicht fur
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Eine Gutschrift erfolgt ausschlielich fir die Zeiten, in denen
Besoldung gewahrt wird, mit der Ausnahme, dass fir Zeiten einer Beurlaubung mit Besoldung keine
Zeitgutschrift stattfindetBei auf Krankheit beruhender Unfahigkeit zur Erfullung der Dienstpflichten
sowie bei Abwesenheit vom Dienst wegen Kur oder Heilbehandlung werden ab Beginn der siebten
ununterbrochen aufeinanderfolgenden Krankheitswoche keine Pflichtstunden gutgeschridéen;
gleiche gilt bei einer stufenweisen Wiedereingliederung nacd 8es Fiunften Buches Sozialgesetz-
buch- Gesetzliche Krankenversicherungom 20. Dezember 1988 (BGBI. 2477, 2482), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 16. September 2022 (BGBI468), oder bei einer Diensterleichterung zur
Wiederherstellung der Gesundheit nacii® Fir Teilzeitbeschéftigte erfolgt die Gutschrift anteilig
entsprechend dem bewilligten Beschéaftigungsumfang.
Hauptamtlich tatigen Lehrkraften und Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen werden ab dem
Schulhalbjahr, das der Vollendung des 60. Lebensjahres folgt, auf Antrag 0,5 Pflichtstunden pro Ka-
lenderwoche auf einem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben, wenitis wochentliche Pflicht-
stundenzahl um 0,5 erhdhen. Die Gutschrift erfolgt ab dem Schulhalbjahr, das auf die Antragstellung
folgt. Der Zeitraum fir die zusétzliche Ansparung muss sich auf volle Schulhalbjahre erstrecken. Abs.
Satz2 bis 4 gelten entgechend. Wahrend eines befristeten Arbeitsverhaltnisses kann nicht ange-
spart werden.
Hauptamtlich tatigen schwerbehinderten Lehrkraften und Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen
im Sinne des 8 Abs2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, die keinen Nachteilsausgleiciifach §
erhalten, werden auf Antrag 0,5 Pflichtstunden pro Kalendetveoauf einem Lebensarbeitszeitkonto
gutgeschrieben, wenn sie ihre wochentliche Pflichtstundenzahl um 0,5 erhéhen. Die Gutschrift erfolgt
ab dem Schulhalbjahr, das auf die Antragstellung folgt. Der Zeitraum fir die zusétzliche Ansparung
muss sich auf voll8chulhalbjahre erstrecken. AldsSatZ bis 4 gelten entsprechend. Wahrend eines
befristeten Arbeitsverhaltnisses kann nicht angespart werden.
Fur die nach Ab4 angesparten Pflichtstunden erfolgt in der Regel eine Ermafiigung mittels einer
Anrechnung auf die wéchentliche Pflichtstundenzahl im letzten Schuljahr, auf Antrag im letzten Schul-
halbjahr, unmittelbar vor dem Ruhestand,
1. vor Beginn der Freistellung nacl88b Abs3 Nr.2 des Hessischen Beamtengesetzes vom 11. Ja-
nuar 1989 in der geltenden Fassung vom 13. Dezember 2012 (G&/H!),S.
2. vor Beginn der Freistellung nacl2g& Abs3 Satzl dieser Verordnung,
3. vor Beginn der Freistellung naclL 8\bs.1 oder 82 Abs.2 der Verordnung utber besondere For-
men der Teilzeitbeschaftigung und flexibler Arbeitszeit fur beamtete Lehrkrafte an 6ffentlichen
Schulen von81. Mai 1996 (GVBI. 373), sofern sich der Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand
unmittelbar anschlief3t, oder
4. bei befristet Beschaftigten bis zum Ende des befristeten Arbeitsverhaltnisses.
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Fur den Fall, dass die angesparten Pflichtstunden mindestens der bewilligten persdnlichen wdchent-
lichen Pflichtstundenzahl eines Schulhalbjahres entsprechen, kann auf Antrag fiir die angesparten
Pflichtstunden auch eine Freistellung vom Dienst unter Wedetthrung der Besoldung im letzten
Schulhalbjahr unmittelbar vor dem Ruhestand, vor Beginn der Freistellung @&th&hs3 Nr.2 des
Hessischen Beamtengesetzes vom 11. Januar 1989 in der geltenden Fassung vom 13. Dezember 2012
(GVBI. $22) oder vor Bagn der Freistellung nachZa Abs2 Satzl in Anspruch genommen wer-

den. Bei befristeten Arbeitsverhaltnissen kann statt der ErmaRigung nach 8ath ein finanzieller
Ausgleich fur die angesparten Pflichtstunden vorgesehen werden.

(5) Auf Antrag kann die ErmaRigung mittels einer Anrechnung auf die wdchentliche Pflichtstundenzahl
oder die Freistellung nach Abkganz oder teilweise zu einem friheren Zeitpunkt gewahrt werden,
soweit dringende dienstliche Belange nicht beeintrachtigt veerd

(6) Ist ein vollstandiger Abbau Uber eine ErmafRigung mittels einer Anrechnung auf die woéchentliche
Pflichtstundenzahl oder Freistellung
1. wegen Dienstunfahigkeit mit der Folge der Versetzung in den Ruhestand oder
2. als Folge einer durch arztliches Attest nachgewiesenen Krankheit im ErmaRBiggegBreistel-

lungszeitraum nach Ab4.
nicht maglich, wird bei Lehrkraften und Sozialpddagoginnen und Sozialpadagogen mit aufsteigenden
Gehéltern auf Antrag eine pflichtstundenbezogene Ausgleichszahlung in Héhe des auf eine Pflicht-
stunde entfallenden Anteils der individuellen Besoldung oderktggelts gewéhrt. Dies gilt riickwir-
kend ab dem 1. Februar 2010, soweit die Voraussetzungen nach @aigelegen haben.

(7) Besoldung im Sinne des AbBsSatZl sind das Grundgehalt, die Amtszulagen, der Familienzuschlag
sowie die allgemeine Stellenzulage nach der Vorbemerkungi3\iler Anlage | zum Hessischen Be-
soldungsgesetz. MalRgebend ist die Hohe der Besoldung zum Zéitjmurkntstehung des Anspruchs.

Zur Ermittlung der auf eine Stunde entfallenden Ausgleichszahlung nacé 8a&l ist der Monats-

betrag der individuellen Besoldung durch das 4,348fache der regelméRigen wochentlichen Arbeitszeit
der Beamtin oder des Beasn zu teilen. Der Anspruch entsteht im Fall des AbSatzl Nr.1 mit

dem Tag vor Beginn des Ruhestands, im Fall des6/Amz Nr.2 mit dem letzten Tag der Erkran-
kung. Er wird jeweils mit Beginn des Ruhestands fallig. Abweichend davon wird iresFAbgb

Satz2 der Anspruch zum Beginn des Ubernachsten Kalendermonats nach Eingang des Antrags fallig.

(8) Die Berechnung des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts oder Vergleichsent-
gelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe richtet sich na2h 8es Tarifvertrags fiir den éffentli-
chen Dienst des Landes Hessen vom 1. September 2009.

(9) Nahere Bestimmungen lber das Lebensarbeitszeitkonto trifft das Hessische Kultusministerium.

§2a
Verpflichtendes Arbeitszeitkonto (Vorgriffsstunde)

(1) Soweit Lehrkréafte sowie Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen nach der Verordnung tber ein ver-
pflichtendes Arbeitszeitkonto fir Lehrkrafte und Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen vom 20.
Dezember 2002 (GVBI. |1 20025in der geltenden Fassung vom. Z&ptember 2012 (GVBI.299)
zusatzliche Unterrichtsstunden, sogenannte Vorgriffstunden, erteilt haben, sind diese in der Regel
jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2008/2009 auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt friihestens ab dem
Schuljahr, das auf die Validung des 50. Lebensjahres folgt. Der Ausgleich wird bei der Bemessung
der Altersermafligung nach@®nicht beriicksichtigt.

(2) Auf Antrag kann der Ausgleich der nach Abgusétzlich erteilten Unterrichtsstunden anstelle der
nach Absl vorgesehenen Senkung der wéchentlichen Unterrichtsverpflichtung auch durch Freistel-
lung vom Dienst unter Weitergewahrung der Besoldung fur digeDdes letzten Schulhalbjahres vor
Eintritt in den Ruhestand nach38, 834 oder 835 des Hessischen Beamtengesetzes oder vor Beginn
der Freistellung nach &b Abs3 Nr.2 des Hessischen Beamtengesetzes vom 11. Januar 1989 in der
geltenden Fassung vofr8. Dezember 2012 (GVBI.632) erfolgen. Eine zuvor bewilligte Teilzeitbe-
schéftigung geht fur den Zeitraum der Freistellung vom Dienst unter Weitergewahrung der Besoldung
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nach Sati in eine Vollzeitbeschéftigung tber. Die Freistellung vom Dienst unter Weitergewéahrung
der Besoldung nach Sdlzsetzt die Erteilung einer zusatzlichen Unterrichtsstunde nachlAliser

einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren voraus. Sowwikiaéte bis zum Ende des Schuljahres
2007/2008 noch nicht Uber einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren eine zuséatzliche Unterrichts-
stunde nach Abdl erteilt hatten und auf Antrag tber diesen Zeitpunkt hinaus bis zum Ende des Schul-
halbjahres eine zusatehe Unterrichtsstunde nach Alik.leisten, in welchem der Zeitraum von ins-
gesamt zehn Jahren erreicht wird, gelten fur diese FallelShiz 3 entsprechend mit der Mal3gabe,

dass im Falle von zu viel geleisteten Stunden der Ausgleich nach der Verorbeudegriifinanziellen
Ausgleich von Arbeitszeitguthaben aus einer langfristigen ungleichmafiigen Verteilung der regelmani-
gen Arbeitszeit von Lehrkraften (Arbeitszeitguthatfamsgleichsverordnung) vom 16. Juni 2017 (ABI.
S.318), zuletzt geandert durch Verandng vom 10. November 2021 (ABI1831) erfolgt.

Die Schulaufsichtsbehdrde kann auf Antrag nachtraglich einen Wechsel zwischen der Senkung der
wochentlichen Unterrichtsverpflichtung nach Aksund der Freistellung vom Dienst unter Weiterge-
wahrung der Besoldung nach ABsSatZl zulassen, wenn ein Feslten an der bisher getroffenen
Entscheidung nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Der
Wechsel kann nicht zugelassen werden, wenn der Ausgleich nachh Aber Abs2 SatZl bereits
begonnen hat oder wenn ein Anganach 8 Abs.3 Sats der Verordnung Uber ein verpflichtendes
Arbeitszeitkonto fir Lehrkrafte und Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen vom 20. Dezember
2002 (GVBI. | 2003 3.in der geltenden Fassung vom 27. September 2012 (G\2BR)Shicht frist-
gerecht gestellt wurde.

Zweiter Abschnitt
Anrechnung dienstlicher Tatigkeiten innerhalb der Schule

§3
Allgemeines

Fur die Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters, fur die weiteren Aufgaben der Schulleitung
und fur weitere schulische Aufgaben werden jeder Schule Stundendeputate zur Anrechnung auf die
wochentliche Pflichtstundenzahl zur Verfiigung gestellt.

Die Stundendeputate fir die Aufgaben der Schulleiterinnen und Schulleiter (Leiterdeputat), fir wei-
tere Schulleitungsaufgaben (Leitungsdeputat) und fir weitere schulische Aufgaben (Schuldeputat)
errechnen sich jeweils als Summe aus einem SockeldeputatinatheZusatzdeputat. Das Zusatz-
deputat ergibt sich aus der Multiplikation der Zahl der Schilerinnen und Schuiler mit dem jeweiligen
Anrechnungsfaktor nach der Anlage. Bei Schulen, die sich in der Umwandlung von einer Schulform
in eine andere befinden, wirded Zusatzdeputat durch die Summe der je Schulform zu berechnenden
Deputate bestimmt. Fihrt das Ergebnis der Berechnung nach zu einem Stundenbruchteil, so ist ab
einem Gesamtwert von 0,5 aufzurunden, darunter liegende Stundenbruchteile sind abzurunden. Fir
die Berechnung nach Sdt=sind die Schilerzahlen des jeweils letzten Erhebungsstichtages der allge-
meinen Schulstatistik zugrunde zu legen. Schulen, die als Folge von Schulorganisationsanderungen
neu aufgebaut werden, legen der Berechnung die Schilerzahl&eginn des Schuljahres zugrunde.

Fur Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern und fir weitere Schulleitungsaufgaben kann aus
dem Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung nach MalRgabe deb Abs. 6 ein zuséatzliches Lei-

ter- und Leitungsdeputat generiert werden.

Schulleiterinnen und Schulleiter kénnen Lehrkraften sowie Sozialpadagoginnen und Sozialpadago-
gen besondere auRerunterrichtliche Tatigkeiten sowie in selbststandigen Schulen haéd 8es
Schulgesetzes die nach den8&d Abs2 Nr.2 und 127c¢ Ab® Satr 2 des Schulgesetzes zugelasse-

nen Aufgaben tbertragen und dafir Anrechnungen auf die wochentliche Pflichtstundenzahl aus dem
Leiterdeputat, dem Leitungsdeputat, dem zuséatzlichen Leited Leitungsdeputat nach Alsund

6 oder dem Zuschlag zur Grundumtehtsversorgung gewahren.
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Die Schulleiterin oder der Schulleiter einer selbststandigen Schule, die das Grof3e Schulbudget be-
wirtschaftet (88127c, 127d, 127e des Schulgesetzes) kann den Zuschlag zur Grundunterrichtsversor-
gung ganz oder teilweise auf das zusatzliche L-aited Leitingsdeputat nach Ab&. Ubertragen.

Die Schulleiterin oder der Schulleiter einer Schule, die nicht unter5Afadlt, kann bis zu 20 vom
Hundert des Zuschlags zur Grundunterrichtsversorgung auf das zusétzlicheuraltéeitungsde-

putat nach Abs3 Ubertragen. Im Einvernehmen mit der Geslaomferenz kann sie oder er zusatzlich
zehn vom Hundert des Zuschlags zur Grundunterrichtsversorgung auf das zusatzlichericelter-
tungsdeputat nach AbS Ubertragen. In Schulen, die nicht unter Abgallen, dirfen insgesamt bis

zu 30 vom Hundertek Zuschlags zur Grundunterrichtsversorgung fur Aufgaben von Schulleiterinnen
und Schulleitern und weitere Schulleitungsaufgaben verwendet werden.

Bei einem Unterrichtseinsatz von mindestens acht Wochenstunden in der gymnasialen Oberstufe,
an Abendgymnasien und Hessenkollegs wird eine Wochenstunde auf die wochentlichen Pflichtstun-
den angerechnet. Lehrkrafte, die zeitlich Uberwiegend im Unterrichenflichen Schulen einge-

setzt sind, erhalten keine Anrechnung fiir den Einsatz in der gymnasialen Oberstufe.

Bei einem Unterrichtseinsatz von mindestens acht Unterrichtsstunden nach 20 Uhr oder an Samsta-
gen wird eine Wochenstunde auf die wochentlichen Pflichtstunden angerechnet. Dies gilt auch,
wenn die Voraussetzungen nach Shtamulativ vorliegen.

Teilzeitbeschéftigte Lehrkrafte, deren Einsatz in der gymnasialen Oberstufe, an Abendgymnasien
und Hessenkollegs weniger als acht Wochenstunden betragt, jedoch mindestens dem ihrem prozen-
tualen Beschaftigungsumfang entsprechenden Anteil von acht Wocheaestuentspricht, erhalten

eine Anrechnung auf die wdchentlichen Pflichtstunden. Diese Anrechnung erfolgt in Hohe des ihrem
prozentualen Beschéaftigungsumfangs entsprechenden Anteils einer Wochenstunde. Fiir den Unter-
richt nach 20 Uhr oder an Samstagen gitz3aentsprechend.

(10) Die Anrechnungen nach Abkbis 9 gelten grundsatzlich jeweils fir mindestens ein Schulhalbjahr.

(1)

()

§4
Deputat fiir Schulleiterinnen und Schulleiter

Das Leiterdeputat gibt den Umfang der Leitungszeit der Schulleiterinnen und Schulleiter an. Mit den
restlichen Wochenstunden, bezogen auf die wdchentliche Pflichtstundenzahl rpcar@ilen sie
Unterricht, sofern keine weiteren Anrechnungen erfolgen.
Die Sockeldeputate nach3g8Abs.2 betragen:
1. fir Grundschulen mit oder ohne Forderstufe, Hauptschulen, Realsc
len, Haupt und Realschulen mit und ohne Forderstufe sowie Mistiek
fenschulen 7 Wochenstunden,
2. fur Hauptschulen, Haupund Realschulen mit und ohne Forderstufe
wie Mittelstufenschulen, die mit einer Grundschule verbunden sind, 8 Wochenstunden,
3. fur eigenstandige gymnasiale Oberstufen, Abendgymnasien, Abenc

schulen und Hessenkollegs 9 Wochenstunden,
4. fur Gymnasien 12 Wochenstunden,
5. fur kooperative und integrierte Gesamtschulen 13 Wochenstunden,
6. fur berufliche Schulen
a) mit einer Schilerzahl von bis zu 360 12 Wochenstunden,
b) mit einer Schilerzahl von mehr als 360 19 Wochenstunden,
7. fur Forderschulen
mit Forderschwerpunkt Lernen 7 Wochenstunden,
mit Forderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 7 Wochenstunden,
mit Forderschwerpunkt geistige Entwicklung 9 Wochenstunden,
mit Forderschwerpunkt Sprachheilférderung 7 Wochenstunden,
mit Forderschwerpunkt Hoéren 11 Wochenstunden,

mit Forderschwerpunkt Sehen 11 Wochenstunden,
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mit Férderschwerpunkt kdrperliche und motorische Entwicklung 9 Wochenstunden,

mit Forderschwerpunkt kranke Schilerinnen und Schiiler 9 Wochenstunden.
An allgemeinen Schulen, die mit einer Férderschule verbunden sind oder an denen Forderschulklas-
sen eingerichtet sind, erhoht sich das Sockeldeputat nachlSatz eine Wochenstunde.

(3) Schulleiterinnen oder Schulleiter erhalten, sofern ihre Schule Standort fiir zentralen Unterricht in der
Herkunftssprache ist, zusatzliche Anrechnungen auf ihre wochentlichen Pflichtstunden fir von ande-
ren Schulen kommende Schilerinnen und Schiller. Digztigsé& Anrechnung nach Sdtbetragt bei
einer Schilerzahl zu Beginn des Schuljahres von

51 bis 200 2 Wochenstunden,
201 bis 350 4 Wochenstunden,
(1) mehr als 350 (2) 6 Wochenstunden.

(3) An sonderpadagogischen Beratungad Foérderzentren erhdht sich dasiterdeputat um einen So-
ckel von zwei Wochenstunden und um ein Zusatzdeputat. Das Zusatzdeputat ergibt sich aus der Mul-
tiplikation der Schilerzahl der durch das Beratungsd Forderzentrum geférderten Schilerinnen
und Schuler mit dem AnrechnungsfaktorchaAbschnitt Il der Anlage.

(4) Das Leiterdeputat von Schulleiterinnen und Schulleitern von Grundschulen mit Férderstufe oder mit
Hauptschule oder mit Haupund Realschule sowie von Hauptschulen, Realschulen, verbundenen
Haupt und Realschulen, Mittelstufenschulen mit und ohne Foérddestund von Gymnasien ohne
Gymnasiale Oberstufe erhoht sich bei einer Schilerzahl unter 500 Schulerinnen und Schulern zusatz-
lich um eine Wochenstunde fir die Leitung der Schule.

(5) An Verbundschulen erhdht sich das Leiterdeputat flr jeden weiteren genehmigten Standort um drei
Wochenstunden.

(6) Bei Erkrankung, Beurlaubung oder voriibergehender Nichtbesetzung der Stelle der Schulleiterin oder
des Schulleiters Uber einen Zeitraum von mehr als vier Wochen geht die Anrechnung auf die Standige
Vertreterin oder den Standigen Vertreter oder auf die Lefiftkiiber, die mit der stellvertretenden
Wahrnehmung der Dienstgeschéfte beauftragt ist.

85
Deputate fur weitere Schulleitungsaufgaben (Leitungsdeputat)

(1) Das Leitungsdeputat umfasst die Anrechnungen fiir weitere Schulleitungsaufgaben.
(2) Die Sockeldeputate nact88bs.2 werden wie folgt festgelegt:
1. fur Grundschulen ohne Férderstufe, Hauptschulen, Realschulen, H.
und Realschulen mit und ohne Forderstufe sowie Mittelstufenschul¢4 Wochenstunden,
2. fir Grundschulen mit Férderstufe und fir Hauptschulen, Hauptl Re-
alschulen mit und ohne Forderstufe, sowie Mittelstufenschulen, die
einer Grundschule verbunden sind,
3. fir Gymnasien

5 Wochenstunden,
6 Wochenstunden,

4. flr eigenstandige gymnasiale Oberstufen, Abendgymnasien, Abenc

schulen und Hessenkollegs 5 Wochenstunden,
5. fur kooperative und integrierte Gesamtschulen 7 Wochenstunden,
6. fur berufliche Schulen 17 Wochenstunden,
7. fir Forderschulen

mit FOrderschwerpunkt Lernen

mit Forderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

mit Forderschwerpunkt geistige Entwicklung

mit Forderschwerpunkt Sprachheilférderung

mit Forderschwerpunkt Horen

mit Férderschwerpunkt Sehen

mit Forderschwerpunkt kdrperliche und motorische Entwicklung
mit Forderschwerpunkt kranke Schulerinnen und Schiiler

4 Wochenstunden,
4 Wochenstunden,
4 Wochenstunden,
4 Wochenstunden,
6 Wochenstunden,
6 Wochenstunden,
4 Wochenstunden,
4 Wochenstunden.
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Fir Leitungsaufgaben an allen allgemeinen Schulen, die mit einer Forderschule verbunden sind oder an
denen Forderschulklassen eingerichtet sind, erhoht sich das Sockeldeputat nathuBa¢&ine Wochen-
stunde.

(3) Ansonderpadagogischen Beratungsd Férderzentren erhéht sich das Leitungsdeputat um einen
Sockel von einer Wochenstunde und um ein Zusatzdeputat. Das Zusatzdeputat ergibt sich aus der Multi-
plikation der Schilerzahl der durch das Beratungsl Forderzentrm geférderten Schilerinnen und
Schiler mit dem Anrechnungsfaktor nach Abschnitt Il der Anlage.

(4) Bei Erkrankung, Beurlaubung der Funktionsstelleninhaber oder bei voribergehender Nichtbesetzung
einer Funktionsstelle Uber einen Zeitraum von mehr als vier Wochen geht die Anrechnung auf die Lehr-
kraft Uber, die vertretungsweise mit der Wahrnehmung &eenstgeschafte beauftragt ist.

86
Schuldeputat

(1) Das Schuldeputat wird fur besondere dienstliche Tatigkeiten und zum Ausgleich besamtierer
richtlicher Belastungen einzelner Lehrkréafte oder Sozialpddagoginnen und Sozialpddagogen gewahrt.
(2) Die Sockeldeputate nact8&bs.2 werden wie folgt festgelegt:
1. fUr Grundschulen 1 Wochenstunde,
2. fur Hauptschulen, Realschulen, verbundene Hauptl Realschulen,
Mittelstufenschulen und mit diesen verbundene Schulen sowie fir

Grundschulen mit Férderstufe 3 Wochenstunden,
3. fur Gymnasien 4 Wochenstunden,
4. fir eigenstandige gymnasiale Oberstufen, Abendgymnasien und He

kollegs 7 Wochenstunden,
5. fur kooperative und integrierte Gesamtschulen 8 Wochenstunden,
6. fir berufliche Schulen 7 Wochenstunden,
7. fir Forderschulen 1 Wochenstunde.

An Hauptschulen, Realschulen, verbundenen Haumpd RealschuleMittelstufenschulen sowie
Gesamtschulen, die jeweils mit einer Grundschule (Grundstufe) verbunden sind, sowie an allen all-
gemeinen Schulen, die mit einer Férderschule verbunden sind oder an denen Forderschulklassen
eingerichtet sind, erhéht sich das Sodegutat nach Satz um eine Wochenstunde.

(3) Forderstufen erhalten einen Zuschlag, der sich aus der Multiplikation der Zahl der Schiilerinnen und
Schiler mit den entsprechenden Anrechnungsfaktoren nach Abschnitt Il der Anlage ergibt.

(4) Fur die Verteilung des Schuldeputats legt die Schulleiterin oder der Schulleiter der Gesamtkonferenz
einen Vorschlag vor. Kann zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter und der Gesamtkonfe-
renz keine Einigung uber die Verteilung erzielt werden, seah@idet die Gesamtkonferenz tber
die Verteilung der Halfte der Wochenstunden; die Verteilung der anderen Halfte obliegt der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter. Konferenzbeschliisse zur Verteilung des Schuldeputats miissen spates-
tens bis zum Ende eines Sghhtes fir das jeweils folgende Schuljahr vorliegen, bei zum Schuljah-
resbeginn neu errichteten Schulen bis zwei Wochen nach Unterrichtsbeginn. Liegt bis zum maf3gebli-
chen Zeitpunkt nach SalRzkein Beschluss der Gesamtkonferenz vor, nimmt die Schulleitgein
der Schulleiter die Verteilung vor.

(5) Eine Anrechnung kann durch ganze und halbe Wochenstunden gewahrt werden. Eine gleichmafiige
Verteilung auf alle Lehrkrafte einer Schule unter Verstol3 gegen die Zweckbestimmung nakch Abs.
ist unzuléssig.

(6) Fur die Tatigkeit als Verbindungslehrerin odehrer innerhalb einer Schule wird mindestens eine
Wochenstunde aus dem Schuldeputat auf die Pflichtstundenzahl angerechnet.

(7) Fur die Tatigkeit als Beratungslehrerin odehrer fur Suchtpréavention wird in der Sekundarstufe |
mindestens eine Stunde aus dem Schuldeputat auf die Pflichtstundenzahl angerechngtgiBatz
nicht fur Lehrkrafte an Forderschulen.
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(8) Ubt eine Lehrkraft der Schule die Aufgabe des oder der Datenschutzbeauftragen nicht im Rahmen
einer Beforderungsstelle aus, so ist ihr fir den damit verbundenen zeitlichen Aufwand eine ange-
messene Anrechnung aus dem Schuldeputat zu gewahren.

Dritter Abschnitt
Anrechnung dienstlicher Tatigkeiten aufRerhalb der Schule

87
Weitere Planstellenzuordnungen

(1) Fur dienstliche Tatigkeiten, die nicht ausschlieRlich fir die eigene Schule erbracht werden, werden
Anrechnungen auf die Pflichtstundenzahl entsprechend Art und Umfang der Téatigkeit Gber weitere
Planstellenzuordnungen vorgenommen. Dienstliche Tatigkeitetn isatd sind insbesondere Tatig-
keiten in Projekten und schulubergreifende Malinahmen sowie die Tatigkeiten von Beraterinnen und
Beratern sowie Schulsportkoordinatorinnen wkgordinatoren.

(2) Die Teilnahme an Weiterbildungsmalnahmen, die auf den Erwerb einer zusattlatmefahigung
oder eines zusatzlichen Lehramtes mit vom Kultusministerium definierten Mangelfachern zielen, fur
die ein besonderes dienstliches Interesse besteht, kann vom Kultusministerium auf die wochentliche
Pflichtstundenzahl angerechnet werden.

(3) Fur die Tatigkeit als Kreisder Stadtverbindungslehrerin oddehrer werden zwei Wochenstunden
auf die wochentliche Pflichtstundenzahl angerechnet. Dies gilt auch, wenn die Aufgaben zweier oder
mehrerer Kreisoder Stadtverbindungslehrerinnen odedehrer von einer Person wahrgenommen
werden.

(4) Fur die Tatigkeit im Landesbeirat der Schilervertretung werden der oder dem Vorsitzenden und den
Ubrigen Mitgliedern insgesamt bis zu 24 Wochenstunden auf die wdchentliche Pflichtstundenzahl an-
gerechnet.

(5) Fur die Leitung eines Medienzentrums werden auf die wdchentliche Pflichtstundenzahl angerechnet:

bei einer zu betreuenden Wohnbevolkerung

bis zu 600 Einwohnerinnen und Einwohnern 10 Wochenstunden,
von 60001 bis 10@00 Einwohnerinnen und Einwohnern 12Wochenstunden,
von 100001 bis 15M00 Einwohnerinnen und Einwohnern 14 Wochenstunden,
von 150001 bis 20M00 Einwohnerinnen und Einwohnern 16 Wochenstunden,
von 200001 bis 25@00 Einwohnerinnen und Einwohnern 18 Wochenstunden,
von 250001 bis 50@00 Einwohnerinnen und Einwohnern 20 Wochenstunden,
von Uber 50000 Einwohnerinnen und Einwohnern 26 Wochenstunden.

(6) Fur die Tatigkeit als Leiterin oder Leiter eines Schilerheimes werden auf die wocherliichistun-
denzahl angerechnet:

bei einer Schulerzahl von 1 bis 30 5 Wochenstunden,
bei einer Schulerzahl von 31 bis 60 7 Wochenstunden,
bei einer Schulerzahl von 61 bis 90 8 Wochenstunden,
bei einer Schilerzahl von 91 bis 120 10Wochenstunden,
bei einer Schuilerzahl von Uber 120 11 Wochenstunden.

Stichtag fur die Berechnung nach Shigt der Beginn des Schuljahres.



142 Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord

88
Unterrichtseinsatz an mehreren Schulen

(1) Lehrkraften, die an mehreren Schulen eingesetzt sind, dieddadurch bedingte zuséatzliche Belas-
tung, insbesondere Wegezeiten und Teilnahme an Konferenzen, mit einer Wochenstunde auf die
Pflichtstundenzahl angerechnet, wenn
1. ein Einsatz an Schulen, die mindestens fiinf bis zehn Kilometer voneinander entfernt sind, an min-
destens drei Wochentagen oder

2. ein Einsatz an Schulen, die zwischen zehn und flinfzehn Kilometer voneinander entfernt sind, an
mindestens zwei Wochentagen

erfolgt.

(2) Zwei Wochenstunden werden angerechnet, wenn eine Lehrkraft

1. an mindestens dreiVochentagen an Schulen, die zwischen zehn und fiinfzehn Kilometer vonei-
nander entfernt sind, oder

2. an mindestens zwei Wochentagen an Schulen, die mehr als fiinfzehn Kilometer voneinander ent-
fernt sind,

eingesetzt ist.

(3) Abs.1 und 2 gelten sinngemaf auch fur den Einsatz an Schulen, die in raumlich entfernten Geb&auden
untergebracht sind.

§8a
Einsatz im Ganztagsangebot

(1) Auf die Pflichtstundenzahl der Lehrkrafte werden diejenigen Téatigkeiten im Rahmen eines Ganz-
tagsangebotes angerechnet, die sie inhaltlich-waler nachbereiten missen. Dazu zéhlen insbeson-
dere Forderangebote, qualifizierte Hausaufgabenhilfe und Arbeitegesuhaften. Die Lehrkrafte und
das weitere padagogisch tatige Personal sind verpflichtet, sie in der tblichen Form zu dokumentieren.

(2) Andere padagogische Tatigkeiten im Rahmen eines Ganztagsangebotes gelten als betreuende Auf-
sicht; diese wird zur Halfte auf die Pflichtstunden der Lehrkraft angerechnet und muss inhaltlich nicht
dokumentiert werden.

(3) Abs.1 und 2 gelten nicht fiir Schulen mit Férderschwerpunkt geistige Entwicklung und korperliche
und motorische Entwicklung.

Vierter Abschnitt
Anrechnungen aus personlichen Grinde

§9
Anrechnungen aus Altersgriinden

(1) Lehrkrafte sowie Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen, die vor Anrechnulitedarmalii-
gung mehr als die Halfte der sich auk &rgebenden Pflichtstundenzahl tatséchlich unterrichten, er-
halten von dem auf die Vollendung des 55. Lebensjahres folgenden Schuljahr an eine Anrechnung auf
die wochentlichen Pflichtstunden. Die Anrecligubetréagt bei einer Unterrichtstatigkeit von mehr als
drei Vierteln der jeweiligen wochentlichen Pflichtstundenzahl eine Wochenstunde, ansonsten eine
halbe Wochenstunde.

(2) Lehrkrafte sowie Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen, die vor Anrechnukitedsrmalii-
gung mehr als die Halfte der sich aus &rgebenden Pflichtstundenzahl tatsachlich unterrichten, er-
halten von dem auf die Vollendung des 60. Lebensjahres folgenden Schuljahr an eine Anrechnung auf
die wochentlichen Pflichtstunden. Die Anreciigubetrgt bei einer Unterrichtstatigkeit von mehr als
drei Vierteln der jeweiligen wochentlichen Pflichtstundenzahl zwei Wochenstunden, ansonsten eine
Wochenstunde.
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(3) Bei Lehrkraften sowie Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen, die schwerbehindert im Sinne des
82 Abs2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, tritt an die Stelle der Aafdstgesetzten
wochentlichen Pflichtstundenzahl als Bemessungsgrundlageadie 810 erméaRigte Pflichtstunden-
zahl.

(4) Stichtag fur die Berechnung ist der Beginn des Schuljahres. Die Anrechnung wird fiir ein Schuljahr
gewahrt.

§10
Nachteilsausgleich fir schwerbehinderte Beschatftigte

(1) Farim Sinne desZAbs2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch schwerbehinderte Lehrkrafte sowie
Sozialpadagoginnen und Sozialpaddagogen werden zuséatzlich zur Reduzierund. Wea6gbei ei-
nem Grad der Behinderung von mindestens 50 zwei Wochensturmé@mmindestens 70 drei Wo-
chenstunden und bei mindestens 90 vier Wochenstunden auf die wochentliche Pflichtstundenzahl
angerechnet.

(2) Uber die Anrechnung nach Aldshinaus kann das Staatliche Schulamt auf Antrag in besonderen Fal-
len eine zusatzliche Anrechnung auf die wochentliche Pflichtstundenzahl gewéahren. Die zusétzliche
Anrechnung darf drei Wochenstunden und zusammen mit der Angadpnach Absl finf Wochen-
stunden bei einem Grad der Behinderung unter 90 nicht Ubersteigen. Bei einem Grad der Behinderung
von mindestens 90 darf die zusétzliche Anrechnung zusammen mit der Anrechnung nackeths.
Wochenstunden nicht Gibersteigenoieiner Entscheidung nach Satist ein amtsarztliches Gutach-
ten einzuholen. Die zusatzliche Anrechnung nach Bailt ab dem Ersten des Monats, in welchem
das amtsarztliche Gutachten erstellt worden ist.

(3) Abweichend von Ab4. und 2 erfolgt bei teilzeitbeschaftigten Lehrkraften sowie Sozialpadagoginnen
und Sozialpadagogen, die schwerbehindert im Sinne @Als2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch sind und einen Beschéaftigungsumfang von weniger aleri3-undert haben, unbeschadet des
8 1 Abs6 eine zusatzliche Anrechnung auf die wochentliche Pflichtstundenzahl. Die Anrechnung nach
Satzl betragt bei einem Grad der Behinderung von
mindestens 50 eine Wochenstunde,
mindestens 70 eineinhalb Wochenstunden,
mindestens 90 zwei Wochenstunden.

(4) Uber die Anrechnung nach Alshinaus kann das Staatliche Schulamt auf Antrag in besonderen Fal-
len eine zusatzliche Anrechnung auf die wochentliche Pflichtstundenzahl gewahren. Die zusétzliche
Anrechnung darf zwei Wochenstunden und zusammen mit der Anteehnach Abs3 drei Wochen-
stunden bei einem Grad der Behinderung unter 90 nicht Ubersteigen. Bei einem Grad der Behinderung
von mindestens 90 darf die zusétzliche Anrechnung zusammen mit der Anrechnung nagiidbs.
Wochenstunden nicht Ubersteigen. Meiner Entscheidung nach Satist ein amtsarztliches Gutach-
ten einzuholen.

(5) Abs.1 und 3 gelten entsprechend fur Lehrkrafte sowie Sozialpddagoginnen und Sozialpadagogen, die
begrenzt dienstfahig im Sinne de&8des Beamtenstatusgesetzes und schwerbehindert im Sinne des
§ 2 Abs2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind.

(6) Die Anrechnung nach Alk.gilt ab dem Ersten des Monats, in welchem dem Staatlichen Schulamt
der Nachweis Uber die Feststellung der Schwerbehinderung vorgelegt wird, bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem die Schwerbehinderteneigenschaft endd98 Abs1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch bleibt unberuhrt. Die Lehrkréfte sowie die Sozialpadagoginnen und Sozialp&ddagogen sind ver-
pflichtet, Anderungen unverziiglich anzuzeigen und auf Verlangen nachzuweisen. Als Nachweis tiber
die Feststellung der Schwerbehindagugilt der Schwerbehindertenausweis.

(7) 89 Abs3 bleibt unberiihrt.
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§11
Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit

(1) Lehrkraften sowie Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen kawherierherstellung der Gesund-
heit vom Staatlichen Schulamt auf Antrag vorubergehend eine Anrechnung auf die wdchentlichen
Pflichtstunden bewilligt werden, wenn die Notwendigkeit dieser Diensterleichterung durch Vorlage
eines arztlichen, auf Verlangen dead&tichen Schulamtes eines vom arztlichen Dienst der Hessischen
Amter fir Versorgung und Soziales erstellten Zeugnisses oder einesocal@ts/ertrauensarztlichen
Zeugnisses nachgewiesen wird. Das arztliche Zeugnis muss eine Empfehlung tGber den Umfang und
die Dauer der tatsachlich zu leistenden wdchentlichen Pflichtstundenzahl oder der Anrechnung ent-
halten. Die Anrechnungen sind zu befristen.

(2) Lehrkrafte sowie Sozialpddagoginnen und Sozialpadagogen mit einer Anrechnung nékclsiadbs.
verpflichtet, jede Anderung des Gesundheitszustandes oder der dienstlichen Voraussetzungen dem
Staatlichen Schulamt zu melden.

(3) Das Staatliche Schulamt kann die Entscheidung nacHL Adderzeit &ndern oder aufheben.

Funfter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§12
Aufhebung von Vorschriften

Die Verordnung uber die Pflichtstunden der Lehrkréfte vom 25. Juni 2012 (8B2)Sgeandert durch
Verordnung vom 19. Marz 2013 (ABI232), wird aufgehoben.

813
Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft.
(2) Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2029 aulRer Kraft.

Anlage

Anlage

Festlegung der Anrechnungsfaktoren zur Berechnung des 4.eiter Leitungaund des Schuldeputaty
l. Zu 83 Abs2

Die Anrechnungsfaktoren werden wie fofgstgelegt:

Wochenstundenanteil je Schulerin oder Schiler fiur d
Leiterdeputat Leitungsdeputat | Schuldeputat
1. fur Grundschulen 0,0202 0,0147 0,0075
2. fur Grundschulen mit Forderstufe, fur
Hauptschulen, Realschulen, Haupnd
Realschulen, Mittelstufenschulen unc
mit diesen verbundene Schulen 0,0153 0,0147 0,0062
3. a)fir Gymnasien
- fir die Schilerinnen und Schuler

der Sekundarstufe | 0,0094 0,0093 0,0057
- fur die Schilerinnen und Schiler
der Sekundarstufe I 0,0094 0,02 0,0337

b) fir selbstdndige Gymnasiale Ober;
stufen 0,0209 0,02 0,0337
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Wochenstundenanteil je Schulerin oder Schiler fur d
Leiterdeputat Leitungsdeputat | Schuldeputat
4. Abendgymnasien, Abendrealschulen
und Hessenkollegs 0,0217 0,0109 0,0337
5. fir kooperative Gesamtschulen
- fur die Schilerinnen und Schiler
der Klassenstufe-4 0,0085 0,0107 0,0128
- fdr die Schilerinnen und Schiler
der Klassenstufe-%0 0,0085 0,0129 0,0128
- fdr die Schilerinnen und Schiler
der Sekundarstufe Il 0,0085 0,027 0,0337
6. fur integrierte Gesamtschulen
- fur die Schilerinnen und Schiler
der Klassenstufe-4 0,007 0,0099 0,0148
- fur die Schilerinnen und Schuler
der Klassenstufe-20 0,007 0,0121 0,0148
- fur die Schulerinnen und Schiuler
der Sekundarstufe Il 0,007 0,029 0,0337
7. fur berufliche Schulen
- Teilzeitschuler 0,002 0,0043 0,0097
- Vollzeitschiler (ohne Schiler deg
Beruflichen Gymnasiums) 0,002 0,0108 0,0097
- Schuler des Beruflichen Gymnas
ums 0,002 0,0148 0,0337
8. Forderschulen
Schule mit Férderschwerpunkt Lerneg 0,0339 0,0202 0,0193
Schule mit Férderschwerpunkt emoti
nale und soziale Entwicklung 0,0339 0,0202 0,0193
Schule mit Férderschwerpunkt geistif
Entwicklung 0,1172 0,0632 0,0420
Schule mit Forderschwerpunkt Sprac
heilférderung 0,0339 0,0202 0,0193
Schule mit Férderschwerpunkt Horer| 0,0479 0,0285 0,0245
Schule mit Férderschwerpunkt Sehel
- Sehbehinderte 0,042 0,0256 0,0181
- Blinde 0,0945 0,0518 0,0311
Schule mit Férderschwerpunkt kdrpe
che und motorische Entwicklung 0,1259 0,0650 0,0385
Schule mit Foérderschwerpunkt krank
Schulerinnen und Schiler 0,098 0,0536 0,0356
Il. Zu & Abs.3

Der Anrechnungsfaktor fur die Berechnung des Zuschlags zum Schuldeputat betragt fur die F6
0,0123 Wochenstunden je Schilerin oder Schiler.

Ill. Zu &4 Abs4 und 85 Abs.3

Der Anrechnungsfaktor fur die Berechnung deschlags zum Schulleiterdeputat an sonderpadag
schen Beratungaind Forderzentren (BFZ) betragt 0,0254 Wochenstunden je Schillerin oder Sc

Der Anrechnungsfaktor fur die Berechnung des Zuschlags zum Schulleitungsdeputat an Forde
mit sonderpédagogischen Beratungsid Forderzentren betragt 0,0110 Wochenstunden je Schl
oder Schiiler.
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V. Zu 8 Abs2

Bestehen an einer Forderschule mehrere Forderschwerpunkte, so wird das Sockeldeputat als N
wert aus derSockeldeputaten der verschiedenen Forderschwerpunkte berechnet. Die Zusatzde
nach 84 Abs2 ergeben sich als Summe der durch Multiplikation der Zahl der Schilerinnen und
der einzelnen Forderschwerpunkte mit den jeweiligen Anrechnungsfakipeamonnenen Teilergeb-
nisse. 8 Abs2 gilt entsprechend.

Platz fur eigene Notizen
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22.5 SchulklassengréfZenverordnung (SchulKlassGrV)

Verordnung uber die Festlegung der Anzahl und der Gréf3e der Klassen,
Gruppen und Kurse in allen Schulformen
(KlassengroRenverordnungchulKlassGrv)
vom 17. Februar 2023

Gesamtausgabe in der Gultigkeit vom 16.03.2023 bis 31.12.2030
Stand:Letzte beriicksichtigte Anderung: Berichtigung ABI. 20281 8.

Eingangsformel

Aufgrund des §44a Abs5 in Verbindung mit 885 Absl und 5 des Hessischen Schulgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017 (GMBD)Szuletzt geandert durch Gesetz vom 7.
Dezember 2022 (GVBI.734), verordnet der Kultusministerach Beteiligung des Landeselternbeirates
gemaf 8119 Absl dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen:

§1
Schulerhdchstund Schiulermindestzahlen; Klassenbildung

(1) Fur die Festlegung der GroR3e der Klassen, Gruppen und éneseSchule werden folgende Schiuler-
hochst und Schilermindestzahlen festgelegt:

Schulform/Organisationsform Schdler- Schiler-
mindest- | hdchstzah-

zahlen len
Vorklasse an Grundschulen 10 20
Eingangsstufe/Grundschule/Gruppe des flexikamulanfangs 13 25
Forderstufe 14 27
Hauptschule/Hauptschulzweig an kooperativen Gesamtschulen 13 25
Lerngruppen mit erh6htem Praxisbezug an Hauptschulen, verbundeng
Haupt und Realschulen, integrierten Gesamtschulen und kooperatde 10 16
samtschulen
Realschule/Realschulzweig an kooperativen Gesamtschulen 16 30
Gymnasium (Jahrgangsstufen 5 bis 10)/Gymnasialzweig an kooperatiy 16 30
Gesamtschulen
Integrierte Gesamtschule 14 27
Jahrgangsstufen mBinnendifferenzierung an integrierten Gesamtschul, 14 25
Mittelstufenschule/Mittelstufenschulzweig an kooperativen Gesamtsch

14 27

(Aufbaustufe)
Mittelstufenschule/Mittelstufenschulzweig an kooperativen Gesamtsch
Praxisorientierter Bildungsgang 10 20
Mittelstufenschule/Mittelstufenschulzweig an kooperativen Gesamtsch
Mittlerer Bildungsgang 14 27
Fachoberschule und Fachschule 14 28
Berufsschule
- Jahrgangsstufe 10 12 30
- Jahrgangsstufe 11 9 30

57 HEssISCHEBLTUSMINISTERIYR025):»Verordnung tber die Festlegung der Anzahl und der GréRe der Klassen, Gruppen und Kurse
in allen Schulformen (KlassengréRenverordriBchulKlassGrV) vom 17. Februar 2023«
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Schulform/Organisationsform Schuler- | Schiler-
mindest- | hochstzah-
zahlen len

- Jahrgangsstufe 12 8 30

- Jahrgangsstufe 13 5 30

Berufsfachschule (zweijahrig zum mittleren Abschluss/zweijéhrig nach

lerem Abschluss) 15 30
Berufsfachschule zum Ubergang in Ausbildung

- Jahrgangsstufe 10 8 16
- Jahrgangsstufe 11 10 25
Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr 12 30
Bildungsgange zur Berufsvorbereitung 8 16
Sonderklassen fiir Helferberufe an beruflichen Schulen (Jahrgangsstu 3 16
bis 12)

Sonderklassen fir Helferberufe heruflichen Schulen (Jahrgangsstufe 1 5 16
Staatliche Berufsschulen an den Berufshildungswerken

- Berufsschule 5 12
- Sonderklassen 4 8
- Bildungsgénge zur Berufsvorbereitung 4 8
Beschulung in dedustizvollzugsanstalten:

- Berufsschule 5 8
- Bildungsgénge zur Berufsvorbereitung 5 8
Abendhaupt und Abendrealschule 13 25
Bildungsgange zur Berufsvorbereitung Teilzeit (in Kooperation mit den 4 8

rufsbildungsbereich der Werkstatten fiehinderte Menschen)

Bildungsgange zur Berufsvorbereitung (Bildungsgang fur Schilerinner
Schiler mit dem Férderschwerpunkt geistige Entwicklung [GE] aus de 4 8
klusiven Beschulung)

Forderschulen:
Schule mit denfFérderschwerpunkt
- Sprachheilférderung 6 12

- emotionale und soziale Entwicklung 8 16
- korperliche und motorische Entwicklung 4 8
- Sehen:

* fur sehbehinderte Schilerinnen und Schiler 6 12
* fur blinde Schulerinnen und Schiiler 5 10
- Hoéren 5 10
- kranke Schuilerinnen und Schuler 4 8
- Lernen 8 16
- geistige Entwicklung 4 8
Vorklassen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetz

an einer Schule mit dem Forderschwerpunkt

- emotionale und sozialEntwicklung 6 12
- Sprachheilférderung

- Sehen:

* fir sehbehinderte Schulerinnen und Schiler
* fir blinde Schulerinnen und Schiiler
- Hoéren 4 8
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Schulform/Organisationsform Schuler- Schiler-

mindest- | hdchstzah-
zahlen len

Lerngruppen fur die verschiedenen Religionsunterrichte (gilt nur, wenr entspre-
Klassenmindestgré3e der jeweiligen Schulform nicht geringer als 8 ist; 8 chend der
sonsten gilt die entsprechende Klassenmindestgrof3e) Schulform

Lerngruppen flr den Ethikunterricht entspre-
8 chend der
Schulform

(2) Die Schulen kénnen ilRahmen der ihnen zugewiesenen Wochenstunden und nach Maf3gabe ihrer
schulischen Konzeption von den Schilerhtéchstzahlen nach S8atzeichen. Die Regelungen der Ver-
ordnung tber Unterricht, Erziehung und sonderpadagogische Férderung von Schilerinnen und Schi-
lern mit Beeintrachtigungen oder Behinderungen (VOSB) vom 15. Mai 2012 (&®]),Suletzt ge-
andert durch Gesetz vom 18. Mérz 2021 (GVBI66), in der jeweils geltenden Fassung bleiben un-
berihrt. (2) Klassen, Gruppen und Kurse sollen so gebildetenedhss die Fortfihrung im darauf-
folgenden Schuljahr nach Moglichkeit gesichert ist.

(3) Die Eltern sind darauf hinzuweisen, dass sie die Absicht zum Besuch der Vorklasse, zum Wechsel an
eine andere Schule oder zum freiwilligen Rucktritt ihrer Kinder moglichst friihzeitig bekanntzugeben
haben.

§2
Sonderregelungen

(1) Sofern Schulen gemal den Vorgaben des Schultragers im Schulentwicklungsplan einer Begrenzung
ihrer Zugigkeit unterliegen, durfen die Schilerhéchstzahlen naclAlgs.l nur in begrindeteus-
nahmefallen und im Einvernehmen mit dem zustandigen Staatlichen Schulamt Uberschritten werden.
Zugewiesen werden in diesem Fall zusatzliche Lehrerstunden. Fir die Anzahl der Schilerinnen und
Schiiler, die tber die durch die festgelegte Ziigigkeit vorgageBchilerhdchstzahl hinausgeht, wird
eine Sonderzuweisung von je einer Wochenstunde gewabhrt.

(2) Gruppen kénnen jahrgangsubergreifend und schulzweigiibergreifend zusammengefasst werden. Fir
die schulzweigibergreifende Klasse einer verbundenen HangtRealschule sowie einer schulform-
bezogenen (kooperativen) Gesamtschule, die sich n&3b8\bs3 und nach 86 Absl des Hessi-
schen Schulgesetzes ergibt, gilt die Mindestzahl 13 und die Hochstzahl 25

(3) Soweit im Unterricht besondere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten sind, ist die Gruppenbildung
nach den Vorgaben der Verordnung tber die Aufsicht der Schilerinnen und Schiler vom 11. Dezem-
ber 2013 (ABI. 2014 3), zuletzt geandert durch Gesetz vom 18.r#2021 (GVBI. $66), in der
jeweils geltenden Fassung vorzunehmen.

(4) Bei herkunftssprachlichem Unterricht liegt die Schilermindestzahl bei 10 und die Schilerhéchstzanhl
bei 25. Die KursgroRe kann von den Mindestwerten abweichen, wenn auf andere Weise ein wohnor-
tnahes Angebot nicht moglich ist.

(5) Die Kurshildung in der gymnasialen Oberstufe richtet sich n&hAs.3 des Schulgesetzes in der
jeweils geltenden Fassung sowie nadhAbs4 bis 6 der Oberstuferund Abiturverordnung (OAVO)
vom 20. Juli 2009 (ABI.408), zuletzt geandert durch &etz vom 18. Mérz 2021 (GVBI166) in der
jeweils geltenden Fassung.

(6) Der Unterricht an der Schule fur Kranke findet als EinPartner oder Gruppenunterricht (vorwie-
gend jahrgangsund schulformiibergreifend) im Rahmen der in der Regel nach Betten erfolgenden
Zuweisung statt.
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83
Information des Schulelternbeirats

Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert den Schulelternbeirat, an Schulen fiir Erwachsene die Stu-
dierendenvertretung, tUber die beabsichtigten Klassemd Gruppenbildungen.

84
Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030
aulRer Kraft.

Platz fur eigene Notizen
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22.6 Teilzeit und Befristungsgeset¢T zBfG)

Gesetz UbeiTeilzeitarbeit und befristete Arbeitsvertrage
(Teilzeit und BefristungsgesetZ zBfG¥

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

81
Zielsetzung

Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fordern, die Voraussetzungen fir die Zuldssigkester Arbeits-
vertrage festzulegen und die Diskriminierung von teilzeitbeschéaftigten und befristet beschéaftigten Arbeit-
nehmern zu verhindern.

§2
Begriff des teilzeitbeschatftigten Arbeitnehmers

(1) Teilzeitbeschaftigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regelméaRige Wochenarbeitszeit kiirzer ist als die ei-
nes vergleichbaren vollzeitbeschaftigten Arbeithehmers. Ist eine regelmaflige Wochenarbeitszeit
nicht vereinbart, so ist ein Arbeithehmer teilzeitbeschaftigenn seine regelmaflige Arbeitszeit im
Durchschnitt eines bis zu einem Jahr reichenden Beschaftigungszeitraums unter der eines vergleich-
baren vollzeitbeschéftigten Arbeitnehmers liegt. Vergleichbar ist ein vollzeitbeschéftigter Arbeitneh-
mer des Betriebemit derselben Art des Arbeitsverhaltnisses und der gleichen oder einer &hnlichen
Tatigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren vollzeitbeschéftigten Arbeitnehmer, so ist der ver-
gleichbare vollzeitbeschéftigte Arbeitnehmer auf Grund des anwendbanefv@r&rages zu bestim-
men; in allen anderen Fallen ist darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig Ublicherweise
als vergleichbarer vollzeitbeschaftigter Arbeitnehmer anzusehen ist.

(2) Teilzeitbeschaftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfligige Beschaftigung nach § 8 Abs. 1 Nr.
1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausubt.

§3
Begriff des befristet beschaftigten Arbeitnehmers

(1) Befristet beschaftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit geschlossenen Arbeitsver-
trag. Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvelltoafristeter Arbeitsvertrag) liegt vor, wenn
seine Dauer kalenderméaRig bestimmt ist (kalendermafiig befristeter Arbeitsvertrag) oder sich aus Art,
Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag).

(2) Vergleichbar ist ein unbefristet beschaftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit der gleichen oder einer
ahnlichen Tatigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren unbefristet beschaftigten Arbeitnehmer,
so ist der vergleichbare unbefristet beschéaftigtdbéitnehmer auf Grund des anwendbaren Tarifver-
trages zu bestimmen; in allen anderen Féllen ist darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschafts-
zweig Ublicherweise als vergleichbarer unbefristet beschéftigter Arbeitnehmer anzusehen ist.

§4

58 GESETZ UBHRILZEITARBEIT UND BEFRISRBETSVERTRAGEILZEFUNDBEFRISTUNGSGESETZBFG)voM21.12.200q2022).
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Verbot derDiskriminierung

(1) Ein teilzeitbeschéftigter Arbeitnenmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt wer-
den als ein vergleichbarer vollzeitbeschaftigter Arbeitnenmer, es sei denn, dass sachliche Grinde eine
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einesiizeitbeschaftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt

oder eine andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in dem Umfang zu gewéhren, der dem Anteil
seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschaftigten Arbeithehmers entspricht
(2) Ein befristet beschatftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des Arbeitsvertrages nicht schlech-
ter behandelt werden, als ein vergleichbarer unbefristet beschéftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass
sachliche Grinde eine unterschiedliche Behangdltechtfertigen. Einem befristet beschaftigten Arbeit-
nehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung, die fur einen bestimmten Bemes-
sungszeitraum gewahrt wird, mindestens in dem Umfang zu gewéahren, der dem Anteil seiner Beschéfti-
gungsdauer am Bemessungszeitraum entspricht. Sind bestimmte Beschaftigungsbedingungen von der
Dauer des Bestehens des Arbeitsverhéltnisses in demselben Betrieb oder Unternehmen abhéngig, so sind
fur befristet beschaftigte Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu bksightigen wie fur unbefristet beschaf-

tigte Arbeitnehmer, es sei denn, dass eine unterschiedliche Bertcksichtigung aus sachlichen Grinden ge-
rechtfertigt ist.

§5
Benachteiligungsverbot

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten nach diesem
Gesetz benachteiligen.

Zweiter Abschnitt
Teilzeitarbeit

§6
Forderung von Teilzeitarbeit

Der Arbeitgeber hat den Arbeithehmern, auch in leitenden Positionen, Teilzeitarbeit nach Mal3gabe dieses
Gesetzes zu ermdglichen.

8§87
Ausschreibung; Erdrterung; Information Uber freie Arbeitsplatze

(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er 6ffentlich oder innerhalb des Betriebes ausschreibt,
auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben, wenn sicAdsitsplatz hierfir eignet.

(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer dessen Wunsch nach Veranderung von Dauer oder Lage
oder von Dauer und Lage seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu erértern und den Arbeitneh-
mer Uber entsprechende Arbeitsplatze zu informieren, die im Betddy Unternehmen besetzt wer-
den sollen. Dies gilt unabhangig vom Umfang der Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer kann ein Mitglied der
Arbeitnehmervertretung zur Unterstiitzung oder Vermittlung hinzuziehen.

(3) Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhdltnis langer als sechs Monate bestan-
den und der ihm in Textform den Wunsch nach Absatz 2 Satz 1 angezeigt hat, innerhalb eines Monats
nach Zugang der Anzeige eine begrindete Antwort in Textforrnubeilen. Hat der Arbeitgeber in
den letzten zwOlf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits einmal einen in Textform gedulRerten
Wunsch nach Absatz 2 Satz 1 in Textform begriindet beantwortet, ist eine mindliche Erérterung nach
Absatz 2 ausreichend.
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(4) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung Gber angezeigte Arbeitszeitwiinsche nach Absatz 2
sowie Uber Teilzeitarbeit im Betrieb und Unternehmen zu informieren, insbesondere Uber vorhan-
dene oder geplante Teilzeitarbeitsplatze und tber die Umwandlungredzeitarbeitsplatzen in Voll-
zeitarbeitsplatze oder umgekehrt. Der Arbeitnehmervertretung sind auf Verlangen die erforderlichen
Unterlagen zur Verfligung zu stellen; § 92 des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt unberthrt.

§8
Zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeitszeit

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhdltnis l&anger als sechs Monate bestanden hat, kann verlangen,
dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird.

(2) Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den Umfang der Verringerung spéa-
testens drei Monate vor deren Beginn in Textform geltend machen. Er soll dabei die gewlinschte Ver-
teilung der Arbeitszeit angeben.

(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewiinschte Verringerung der Arbeitszeit mit dem Ziel
Zu erdrtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. Er hat mit dem Arbeitnehmer Einvernehmen tber die
von ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen

(4) Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen und ihre Verteilung entsprechend
den Wiinschen des Arbeitnehmers festzulegen, soweit betriebliche Griinde nicht entgegenstehen. Ein
betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verningg der Arbeitszeit die Organisation,
den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeintrachtigt oder unverhéltnismagige
Kosten verursacht. Die Ablehnungsgriinde kénnen durch Tarifvertrag festgelegt werden. Im Geltungs-
bereich eines solchenarifvertrages kdnnen nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die
Anwendung der tariflichen Regelungen tber die Ablehnungsgriinde vereinbaren.

(5) Die Entscheidung tber die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer spétestens einen Monat vor dem gewiinschten Beginn der Verringerung in Textform
mitzuteilen. Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nde$efe 3 Satz 1 tUber die Verringe-
rung der Arbeitszeit geeinigt und hat der Arbeitgeber die Arbeitszeitverringerung nicht spatestens
einen Monat vor deren gewiinschtem Beginn in Textform abgelehnt, verringert sich die Arbeitszeit in
dem vom Arbeitnehmer gewigchten Umfang. Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer tber die Ver-
teilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 3 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht
spatestens einen Monat vor dem gewtinschten Beginn der Arbeitszeitverringerung die gewiinschte
Verteilung der Arbeitszeit in Textform abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit entsprechend den
Winschen des Arbeitnehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber kann die nach Satz 3 oder Absatz 3 Satz
2 festgelegte Verteilung der Arbeitszeit wieder andenenn das betriebliche Interesse daran das
Interesse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung erheblich tiberwiegt und der Arbeitgeber die Ande-
rung spatestens einen Monat vorher angekindigt hat.

(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit friilhestens nach Ablauf von zwei
Jahren verlangen, nachdem der Arbeitgeber einer Verringerung zugestimmt oder sie berechtigt abge-
lehnt hat.

(7) Fur den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Voraussetzung, dass der Arbeitgeber, un-
abhéngig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer be-
schattigt.

§9
Verlangerung der Arbeitszeit

Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschéftigten Arbeitnehmer, der ihm in Textform den Wunsch nach ei-
ner Verlangerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines Ar-
beitsplatzes bevorzugt zu bericksichtigen, es sei ddass

1. es sich dabei nicht um einen entsprechenden freien Arbeitsplatz handelt oder
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(1)

(@)

3)

(4)

(5)

(6)
(7)

der teilzeitbeschaftigte Arbeitnehmer nicht mindestens gleich geeignet ist wie ein anderer vom Ar-
beitgeber bevorzugter Bewerber oder

Arbeitszeitwiinsche anderer teilzeitbeschaftigter Arbeitnehmer oder

dringende betriebliche Griinde entgegenstehen. Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor, wenn
der Arbeitgeber die Organisationsentscheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbe-
setzten Arbeitsplatz neu zu besetzen

§9
Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit

Ein Arbeithehmer, dessefrbeitsverhaltnis langer als sechs Monate bestanden hat, kann verlangen,
dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit fir einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum verrin-
gert wird. Der begehrte Zeitraum muss mindestens ein Jahr und darf hochstens fimbé#iagen.

Der Arbeitnehmer hat nur dann einen Anspruch auf zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit,
wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeithnehmer beschaftigt.

Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers nach Verringerung der Arbeitszeit ablehnen,
soweit betriebliche Griinde entgegenstehen; § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. Ein Arbeitgeber, der in
der Regel mehr als 45, aber nicht mehr als 200 Arbeitnetimaschéftigt, kann das Verlangen eines
Arbeitnehmers auch ablehnen, wenn zum Zeitpunkt des begehrten Beginns der verringerten Arbeits-
zeit bei einer Arbeitnehmerzahl von in der Regel

1. mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier,

mehr als 60 bis 75 bereits mindestens funf,

mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs,

mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben,

mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht,

mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun,

mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn,

mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf,

9. mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwolf,

10. mehr als 180 bis 195 bereits mindestens 13,

11. mehr als 195 bis 200 bereits mindestens 14

andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Absatz 1 verringert haben.

Im Ubrigen gilt fur den Umfang der Verringerung der Arbeitszeit und fur die gewiinschte Verteilung
der Arbeitszeit § 8 Absatz 2 bis 5. Fur den begehrten Zeitraum der Verringerung der Arbeitszeit sind 8
8 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 sowig AlfSatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
Wahrend der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit kann der Arbeitnehmer keine
weitere Verringerung und keine Verlangerung seiner Arbeitszeit nach diesem Gesetz verlangen; § 9
findet keine Anwendung.

Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit nach Absatz 1 zu
seiner ursprunglichen vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zurtickgekehrt ist, kann eine erneute Ver-
ringerung der Arbeitszeit nach diesem Gesetz frihestemgahr nach der Riickkehr zur urspringli-
chen Arbeitszeit verlangen. Fir einen erneuten Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit nach berech-
tigter Ablehnung auf Grund entgegenstehender betrieblicher Grinde nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 8
Absatz 6 entsprechentllach berechtigter Ablehnung auf Grund der Zumutbarkeitsregelung nach Ab-
satz 2 Satz 2 kann der Arbeitnehmer friilhestens nach Ablauf von einem Jahr nach der Ablehnung er-
neut eine Verringerung der Arbeitszeit verlangen.

Durch Tarifvertrag kann der Rahmen fur den Zeitraum der Arbeitszeitverringerung abweichend von
Absatz 1 Satz 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers festgelegt werden.

Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 sind Personen in Berufshildung
nicht zu bericksichtigen.

N gl ®wWN
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§10
Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass daitheitbeschaftigte Arbeitnehmer an Ausnd Weiterbil-
dungsmalnahmen zur Forderung der beruflichen Entwicklung und Mobilitat teiinehmen kdénnen, es sei
denn, dass dringende betriebliche Griinde oder-Ausl Weiterbildungswiinsche anderer teilzesider
vollzeitbeschéftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.

§11
Kiindigungsverbot

Die Kiuindigung eines Arbeitsverhaltnisses wegen der Weigerung eines Arbeitnehmers, von einem Vollzeit
in ein Teilzeitarbeitsverhaltnis oder umgekehrt zu wechseln, ist unwirksam. Das Recht zur Kiindigung des
Arbeitsverhaltnisses aus anderen Griinden bleibtaribrt.

812
Arbeit auf Abruf

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer kénnen vereinbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung ent-
sprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung muss eine be-
stimmte Dauer der wochentlichen und taglichen Arbeitszeit festieféenn die Dauer der wochent-
lichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart. Wenn die
Dauer der taglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers jeweils fimindestens drei aufeinander folgende Stunden in Anspruch zu nehmen.

(2) Ist fur die Dauer der wochentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine Mindestarbeitszeit verein-
bart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 25 Prozent der wdchentlichen Arbeitszeit zusatzlich abrufen. Ist
fur die Dauer der wochentlichen Arbeitszeit nach AbshiSatz 2 eine HOchstarbeitszeit vereinbart,
darf der Arbeitgeber nur bis zu 20 Prozent der wochentlichen Arbeitszeit weniger abrufen.

(3) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Zeitrahmen, bestimmt durch Referenzstunden und Referenztage,
festzulegen, in dem auf seine Aufforderung hin Arbeit stattfinden kann. Der Arbeitnehmer ist nur zur
Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber ihie dage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens
vier Tage im Voraus mitteilt und die Arbeitsleistung im Zeitrahmen nach Satz 1 zu erfolgen hat.

(4) Zur Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist die maRgebende regelmafige Arbeitszeit
im Sinne von § 4 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes die durchschnittliche Arbeitszeit der letzten
drei Monate vor Beginn der Arbeitsunfahigkeit (Refereeitraum). Hat das Arbeitsverhaltnis bei Be-
ginn der Arbeitsunfahigkeit keine drei Monate bestanden, ist der Berechnung des Entgeltfortzah-
lungsanspruchs die durchschnittliche Arbeitszeit dieses kirzeren Zeitraums zugrunde zu legen. Zeiten
von Kurzarbeitunverschuldeter Arbeitsversaumnis, Arbeitsausfallen und Urlaub im Referenzzeit-
raum bleiben aulRer Betracht. Flir den Arbeitnehmer glinstigere Regelungen zur Berechnung der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall finden Anwendung.

(5) Fur die Berechnung der Entgeltzahlung an Feiertagen nach § 2 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes gilt Absatz 4 entsprechend.

(6) Durch Tarifvertrag kann von Absatz 1 und von der Vorankiindigungsfrist nach Absatz 3 Satz 2 auch
zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen Uber die tag-
liche und wochentliche Arbeitszeit und die Vorankindigungsfrisgight. Im Geltungsbereich eines
solchen Tarifvertrages kdnnen nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung
der tariflichen Regelungen Uber die Arbeit auf Abruf vereinbaren.
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§13
Arbeitsplatzteilung

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer kdnnen vereinbaren, dass mehrere Arbeitnehmer sich die Arbeitszeit
an einem Arbeitsplatz teilen (Arbeitsplatzteilung). Ist einer dieser Arbeitnehmer an der Arbeitsleis-
tung verhindert, sind dieanderen Arbeitnehmer zur Vertretung verpflichtet, wenn sie der Vertretung
im Einzelfall zugestimmt haben. Eine Pflicht zur Vertretung besteht auch, wenn der Arbeitsvertrag bei
Vorliegen dringender betrieblicher Griinde eine Vertretung vorsieht und die&aripelfall zumutbar
ist.

(2) Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Arbeitsplatzteilung aus, so ist die darauf gestiitzte Kiindigung des
Arbeitsverhaltnisses eines anderen in die Arbeitsplatzteilung einbezogenen Arbeitnehmers durch den
Arbeitgeber unwirksam. Das Recht zur Anderungskiindiguisgdiesem Anlass und zur Kiindigung
des Arbeitsverhéltnisses aus anderen Griinden bleibt unberihrt.

(3) Die Absétze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn sich Gruppen von Arbeitnehmern auf be-
stimmten Arbeitsplatzen in festgelegten Zeitabschnitten abwechseln, ohne dass eine Arbeitsplatztei-
lung im Sinne des Absatzes 1 vorliegt

(4) Durch Tarifvertrag kann von den Abséatzen 1 und 3 auch zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen
werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen Uber die Vertretung der Arbeitnehmer enthalt. Im Gel-
tungsbereich eines solchen Tarifvertrages konnen nicht tarifgebundebeitgeber und Arbeitneh-
mer die Anwendung der tariflichen Regelungen tber die Arbeitsplatzteilung vereinbaren.

Dritter Abschnitt
Befristete Arbeitsvertrage

8§14
Zulassigkeit der Befristung

(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulassig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt
ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn

1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur voriibergehend besteht,

2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Ubergang des
Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschaftigung zu erleichtern,
der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschéftigt wird,
die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,
die Befristung zur Erprobung erfolgt,
in der Person des Arbeithehmers liegende Griinde die Befristung rechtfertigen,
der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergitet wird, die haushaltsrechtlich fir eine befristete
Beschaftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschaftigt wird oder

8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.
(2) Die kalenderméfRige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist bis
zur Dauer von zwei Jahren zulassig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die hochstens
dreimalige Verlangerung eines kalendermafig bedtes Arbeitsvertrages zulassig. Eine Befristung nach
Satz 1 ist nicht zulassig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes
Arbeitsverhaltnis bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlangerungen ddigcluie
dauer der Befristung abweichend von Satz 1 festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarif-
vertrages konnen nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Re-
gelungen vereinbaren.
(2a) In den ersten vier Jahren nach der Griindung eines Unternehmens ist die kalendermafiige Befristung
eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von vier Jahren zul&ssig; bis
zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist adiehmehrfache Verlangerung eines kalendermaliig befris-
teten Arbeitsvertrages zulassig. Dies gilt nicht fir Neugriindungen im Zusammenhang mit der rechtlichen

Noohsw
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Umstrukturierung von Unternehmen und Konzernen. Mafl3gebend fur den Zeitpunkt der Griindung des
Unternehmens ist die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit, die nach 8§ 138 der Abgabenordnung der Ge-
meinde oder dem Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die Befristung einesitdvertrages nach Satz 1 findet
Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung.

(3) Die kalenderméafRiige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist bis
zu einer Dauer von funf Jahren zulassig, wennAtbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsver-
héltnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhaltnis-
ses mindestens vier Monate beschéaftigungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer 6ffentlich geférderten Be-
schaftigungsmainahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch teilgenommen hat. Bis zu
der Gesamtdauer von funf Jahren ist auch die mehrfachENgerung des Arbeitsvertrages zulassig.

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform

§15
Ende des befristeten Arbeitsvertrages

(1) Ein kalendermaf3ig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit.

(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, friihestens jedoch zwei Wochen
nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber tUber den Zeit-
punkt der Zweckerreichung.

(3) Wird fir ein befristetes Arbeitsverhaltnis eine Probezeit vereinbart, so muss diese im Verhdltnis zu
der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tatigkeit stehen.

(4) Ein befristetes Arbeitsverhaltnis unterliegt nur dann der ordentlichen Kiindigung, wenn dies einzel-
vertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist.

(5) Ist das Arbeitsverhaltnis fur die Lebenszeit einer Person oder fiir langere Zeit als finf Jahre eingegan-
gen, so kann es von dem Arbeitnehmer nach Ablauf von finf Jahren gekindigt werden. Die Kindi-
gungsfrist betragt sechs Monate.

(6) Wird das Arbeitsverhaltnis nach Ablauf der Zeit, fir die es eingegangen ist, oder nach Zweckerrei-
chung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlangert, wenn
der Arbeitgeber nicht unverziglich widerspricht oder derbeinehmer die Zweckerreichung nicht
unverziglich mitteilt.

8§16
Folgen unwirksamer Befristung

Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen; er kann vonArbeitgeber friihestens zum vereinbarten Ende ordentlich gekindigt werden, sofern
nicht nach § 15 Absatz 4 die ordentliche Kiindigung zu einem friiheren Zeitpunkt méglich ist. Ist die Be-
fristung nur wegen des Mangels der Schriftform unwirksam, kann der Aveeitag auch vor dem ver-
einbarten Ende ordentlich gekiindigt werden.

§17
Anrufung des Arbeitsgerichts

Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeitsvertrages rechtsunwirksam ist,
so muss er innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrages
Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dassArbeitsverhaltnis auf Grund der Befristung

nicht beendet ist. Die 88 5 bis 7 des Kiindigungsschutzgesetzes gelten entsprechend. Wird das Arbeitsver-
haltnis nach dem vereinbarten Ende fortgesetzt, so beginnt die Frist nach Satz 1 mit dem Zugang der
schritlichen Erklarung des Arbeitgebers, dass das Arbeitsverhéltnis auf Grund der Befristung beendet sei.
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§18
Information Uber unbefristete Arbeitsplatze

(1) Der Arbeitgeber hat die befristet beschéaftigten Arbeitnehmer tber entsprechende unbefristete Ar-
beitsplatze zu informieren, die besetzt werden sollen. Die Information kann durch allgemeine Be-
kanntgabe an geeigneter, den Arbeithehmeugéanglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen erfol-
gen.

(2) Der Arbeitgeber hat einem Arbeithnehmer, dessen Arbeitsverhdltnis langer als sechs Monate bestan-
den und der ihm in Textform den Wunsch nach einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Arbeits-
vertrag angezeigt hat, innerhalb eines Monats nach Zugang der Argirgbegrindete Antwort in
Textform mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht, sofern der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber diesen Wunsch in
den letzten zwolf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits einmal angezeigt hat.

8§19
Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschéaftigte Arbeitnehmer an angemessenen
Aus und Weiterbildungsmafnahmen zur Forderung der beruflichen Entwicklung und Mobilitat teilneh-
men kdnnen, es sei denn, dass dringende betriebliche Griinde odeudi$Veiterbildungswiinsche an-

derer Arbeitnehmer entgegenstehen.

§ 20
Information der Arbeithnehmervertretung

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung tber die Anzahl der befristet beschéftigten Arbeitneh-
mer und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft des Betriebes und des Unternehmens zu informieren.

8§21
Auflésend bedingte Arbeitsvertrage

Wird der Arbeitsvertrag unter einer aufldésenden Bedingung geschlossen, gelten § 4 Absatz 2, § 5, § 14
Absatz 1 und 4, § 15 Absatz 2, 4 und 6 sowie die 8§ 16 bis 20 entsprechend.

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§ 22
Abweichende Vereinbarungen

(1) AulRer in den Fallen des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, 8§ 13 Absatz 4 und 8 14 Absatz 2 Satz 3 und 4
kann von derVorschriften dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen wer-
den.

(2) Enthalt ein Tarifvertrag fur den offentlichen Dienst Bestimmungen im Sinne des § 8 Absatz 4 Satz 3
und 4, auch in Verbindung mit 8§ 9a Absatz 2, des § 9a Absatz 6, 8 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4, § 14
Absatz 2 Satz 3 und 4 oder § 15 Absatz 4, so geltenBi@gssenmungen auch zwischen nicht tarifge-
bundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aul3erhalb des dffentlichen Dienstes, wenn die Anwen-
dung der fur den 6ffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen ihnen ver-
einbart ist und die Arbeitdeer die Kosten des Betriebes Giberwiegend mit Zuwendungen im Sinne des
Haushaltsrechts decken.
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§23
Besondere gesetzliche Regelungen

Besondere Regelungen Uber Teilzeitarbeit und tber die Befristung von Arbeitsvertragen nach anderen
gesetzlichen Vorschriften bleiben unberihrt.

Platz fUr eigene Notizen
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22.7 Auszug aus dem HessischBaamtengesetZTeilzeitbeschaftigunp

Zweiter Titep?
Arbeitszeit, Urlaub

860
Arbeitszeit

(1) Die Landesregierung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung nahere Regelungen Uber die Arbeits-
zeit zu treffen. Die oberste Dienstbehérde kann ergédnzende Regelungen Ulfgbditszeit der Be-
amtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes, der Forstbeamtinnen und Forstbeam-
ten, der Lehrkrafte, Sozialpadagoginnen und Sozialpadagogen an 6ffentlichen Schulen sowie an der
Landesfinanzschule Hessen und der Ausbildungsdtittéen mittleren Justizdienst, der Beamtinnen
und Beamten des Polizeivollzugsdienstes, der Beamtinnen und Beamten beim Landesamt fir Verfas-
sungsschutz und der Beamtinnen und Beamten des Justizvollzugsdienstes treffen.

(2) Soweit Bereitschaftsdienst besteht, kann die Arbeitszeit entsprechend den dienstlichen Bedurfnissen
verlangert werden. Hierbei darf in einem Bezugszeitraum von zw6lf Monaten die durchschnittliche
Arbeitszeit 48 Stunden im Siebentageszeitraum nicht Ubeestetm.

(3) Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung kann die Kultusministerin oder der Kultusminister durch
Rechtsverordnung eine ungleichmafige Verteilung der regelmaRigen Arbeitszeit fur Lehrkrafte, Sozi-
alpadagoginnen und Sozialpddagogen in der Weise festlegerhidassm 31. Juli 2008 die wochent-
liche Unterrichtsverpflichtung um eine Unterrichtsstunde erhdht und ab einem in der Rechtsverord-
nung festzulegenden Zeitpunkt durch Senkung der wochentlichen Unterrichtsverpflichtung in der Re-
gel jahrgangsweise ausgeglicheird. Darin kann auch geregelt werden, dass auf Antrag der Aus-
gleich auch durch andere Formen des Zeitausgleichs oder eine besondere Ausgleichszahlung erfolgen
kann.

(4) Soweit durch Rechtsverordnung nach Ab&atzl ein Arbeitszeitkonto vorgesehen ist, auf dem ein
bestimmter Teil der Arbeitszeit gutgeschrieben und zu einem spéteren Zeitpunkt durch Freistellung
vom Dienst unter Weitergewahrung der Besoldung ausgeglighah kann dort auch geregelt wer-
den, dass im Falle der endgultigen Verhinderung des Zeitausgleichs auf Antrag eine besondere Aus-
gleichszahlung erfolgen kann.

861
Mehrarbeit

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergutung Uber die regelmafiige Arbeitszeit hinaus Dienst
zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhaltnisse es erfordern. Werden sie durch eine dienstlich angeord-
nete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als funf Stendm Monat Uber die regelmafRige Arbeitszeit hin-

aus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von zwoIf Monaten fur die Gber die regelmafige Arbeitszeit hinaus
geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewéhren. Bei Teilzeitbeschaftigung sind die
funf Stunden anteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zu kirzen. Ist die Dienstbefreiung aus zwin-
genden dienstlichen Griinden nicht mdglich, so kdnnen an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte Mehrar-
beitsvergitung nach 80 des Hessischen Besoldungsgesgterhalten.

59 HESSISCHBEAMTENGESE(2013
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§62
Teilzeitbeschéaftigung
(843 Beamtenstatusgesetz)

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezigen kann auf Antrag Teilzeitbeschaftigung mit
mindestens der Halfte der regelmafligen Arbeitszeit und bis zur jeweils beantragten Dauer bewilligt
werden, soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

(2) Dem Antrag nach Ab%.darf nur entsprochen werden, wenn die Beamtin oder der Beamte sich ver-
pflichtet, wahrend deBewilligungszeitraums auflerhalb des Beamtenverhaltnisses berufliche Ver-
pflichtungen nur in dem Umfang einzugehen, in dem nach der28§s 74 den Vollzeitbeschéaftigten
die Ausliibung von Nebentatigkeiten gestattet ist ZAbs2 Satz gilt mit der MalRgab, dass von
der regelméaRigen wdchentlichen Arbeitszeit der vollzeitbeschaftigten Beamtinnen und Beamten aus-
zugehen ist. Ausnahmen hiervon sind nur zulassig, soweit dies mit dem Beamtenverhaltnis vereinbar
ist. Wird die Verpflichtung nach Sdtzachuldhaftverletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden.

(3) Die zustandige Dienstbehorde kann nachtraglich die Dauer der Teilzeitbeschaftigung beschranken
oder den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit erh6hen, soweit zwingende dienstliche Belange dies
erfordern. Sie soll eine Anderung des Umfangs der Teilzeitbiigghiy oder den Ubergang zur Voll-
zeitbeschaftigung zulassen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschaftigung im bishe-
rigen Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

§63
Teilzeitbeschéaftigung aus familidren Grinden

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbeziigen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche
Belange nicht entgegenstehen, Teilzeitbeschaftigung mit mindestens 15 Stunden pro Woche zu be-
willigen, wenn sie oder er
1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. eine pflegebediirftige sonstige Angehdrige oder einen pflegebedurftigen sonstigen Angehérigen
tatsachlich betreut oder pflegt. Die Pflegebediirftigkeit ist nachzuweisen. Dies kann durch Vorlage
einer Bescheinigung der Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, einer ent-
sprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegeversichasdeg eines arztlichen Gutachtens er-
folgen.

(2) Einer Beamtin oder einem Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst kann aus den ingihs.
nannten Grinden Teilzeitbeschaftigung mit mindestens der Halfte der regelmafigen Arbeitszeit be-
willigt werden, soweit die Struktur der Ausbildung nicht entgegenstund den unverzichtbaren Er-
fordernissen der Ausbildung Rechnung getragen wird.

(3) Teilzeitbeschaftigung mit weniger als der Halfte der regelmafigen Arbeitszeit darf die Dauer von ins-
gesamt 17 Jahren nicht Uberschreiten.

(4) 862 Abs23 gilt entsprechend.

(5) Es durfen nur solche Nebentatigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Teilzeitbeschaftigung
nicht zuwiderlaufen.

§64
Beurlaubung aus familidren Grinden

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbeziigen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche
Belange nicht entgegenstehen, Urlaub ohne Dienstbeziige bis zur Dauer von insgesamt 14 Jahren zu
gewahren, wenn sie oder er
1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. eine pflegebediirftige sonstige Angehdrige oder einen pflegebediirftigen sonstigen Angehdérigen
tatsachlich betreut oder pflegt. 83 Abs1 SatZ2 und 3 gilientsprechend.
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(2) Bei Lehrkraften an o6ffentlichen Schulen, wissenschatftlichem und kiinstlerischem Personal an den
Hochschulen des Landes mit Lehrverpflichtung und Lehrkraften am Studienzentrum der Finanzver-
waltung und Justiz Rotenburg an der Fulda kann der Bewilligungsaeittar Beurlaubung bis zum
Ende des laufenden Schulhalbjahres, Semesters oder fachtheoretischen Studienabschnitts ausge-
dehnt werden.

(3) Es durfen nur solche Nebentétigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Beurlaubung nicht zu-
widerlaufen.

(4) Der Antrag auf Verlangerung einer Beurlaubung ist spatestens sechs Monate vor Ablauf der geneh-
migten Beurlaubung zu stellen.

(5) Die zustandige Dienstbehérde kann eine vorzeitige Ruckkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn der Be-
amtin oder dem Beamten eine Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche
Belange nicht entgegenstehen.

§64a
Familienpflegezeit mit Vorschuss

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezligen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche
Belange nicht entgegenstehen, fur langstens 24 Monate Teilzeitbeschaftigung mit mindestens 15
Stunden pro Woche als Familienpflegezeit zu bewilligen, wenn sieco@éne pflegebedurftige nahe
Angehdrige oder einen pflegebedurftigen nahen Angehdrigen nachlgs.3 des Pflegezeitgesetzes
vom 28. Mai 2008 (BGBI. 1854, 896), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBI.
| S.2424), in der jeweilsajtenden Fassung tatsachlich betreut oder pflegb38Abs1 Sat2 und 3
gilt entsprechend.

(2) Ist die Familienpflegezeit fur weniger als 24 Monate bewilligt worden, kann sie nachtraglich bis zur
Dauer von 24 Monaten verlangert werden.

(3) Familienpflegezeit und Pflegezeit nacb4b dirfen insgesamt die Dauer von 24 Monaten fiir jede
nahe Angehdérige und jeden nahen Angehdrigen nicht Gberschreiten.

(4) Die Beamtin oder der Beamte hat jede Anderung der Tatsachen, die fur die Bewilligung maRgeblich
sind, unverziglich mitzuteilen.

(5) Liegen die Voraussetzungen fiir die Bewilligung der Familienpflegezeit nicht mehr vor, so ist die Be-
willigung mit Ablauf des zweiten Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt, zu widerru-
fen.

(6) Ist der Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschaftigung im bisherigen Umfang nicht mehr zu-
mutbar, ist die Bewilligung zu widerrufen, wenn keine dienstlichen Belange entgegenstehen.

§64b
Pflegezeit mit Vorschuss

(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbeziigen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche
Belange nicht entgegenstehen, fiir langstens sechs Monate Teilzeitbeschéaftigung mit weniger als 15 Stun-
den pro Woche oder Urlaub ohne Dienstbeziige als Pflégazbewilligen, wenn sie oder er eine pflege-
bedurftige nahe Angehdérige oder einen pflegebedurftigen nahen Angehdrigen adh$3 des Pflege-
zeitgesetzes tatsachlich betreut oder pflegb3Absl1 Sat2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Ist die Pflegezeit fur weniger als sechs Monate bewilligt worden, kann sie nachtraglich bis zur Dauer
von sechs Monaten verlangert werden.

(3) 864a Abs4 bis 6 gilt entsprechend.
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(1)

1)

)

®3)
(4)

A)

B)

8§65
Beurlaubung audeschéaftigungspolitischen Griinden

Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbeziigen kann in Bereichen, in denen wegen der Ar-
beitsmarktsituation ein auBergewohnlicher Uberhang an Bewerberinnen und Bewerbern besteht und
deshalb ein dringendes offentliches Interesse daran gegeben ist, bdr&&werberinnen und Be-
werber im offentlichen Dienst zu beschaftigen, auf Antrag Urlaub ohne Dienstbeziige

1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder

2. fir einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken muss,

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbeziigen kann in Bereichen, in denen ein Stellenlber-
hang abgebaut werden soll, auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezlige flr einen Zeitraum, der sich bis zum
Beginn des Ruhestands erstrecken muss, bewilligt werden, dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen.

Dem Antrag nach Abg.oder 2 darf nur entsprochen werden, wenn die Beamtin oder der Beamte
erklart, wahrend der Dauer des Bewilligungszeitraums auf die Ausiibung entgeltlicher Nebentatigkei-
ten zu verzichten und entgeltliche Tatigkeiten nactd8Abs1 nurin dem Umfang auszulben, wie

sie oder er diese bei Vollzeitbeschaftigung ohne Verletzung dienstlicher Pflichten austiben kénnte.
Wird diese Verpflichtung schuldhaft verletzt, so soll die Bewilligung widerrufen werden. Die zustan-
dige Dienstbehotrde darf tratder Erklarung der Beamtin oder des Beamten nachlSsebentatig-

keiten genehmigen, soweit sie dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen.

864 Abs5 gilt entsprechend.

Urlaub nach den Ab&. und 2 darf, auch zusammen mit Urlaub nad48die Dauer von insgesamt

14 Jahren nicht Uberschreiten.68 Abs2 gilt entsprechend. Ausnahmen von Shtgind zulassig,

wenn es der Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zuzumutezusty ol oder Teilzeitbeschafti-

gung zurlckzukehren.

§66
Hochstdauer von unterhalftiger Teilzeitbeschaftigung und Beurlaubung

Teilzeitbeschéaftigung mit weniger als der Halfte der regelmalAgbeitszeit und Urlaub ohne Dienst-
bezlige nach den 88 bis 65 dirfen insgesamt die Dauer von 17 Jahren nicht Uberschreiten. Eine
unterhalftige Teilzeitbeschaftigung wahrend einer Elternzeit bleibt unbericksichtigt. Ausnahmen von
Satzl sind in besondersdgrindeten Fallen zur Ermdglichung von Familienpflegezeit und Pflegezeit
nach den 8%4a und 64b zulassig.

8§64 Abs2 und 865 Abs5h SatZ3 gelten entsprechend.

Platz fir eigene Notizen
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22.8 Antragsformular: Freistellung vom Dienst (Teilzeitbeschaftigung und Beurlaubung)

Antragsformular des Schulamts BelSfa

- - Eingangsstempel Schule
Name, Vorname, Dienst-/Amtsbezeichnung

Schule, Dienststellen-Nummer, Personalnummer

Staatliches Schulamt fur den
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
und den Werra-MeiRner-Kreis
RathausstraRe 8

36179 Bebra

auf dem Dienstweg

Freistellung vom Dienst

Fur die Zeit vom 01.08. bis 31.07. beantrage ich

O die ErmaRigung meiner Arbeitszeit nach

O § 62 Abs. 1 HBG (keine Voraussetzungen erforderlich — keine vorgeschriebene Héchstdauer)

auf ___ Wochenstunden (Pflichtstundenzahl bei Vollbeschaftigung: __ Wochenstunden)

Ich erklare ausdrucklich, dass ich wahrend der Dauer des Bewilligungszeitraums berufliche Verpflichtungen aufterhalb
des Beamtenverhaltnisses nurin dem Umfang eingehe, in dem nach den §§ 72 bis 74 HBG den Vollzeitbeschatigten die
Ausubung von Nebentatigkeiten gestattet ist.

O § 63 Abs. 1 HBG (familidre Griinde — mindestens mit der Hélfte der regelmaRigen Arbeitszeit)

auf ___ Wochenstunden (Pflichtstundenzahl bei Vollbeschaftigung: __ Wochenstunden)

O § 63 Abs. 1i. V. m. Abs. 3 HBG (familidre Grinde — mit weniger als der Halfte, mindestens aber
mit 15/41 der regelméRigen Arbeitszeit / Hochstdauer: 17 Jahre)

auf ____ Wochenstunden (Pflichtstundenzahl bei Vollbeschaftigung: __ Wochenstunden)

Begriindung (Betreuung/Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer/eines
sonstigen pflegebediirftigen Angehdérigen):

Die Pflegebedurftigkeit von sonstigen Angehorigen ist durch arztliches Gutachten oder einer Bescheinigung der
Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer privaten Pflege-Pflichtversicherung
nachzuweisen. Ein entsprechender Nachweis uber die Pflegebedurftigkeit meines Angehorigen liegt bei/ wird
nachgereicht/ liegt bereits vor (Nichtzutreffendes bitte streichen).

Ich erklare ausdrucklich, dass ich wahrend des Bewilligungszeitraums keine Nebentatigkeiten ausuben werde, die dem
Zweck der Teilzeitbeschaftigung zuwideraufen.

60 STAATLICHESCHULAMT FUR DEANDKREIBERSFEEBOTENBURG UND DERRAMEIRNERKREIS2023) »Freistellung vom Dienst«
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O meine Beurlaubung nach

O § 64 Abs. 1 HBG (familiare Griinde — bis zur Dauer von 14 Jahren)

Begriindung (Betreuung/Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer/eines
sonstigen pflegebediirftigen Angehorigen):

Die Pflegebedurftigkeit von sonstigen Angehérigen ist durch arztliches Gutachten oder einer Bescheinigung der
Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer privaten Pflege-Pflichtversicherung
nachzuweisen. Ein entsprechender Nachweis uber die Pflegebedurftigkeit meines Angehaérigen liegt bei/ wird
nachgereicht/ liegt bereits vor (Nichtzutreffendes bitte streichen).

Ich erklare ausdrucklich, dass ich wahrend des Bewilligungszeitraums keine Nebentatigkeiten austuben werde, die dem
Zweck der Beurlaubung zuwideraufen.

0 §65Abs. 1 Nr. 1HBG
(beschatftigungspolitische Griinde — Urlaub ohne Dienstbeziige, Héchstdauer 6 Jahre)

O §65Abs. 1Nr. 2HBG
(beschaftigungspolitische Griinde — Altersurlaub ohne Dienstbeziige nach Vollendung des
55. Lebensjahres bis zum Beginn des Ruhestandes)

Ich erklare ausdrucklich, dass ich wahrend der Dauer des Bewilligungszeitraums auf die Ausubung entgeltlicher
Nebentatigkeiten verzichte und entgeltliche Tatigkeiten nach § 74 Abs. 1 HBG nurin dem Umfang ausube, wie ich sie
bei Vollbeschaftigung ohne Veretzung dienstlicher Pflichten ausuben kénnte

Ort und Datum Unterschrift der Lehrkraft

Stellungnahme der Schulleiterin/des Schulleiters

Ort und Datum Unterschrift der Schulleitung

Stand: 01/2023
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22.9 StSchA Kasselinformationsblatt Teilzeit

Informationsblatt zu Inhalt und Umfang der Dienstverpflichtungen voeilzeitbeschaftigten Lehrkraf-
ten Stand (30. November 2018)

Dieses Informationsblatt soll dazu dienen, einen Uberblick tiber den Inhalt urdrdéang der Dienstver-
pflichtungen von Lehrkréften in Teilzeitbeschaftigung und degrundeliegenden rechtlichen Regelun-
gen zu geben. E8Bmmt lediglich Bezug atilereits vorhandene Rechtsvorschriften und Rechtsprechung,
stellt aber ausdrticklickeine eigene Rechtsetzung dar und enthélt keine eigenen rechtlichen Vorgaben
seitensdes Herausgebers.

Grundsatzlich haben in Teilzeit beschaftigte Lehrkrafte neben megrrichtsverpflichtung auch aul3er-
unterrichtliche Aufgaben zu erfillen. Bei eiriReduzierung der Unterrichtsstundenzahl sollte jedoch ge-
wabhrleistet sein, dass sialiese Reduzierung auch auf das Maf? der auRerunterrichtlich abzuleistenden
Dienstpflichten auswirkt, damit eine gerechte Umsetzung der Verringerunget&mten Arbeitsbelas-
tung erreicht werden kann.

Bei der Reduzierung der auRRerunterrichtlichen Aufgaben dirfen die vorrangighzuindelnden Punkte

der Wahrung der Funktionsfahigkeit der Schule undrdielerung des Schilers nicht aul3er Acht gelassen
werden. Darliber hinaus muspezielles Augenmerk auf die Gesamtbelastung des Kollegiums gelegt wer-
den, damiteine sachgerechte Erflllung der schulischen Aufgaben moglich ist. Wie in bestiSitoizin

onen zu entscheiden ist, hangt von der Abwéagung zwischen den Interesséphtkraft und dem Ge-
wicht der vorlegenden dienstlichen Grinde im konknradrliegenden Einzelfall ab. Dieses Informations-
blatt kann in solchen Situationen alaverbindliche Orientierungshilfe dienen.

Die Grinde fir eine Reduzierung der Stundenanzahl sind vielféltig, nur beispiedindén daher ange-

fahrt:

- Teilzeitbeschaftigung ohrigesondere Voraussetzungeg 62 HBG bzw. § 11 Abs. 2HV

- Teilzeitbeschaftigung adamiliaren Grinden § 63 HBG bzw. § 11 Abs. tHV

- Teilzeitbeschaftigung wahrend defternzeit § 8 HMuSchEItZVO

- Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundh&tl1 Pflichtstundenverordnung

- Altersteilzeit,§ 118 HBG

- Altersermafigung89 Pflichtstundenverordnung

- NachteilsausgleicHiiir Lehrkrafte mit Behinderung 10 Pflichtstundenverordnung

- Unterrichtseinsatz an mehreren Schulénfolge Teilabordnung, § 25 HBG

- Ermagigungsstunden und Anrechnungen fiur Mitglieder Rensonalraten,§ 40 Abs. 3 HPV@nd
Schwerbehindertenvertretungeng 179 Abs. 4 SGB IX,

- sowie fir andere dienstliche Tatigkeiten aufgrund Pflichtstundenverordnung oder Einzelfallregelun-
gen

- Begrenzte Dienstfahigkei§ 27 BeamtStG

- Besondere Tatigkeiterfiiir bspw. dadHessische Kultusministerium, das Staatliche Schulamt oder die
Hochbegabtenforderung

Mehrarbeitsstundenaus vorigen Schuljahren
I. Mehrarbeit und Zeitausgleich

Bei Lehrkraften ist nur ein Teil der Arbeitszeit messbar geregelt, namlich die naeHideistundenver-
ordnung zu haltenden Unterrichtsstunden. Nur dieser TeilAlbeitszeit ist der Mehrarbeit zuganglich.

61 STAATLICHESCHULAMT FUR DERNDKREIS UND [BEADTKASSE(2018): »Informationsblatt zu Inhalt und Umfang der Dienstverpflich-
tungen von teilzeitbeschaftigten Lehrkréaften«
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Daruber hinaus bestehen aber Arbeitsd Dienstpflichten, die nicht messbar geregelt sind, wie z.B. Teil-
nahme an Elternabendeionferenzen, Elterngesprache. Kommt es demgegeniber in diesem Bereich zu
einer Uber die Teilzeitquote hinausgehenden, zusatzlichen Inanspruchnahme, ist diesvietinarbeit

im Rechtssinne. Hier ist vielmehr priméar ein Zeitausgleich vorzunelwvgérBeispiel unter 1l.e.).

Gemal § 61 S. 1 HBG sBehmtinnen und Beamteerpflichtet, ohne Vergitung tbetie regelmafige
Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliaehaltnisse dies erfordern. Werden sie
durch eine dienstlich angeordnete odgenehmigte Mehrarbeit mehr als fiunf Stunden im Monat Uber die
regelmanigeArbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von zwélf Monaten fur diedider
regelmafige Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechéndastbefreiung zu gewéhren (8§ 61
S. 2 HBG}:ur den Schulbereich entspricht digr®i Unterrichtsstunden.

Gemal § 61 S. 3 HBG sind bei Teilzeitbeschéftigung diese drei Unterrichtsstotedign der Arbeitszeit

zu kirzen. Leisten die teilzeitbeschaftigten verbeamtdtehrkrafte dariiber hinaus weitere Mehrarbeit
und ist der Freizeitausgleich amsingenden schulischen Griinden nicht méglich, so besteht Anspruch auf
anteilige Besoldung bis zur Regelarbeitszeit einer oder eines Vollzeitbeschéftigten figrekdisteten
Mehrarbeitsstunden.

In TeilzeitarifbeschaftigteLehrkrafte haben demgegeniber keine Pflicht zur Ableisturantgeltlicher
Mehrarbeitsstunden. Es besteht bereits ab der ersten Stunde Mehraibeitdie vertragliche Verpflich-
tung hinaus Anspruch auf Zeitausgleich oder, falls diesdt mdglich ist, Anspruch auf anteilige Vergu-
tung.

Sollen Teilzeitbeschéatftigte zu bezahlter Mehrarbeit herangezogen werden, sopstsimliche Situation
der oder des Betroffenen zu bertcksichtigen. So darf iteeitbeschaftigte Lehrkraft, die ihre Arbeits-
zeit aus familiaren Grinden reduziert hatn den notwendigen zeitlichen Rahmen zur Betreuung von
Kindern odepflegebeddrftiger Personen zu schaffen, nicht zu Mehrarbeit verpflichtet werden, diesn
die Betreuungsaufgabe unzumutbar erschwert.

Teilzeitbeschéftigte, denen Diensterleichterung (Pflichtstundenreduzierung)Viealerherstellung der
Gesundheit nach der Pflichtstundenverordnung zuerkammitden ist, kénnen ebenfalls nicht zu Vertre-
tungsunterricht herangezogen werden, diz Verfligung Uber die Diensterleichterung von einer bestimm-
ten leistbaren, arztlichverordneten Stundenzahl ausgeht und eine Abweichung davon dem Sinn und
Zweckder Diensterleichterung widersprache.

Unabhangig davon kdnnen teilzeitbeschaftigte Lehrkrafte mit ihrer Zustiminemahlte Mehrarbeit leis-
ten.

II. Teilbare und nicht teilbare Dienstpflichten

Teilzeitbeschéftigte Lehrkrafte kbnnen nur dann entsprechend ilBesthaftigungsumfang an au3erun-
terrichtlichen Dienstpflichten beteiligt werdespweit die betreffende Téatigkeit geeignet ist, sie auf meh-
rere Personen aufzuteilen oddémren zeitlichen Umfang angemessen zu reduzieren. Solche Tatigkeiten
werden algeilbare Dienstpflichtenbezeichnet, wahrend Tatigkeiten, deren Aufteilung odeduzierung
nicht maoglich ist und somit keine Unterscheidung zu Vollzeitbeschéaftiggemacht werden kanmicht
teilbare Dienstpflichtengenannt werden.
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1. Teilbare Dienstpflichten

a. Pausenaufsicht

In Teilzeit beschaftigteehrkrafte sind zur Pausenaufsicht nur reduziert entsprechiereim Beschatti-
gungsumfang einzuteilen. Ergibt sich kurzfristig aus zwingesclauischen Grinden die Notwendigkeit,
Teilzeitbeschéftigte in groRerem Umfang Rausenaufsicht einzusetzen, so ist diese hdhere Belastung
baldméglichst durch einentsprechend geringere Heranziehung auszugleichen.

b. Betriebspraktika/Projekttage/Projektwochen

Die zeitliche Beanspruchung durch die Betreuung von Betriebspraktika s@htsprechend deredu-
zierten Pflichtstundenzahl erfolgen, sofern dienstliche Grimidat entgegenstehen.

Dies gilt entsprechend auch fiir die Ubertragung von Aufgaben im Rahmétrejekttagen und Projekt-
wochen, solange die Durchfiihrung und inhaltlicielsetzungen dadurch nicht beeintrachtigt werden.
Sofern aus dienstlichen Griinden eine Ubermagige zeitliche Beanspruchung erfalgenhat danach
eine entsprechende Entlastung zu erfolgen.

c. Elternsprechtage

An Elternsprechtagen haben Teilzeitbeschéaftigte ihre Anwesenheitszeit dem Bedgefrait ihnen ter-
minierten Elterngesprache anzupassen. Sofern dadurch an dieseeineagbermafige zeitliche Bean-
spruchung erfolgen muss, ist dafiir in der Folgeesitsprechender Ausgleich zu gewahren.

d. Ubernahme besonderer Verwaltungsaufgaben

Teilzeitbeschaftigte dirfen nur entsprechend ihrer Teilzeitquote zur Ubernab@senderer Verwal-
tungsaufgaben herangezogen werden. Deshalb muss entweddedeeitquote bei der Ubertragung von
Funktionstatigkeiten Rechnung getragen werdaeter ein zeitlicher Ausgleich dadurch erfolgen, dass die
Teilzeitbeschéftigteentsprechend geringer zu anderen Aufgaben herangezogen werden.

e. Klassenfahrten

Alle Lehrkrafte sind grundsatzlich verpflichtet, Klassenfahrten, Wandertagdwetthzufiihren. Teilzeit-
beschaftigte verbeamtete Lehrkrafte sowie teilzeitbeschéaftigtarkrafte im Arbeitsverhéltnis leisten bei
Klassenfahrten Mehrarbeit bis zum Grad dfellbeschaftigung.

Zeitausgleich bei teilzeitbeschaftigten verbeamteten Lehrkraften

Der Zeitausgleich soll in der Regel in der Form stattfinden, dass teilzeitbeschéfigeamtete Lehr-
krafte proportional zum Umfang ihrer Teilzeitbeschéftigung gerimmekKlassenfahrten herangezogen
werden sollen, als dies nach MalRgabe sighulischerRegelungen zu Art und Umfang der Klassenfahrten
fur vollzeitbeschéftigtéehrkrafte der Fall ist.

Wenn ein Zeitausgleich fur die Mehrarbeit von teilzeitbeschaftigten verbeamtegbrkraften noch mog-
lich ist, kann eine Vergitung der geleisteten Mehrarbeit nigdiiangt werden. Erst wenn ein Zeitaus-
gleich aus tatsachlichen Grunden nicht meftiglich ist, entsteht fur verbeamtete Lehrkrafte in Teilzeit-
beschaftigung ein Ansprueluf Vergiitung der geleisteten Mehrarbeit in Hohe anteiliger Besoldung.

Zeitausgleich bei teilzeitbeschéatftigten tarifbeschéaftigten Lehrkraften

Leisten in Teilzeit tarifoeschaftigte Lehrkréafte anlasslich einer ganztagigen Klassémbaditrtwie eine
Vollzeitkraft, steht ihnen ein Anspruch auf entsprecheAdpeeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergu-
tung oder- falls nicht mégliclg auf zusatzliche anteilige Vergtitung zu.
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2. Nicht teilbare Dienstpflichten

Zu den nicht teilbaren Dienstpflichten, die von teilzeitbeschéaftigten Lehrkr&domfanglich wahrge-
nommen werdermmussen, gehdren:

a. Konferenzen

Teilzeitbeschéftigte sind grundsatzlich in gleicher Weise zur Teilnahme an Konfevenziichtet wie
Vollzeitbeschaftigte. Neben einem zeitlichen Ausgleich kannEmiastung beispielsweise dadurch her-
beigefuhrt werden, dass im Einzelfall gepniritd, zu welchen Konferenzen bzw. Teilen von Konferenzen
die Anwesenheit einefeilzeitkraft aus schulischen oder padagogischen Grinden nicht zwingend erfor-
derlichist. In diesem Fall kann und soll die Schulleitungdatifag der Teilzeitkraft einBefreiung von der
Teilnahmepflicht aussprechen. Eine andere Form der Entlagiamg darin bestehen, dass Teilzeitkrafte
nicht zur Protokollfiihrung oder sonstig@&usatzaufgaben herangezogen werden.

b. Padagogischer Tag

Auch an Padagogischen Tagen sind teilzeitbeschaftigte Lehrkrafte grundsétiiiaifanglich miteinzu-
beziehen, damit eine einheitliche Ausarbeitung der zuweschlossenen Themen gewahrleistet werden
kann. Allerdings hat auch hier effusgleich etwa dadurch zu erfolgen, dass Teilzeitkréfte von zuvor be-
stimmten Teilerder Ausarbeitung befreit werden, eine entsprechend geringere Heranziehuamgzuen
Aufgaben erfolgt oder auf Antrag von der Teilnahme der Teilzeitatafesehen wird.

c. Prifungen

Auch teilzeitbeschaftigte Lehrkrafte haben die Verpflichtung, an Prifutejemnnehmen. Soweit es die
konkreten Verhéltnisse und Bestimmungen jedaciiassen, sollen sie von déeilnahme an Prifungen
und sonstigen Aufgaben einer Priiferin/eines Prifamssprechend der Stundenreduzierung freigestellt
werden.

d. Einsatz im Unterricht

Bei der Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Arbeitstage sollen die BedurfnisSeeittezitkréfte
besonders berucksichtigt werden. Unterrichtsfreie Tage sollen Miaglichkeit gewéhrt werden. Teil-
zeitbeschaftigten Lehrkraften, deren Arbeitszmiindestens um ein Drittel ermaRigt ist, soll mindestens
ein unterrichtsfreier Tagrmoglicht werden. Die Erteilung von weniger als 2 Unterrichtsstunden am Tag
und einEinsatz am Vemund Nachmittag desselben Tages mit dazwischenliegefdeistunden sollen
vermmieden werden.

Ausnahmen sind nur dann zuldssig, wenn dies aus schulorganisatorischen Qrtimdaneidbar ist. Im
Blick auf Springstunden sollen teilzeitbeschaftigte Lehrkrafteemisprechend ihrer reduzierten Stun-
denzahl belastet werden.

e. Fort und Weiterbildung

Alle Lehrkrafte haben nach § 4 Dienstordnung in der derzeit giltigen Fassung dasriRetibtPflicht zur
Fort- und Weiterbildung. Dies gilt auch flr Teilzeitkréfte, da diesenso wie Vollzeitkrafte qualifiziert
sein missen und mit Leitungsaufgaben betraetrden kdnnen.

lll. Allgemeine Entlastungsmdglichkeiten

Generell gilt, dass Teilzeitbeschéftigte, die in bestimmten Bereichen Uberproportielzaitet werden,
in anderen Bereichen entlastet werden sollen, wo immer dies méggiciDie anderweitige Entlastung



170 Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord

kann und soll auch in Bereichen erfolgen, die mit\&hrnehmung der zusétzlichen belastenden Téatig-
keit nicht in Zusammenhang stehddies muss nach Maf3gabe der jeweiligen schulischen Situation ein-
zelfallbezogemeprift werden.

IV. Besondere Regelungen fiir teilzeitbeschaftigte Lehrkrafte mit Behindefting

Schwerbehinderte Lehrkrafte haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschéaftigung dieckiirzere Arbeits-
zeit wegen Art und Schwere der Behinderung notwendig ist, 88845 SGB IX.

Beziglich der teilbaren Dienstpflichten ergeben sich fiir die Verpflichtung zur Mehridgeitde Beson-
derheiten:

Menschen mit Schwerbehinderung sind auf Verlangen mehrarbeitsfrei zu stellen E3BIX. Dies ergibt
sich auf3erdem aus den Richtlinien zur Integration und Teilsabeerbehinderter Angehériger der hes-
sischen Landesverwaltung (Teilhaberichtliniemyie der Integrationsvereinbarung zwischen dem Hessi-
schen Kultusministerium undler Hauptschwerbehindertenvertretung.

Beziglich der nicht teilbaren Dienstpflichten ist fiir den Einsatz im Unterridigathten:
Bei der Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Arbeitstage soll den Bedurfristagitbeschéaftigter
oder begrenzt dienstféahiger Lehrkrafte mit Behinderung besonBexchnung getragen werden.

Auf Antrag ist Lehrkraften mit Behinderung geman § 2 Abs. 2 SGB IX nach Moglichke#rrichtsfreier
Tag einzurichten, § 4 1ll. Buchstabe C Ziffer 6 IntV.

Teilzeitbeschéftigten und begrenzt dienstfahigen Lehrkraften mit Behinderuspdststens mit Beginn
des neuen Schuljahres mindestens ein unterrichtsfreiereliagurichten, wenn die Unterrichtsverpflich-
tung um mindestens ein Drittel ermagdigt iss sei denn eine solche Regelung wird von den Betroffenen
nicht gewtinscht, § 4 lIBuchstabe C Ziffer 7 IntV.

Die Erteilung von weniger als drei Unterrichtsstunden sowie der Einsatz amnddlachmittag eines
Tages mit mehreren dazwischenliegenden Freistunden sind, audhilzeitbeschéaftigten und begrenzt
dienstfahigen Lehrkraften mit Behinderung\xarmeiden, es sei denn, eine solche Regelung wird von den
Betroffenen gewlinsch§ 4 lll. Buchstabe C Ziffer 8 IntV.

Rechtsgrundlagen und weitere Quellen

Hessisches Beamtengesetz (HBG)

Beamtenstatusgesetz (BeamtStG)

Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB 1X), Rehabilitation u. Teilhabe Behinderter Menschen

TeilhabeRichtlinien (TeilhabeRL), ABI. 8/13

Integrationsvereinbarung (IntV), ABI. 3/17

Verordnung tbedie Pflichtstunden der Lehrkréfte (Pflichtstundenverordnung)

Dienstordnung fur Lehrkrafte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpadagogische Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter

8. Hessische Verordnung tber den Mutterschutz fir Beamtinnen und die Elternzeit fir Beamtinnen und
Beamte (Hessische Mutterschutmd Elternzeitverordnung)

9. Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)

10. Tarifvertrag fur den 6ffentlichen Dienst des Landes Hesse [TV

NoohkswdpE

62 Dazu zéhlen schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen nach § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX. Bei Menschen mit einem
Grad der Behinderung von weniger als 50, aber mindestens 30, die nicht gleichgestellt sind, ist im Einzelfall zu préfen, ob d
Behinderumg angemessene Unterstitzungsmafnahmen in Betracht kommen.
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des Hessisches Ministerium des Innern und fir Sport

Hinweis: Die unter 2. und 3. angegebenen Rechtsnormen finden Sie im Intermer www.gesetzeim-
internet.de, die unter 1. sowie 49. AngegebenerRechtsnormen untemwww.rv.hessenrecht.hessen.de
in ihrer jeweils geltenderFassung.
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22.10Richtlinien zum Lebensarbeitszeitkonto

Richtlinien Uber das Lebensarbeitszeitkorto
Richtlinien Uber das Lebensarbeitszeitkonto vom 16. Januar 2012 (StAnz. S. 290)

|. Geltungsbereich

1. DieRichtlinien Uber das Lebensarbeitszeitkonto (LAK) gelten flur die hauptamtBdamntinnen und
Beamten des Landes. Ausgenommen hiervon sind die BeamtinneBeamaten auf Zeit, Beamtinnen und
Beamten auf Widerruf sowie die Beamtinnen und Beamti® jederzeit in den einstweiligen Ruhestand
versetzt werden kdénnen.

2. Fur die Lehrkréafte, Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen mit Lehrverpflicht@egsdmaftsbe-
reich des Hessischen Kultusministeriums gelten gesonderte, vom Hesdigdhesministerium erlassene
Regelungen.

3. FUr wissenschatftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkrafte fir besondefgaben nach

88 65 und 66 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezemb@p¥ZB09 S. 666) zuletzt geandert
durch Gesetz vom 30. November 2015 (GVBI. S.gelién zusétzlich gesonderte, vom Hessischen Minis-
terium fur Wissenschaft und Kunstlassene Regelungen.

[I. Geltungsbereich des LAK

1. Das LAK wird fir die Beamtinnen und Beamten gefiihrt, flr die nach der Hessischen Arbeitszeitverord-
nung (HAZVO) in der Fassung vom 15. Dezember 2009 (GVBI. | BM5&uletzt gedndert durch Ver-
ordnung vom 3. Juli 2017 (GVBI. S. 230), eine durchschnittigfedmalige Wochenarbeitszeit von 41
Stunden gilt.

2. Beamtinnen und Beamte mit einer durchschnittlichen regelméRigen Arbeitszeit v&tuéden pro
Woche, die ihre Arbeitszeit nach Antrag um eine Stunde pro Woche erhi&fienen ebenfalls das LAK
nutzen. Diese eine Stunde wird dann auf dem LAK gutgeschrieben.

3. Die Regelungen gelten fir Teilzeitbeschéaftigte entsprechend.

I1l. Aufbau des LAK

1. Beamtinnen und Beamten mit einer durchschnittlichen regelmaRigen Wochenarbeitepedtl Stun-

den wird ab dem 1. August 2017 eine Arbeitsstunde pro Woche aufLddtgutgeschrieben. Dies ergibt

bei Vollzeitbeschaftigten pro Jahr je nach Anzahl dalenderwochen eine Gutschrift von 52 Stunden
bzw. 53 Stunden. Ausgenommen hiengind Zeiten ohne Fortzahlung der Besoldung. Hierzu gehdren
insbesondere Zeiteder Beurlaubung nach 88 64 und 65 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG), § 15
der Hessischen Urlaubsverordnung (HUrlVO) sowie Elternzeit nach § 7 der Hessischen Muttarsdhutz
Elternzeitverordnung (HMuSchEItVO). Weiterhin sind Zeiten ausgenonmeanen insbesondere auf-
grund einer Zuweisung, Alinung oder aus andere@riinden die hauptamtliche Tatigkeit an Dienststel-
len au3erhalb des Geltungsbereichs 3G wahrgenommen wird und dort die durchschnittliche regel-
mafige Wochenarbeitszeiteniger als 41 Stunden betragt. Eine Zeitgutschrift erfolgt in diesen Fallen
letztmalig furdie Woche, in der die personliche regelmallige wochentliche Arbeitszeit vollstandig nach
der HAZVO erbracht wurde.

63 HESSISCHBANISTERIUM DBESNEREN UNEEIMATSCHUTHMDI): »Richtlinien tber das Lebensarbeitszeitkonto
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2. Bei Teilzeitbeschéftigten findet eine anteilsmaRige Anrechnung entsprechend ihrer bewiligten
chentlichen Arbeitszeit statt.

3. Bei Beamtinnen und Beamten mit einer durchschnittlichen regelmaRRigen WochenarbeitszelD
Stunden, die auf Antrag freiwillig eine Stunde pro Woche zusétzlich erbriageigt die Gutschrift ab
der Kalenderwoche, die auf die Antragstellung folgt baw.der ersten vollstandigen Kalenderwoche ab
dem beantragten Zeitpunkt. Dies gilt autin Beamtinnen und Beamte mit Schwerbehinderung. Teilzeit-
beschaftigte kdnnen ihrérbeitszeit anteilig erh6hen und entsprechend ansparen.

4. Weitere Uberstunden, Mehrarbeitsstunden und Urlaub kénnen nicht als Zeitguthabedasuf AK
Ubernommen werden. Eine Verrechnung zwischen dem LAK und anderen Arbaitdzelirlaubskonten
ist ausgeschlossen.

5. Bei auf Krankheit beruhendémféahigkeit zur Erfillung der Dienstpflichten findetdginn der siebten
Krankheitswoche, d.h. ab dem 43. aufeinanderfolgenden Krankheitstiag Zeitgutschrift mehr statt.
Das Gleiche gilt bei Abwesenheit vom Dienst wdgenoder Heilbehandlung sowie bei Wiedereingliede-
rungsmafinahmen nach § 6 HAZVO.

Zur Berechnung der Krankheitswochen ist auf den ersten Wochentag der ErkrankungesoWiechen-

tag der Beendigung der Erkrankung abzustellen. Es bedarf daher keifer sechs Kalenderwochen.
Eine Gutschrift erfolgt nach Beendigung der ErkrankumgWiederaufnahme des Dienstes ab der Kalen-
derwoche, in der erstmals wieder die regelmalg&chentliche Arbeitszeit vollstédndig erbracht wurde.
Soweit eine Zeitgutschriftir die Dauer einer WiedereingliederungsmalRnahme erfolgt, ist dieser die re-
gelmafige wochntliche Arbeitszeit der Beamtin bzw. des Beamten zugrunde zu legen, unabkiéngig
der wahrend der Wiedereingliederung tatsachlich erbrachten Arbeits3etilieRen sich Zeiten von auf
Krankheit beruhender Unfahigkeit zur Erfullung @eenstpflicht, Abwesenheit vom Dienst wegen Kur
oder Heilbehandlung oder Wiedereingliederungsmaf3nalameinander an, beginnt der secligochen
Zeitraum nicht erneutu laufen.

6. Wahrend des Mutterschutzes besteht éeschaftigungsverbot nach 8§ 1 Abs. 1 Satz 2 NMuSchElt-
ZVO. Die Dienstbeziige werden gemal3 § 2 HMuschEItZVO weiterhin gaiahrend dieser Zeit des
Beschaftigungsverbotes erfolgt auch die entspreche@deschrift auf dem LAK.

7. Bei Neueinstellungen oder Rickkehr, z.B. aus einer Beurlaubung oder AbordrDiemnststellen au-
Berhalb des Geltungsbereichs des HBG, bei denen die durchschnitgdienal3ige Wochenarbeitszeit
weniger als 41 Stunden betragt, findet die Zeitgutsclerftmalig fiir die Kalenderwoche statt, in der die
regelmafige wochentliche Arbeitszeilistandig erbracht wurde.

8. Wird eine Verringerung oder Erhéhung der Arbeitszeit genehmigt, findet letztmaligZeitgutschrift
in der bisherigen Hohe fiir die Woche des Wechsels statt. Fir die nattostee erfolgt die neu berech-
nete Zeitgutschrift.

9. Vor Vollendung des 60. Lebensjahres erfolgt die letztmalige Zeitgutschrift fir die Viflodiee zuletzt
eine durchschnittliche regelmafige wochentliche Arbeitszeit voisthden erbracht werden musste.
Bei der Berechnung ist die Regelung des 8§ 1 ABsitA 2 HAZVO zu beachten. Etwas anderes gilt nur,
soweit ein Antrag auf Erhéhumch 8§ 1a Abs. 2 HAZVO gestellt wurde.

IV.Fuhrung des LAK
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1. Das LAK wirdusschlief3lich in Zeit gefiihrt und ausgeglichen. Eine Auszahlu#gittpsthabens in Geld
kommt grundsatzlich nicht in Betracht (Ausnahmen siehe V6)NBei Versterben einer Beamtin oder
eines Beamten vor einer vollstandigen Inanspruchnalttes Zeitguthabens entsteht kein finanzieller
Ausgleichsanspruch der Erben.

2. Zustandig fur die Fihrung des LAK, fur die Entscheidung tber die Genehmigung der Inanspruchnahme
und fur die rechtssichere Feststellung des Zeitguthabens ist die Beschéaftigungsdiersistetie jewei-

lige personalverwaltende Stelle. Fir Beamtinnen Bedmte des Landes berechnet die zusténdige Stelle
das entstandene Zeitguthaben einnjahrlich zum Stichtag 31. Dezember und teilt dieses bis spatestens
zum 31. Marz deBolgejahres den Beamtinnen und den Beamten mit. Hierbei handelt es sich um einen
Vemwvaltungsakt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Die zust&tdifge teilt den
Stand des Zeitguthabens auch zu einem weiteren Zeitpunkt mit, sdiesiz. B. flr eine vorzeitige Inan-
spruchnahme des Zeitguthabens nach V. Nr. 2 erfordedichst vor dem Ruhestand noch keine Unter-
richtung Uber den Stand des Zeitguthabemfolgt, so wird das Zeitguthaben rechtzeitig vor dem Ruhe-
stand ermittelt und mitgeteilt.

Soweit nach der Vollendung des 60. Lebensjahres keine Aufstockung der Arbaitsizkéine weitere
Veranderung der Zeitgutschrift erfolgt, ist die regelmafige jahrliedsstellung des Zeitguthabens ent-
behrlich. Von den ZeitrAumen und Stichtagesatz 2 kann abgewichen werden. Die Aufbewahrungsfris-
ten fur Unterlagen zu Erkrankungeluren und Heilbehandlungen nach § 92 Abs. 2 HBG (3 Jahre) sind
einzuhalten.3. Auf die Freistellung kann durch unwiderrufliche schriftliche Erklarung gegentbeuder
standigenStelle verzichtet werden.

V. Inanspruchnahme des Zeitguthabens

1.Die Inanspruchnahme des Zeitguthabens aus dem LAK erfolgt, soweit kein abweidkhetnagigestellt
wird, durch entsprechende Freistellung vor Beginn des Ruhestand&imgtt in den Ruhestand muss
sich grundsatzlich unmittelbar an die Freistellung anschlieRBenDauer des Freistellungszeitraums rich-
tet sich nach der angesparten Stundenzaid der zuletzt bewilligten Wochenarbeitszeit. Die Freistellung
kann nur in ganzeArbeitstagen bzw. Arbeitstagen entsprechend der bewilligten Wochenarbeitpzeit
wahrt werden. Eine Inanspruchnahme des Zeitguthabens zur Reduzierung der tadlidimtszeit ist
nicht zuldssig, d.h. es kann keine stundenweise Freistellung erfolgeneiBagiitbeschaftigten kann auf
Antrag, soweit dienstliche Belange nicht beeintrachtigrden, die Freistellung statuand besoldungs-
rechtlich als Vollzeitbeschaftigung erfolgen.

2. Eine vorzeitige Inanspruchnahme des Zeitguthabens ist auf Antrag mdglich, dimsttiche Belange
nicht beeintrachtigt werden.

3. Die Mindestdauer der Freistellung bei der vorzeitigen Inanspruchnahme des Zeitguthedbeitg ei-
nen Arbeitstag.

4. Die vorzeitige Freistellung ist rechtzeitig vor der beabsichtigten Inanspruchnahme treiatel/. Nr.

2 zustandigen Stelle zu beantragen. Bei dienstlichem Bedurfnis kanbetigte Dienstbehdrde fr ihren
Geschaftsbereich oder Teile davon eine Mindestantragdiisitegen. Soweit die Freistellung zur akut
erforderlichen Betreuung eines Kindester 18 Jahren oder eines pflegebeddrftigen sonstigen Angehori-
gen in Anspruch genommenerden soll, ist dies zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und
Berufbei der Abwagung besonders zu berticksichtigen.

5. Soweit dilhanspruchnahme des Zeitguthabens direkt vor dem Ruhestand erfolgt, iStalstellungs-
zeitraum auf volle Arbeitstage aufzurunden.
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6. Nur ausnahmsweise ist auf Antrag der Beamtin oder des Beamten (8 60 Abs. 4 HB®GYeinag des
Zeitguthabens in Geld mdglich, sofern eine Inanspruchnahme dhresstellung unmittelbar vor dem Ru-
hestand ausgeschlossen ist. Diese Mdglichkeit ist jedoskriicklich auf die in § 1a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1
und 2 HAZVO genannten Féalle begreDats betrifft Falle, in denen die Freistellung der Beamtin oder des
Beamten infolgesiner Dienstunféhigkeit, die entweder zur Versetzung in den Ruhestand fihrt atler a
einer Krankheit wahrend des Freistellungszeitraums beruht, nicht vollstandig maglietirisie Berech-
nung des Auszahlungsbetrags ist von der Besoldung gemaf 8§ 1abhaV® auszugehen.

7. Wahrend des Bestehens eines gesetzlichen Beschaftigungsverbots nach 8 1 Abs. NrSatEANu-
SchEItZVO findet mangels Dienstleistungspflicht keine Freistellung aufigandbensarbeitszeitkontos
statt. Der Abbau des Zeitguthabens wird also durch das gesetBiebehaftigungsverbot unterbrochen
oder beendet.

8. Werden im Zeitraum einer Wiedereingliederungsmafinahme angespartStuliden inAnspruch ge-
nommen, ist die Abbuchung in Héhe der Stundenzahl vorzunehmen, wadicBeamtin oder der Beamte
an dem jeweiligen Arbeitstag zu erbringen hatte.

9. Bei einer Versetzung oder Abordnung zu einem Dienstherrn innerhalb des Geltungsbdesid¢tBG
wird das bisherige Zeitguthaben Ubertragen und durch den neuen Dienstloetgefiihrt.

10.Beim Wechsel zu einem anderen Dienstherrn aufRerhalb des Geltungsbereichs dedeBGeinem
Arbeitgeber aul3erhalb des 6ffentlichen Dienstes findet eine Freistellandem Ausscheiden nur statt,
soweit dienstliche Belange nicht beeintrachtigt werdétieriiber soll moglichst eine einvernehmliche
Vereinbarung getroffen werden. Gegebenenfalls ist der Versetzugs Entlassungszeitpunkt einver-
nehmlich hinauszuschiebeBer Dienststelle muss hierzu ein ausreichender Planungszeitraum zur Verfi-
gungstehen. Eine Ubernahme des Zeitguthabens durch den neuen Dienstherrn bzw. Arbeigieher
moglich, soweit sich dieser dazu bereit erklart. Falls keine einvernehrhliching gefunden werden kann
und die beabsichtigte Inanspruchnahme dienstliche Beldmgggentrachtigt, verfallt das Zeitguthaben.

11. Soweit eine genehmigte Freistellung aufgrund einer Krankheit nicht in Anspruch genonerssn
konnte, erfolgt eine Zeitgutschrift auf dem LAK in dem durch arztligittest nachgewiesenen Umfang.
Eine genehmigte Freistellung kann im gegenseitigevernehmen zwischen dem Antragsteller und der
genehmigenden Stelle zurickgenommearden, soweit im Einzelfall dienstliche Belange (z. B. Beschaf-
tigung einerErsatzkraftwahrend der Freistellung) nicht entgegenstehen. Die oder der Bedienstete hat
keinen Anspruch auf Ricknahme der genehmigten Freistellung, sondern die Einzelfallentscledgdung
im pflichtgemé&Ren Ermessen der zustandigen Stelle.

12. Soll eine Beamtin oder ein Beamter auf Probe (§ 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG)aircBieamten-
verhaltnis auf Lebenszeit ibernommen werden, ist eine Inanspruchnalem&eitguthabens vor Beginn
des Ruhestands offensichtlich ausgeschlossen. In diegen hat die zusténdige Stelle die Inanspruch-
nahme des Zeitguthabens rechtzeitig wahreser Probezeit einzuplanen und bis zum Entlassungszeit-
punkt vollstandig zu gewéahreBei Krankheit wahrend der genehmigten bzw. angeordneten Freistellung
findet indiesen Fallen keine erneute Gutschrift auf dem LAK statt. Diese Regelungen geltéarribeht
amtinnen und Beamte auf Probe in Amtern mit leitender Funktion nach § 4 AgIst. b HBG.

13. Bei Abordnungen von Dienstherrn au3erhalb des Geltungsbereichs dieser Richtlinienfigretten
abgeordnete Beamtin oder den abgeordneten Beamten die arbeitszeitrechtlilegelungen des auf-
nehmenden Dienstherrn, soweit nichts anderes bestimmt8st4 Abs. 4 Satz 2 BeamtStG. Hat die abge-
ordnete Beamtin oder der abgeordnete Bean®tinden auf dem LAK angespart, ist das angesparte Zeit-
guthaben einvernehmlich in Ansprugzh nehmen. Falls keine einvernehmliche Losung gefunden werden
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kann und didnanspruchnahme dienstliche Belange beeintrachtigt, verféllt das Zeitguthaben nach Ablau-
fen der Abordnung.

VI.Empfehlung
Den Gemeinden und Gemeindeverbanden wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.
VII. Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2018 in Kraft.

Wiesbaden, den 1. Dezember 2017
Hessisches Ministerium désnernund fur Sport

Platz fir eigene Notizen
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22.11Mehrarbeit ¢ Zwingende dienstliche Verhaltnisse
Hessisches Beamtengesetz (HB@in 27. Mai 2018
861¢ Mehrarbeit

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtetine Vergutung tber die regelmafige Arbeitszeit hinaus Dienst
zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhaltnissesrfordern. Werden sie durch eine dienstlich angeord-
nete oder genehmigte Mehrarbeit mehr als finf Stunden im Monat tUber die regelmaiige Arbeitszeit hin-
aus beansprucht, so istihnen innerhalb von zwoIf Monaten fir die Uber die regelmafiige Arbeitsaest hin
geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewéhren. Bei Teilzeitbeschéaftigung sind die
funf Stunden anteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zu kiirzen. Ist die Dienstbefreiung aus zwin-
genden dienstlichen Grunden nicht moglich kémnen an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte Mehrar-
beitsvergitung nacB 50 DEHESSISCHIBESOLDUNGSGESEEZRalten.

R. v. Decker Hessisches BedienstetenrecBesamtausgabe (v. Roettecken/Rothlander) Juni 2823

Rn. Zitat

108 »Eine Verpflichtung zur Mehrarbeit darf nach § 61 S. 1 nur begriindet werden zwemnr
gende dienstliche Verhéltnisses erfordern. Das gilt ohne Rucksicht darauf, ob zusat
nach MalRgabe des § 62 S. 2, 4 die Voraussetzungen fir einen Freizeitausgleich odet
lung einer Mehrarbeitsvergltung im Einzelfall erfullt oder verfehlt werden. Insoweit ergik
aus derPflichtenregelung in 8 61 S. 1 zugleichfgispruch, jede Dienstleistung Uber die ir
viduell geltende regelmafiige Arbeitszeit hinausertweigern, wenn fir die Anforderung ein
solchen Dienstleistung die in 8 61 S. 1 vorausgesetzten zwingenden dienstlichen Vertl
nicht vorlieger(s. o. Rn. 103, 105 ; § 60 Rn. 21, 23 f. ). Wenn schon aufgrund von § 6
unmittelbarer Anwendung keine Mehrarbeit verlangt werden darf, giltetasrechtfiir eine
'Y T2NRSNYzy3d 2SRSNJ az2yadAa3aSy 5ASyaidftSaa

110 »Die Voraussetzung der zwingenden dienstlichen Verhaltnisse gillfifikrten von Mehrar-
beitdzy 3S+ OKGiSG AKNBa 1 SAGEAOKSY ! YFIy3aod

111 »Zwingende dienstliche Verhaltnisse liegen nur vor, wenn die Mehrarbeit fiir kurze Z
Erledigung wichtigemynaufschiebbareAufgabenunvermeidbar notwendigst (vgl. BVerw(
28.5.2003¢ 2 C 28.0%2; ZBR 2003, 383, 384). Lasst sich die Erledigung der betroffenen

ben durch anderpersonelleoder durchorganisatorischeMalRnahmen gewahrleisten, entfa
f Sy RAS +2NrdzaaSiaidzy3aSy Xt

112 »Zwingende dienstliche Grinde liegen nur vor, wenn die Mehraberhativios ist, d. h.
6SYyy 2KyS aAS SAyS aO0KgSNBASISYRS . SSA

113 »BloReErschwernisséiir den Dienstbetrieb gentigen nicht, wie auch sonstige Nachteil
die Erledigung dienstlicher Aufgaben fir sich genommen nicht ausreichen, um Mehrat
verlangen bzw. zu genehmigdber Dienstherr muss daher zur Vermeidung der Mehral
samtliche in Betracht kommenden Anstrengungen unternehmen, seien sie personell
organisatorischer Ark

64 HESSISCHBEAMTENGESETZ v@i.05.20132025).
65 vONROETTEKENORSTEN.HRISTIAROTHLANDE(R023) »HBR; Hessisches Bedienstetenrecht«
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22.12Besoldung bei begrenzter Dienstfahigkeit (855 HBesG)

§ 5566
Besoldung bei begrenzter Dienstfahigkeit

(1) Bei begrenzter Dienstfahigkeit nacl28 desBeamtenstatusgesetzes erhalten Beamtinnen, Beamte,
Richterinnen und Richter Dienstbezlige entsprechefd §

(2) Zu den zeitanteiligen Dienstbeziigen nach Absird ein nicht ruhegehaltfahiger Zuschlag gewéhrt.
Er betragt 35 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen den zeitanteiligen Dienstbezugen nach
Abs.1 und den entsprechenden Dienstbeztigen bei Vollzeitbesgh&af). Zu den Dienstbeziigen im
Sinne des Abd4 gehoren das Grundgehalt, der Familienzuschlag, Amtszulagen, Stellenzulagen, Zula-
gen nach $6b und &6c, Zuschisse zum Grundgehalt oder Leistungsbezige fir Professorinnen und
Professoren an Hochschulen seviberleitungsund Ausgleichszulagen.

(3) Der Zuschlag nach Al Satzl erhdht sich nach einer beriicksichtigungsfahigen Zeit im Sinne des
814 Abs3 SatZZ7 und 8 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBI.
S.218), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20. November 2024 (2028 Nr.65) , von
1. 5 Jahren um 5 Prozent,

2. 10 Jahren um 10 Prozent,
3. 15 Jahren um 15 Prozent,
4. 20 Jahren um 20 Prozent
des Unterschiedsbetrages nach AbsSSat2.

(4) Im Falle einer Teilzeitbeschaftigung nach dem Hessischen Beamtengesetz oder der Hessischen Ver-
ordnung Uber den Mutterschutz fir Beamtinnen und die Elternzeit fir Beamtinnen und Beamte vom
8. Dezember 2011 (GVBI. I’'S8, GVBI. 2012 $0), zuletzt gedndédurch Gesetz vom 15. November
2021 (GVBI. 318), verringert sich der nach Alzsund 3 ermittelte Zuschlag entsprechend dem Ver-
haltnis der wegen begrenzter Dienstfahigkeit herabgesetzten Arbeitszeit zu dem Umfang der bewil-
ligten Teilzeitbeschaftigung.

66 HESSISCHBESOLDUNGSGESEA@25).
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22.13ntegrationsvereinbarung (HMKB)

Integrationsvereinbarung zwischen HKM, der Hauptschwerbehindertenvertretung der
Lehrkrafte und dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lelwer

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Allgemeine Grundsatze

§ 2 Personenkreis und Zustandigkeiten
§ 3 Ziele

8§ 4 Pflichten der Dienstvorgesetzten

I. Aufgaben des HKM

A) Bericht des Beauftragten des Arbeitgebers

B) Forderung der beruflichen Entwicklung und desuflichen Aufstiegs

C) Arbeitsplatzausstattung

D) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen in der
Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter bzw. als Fachleiterinnen und Fachleiter
an den Studienseminaren

II. Aufgaben der Staatlichen Schulamter/ Schulaufsichtsbehérden

A) Neueinstellungen
B) Bericht des Beauftragten des Arbeitgebers
C) Forderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs

lll. Aufgaben der Schulleitungen

A) Neueinstellungen
B) Forderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs
C) Nachteilsausgleiche

IV. Aufgaben der Leiterinnen und Leiter der Studienseminare

A) Lehrkrafte im Vorbereitungsdienst mit Behinderungen (LiV mit Behinderungen)

B) HauptamtlicheAusbilderinnen und Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen in der
Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter bzw. als Fachleiterinnen und Fachleiter
an den Studienseminaren

§ 5 Pravention und Rehabilitation

§ 6 Beendigung von Dierstder Beschéftigungsverhaltnissen
§ 7 Integrationsteam

§ 8 Offnungsklausel

8 9 Geltungsdauer

67 INTEGRATIONSVEREINBARUNG zWIBKEHENDERHAUPTSCHWERBEHINDERTENVERTRETURBRMIRAFTE UND DIEMJPTPERSONALRAT DER
LEHRERINNEN UNBHRERO.J.).
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Integrationsvereinbarungiach § 83 des Sozialgesetzbuclgd$euntes Buclt (SGBX) zwischen
dem Hessischen Kultusministerium, détauptschwerbehindertenvertretung der Lehrkrafte
und dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer

§ 1 Allgemeine Grundséatze

Durch die Ubernahme der UBehindertenrechtskonvention ist ein Umdenken in der Gesellschaft in Gang
gesetzt worden.

Ziel ist esStrukturen zu schaffen, in denen sich Menschen mit Behinderungen einbringen und auf die
ihnen eigene Art wertvolle Leistungen erbringen konnen.

Hierbei kommt den 6ffentlichen Arbeitgebern im Rahmen der besonderen Fiirsorgepflicht fiir Menschen
mit Behinderungen eine Vorbildfunktion zu.

In den Teilhaberichtlinien (TeilhabeRL) des Landes Hessen werden unter BerticksichtigungerinuN
dertenrechtskonvention neue Rahmenbedingungen fir die im Landesdienst befindlichen Menschen mit
Behinderungen geschaffen.

Um den Besonderheiten des Geschéftsbereichs des Hessischen Kultusministeriums Rechnung zu tragen,
werden diese TeilhabeRL durch eine ressortbezogene Integrationsvereinbarung ergénzt.

Beschaftigungsverhaltnisse und Arbeitsplatze sind hier gegtalten, dass fur alle Menschen mit Behin-
derungen der gleichberechtigte Zugang und die Méglichkeit zur gleichberechtigten Teilhabe gewahrleistet
werden.

Die rechtlichen Vorschriften betreffend Menschen mit Behinderungen und deren Interessenvertretungen
sowie des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) und des Hessischen Gleichberechtigungsge-
setzes (HGIG) sind Bestandteile der Fuhrungskraftequalifigje

8 2 Personenkreis und Zustandigkeiten

a) Die Vereinbarung gilt fir die in 8 91 HPVG genannten Dienststellen im Geschéftsbereich des Hessi-
schen Kultusministeriums.
Die Menschen mit Behinderungen werden in der Integrationsvereinbaawigrund ihrer unter-
schiedlichen Aufgabenbereiche differenziert nach:

1) Lehrkrafte,sozialpadagogische Fachkrafte und Sozialpdadagoginnen und Sozialpadagogen mit Be-
hinderungen,

2) Lehrkrafte im Vorbereitungsdienst mit Behinderungen (LiV mit Behinderungen),

3) hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen
in ihrer Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter bzw. als Fachleiterinnen und
Fachleiter an den Studienseminaren,

b) Lehrkrafte mit Behinderungen werden von derjenigen Schwerbehindertenvertretung (SBV) beraten
und vertreten, in deren Wahlbezirk die Stammschule der Lehrkraft mit Behinderungen liegt,

c) LiV mit Behinderungen werden von derjenigen SBV beraten und vertreten, in deren Wahlbezirk das
jeweilige Studienseminar liegt,

d) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder mit Behinderungen werden von derjenigen SBV beraten
und vertreten, in deren Wahlbezirk das jeweilige Studienseminar liegt,

e) Ausbildungsbeauftragte mit Behinderungen werden von derjenigen SBV beraten und vertreten, in de-
ren Wahlbezirk die Stammschule der/des Ausbildungsbeauftragten mit Behinderungen liegt.
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Eine Beratung durch die Gesatmtler Hauptschwerbehindertenvertretung ist dadurch nicht ausgeschlos-
sen.

Sofern keine ausdruckliche Differenzierung vorgenommen wird, gelten alle Regelungen in dieser Verein-
barung flir Menschen mit Behinderungen gemaf 8§ 2 Abs. 2 SGB IX (schwerbehindert) und Menschen mit
Behinderungen gem. § 2 Abs. 3 SGB IX (gleichgestellBleRgchen mit Behinderungen mit einem Grad

der Behinderung von 30 oder 40, die nicht gleichgestellt sind, ist im Einzelfall zu prufen, ob besondere,
der Behinderung angemessene MalRnahmen und Nachteilsausgleiche nach dieser Vereinbarung in Be-
tracht kommen.

§ 3 Ziele

Die Vertragspartner treffen die Vereinbarung, die folgenden Ziele fur den Bereich der Menschen mit Be-

hinderungen zu verfolgen:

1. Erreichung bzw. Sicherung der fur den Bereich der Hessischen Landesverwaltung geltenden Beschéf-

tigungsquote fur Menschen mit Behinderungen im Geschéaftsbereich des HKM. Es sollen mindestens

die Einstellungsvorgaben des jeweils aktuell geltenden Lehrenmstelecisungserlasses erreicht wer-

den.

Forderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichen Aufstiegs.

3. Sicherung bestehender Arbeitsplatze und von Chancengleichheit durch Gewahrung von Nachteilsaus-

gleichen und durchehinderungsbedingte Arbeitsplatzausstattung.

Durchfiihrung von PraventionsmafRnahmen.

5. Umsetzung von MalRhahmen zur Barrierefreiheit mit den zustdndigen Kooperationspartnern unter
Beachtung der Vorschriften zur Barrierefreiheit in den Teilhaberichtlinien.

N
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Um diese Ziele zu erreichen, sind die nachfolgenden Regelungen grof3ziigig unter der MaRgabe auszule-
gen, Beschaftigungsverhéltnisse von Menschen mit Behinderungbagriinden und auf Dauer zu erhal-
ten.

8§ 4 Pflichten der Dienstvorgesetzten

Nach § 95 Abs. 2 SGB IX ist die SchwerbehindertenvertrédB\g) in allen Angelegenheiten, die einen
einzelnenMenschen mit Behinderungen oder die Menschmait Behinderungen als Gruppe berthren,
unverziglicrund umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidamguhdren; die getroffene Ent-
scheidung ist der SBwverziiglich mitzuteilen.

Fur die Umsetzung der Ziele der Integrationsvereinbaging die Dienstvorgesetzten zustandig. Sie sind
verpflichtet,sich mit den fir Menschen mit Behinderungarg 1 genannten Gesetzen, rechtlichen Grund-
lagen undmit den relevanten hessischen Bestimmungen vertrautmachen, notwendige Hilfen zu ge-
wahren und mit derSBV eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeitden der Menschen mit Behin-
derungen sind besondemikennzeichnen. In Berichten tber Personalangelegenheitehin Mitteilun-
gen an die Personalvertretungest auf die Behinderteneigenschaft hinzuweisen (NV\Mdzu 8§ 107 Abs.

2 HBG).

|. Aufgaben des Hessischen Kultusministeriums
A) Bericht des Beauftragten des Arbeitgebers
Der Beauftragte des Arbeitgebers fertigt jahrlich eif@richt Gber den Stand der Zielerreichung im Be-

reich der Lehrkréfte an und legt ihn dem Hauptpersonaldey Hauptschwerbehindertenvertretung
(HSBV) undenGesamtschwerbehindertenvertretungen (GSBM) Der Bericht trifft u. a. Aussagen Uber
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1. die Beschaftigungsquote nach 8 80 Abs. 2 B@Binschlielilich der Vorlage des Verzeichnisaeh
§ 80 Abs. 1 SGB IX an die HSBV),

2. die Anzahl der Beschatftigten, unterteilt nach BI%. 2 SGB IX (schwerbehindert) und naclAB 3
SGB IX (gleichgestellt) und differenzigath dem Geschlecht,

3. die Anzahl der Neueinstellungen und Abgangegeschlechtsdifferenzierter Angabe.

B) Forderung der beruflichen Entwicklung und des beruflickaunfstiegs

Bei Fort und Weiterbildungsmafnahmen sowd@ualifizierungsfortbildungen sind Menschen Bithin-
derungen besonders zu beriicksichtigen.Bgifungen erhalten sie bei Bedarf im Rahmenrdehtlichen
Vorgabenbehinderungsbedingte NachteilsausgleicEe. Qualifizierungsfortbildungg-ort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen sind bBedarf Gebardensprachdolmetscher und Kommunikationshblferu-
zuziehen.

Bei Bewerbungen um eine Abordnung an eine tUbergeordBet@rde sind Menschen mit Behinderungen
bei gleicher Eignung bevorzugt zu bertcksichtig@mentsprechender Hinweis ist in die Ausschreibungs-
texte aufzunehmen.

C) Arbeitsplatzausstattung

Zur Kompensierung der Beeintrachtigungen smagh Art und Umfang der Behinderung erforderliche
Hilfsmittel bereitzustellen. Hierzu gehoren u. a. technisditten am Arbeitsplatz und Arbeitsassistenzen.

Das Hessische Kultusministerium koordiniert unverziigka Antragstellung die behinderungsgerechte
und barrierefreie Ausstattung der Arbeitsplateed koordiniert und prift deren Restfinanzierung. Es
sorgt fur die Beteiligung der SBV zwecks BerainmBlanungsprozess bei Naind Umbaumafnahmen.
Der SBV soll zur kompetenten Wahrnehmihvgr Beratungsaufgabe ermdglicht werden, an geeigneten
Schulungen teilzunehmen. Das HKM unterstidietHSBY bei Planung und Durchfiihrung themenbe-
zogenen Schulungen.

D) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder udisbildungsbeauftragte mit Behinderungen in der
Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungslefizw. als Fachleiterinnen und Fachleitan
den Studienseminaren

Das Hessische Kultusministerium wirkt in Zusammenanbi¢itlen zustandigen Stellen und den Leiterin-
nen und Leitern der Studienseminare auf diensetzung der Ziele dieser Vereinbarung bezlglieh
hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbildend der Ausbildungsbeauftragten mit Behinderungen
deren Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen dagbildungsleiter bzw. Fachleiterinnen und Fachleiter
hin.

Il. Aufgaben der Staatlichen Schulamter/ Schulaufsichtsbehorden

Den Schulleitungen und den mit Personalsachbearbeiheitauten Personen in den Staatlichen Schul-
amternwird die Integrationsvereinbarung in Versammlungemgestellt und erlautert, wobei die GSBV
einzuladen istim Ubrigen gilt Abschnitt X1I. Nr. 2 der TeilhabeRiLSchulleiterdienstversammlungen ist
die GSBYV rechtzeitgynzuladen. Ihr steht bei Bedarf ein Tagesordnungspaukt

Die Staatlichen Schulamter legen der GSBYV jahrlidkeliéung gemar § 80 Abs. 2 SGB IX und eine aktu-
elle Liste der beschéatftigten Lehrkrafte mit Behinderungeach § 80 Abs. 1 SGB IX varf Verlangen der
SBYV ist ihr eine aktuelle Liste derifinem Zustandigkeitsbereich beschaftigten Lehrkréfie Behinde-
rungen auszuhandigen.
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Diese Liste enthélt folgende Daten:

Name, Vorname

Amtsbezeichnung

Beschaftigungsverhaltnis

Geburtsdatum

Dienststelle (Stammschule)

Abordnungen

Grad der Behinderung (GdB)

Laufzeit desSchwerbehindertenausweises

Laufzeit der Gleichstellung

Stellenumfang

Begrenzte Dienstfahigkeit (Umfang)

Altersteilzeit (Laufzeit, Beginn der Freistellungsphase)
Anrechnung aus Altersgriinden (Altersermafligung)
Nachteilsausgleich fir schwerbehinderte Lehrkr§8& Abs. 2 SGB IX) gemal der Pflichtstundenver-
ordnung

¢ Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit

Fala N RNa RN RN RVa Ve BN EVa RN BN oIV a NN 8 ]

A) Neueinstellungen

Es ist anzustreben, dass die flr den Bereich der Hessisemelesverwaltung geltende Beschéftigungs-
qguote auch durch entsprechende Einstellungen ndem jeweils gultigen Lehrerstellenzuweisungserlass
flr den Bereich jedes Staatlichen Schulamts enfiihd.

Werden diese Quoten bis zum Ende des Kalenderjatichs vollstandig erfullt, hat das betrofferi&taat-
liche Schulamt dem Gesamtpersonalrat, &BYV und dem Hessischen Kultusministeriuragiigestens
Ende Januar des Folgejahres liber@ignde zu berichten. Es hat dann insbesondere auszufiiwedahe
Maflnahmen zukinftig ergriffewerden, damit die jeweilsorgegebenen Quoten irdarauf folgenden
Jahr erfillt werden kénnen.

Bei der Feststellung der gesundheitlichen Eigraind die Vorschriften nach Abschnitt Il. Nr. 2 (insbeson-
dere Buchstabe a) der TeilhabeRL zu beachBirBericht des Beauftragten des Arbeitgebiees Beauf-
tragte des Arbeitgebers fertigt jahrlich ein@&ericht tGiber den Stand der Zielerreichung g&ni dieser
Vereinbarung an und stellt ihn dem Gesamtpersonattat, GSBV und der drtlichen Schwerbehinderten-
vertretung (OSBV) vor. Der Bericht erfogihngemar den Ausfilhrungen in Abschnitt | a).

C) Forderung der beruflichen Entwicklung und des berufliceristiegs

Bei Beftrderungen von Studienratinnen und Studienrdte®berstudienrdtinnen und Oberstudienraten
und bei Funktionsstellen sind Lehrkrafte mit Behinderungengleicher Eignung bevorzugt zu berick-
sichtigen.

Bei der Ubernahme zusatzlicher Aufgabveerden vorliegende Behinderungen bei den Bewerberinnen
und Bewerbern angemessen bericksichtigt.

Bei Fortbildungsund Weiterbildungsveranstaltungeand Qualifizierungsfortbildungen sind Lehrkréafte
mit Behinderungen besonders zu bericksichtigen.
Bei Bedarf sind Gebardensprachdolmetscher délammunikationshelfer hinzuzuziehen.
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Bei Bewerbungen um eine Abordnung an ein Staatli@wdsilamt sind Menschen mit Behinderungen bei
gleicher Eignung bevorzugt zu bericksichtigenekisprechender Hinweis ist in die Ausschreibungstexte
aufzunehmen.

lll. Aufgaben der Schulleitungen

Alle im Folgenden aufgeflihrtdtegelungen geltesinngemal? auch fir Lehrkréafte im Vorbereitungsdienst
mit Behinderungen und fur hauptamtliche Ausbilderinnerd Ausbilder und Ausbildungsbeauftragbet
Behinderungen an den Studienseminarenhrer Eigenschaft als Lehrkréfte an den Schulen.

Der Schulleitung ist es untersagt, sich ohne das Einverstaddnisetroffenen Lehrkréfte mit Behinde-
rungengegeniber dem Kollegium, den Eltern odign Schlerinnen und Schilern Gber Tatsache bzw.
Grinde der Behinderungen zu aulRern.

A) Neueinstellungen

Es gelten die Bestimmungen des jeweils gliltigen Einstellungserl@seleueinstellung soll nicht an
baulichen, technischender behinderungsbedingten Eigenschaften scheitern.9iaulleitungen sollen

in Zusammenarbeit mit der SB¥Yd dem Staatlichen Schulamt mit den entsprechen8tailen (Schultra-
ger, Integrationsamt, RentenversicherumtkKM usw.) Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, behinde-
rungsgerechtéirbeitsplatze einzurichten.

Um Bewerberinnen und Bewerbern mit Behinderungerermdglichen, die konkreten Arbeitsplatzanfor-
derungenkennen zu lernen, ist die Mdglichkeit des Angehais Arbeitserprobungen zu prifen und ggf.
anzubieten.

B) Forderung der beruflichen Entwicklung und des beruflichaurfstiegs

Die UNBehindertenrechtskonvention, die in Deutschlagedt 26. Marz 2009 in Kraft ist, erhebt in Artikel

HT o! NDSAG dzy R . SAOKNTGA 3 é&fvacklundRunddesberhiRIeNAzistRgs R S NJ
zumZiel. Die hessische Landesregierung unterstiitzt diésisetzung in ihren TeilhabeRL ausdricklich.

Die Umsetzungehort zu den Pflichten der Schulleitungen.l&iben geeignete MaRnahmen z. B. flir eine

Erfolg versprechendBewerbung fiir ein Beférderungsamt odér eine Funktionsstelle mit den Betroffe-

nen zu erdrterrund zielgerichtet umzusetzen.

Zur Forderung des beruflichen Fortkommens sindRi#igelungen des Abschnitts IV. (insb. Ziffern 1, 2 und
7) der TeilhabeRL zu beachten. Bei der AbfassondVirdigungsberichten bzw. dienstlichen Beurteilun-
gensind die Regelungen des Abschnitts VI. (insbesonderé) der TeilhabeRL zu beachten.

Nehmen Lehrkrafte mit Behinderungen das ReaftFihrung von Jahresgesprachen in Anspruchpist
Wunsch der Betroffenen bzw. des Betroffenen Gi8BV einzuladen.

Bei Qualifizierungsfortbildungsind anderen Fortbildungsveranstaltungemd Lehrkrafte mit Behinde-
rungenbesonders zu berticksichtigen. Bei Bedarfl Gebardensprachdolmetscher und Kommunikations-
helfer hinzuzuziehen.

Besondere Beriicksichtigung erfahren LehrkrafteBehinderungen bei der Ubernahme zusatzlicher Auf-
gabenin der jeweiligen Schule, sofern dies von Hehrkraft mit Behinderungen gewtinscht wird.

0
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C) Nachteilsausgleiche

Im Rahmen der Schd@lb-)jahresvorbereitundietet die Schulleitung den Lehrkréaften mit Behinderun-
genrechtzeitig vor Erstellung der Unterrichtsverteilumgd des Stundenplans ein Gesprach Utben ge-
planten Einsatz und die Arbeitsbedingungen Vor jeder Anderung der Unterrichtsverteiluoder des
Stundenplans ist zu diesem Gespréach err@ntuladen. Legt eine Lehrkraft mit Behinderungeihrend
des Schuljahres erstmals einen Schwerbehindertenausweejsst ebenfalls zu einem Gespraahzula-
den.

Bei diesen Gesprachen ist insbesondere zu eroriwaiche konkreten Mal3nahmen und Nachteilsaus-
gleicheerforderlich sind, um die Arbeitsfahigkeit so langie moglich zu sichern. Auf Wunsch der Lehr-
kraft nimmt die OSBV an diesen Gespréchen teil. Die Gespsithelurch ein Protokoll zu dokumentie-
ren. Alle Beteiligten erhalten hiervon eine Kopie.

Die in vielen Schulen Ublicherweise abzugeberimsatzwiinsche, die den Schulleitungen zur Vorberei-
tungdes Schuljahres dienen, sind kein Ersatdfi&r schuljahresvorbereitende Gesprach.

Nimmt die OSBV nicht an den Gesprachen teil, saligaBchulleitung der OSBV iiber die Tatsache, dass
ein Gesprach durchgefiihrt wurde, eine Notiz zukommen zu lassen. Uber nicht durchgefiihrte Gespréache
wird die OSBV ebenfalls von der Schulleitungpitestens zum erstednterrichtstag des neuen Schul-
jahresschriftlich informiert.

Bei den nachfolgenden Nachteilsausgleichen, dighihdngigkeit von Art und Schwere der Behinderung
zu gewahren sind, handelt es sich um notwendige HiterHerstellung von Chancengleichheit und nicht
um Privilegien. Die Inanspruchnahme der Nachteilsausgle@tienicht zu Benachteiligungen welchet
auch immer fuhren. Die Auflistung erhebt keingnspruch auf Vollstandigkeit, individuell notwendige
weitere Nachteilsausgleiche sind moglich:

1. Bei der Ermittlung der Arbeitszeit sind folgende Regelurageineachten:
- Hessische Arbeitszeitverordnung (HAZVO),
- Besonderheiten bei den Pflichtstundenanrechnungeman der Pflichtstundenverordnung,
- Tarifvertrag Hessen.

2. Auf die persdnliche Situation muss jeweils bei Adveitszeit beziiglich des Arbeitsbeginns, der Ar-
beitspauserund des Arbeitsendes (z. B. bei Konferenzéen Unterrichtsverteilung, Stundenplange-
staltung,Klassenleitungs Tutoren und Mentorentatigkeit, Raumzuweisung, Pausend sonstigen
Aufsichten sowie bei Beratungen und Betreuungriicksicht genommen werden. Insbesondbeg
Vorliegen der Merkmale G, aG, B und/odesthuf Antrag die Pausenaufsicht zu erlassen.

3. Gleichzeitiger Unterricht oder Beaufsichtigung J@arallelklassen und/oder benachbarter Klassen
sind Lehrkraften mit Behinderungen gegen ihren Wiltamr zumutbar, wenn durch schulorganisato-
rischeMaRnahmen keine anderweitige Lésung gefundemrden kann.

4. Im Blick auf Springstunden muss auf die gesundheitli@edfiirfnisse und auf die Anzahl der zu un-
terrichtendenPflichtstunden Ricksicht genommen werden.

5. Ein Einsatz an mehreren Schulorten und in mehr&emilgebauden ist bei Vorliegen von besonderen
behinderungsbedingtei&rschwernissen nur nach vorherigarstimmung moglich.

6. Bei der Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Arbeitstagken die Bedurfnisse teilzeitbeschéaf-
tigter oder begrenzt dienstfahiger Lehrkrafte mit Behinderungp@sonders bertcksichtigt werden.
Auf Antragist Lehrkréften mit Behinderungen gemaf 8 2 AbSGB I1X nach Mdglichkeit ein unter-
richtsfreier Tageinzuplanen.
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7. Teilzeitbeschaftigten und begrenzt Dienstfahigen Behinderungen ist spatestens mit Beginn des
neuenSchuljahres mindestens ein unterrichtsfreier Tag einzurichiemn die Unterrichtsverpflich-
tung um mindestensin Drittel ermagigt ist, es sei denn, eine sol&tegelung wird von den Betroffe-
nen nicht gewunscht.

8. Die Erteilung von weniger als drei Unterrichtsstundewie ein Einsatz am \amd Nachmittag eines
Tages mit mehreren dazwischen liegenden Freisturgled, auch bei teilzeitbeschaftigten und be-
grenztdienstfahigen Lehrkraften mit Behinderungenyaimeiden, es sei denn, eine solche Regelung
wird von den Betroffenen gewiinscht.

9. Fur den Einsatz als Leitén oder Begleitperson b&8chulwanderungen oder Schulfahrten ist die aus-
drucklichezustimmung der Lehrkraft mit Behinderungenfiorderlich. Die Kosten fiir Ubernachtungen
im Einzelzimmesind zu gewéahren. Auf Wunsch der Lehrkraft Behinderungen muss eir@eglei-
tende Lehrkrafzur Seite gestellt werden. Ist eine Lehrkraft Béthinderungen aus gesundheitlichen
Griunden nichin der Lage, die Leitung einer Schulwanderung &tdwlfahrt zu tbernehmen, kann
die Schulleitung einandere Lehrkraft mit der Durchfiihrung beauftragen.

10. Bei schulischen Veranstaltungen (z. B. Projektwoclgternsprechtagen, Padagogischen Tagen,
SportfestenSchulfestenX 0 YNa &aSy RAS 06 S NBHikiifierm® BeBigderun§eh bey 3S RS
riicksichtigt werden.

11. An Tagen mit extremen Wetterlagen soll Lehrkrafteit Behinderungen, denen die jeweilige Wet-
terlagebehinderungsbedingt besondere Erschwernisse verursathfjgemessenem Umfang Dienst
oder Arbeitsbefreiungerteilt oder eine Erleichterung in déestaltung der Arbeitszeit gewahrt wer-
den. Ob die=rforderlichen Voraussetzungen vorliegen, ist grof3zégigrifen.

12. Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen Mehrarbeit freigestellt (§ 124 SGB 3.
Schwerbehinderte Lehrkrafte kdnnen zu Vertretunagh 8§ 8 Abs. 3 undder Dienstordnung nur mit
ihrer Zustimmung herangezogen werden. Die personlisldehentliche Pflichtstundenzahl darf nur
mit Einverstandnisler schwerbehinderten Lehrkraft Gberschrittererden.

13. Eine Behinderung steht einer Versetzung, Abordnothgy Umsetzung nicht grundséatzlich entgegen.
Bei der Abwagung sind die dienstlichen Belamiteden behinderungsbedingten Einschrankungen in
Ausgleich zu bringen. Eine Versetzung, Abordradey Umsetzung ohne Zustimmung der Lehrkraft
mit Behinderungen soll nur erfolgen, wenn dies unumgéangsichm Ubrigen gelten die Regelungen
desAbschnitt IV. Nr. 4 der TeilhabeRL.

14. Sind Parkplatze nach den geltenden Bestimmungeht in ausreichender Zahl vorhanden, so gelten
die Vorschriften nach Abschnitt IX. Nr. 8 daxilhabeRlentsprechend. Die Schulleitungen sollen mit
den entsprechenden Stellen beim zustandigen Schultrifgehandlungen mit dem Ziel aufnehmen,
eine Bereitstellung von Parkplatzen in ausreichender Zatdrreichen.

15. Bei der Erstellung des Rettungsplanes der Dienstss@itd die Belange der Lehrkrafte mit Behinde-
rungenzu berticksichtigen und zu dokumentier&en Betroffenen sind die entsprechenden Festle-
gungenmitzuteilen.

16. Bei Planung, Newnd Umbauten von Gebauden, Geb&udeteilen Schulen ist die SBV zu beteiligen.

17. Bei Lehrkraften im Vorbereitungsdienst mit Behinderungam geprift, welche individuellen Nach-
teilsausgleichen Betracht kommen. Dies gilt insbesondéiie die zeitliche und rdumliche Lage des
eigenverantwortlichen Unterrichts.

IV. Aufgaben der Leiterinnen und Leiter der Studienseminare

A) Lehrkrafte im Vorbereitungsdienst mit Behinderung@nV mit Behinderungen)

LiV mit Behinderungen werden bei Dienstantritt vden Leiterinnen und Leitern der Studienseminare
Uber ihreRechte belehrt.
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1. Nachteilsausgleiche

Die Regelungen in 8 4, lll. c dieser Vereinba(ilaghteilsausgleiche) gelten sinngemalf, sofern sie mit
der Erreichung des Ausbildungsziels vereinbar sind.

Die Leiterinnen und Leiter der Studienseminare hatdenAufgabe, den LiV mit Behinderungen friihzeitig
ein den Unterrichtseinsatz vorbereitendes Gesprachubieten, in dem Absprachen tber die Gewahrung
notwendiger Nachteilsausgleiche nach Art und SchwiereBehinderung festzuhalten sind. Auf Wunsch
der LiV mit Behinderungen ist die zustandige SBV zu@esprach hinzuzuziehen.

Hierbei haben sich die Leiterinnen und Leiter &wudienseminare in Kooperation mit der betroffenen
Schulleitung zunachst im Zusammenhang mit adegenverantwortlichen Unterricht an der Pflichtstun-
denverordnungn Bezug auf Ermaiigungsstundeagen Schwerbehinderung (8 2 Abs. 2 SGB I&)i-zu
entieren. Zu prufen ist auch, ob weitere hier nialfgefiihrte ausbildungsspezifische Nachteilsausgleiche
nach Art und Schwere d&ehinderung zu gewahresind. Das Protokoll der Absprachen ist & Lei-
terin oder dem Leiter des Studienseminarsdem Akten zu nehmen.

Auf Antrag der LiV mit Behinderungen ist unter d&@araussetzungen von 8§ 38 Abs. 4 Nr. 2 HLbG i.V.m. §
42 Abs. 5 HLbGDV eine Verlangerung der Ausbildungsebeiich. § 42 Abs. 6 HLbGDV ist zu beachten.

2. Prifungen

Bei Prufungen kénnen fur LiV mit Behinderungesondere Nachteile im Vergleich mit nicht behinderten
LiV entstehen. Zum Ausgleich solchNachteilesind der LiV mit Behinderungen die ihrer Behinderung
angemessenen Hilfen nach Abschnitt Ill. deilhabeRL zu gewahren.

3. Beurteilungen

Bei der Beurteilung der LiV mit Behinderungen sli@in Abschnitt VI. der TeilhabeRL aufgefihiei
terien zu beachten.

B) Hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowdaisbildungsbeauftragte mit Behinderungen in
ihrer Eigenschaft als Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleliew. als Fachleiterinnen und Fach-
leiter an den Studienseminaren

Die Leiterinnen und Leiter der Studienseminare sigflichtet, geeignete Malinahmen zu ergreifen, um
die in § 3 dieser Vereinbarung aufgefiihrten Ziele zugundggemauptamtlichen Ausbilderinnen und Aus-
bilder sowie der Ausbildungsbeauftragten mit Behinderungemzusetzen.

Nachteilsausgleiche

Die Leiterinnen und Leiter der Studienseminare habdienAufgabe, den hauptamtlichen Ausbilderinnen
und Ausbildern sowie den Ausbildungsbeauftragteib Behinderungen friihzeitig vor Schuljahresbeginn
ein Gesprach zur Vorbereitung des Arbeitseinsasresibieten, in dem Absprachen tber die Gewahrung
notwendiger Nachteilsausgleiche nach Art und SchwiereBehinderung festzuhalten sind. Auf Wunsch
derhauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbilder soag Ausbildungsbeauftragten mit Behinderungen
ist die zustandige SBV zu dem Gesprach hinzuzuziehen.

Die Arbeitszeit der hauptamtlichen Ausbilderinnerd Ausbilder mit Behinderungen nach § 2 AbSGB

IX bemisst sich nach der jeweils gliltigen Hessischen Arbeitszeitverordnung (40 Arbeitsstundén pro
che). Die nach analoger Anwendung der Pflichtstundenverordreinguraumende Ermafigung der
Pflichtstunden wegen Schwerbehinderung ist n¢ahl der Ausbilderinnen und Ausbilder



188 Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord

- vollstéandig auf die Unterrichtsverpflichtung oder
- vollstéandig auf die Arbeitszeit fur das Studienseminar
oder
- anteilig auf die Unterrichtsverpflichtung und dibeitszeit fir das Studienseminar anzurechnen.

Zu prufen ist ferner, welche individuellen und ausbildungsspezifishlaghteilsausgleiche, die hier nicht
alle aufgefiihrt werden kénnen, nach Art und Schwere der Behindenatgendig sind.

8 5 Pravention und Rehabilitation

Die folgenden Regelungen entsprechen dem GrundsatzZNN @Sy G A 2y dzy RFribp8ngio-o A £ A G |

nierung2 RSNJ CNNK@SNNBy (idzy3a o

1. Bei Eintreten von personenverhaltens oder dienststellenbedingte®chwierigkeiten im Arbeitsver-
haltnis,die zur Gefahrdung des Beschaftigungsverhaltnifigeen kdnnen, sind die SBV, dierso-
nalvertretung und das Integrationsamt friihzeiggnzuschalten. Es sind alle Méglichkeiten und alle
zur Verflgung stehenden Hilfen zur Beratung umidigliche finanzielle Leistungen zu erdrtern, mit
denendie Schwierigkeiten beseitigt werden kénnen, das Beschéaftigungsverhaltnis maglichst dau-
erhaftfortzusetzen. Im Ubrigen wird auf Abschnitt \dér TeilhabeRL verwiesen (Pravention/ Betrieb-
lichesEingliederungsmanagement).

2. Bei Menschen mit Behinderungen ist vor einer UberprifdegDienstfahigkeit bzw. vor einer Unter-
suchungzur Feststellung einer Erwerbsminderund ¢ ® 9 NB SND a dzy FNKA I 1 SA
RS NHzy 3 a Y I yBEM)&z&viétéround ggiinzuleiten. Die diensbzw. arbeitsrechtlichen Vor-
schriften zur Untersuchung debDienstféahigkeit bzwErwerbsunfahigkeit bleiben davon unberihrt.
Wird mit Menschen mit Behinderungen ein BEMrchgefihrt, informiert die Dienststellenleitung
rechtzeitig die SBV und ermdglicht ggf. deren Teilnahme.

3. Bevor die Untersuchung auf Dienstfahigkeit oder laegirenzte Dienstfahigkeit bzw. auf volle oder
teilweiseErwerbsminderung von Amts wegen veranlagist, sind mdgliche Nachteilsausgleiche und
alternativeBeschéftigungsmaoglichkeiten zu prifen. Hieribedie SBV zu beteiligen.

8 6 Beendigung von Dienstder Beschéaftigungsverhaltnissen

Die Beendigung des Diensind Beschaftigungsverhaltnississ als letztes Mittel in Betracht zu ziehen,
wennmdgliche Praventionaund Rehabilitationsmalnahmesrfolglos geblieben sind. Genaueres regelt
AbschnittVIll. TeilhabeRL. Insbesondere ist vor einer UntersuckiangBeamtinnen und Beamten mit
Behinderungerauf Dienstfahigkeit ein gemeinsames Gesprach zwisthenststelle, betroffener Kolle-
gin bzw. betroffenem Kollegaimd der SBV zu fiihren, wenn die Kollegin oderKiglege damit einver-
standen is

Vor der beabsichtigten Beendigung des Dieader Beschéaftigungsverhaltnissesdie SBV unverziiglich
und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidanguhdren.

8 7Integrationsteam
Das Integrationsteam hat die Aufgabe, die Umsetaumd) Einhaltung der in 8 3 genannten Ziele zu Uber-
wachen.Bei Zuwiderhandlungen vereinbart es geeignktaRnahmen mit dem Ziel, die Versdumnisse

oder Unzuléanglichkeitenu beheben.

Integrationsteams werden im Hessischen Kultusministeniuma in den Staatlichen Schulamtern einge-
richtet. Jedes Integrationsteam setzt sich aus der HSBV bzvwc8BW, einem Mitglied des Haupgzw.

SAy



Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord; 189

Gesamtpersonalratand der/dem Beauftragten des Arbeitgebers fir diesgelegenheiten schwerbehin-
derter Menschen zusammeiks trifft sich bei Bedarf, die HSBV bzw. GSBW&Ht ein und leitet die
Sitzung.

Das Integrationsteam kann Vertreter des Integrationsamtes, Integrationsfachdienstes, den Betriebs-
arzt, Fachkrafte fur Arbeitssicherheit, Vertreter der Agenfiiw Arbeit oder andere Sachverstandige ein-
beziehen.

§ 8 Offnungsklausel

Auf der Grundlage dieser Vereinbarung kénnen auf AndexgSBV auf den Ebenen des Hessischen Kul-
tusministeriums und demachgeordneten Behdrden ergéanzendereinbarungen getroffen werden, um
konkrete Ziele undMalRhahmen, die den Besonderheiten der Dienststelle dewl jeweiligen Menschen
mit Behinderungen Rechnutigagen, zu vereinbaren. Diese kdnnen bei Bedarf fortgeschriateeden.

§ 9 Geltungsdauer

Die Integrationsvereinbarung tritt zum 01.02.201Kiraft. Sie bleibt bis zum Abschluss einer neuen Ver-
einbarunggultig.

Wiesbaden, den 25.01.2017
Z.1SlL¢ 060.006.00600081

Prof. Dr. Ralph Alexander LoHgssisches Kultusministerium
Martin Dietz,Hauptschwerbehindertenvertretung der Lehrkrafte

Angela Scheffels/orsitzende des Hauptpersonalrates der Lehrerinnenligttrer
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22.14Erlass zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstiitzung dwahialpddagogi-
sche Fachkrafte

Erlass zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstitzung durch sozialpddagogische Fachkrafte
(UBUS) zur Erfullung des Bildungmd Erziehungsauftrages an Grundschulen in He8%en

Erlass vom 01.02.2018
Geschaftszeichen 950.430.000126
Gult. Verz. Nr. 7200

1. Zielsetzung und Geltungsbereich

Das Hessische Kultusministerium ermdglicht hessischen Grundschulen die Einstellung sozialpadago
gischer Fachkréfte zur unterrichtsbegleitenden Unterstitzung (UBUS) fiarfdiking ihres Bildungand
Erziehungsauftrages nach 88 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 30. Juni 2017 (GVBI. S. 150).

Ziel ist die unterrichtsbegleitende Unterstiitzung durch sozialpddagogische Fachkréafte als Hilfe fir
Schulerinnen und Schiiler, Lehrkréafte und Jahrgangsteams.

Grundlage dieses Erlasses ist didd OKGf AYAS FNNJ adzy § SNNRA OKG &dzy G SNA G |
derung (USF) zur Erflllung des Bildungsd Erziehungsauf trags an Schulen in Hessen im Sinne der 88§

H dzy R o RSa | SaaaaolK o 1.{AQKSIZ0BSABS 6.158F imdolder@é&nikorz
awAMOKUAS FNNJ ! {Ca 3ISYylLyyilo

Zugleich werden hier andere mégliche Arbeitsfelder fur sozialpadagogische Fachkraf te an Grundschulen
aufgelistet.

Die sozialpadagogischen Fachkréfte unterstiitzen die Schulerinnen und Schuler in ihrer allgemeinen und
schudischen Entwicklung, in der Stéarkung ihrer sozialen Kompeten zen und férdern sie ggfs. individuell.
Weiterhin unterstitzen sie Lehrkrafte im Unter richt und sind bei der Koordination mit auerschulischen
Einrichtungen behilflich.

Den multiprofessionellen Teams aus Lehrkréften und sozialpddagogischen Fachkraf ten ist es moglich,
Schulerinnen und Schiler zu férdern und auf ihre unterschiedlichen Ausgangsbedingungen einzugehen.
Zusatzlich kénnen schulische Teamarbeit und un terrighyiditende Prozesse unterstitzt oder gefordert
werden.

Die unterrichtsbegleitende Unterstiitzung durch sozialpddagogische Fachkrafte des Landes Hessen ersetzt
nicht die soziale Arbeit der Trager der 6ffentlichen und freien Jugendhilfe nach dem SGB VIII, sondern
erganzt und vernetzt diese Bereiche. Gleich zeitigd eine Kooperation zwischen Lehrkraften,
sozialpadagogischen Fachkraften und der Schulsozialarbeit nach SGB VIII angestrebt.

2. Aufgaben

68 GEWERKSCHAERZIEHUNG UNYISSENSCHAEANDESVERBAMESSEK2020):»UBUSKS. 46 ff.
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Es ist darauf zu achten, dass sich die Aufgaben der sozialpadagogischen Fachkraft weder mit den
2NRAIAYNNBY 'dzZF3lF oSy SAYSNI [ SKNINFXFid oaod . SaoOKft
Lehrerinnen und LehrernheuteC I OKf SdziS FNNJ RIFa [ SNYySyda @2Y pod h
der Schulsozialarbeit nach SGB VIII Uberschneiden. Vielmehr sollen die Aufgaben der unterschiedlichen
Professionen zu 1 einem gemeinsamen padagogischen Konzept beitragen. Die sozigipddago
Fachkrafte erteilen nicht selbststandig Unterricht, sondern unterstiitzen entsprechend ihrer Profession

die Lehrkrafte in der Erziehungsd Unterrichtsarbeit (8 86 Abs. 1 und 4 HSchG).

Die in Nr. 2 der Richtlinie fir USF unter Nr. 2 genannten méglichen Arbeitsfelder werden um zusétzliche
Tatigkeitsbereiche erweitert, die den Bedarfen der Grundschu len entsprechen. Zu den Aufgaben der
sozialpadagogischen Fachkrafte kobnnen demnach gehoren:

2.1 Beratung

a) Beratung von Eltern in Erziehungsfragen

b) Beratung von Lehrkréaften in Bezug auf sozialpadagogische Themen

c) Beratung von Schiilerinnen und Schlern

d) Entwicklung von Praventionskonzepten

e) Unterstiitzung bei der Ausgestaltung einer Erziehungsvereinbarung nach § 100 Abs. 2 HSchG

f) Unterstitzung bei deErstellung eines individuellen Forderplans nach 88 6 und 77 der Verordnung
zur Gestaltung des Schulverhaltnisses

g) Information Uber andere Hilfsangebote

h) Unterstitzung bei der Entwicklung einer guten Schulkultur

2.2.Sozialpadagogische Einzehd Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schul klassen
In multiprofessioneller Teamarbeit und enger Kooperation mit den Lehrkraften:

a) Unterstiitzung bei Klassenfahrten, Ausfliigen, Unterrichtsgangen, Aktivitaten im Klassenverband und
sonstigen schulischen Veranstaltungen

b) Angebote fur das Erlernen und die Pflege einer Streitkultur, fir die Implementie rung von sozialem
Lernen und fur das Tatigwerden bei Konflikten innerhalb der Schule bzw. Klasse

c) Begleitung von Kindern in sozahotional schwierigen Situationen (z.B. nach l&angerer Krankheit)

d) Ansprechpartnerin, Ansprechpartner fiir Schilerinnen und Schiler im schulischen Alltag bei Fragen,
Problemen und Kontaktbeddrfnis

e) Unterstiitzung im Unterricht, insbesondere auch im inklusiven Unterricht. Schile rinnen und Schiler
mit geistiger oder korperlicher und motorischer Beeintrdchti gung haben Anspruch auf
a21T AL f LINRIF323Aa0KS CI NRSNHzy 3 S ykéitastBadegdgyigcRer R S NJ
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen mit Forderschwerpunkt geistige Entwicklung und an
Schulen mit Forder schwerpunkt kdrperliche und motorische Entwicklung und an allgemeinen Schulen
mit inklusiver Beschulung in diesen FErllE OK 6 SN1Jdzy {1 6 Syd oO09NI | 4a @2Y
1/2015, S. 8)

2.3.Inner- und aufRerschulische Vernetzgn
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a) Kooperation mit Eltern

b) Koordinierungs und Verwaltungsaufgaben im Rahmen von Nr. 2.2 Buchst. ¢, z.B. Kontakt mit
Jugendamt, therapeutischen Einrichtungen etc.

c) Vernetzung mit der sozialen Arbeit der Trager der 6ffentlichen und freien Jugenddtliedlem SGB
VI

d) Kooperation mit auf3erschulischen Bildungstragern warten

e) Zusammenarbeit mit Eingliederungshelferinnen uhelfern

2.4 Offene Angebote fir alle Schilerinnen und Schiler

a) Angebote zur individuellen Férderung (fachliche/soziale Kompetenzen
b) Projekte, Arbeitsgemeinschaften in Abstimmung mit dem padagogischen Konzept der Schule

2.5. Unterstiitzung von einzelnen Lehrkraften

a) mit der Hilfe fur Kinder verbundene Koordinierungad Verwaltungsaufgaben (s. hierzu auch Nr. 2.3
Buchst. b)

b) Fuhren von und Unterstutzung bei Elterngespréche

c) Sozialpadagogische Angebote fir die Klasse zur Erméglichung von Einzeldiagnos tik der Lehrkraft

d) Unterstiitzung im Ubergang von Pausen zum Unterricht

Unterstitzung von Lehrkrafteteam

a) Unterstitzung bei der Teambildung
b) Unterstiitzung bei der Integration von Schiilerinnen und Schilern nicht deutscher Herkunftssprache

Weitere Aufgaben

a) Ansprechpartnerin, Ansprechpartner flr neu eingeschulte Schilerinnen und Schi ler
(Willkommenskultur, z.B. fiir Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger)

b) Betreuung eines Riickzugsraumes

c) Beobachtung und Begleitung von schulischen Gestaltungsprozessen sowie Prozes sen im Unterricht
und in Lerngruppen

d) Unterstitzung der Koordination der padagogischen Mittagsbetreuung

e) Grundschulen kénnen in ihreBchulprogramm ahnliche Aufgaben erganzen, die der Rahmensetzung
des Erlasses entsprechen

3. Voraussetzungen
3.1.Konzeption

Der Einsatz von unterrichtsbegleitender Unterstiitzung durch sozialpadagogische Fachkrafte liegt in der
Verantwortung der Schulleitung. Zur Erflllung des Bildungsl Erziehungsauftrags bestimmt jede
Grundschule unter Beteiligung der sozialpada gogischanhKkfaft und nach Mal3gabe ihres
padagogischen Konzepts die Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit nach diesem Erlass (s. Nr. 2) als Teil ihres
Schulpro gramms (8 127b HSchG). Eine enge Abstimmung der Konzeption mit der sozialen Arbeit der
Trager der 6ffentlioen und freien Jugendhilfe nach dem SGB VIl ist an zustreben.

3.2.Kooperation
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Zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstiitzung durch sozialpadagogische Fachkrafte ist eine
kontinuierliche Kooperation von Schulleitung, Lehrkraften, Lehr krafteteams und sozialpddagogischen
Fachkraften sowie der sozialen Arbeit der Tra ger di@ndichen und freien Jugendhilfe nach dem SGB

VIII notwendig.

3.3.(Weitere) Qualifizierungen fur sozialpadagogische Fachkrafte

Die sozialpadagogischen Fachkrafte sind gehalten, sich tber die fachliche Entwick lung ihrer Aufgaben zu
informieren und fortzubilden. Fortbildungen im schuliscHateresse sind im Rahmen des schulischen
Fortbildungskonzeptes durch das Schul budget zu Gbernehmen. 3 Dafiir kdnnen Fortbildungen wie
Gesprachsfuhrung, Mediation, Erziehungsberatung, Entwicklungstherapie, Entwicklungspadagogik,
Teambuilding, Férdeund Dagnoseinstrumente etc. dienlich sein.

4. Personalausstattung und Finanzierung

Die Einstellung erfolgt entsprechend den Regelungen zum schulbezogenen Einstel lungsverfahren nach
dem Erlass Einstellungsverfahren in den hessischen Schuldienst vom 8. Januar 2016 (ABI. S. 18). Auf diesen
Stellen kodnnen sozialpddagogische Fach krafte idpadagoginnen und Sozialpadagogen,
Kindheitspadagoginnen und Kind heitspadagogen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Personen mit
gleichwertigen Studi enabschliissen und beruflichen Voraussetzungen) gemaf3 Anlage 1 beschétftigt
werden.

5. Arbeitsrechtliche Regelungen

5.1.Die durchschnittliche regelmaiige wochentliche Arbeitszeit fur tarifbeschaftigte sozi alpadagogische
Fachkrafte bestimmt sich nach 8§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a des Tarif vertrags fur den 6ffentlichen Dienst
des Landes Hessen (RYvom 1. September 2009 @er Fassung des Anderungstarifvertrags Nr. 12 vom

13. April 2016). Sie betragt derzeit 40,0 Stunden. Die wochentliche Arbeitszeit der sozialpadagogi schen
Fachkrafte wahrend der Unterrichtswochen ergibt sich aus der Differenz der Jahresarbeitdzeénin
jahrlichen Urlaubsanspruch unter Berlcksichtigung der un terrichtsfreien Zeit wahrend der Schulferien.
Tatigkeiten wahrend der Schulferien sind entsprechend zu berlicksichtigen. Die wichentliche Arbeitszeit
ist, abzuglich der Zeit fir V\arnd Nachbeeitung (s. Anlage 2), grundséatzlich als Prasenzzeit in der Schule
zu leisten, soweit nicht die Wahrnehmung der Aufgaben nach Punkt 2 der Richtlinie eine Téatigkeit
auB3erhalb der Schule notwendig macht.

Tatigkeiten in der unterrichtsfreien Zeit wahrend der Schulferien, wie Fortbildung, Konferenzeanyor
Nachbereitung sowie Arbeiten im Zusammenhang mit der Férderplanung, sind bei vollem Stellenumfang
in der Hohe von sieben Arbeitstagen pro Jahr pausclhareits in die wodchentliche
Arbeitszeitverpflichtung gemafR Anlage 2 eingerechnet. Ubersteigen Tatigkeiten in den Schulferien sieben
Tage, ist der Nach weis aller Tatigkeiten in den Ferien vorzunehmen. Ansonsten ist die Uber dem Ur
laubsanspruch liegendeainterrichtsfreie Zeit wahrend der Schulferien durch die Erhdé hung der
wochentlichen Arbeitszeit beriicksichtigt (s. Anlage 2).

Fur die unmittelbare padagogische Arbeit mit Schilerinnen und Schiilern (im Rahmen der unter Abschnitt
2 dieser Richtlinie aufgefuhrten Tatigkeiten) setzen sozialpddago gische Fachkrafte zwei Drittel ihrer
Gesamtarbeitszeit ein. Der Ubrige Anteil der Atdit entfallt auf Vorund Nachbereitung und sonstige
Tatigkeiten, die nicht un mittelbare padagogische Arbeit mit Schilerinnen und Schilern sind.
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Die Arbeitszeit bei mehrtagigen Klassenfahrten wird mit zwolIf Stunden pro Tag pau schal erfasst. Sollte
im Einzelfall eine Arbeitszeit von mehr als 12 Stunden geleistet werden, so ist diese konkret zu
dokumentieren (siehe Nr. 5.7). Ausgenommen von dieRsggelung sind der Aand Abreisetag. Diese
beiden Tage werden entsprechend der jeweils tatsachlich erbrachten Arbeitszeit erfasst. Der Anlage 1 ist
die Stundenzahl zu entnehmen, die wochentlich fir die Erledigung der Aufgaben zu verwenden ist.

5.2.DerErholungsurlaubist wahrend der Schulferien zu nehmen. Werden sozialpadago gische Fachkrafte
wahrend der Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfa hig, so haben sie dies unverzuglich
gegenuber der Schulleiterin oder dem Schulleiter anzuzeigen. Gleiches gdertZeitpunkt der
Wiederherstellung der Arbeitsfahig keit. Die durch arztliches Zeugnis nachgewiesenen Krankheitstage
werden auf den Ur laub nicht angerechnet. Entsprechende Urlaubstage sind zunachst im Umfang der oben
genannten ®ben Arbeitstage ebenfalls in den Schulferien zu nehmen. Beziiglich des die sieben
Arbeitstage Ubersteigenden Teils des wegen Krankheit nicht angerechneten Urlaubs findet ein Ausgleich
wahrend der Unterrichtswocheqggf. auch durch Redu zierung der wochiehen Arbeitszeit statt.

5.3. Sozialpddagogische Fachkrafte stehen nach einem festgel&@j&stplanfur Unter richts und
Erziehungsaufgaben sowie besondere Aufgaben nach Punkt 2 des Erlasses zur Verfigung. Den Dienstplan
legt die Schulleiterin/der Schulleiter in der Regel zum Schulhalbjahtsprechend den Grundsatzen der
Gesamtkonferenz (8 88 HSchG)nach AnhoOrung der einzelnen Fachkraft fest. Dabei sind die
Bestimmungen des § 74 Abs. 1 Nr. 9 Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) zu beachten.

5.4. Der Besuch vorrortbildungensoll in der Regel in der unterrichtsfreien Zeit erfolgen. Zeiten von
vereinbarten Qualifizierungsmafinahmen gelten als Arbeitszeit (s. 8 5 TV H).

5.5. Fir die tarifliche Eingruppierung des einzustellenden Personals sind gemaR der Niederschrifts
Erklarung Nr. 8 zum TVH bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung die Eingruppisgdogs-
en des BAT (Eingruppierungserlass) maf3gebend.

5.6. Es sind ausschlieRBlich digbeitsvertrage des Hessischen Ministeriums des Innern und flir Sport
(HMdIS) zu verwenden.

5.7.Inhaltliche Dokumentation und Arbeitszeitnachweis

Alle Tatigkeiten im Rahmen der unterrichtsbegleitenden Unterstitzung werden von den soagdgia
schen Fachkraften pro Tag zeitlich konkret schriftlich dokumentiert und inhaltlich den jeweiliggea Auf
benfeldern nach Nr. 2.1 bis 2.7 summarisch zugeordnet.

Tatigkeiten und Zeitanteile sind konkret zu erfassen und monatlich abzurechnen. Je weils notwendiger
Zeitausgleich erfolgt in der Regel zeithah oder innerhalb von sechs Monaten entweder als Reduzierung
der wochentlichen Arbeitszeitverpflichtung oder durch Freistellung an Arbeitstagen. Die Entscheidung
trifft die Schulleiterin/ der Schulleiter in Absprache wér sozialpadagogischen Fachkraft.

Der Arbeitszeitnachweis wird nach Nr. 5.1 der Richtlinie fur USF gefuhrt (s. Anlage 3).

5.8. Beschéftigte mit Schwerbehinderung
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Bei Beschaftigten mit Schwerbehinderung oder gleichgestefiteiialpéddagogischen Fachkréften ist bei
der Feststellung des jahrlichen Urlaubsanspruchs der Zusatzurlaub nach § 125 SGB IX zu bericksichtigen.

Ohne Zustimmung der oder des Beschatftigten mit Schwerbehinderung darf die Ar beitszeit einer oder
eines Beschaftigten mit Schwerbehinderung an einem Tag 8 Stun den nicht tberschreiten.

Ist wegen der Behinderung ein weiterer Nachteilsausgleich erforderlich, kann die zu standige
Schulaufsichtsbehorde auf der Grundlage einer @aéletlicheng auf Ver langen amtsarztlichenEmp

fehlung eine weitere Verminderung um hdchstens zwei Wochenstunden gewéhren. Die&tmalii-

gungen sind je nach Art der Behinde 5 rung zu befristen. Jede Anderung des Gesundheitszustandes oder
der dienstlichen Vo raussetzungen ist der zustandigen Schulaufsichtsbehdrde zu melden. Diese kann ihre
Entscheidungederzeit andern oder aufheben

6. Rechenschaftslegung und Evaluation

Die Schulen verwenden die zusatzlich bereit gestellte Personalressource in grof3tmog licher padagogischer
Eigenverantwortung zur Erfillung des ihnen nach 8 2 HSchG ob liegenden Bildumths
Erziehungsauftrags. Uber die Verwendung der zusatzlichen Pemsswirce legen die Schulen
Rechenschaft im Rahmen ihrer Schulentwicklung ab. Die erforderlichen MaRnahmen zum Erreichen ihrer
Schulentwicklungsziele legen die Schulen nach 8§ 127b HSchG im Schulprogramm dar. Es liegt in der
Verantwortung der Schule, die Maghmen mithilfe eines Planungsrasters regelmaliig zu evaluieren.

Rechtliche Hinweise Die Angebote durch die unterrichtsbegleitenden sozialpadagogischen Fachkrafte sind
von Unterrichtskiirzungen aufgrund besonderer Umstande nicht betroffen.

Im Rahmen ihrer Tatigkeit gelten fir die unterrichtsbegleitenden sozialpadagogischen Fachkrafte die
Grundsatze der Amtshaftung. Sie genief3en Unfallschutz.

Fur die in diesem Erlass Beschaftigten gilt 8 27 der Dienstordnung entsprechend.
8. Verfahrensregeln
8.1. Abstimmung mit der zustandigen Schulaufsichtsbehérde

Schulen, die Angebote zur unterrichtsbegleitenden Unterstitzung durch sozialpddago gische Fachkréfte
einrichten, dokumentieren die Angebote und die in ihrem Rahmen erflllten Aufgaben im Sinne dieses
Erlasses. Dartber hinaus sind die unter den Nr. 3 unéges Erlasses genannten Voraussetzungen
nachzuweisen.

8.2. Unterstlitzung und Fortbildung

Schulen mit unterrichtsbegleitender Unterstitzung durch sozialpddagogische Fach krafte verpflichten
sich, die gemeinsame Fetind Weiterbildung aller Professionen in der Fortbildungsplanung der Schule
zu berlcksichtigen. Schulen, die hierbei Unter stigzbendétigen, erhalten Beratung durch die jeweils
zustandige Schulaufsichtsbe horde.

9. Schlussbestimmungen
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Dieser Erlass tritt am 01.Februar 2018 in Kraft.

Anlage 1
Die Tatigkeit als sozialpadagogische Fachkraft setzt eingioldenden Abschlisse voraus:

- Bachelor der Studienrichtungen/Studiengénge Sozialarbeit und/oder Sozialp&dagogik
- Master der Studienrichtungen/Studiengange Sozialarbeit und/oder Sozialpadagogik

- DiplomSozialarbeiterin oder DiplotBozialarbeiter

- DiplomSozialpddagogin oder DipleBozialpadagoge

- Kindheitspadagogin oder Kindheitspadagoge

Die geforderten Tatigkeiten kénnen auch von Personen mit gleichwertigen Abschliissen wahrgenommen
werden. In der Regel erfullen Absolventinnen und AbsolventerStiediengangs DiploRadagogik oder

eines vergleichbaren Masterabschlusses mit dem Studienschwerpunkt Sozialpadagogik oder soziale Ar-
beit die Voraussetzungen.

Darlber hinaus kdnnen Erzieherinnen und Erzieher beschéftigt werden.
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Anlage 2

Urlaubstage

bei Anspruch auf 33
Tage Urlaub

Wadchentliche Regelarbeitszeit
in Zeitstunden

40 40
Woachentliche, zu dokumentierende Arbeitsver-
pflichtung unter Einbeziehung der Ferienzeiten in
Zeitstunden 42,5 42
Davon : unmittelbare padagogische Arbeit mit
Schilerinnen und Schilern 28,3 28
Davon: Vor- und Nachbereitung und auRerun-
terrichtliche Tatigkeiten 14,2 14

Urlaubstage

Arbeitszeitregelung fiir schwerbehinderte Beschiftigte

30 ‘

Anspruch

auf 33 Tage

Urlaub

Schwerbehinderte Beschéftigte:
Woochentliche, zu dokumentierende

Zeitstunden

Arbeitsverpflichtung unter Einbeziehung der Ferienzeiten in

41*

40,5 *

nen und Schiilern

Davon: unmittelbare padagogische Arbeit mit Schiilerin-

27

Davon: Vor- und Nachbereitung und
auBerunterrichtliche Tatigkeiten

13,7

* Die Arbeitszeit schwerbehinderter Beschaftigter ist nach Ziffer 5.2 geregelt.
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g Arbeitszeitnachweis sozialpadagogischer Mitarbeiter/innen Monat Jahr
5
=
< Vorname Schule
Name
geb.am Alter Einsatzbereich
Soll-Zeiten / Tag: Soll-Zeiten / Woche:
PA PA Soll-Zeiten-Monat PA
VN VN Soll-Zeiten-Monat VN
SO SO Soll-Zeiten-Monat SO
--------------- Der Nachweis ist bis hier von der Schulleitung auszufiillen ---------------eeen-
Bilanz Vormonat Ist-Zeiten-Monat PA
Bilanz Monat Ist-Zeiten-Monat VN

Ist-Zeiten-Monat SO

Ich versichere, alle Angaben vollstéindig und richtig gemacht zu haben.

Datum, Unterschrift

Einzelnachweis
Ist-Zeit / Tag
Datum PA VN o) SO - Zweck
EA KO SsuU ™ PR/FO
EA KO SU ™ PR/FO
EA KO SuU ™ PR/FO
EA KO SuU ™ PR/FO
EA KO SuU ™ PR/FO
EA KO SuU ™ PR/FO

weiter auf Seite 2

PA = unmittelbare padagogische Arbeit mit Schilerinnen und Schiilern (im Rahmen der unter Abschnitt 2 dieser Richtlinie aufgefiihrten
Tatigkeiten), VN = Vor- und Nachbereitung, SO — Sonstige Tatigkeiten, die nicht unmittelbare padagogische Arbeit mit Schilerinnen und
Schiilern sind. EA = Elternarbeit, KO = Konferenzen, Mitarbeit in schulischen Gremien; TM = Teambesprechungen; SU = schulische Veran-
staltungen ohne Schiiler, Zusammenarbeit mit schulischen Institutionen, PR (Personalratstatigkeit), FO (Fortbildungen); bitte auf gesonder-
tem Blatt ausfihren)
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Arbeitszeitnachweis Seite 2 Monat Jahr

Name Vorname Schule

Einzelnachweis

Ist-Zeit / Tag

Datum PA VN I o] SO - Zweck
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO
EA KO su ™ PR/FO

I EA KO su ™ PR/FO

PA = unmittelbare padagogische Arbeit mit Schiilerinnen und Schilern (im Rahmen der unter Abschnitt 2 dieser Richtlinie aufgeftihrten
Tatigkeiten), VN = Vor- und Nachbereitung, SO — Sonstige Tatigkeiten, die nicht unmittelbare padagogische Arbeit mit Schiilerinnen und
Schiilern sind. EA = Elternarbeit, KO = Konferenzen, Mitarbeit in schulischen Gremien; TM = Teambesprechungen; SU = schulische Veran-

tem Blatt ausfiihren)

staltungen ohne Schiiler, Zusammenarbeit mit schulischen Institutionen, PR (Personalratstatigkeit), FO (Fortbildungen); bitte auf gesonder-
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22.15Entgeltordnung fir Lehrkréafte und sozialpadagogische Beschaftigte in der Unterrichts-
unterstitzung

Die Entgeltordnung I6st ab 01.08.2022 den bisher geltenden Eingruppierungserlass ab. Wahrend der bis-
her geltende Erlass einseitig durch den Arbeitgeber festlegte, wie tarifbeschaftigte im Schuldienst ein-
gruppiert wurden, gibt es jetzt endlich eine tarifiee Grundlage, wie es sonst im Offentlichen Dienst Ub-

lich ist.

Die Ubersicht der Regelungen finden sich auf den folgenden Seiten. Die Tatigkeitsmerkmale in der
Spalte Ubersicht sind nicht vollstandig zitiert. In Zweifelsfallen bitte die Anlage zum TIVHEBDan-
ziehen https://kultusministerium.hessen.de/schuldienst/tvego--h).

TVHEGGL-H

Anlage zum TEGOL-H
(Eingruppierung)

Zusammenfassung IBGGL-H
(fir Neueinstellungen ab 01.08.2022)

Entgelttabelle (mit Zulagen) zum -BGOL-H
(ab 01.08.2023)

Vergutung der imAngestelltenverhaltnis beschaf-
tigten Lehrkrafte an allgemeinbildenden und be-
ruflichen Schulen nach BAT (nach Erlass im AB
11/08 S. 591 ff. (keine offizielle Fassung)Entgel
gruppen erganzt durch GEW Hessen (ohne Ge-
wahr)



https://kultusministerium.hessen.de/schuldienst/tv-ego-l-h

Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord 201

22.16Ubersicht Anhang'Vv EG@-H

Entgeltordnung Lehrkrafte nach TRGGOL-H®®

// 1. August 2023//

Entgeltordnung Lehrkrafte
(TV EGO-L-H)

Mitbestimmung bei Neueinstellung ab dem 1. August 2022

Personalrate sind vor jeder Einstellung und Eingruppierung zu beteiligen. Das Mitbestimmungsrecht
nach § 77 HPVG bei Lehrkraften und sozialpadagogischen Beschaftigten im ,, Angestelltenverhaltnis”
umfasst — anders als bei Beamtinnen und Beamten —auch die Mitbestimmung bei der Festlegung
der Entgeltgruppen und Entgeltstufen des TV-H und des neuen Tarifvertrags EGO-L-H Es spielt dabei
keine Rolle, ob es sich um ein befristetes oder ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis handelt.

Mitbestimmung bei Einstellungen

Hat der Schulpersonalrat der Einstellung zugestimmt, kann die Arbeit aufgenommen werden.
Dazu fertigt das zusténdige Staatliche Schulamt einen Vertrag aus, der zumindest hinsichtlich der
Entgeltstufe eine vorlaufige Eingruppierung vorsieht. Denn die Frage der Einstufung und der An-
erkennung von beruflichen Erfahrungszeiten in anderen Arbeitsverhaltnissen kann oftmals zum
Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme noch nicht abschlieBend beantwortet werden.

Auch die Entgeltgruppe wird in der Regel erst spater abschlieRend festgelegt.
Deshalb wird die Frage der Zustimmung des Personalrats zur Eingruppierung von der Zustim-
mung zur Einstellung, abgekoppelt und in einem zweistufigen Verfahren nachgeholt. Der Per-
sonalrat sollte dringend nachfragen, wenn eine solche zweite Zustimmungsaufforderung nicht
erfolgt. Dies ist fir die Beschaftigten sehr wichtig, da es um ihren Lohn geht.

Mitbestimmung bei Eingruppierung

Entgeltstufe

Der TV-H sieht sechs Entgeltstufen vor. In den §§ 16 und 17 des TV-H ist geregelt, wer wann wel-
cher Entgeltstufe zuzuordnen ist. Grundlage des Aufstiegs in den Entgeltstufen ist die Erfahrungs-
zeit innerhalb des Arbeitsverhéltnisses. Aber auch Vorerfahrungen aus anderen Beschaftigungs-
verhéltnissen kdnnen bei der Einstellung zu einer hoheren Entgeltstufe flihren. Spielrdume gibt es
insbesondere bei der Anerkennung von , Zeiten der einschlagigen Berufserfahrungen” bei einem
anderen Arbeitgeber und von Tatigkeiten, die ,fur die vorgesehene Tatigkeit forderlich” sind. Fur
die Interpretation dieser Spielrdume gibt es keine hessenweiten oder schulamtsbezogenen Re-
gelungen. Schulpersonalrate, die nur wenige Falle kennen und kaum Vergleiche ziehen konnen,
sollten deshalb in Zwei-felsfdllen die GEW-Mitglieder im Gesamtpersonalrat ansprechen.

Im unter www.gew-hessen.de/Mitgliederbreich findet man unter dem Stichwort , Entgelt” die
Erldauterungen zu den Entgeltgruppen und Entgeltstufen.

69 GEWERKSCHAERZIEHUNG UNYISSENSCHAEANDVERBANEESSE2023) »Entgeltordnung Lehrkréfte (TRIGOL-H)«
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Entgeltgruppe

Die folgende Ubersicht ist kein amtliches Dokument und bietet den Personalriten lediglich einen
ersten Uberblick tiber die Eingruppierung von Lehrkriften und unterrichtsunterstiitzenden Be-
schaftigten, die nach Inkrafttreten des TV EGO-L-H neu eingestellt werden. Die Ubersicht ist nicht
geeignet, festzustellen, ob sich fiir bereits bestehende Beschéaftigungsverhaltnisse ein Anspruch
auf Hohergruppierung ergibt. Insbesondere werden die Aufstiegsmoglichkeiten nach Dauer der
Beschaftigung und mit entsprechenden Fortbildungsnachweisen nicht dargestellt.

Anpassungszulage fiir Grundschullehrkrifte

Im Zusammenhang mit der Einfilhrung der A 13 fiir Grundschullehrkradfte mit Lehramtsbefa-
higung bis 2028 werden Lehrkrafte an den Grundschulen schrittweise an das Bezahlniveau an
Forderschulen, Haupt- und Realschulen herangefiihrt. Sie erhalten eine jahrlich anwachsende
Anpassungszulage. Das betrifft alle Beschiftigtengruppe, die in der Ubersicht unten mit einem
Sternchen (*) versehen sind. Die Anpassungszulage bemisst sich nach der Differenz zum Ge-
haltsniveau an Haupt- und Realschulen. Die Zulage betragt ab dem 1. August 2023 10 Pro-
zent des Differenzbetrages, ab 1. August 2023 25 Prozent, ab 1. August 2025 40 Prozent, ab
1. August 2026 60 Prozent und ab 1. August 2027 80 Prozent des Differenzbetrages. Am 1.
August 2028 wird schlieRlich das Bezahlniveau an Férderschulen, Haupt- und Realschulen auch
an Grundschulen erreicht.

Tarifvertrag Entgeltordnung Lehrkrafte TV EGO-L-H ab 1.8.2022
Eingruppierung von neu eingestellten Lehrkraften in der Tatigkeit von Lehrkraften mit Lehramt
und von unterrichtsunterstiitzenden Beschaftigten

Forderschulen, Gesamtschulen

Grundschule (IGS + KGS)
Haupt- und 2
(1) Realschulen Gymnasien,
Berufliche Schulen
Lehramtslehrkrafte mit Lehramtsbefahigung £G 12* £G 13 £G 13
(1. und 2. Staatsexamen)
EG 12 . Eote
. EG 11 mit % Zulage
Lehramtsabsolventen ohne Vorbereitungs- ;
dienst (nur 1. Staatsexamen) . mllt , lStaatsexamen 1.Staatsexamen GS:
% Zulage GS: EG 11 EG 11
mit % Zulage* mit % Zulage*
Lehrémtsstudlerende mit schulpraktischen £G 7* ’ EG7 £G 8
Studien mit % Zulage
Lehramtsstudierende ohne schulpraktische . EG6
Studien 220 mit % Zulage Ead
Wissenschaftliche Hochschulbildung, ) _ EG 12
2 Facher mit % Zulage
Wissenschaftliche Hochschulbildung EG 11
% EG 11* EG 12
mindestens 1 Fach @ mit % Zulage 4
Hochschulbildung, mindestens 1 Fach £G 10* . EG 10 EG 11
mit % Zulage
Wissenschaftliche Hochschulbildung EG 9b* EG 9b £G 10

ohne Fachbezug mit % Zulage
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Hochschulbildung ohne Fachbezug (2) EG 9a* ‘ EG 9a EG 9b
mit %2 Zulage

Einschlagige dreijahrige berufliche = EG7

Ausbildung (2) Ee7 mit % Zulage Eae

Ohne Hochschulbildung und ohne EG 6* EG6 EG 7

dreijahrige berufliche Ausbildung (2) mit % Zulage

Neueinstellung von UBUS- und USF-Kraften ab 1.8.2022 (TV EGO-L-H)

Gesamtschulen
(IGS + KGS) Gymnasien,
Berufliche Schulen

Grundschule Forderschulen, Haupt-
(1) und Realschulen

Mit einschlagiger abgeschlossener

Hochschulbildung auf dem Bereich

Sozialpadagogik, Padagogik oder EG 11 EG 11 EG 11
Soziale Arbeit mit der Aufgabe der

Koordination im Schulamtsverbund

Mit einschlagiger abgeschlossener

Hochschulbildung auf dem

Bereich Sozialpadagogik, Pada- EG 10 EG 10 EG 10
gogik oder Soziale Arbeit ohne

Heraushebungsmerkmal

Heilpadagog:innen mit abgeschlos-

sener Ausbildung zu staatlich an- EG 9b EG Sb EG 9b
erkannten Heilpadagog:innen

Erzieher:innen, Heilerziehungs-
pfleger:innen, Fachwirt:innen fir

Sozialdienst mit staatlicher An- £G9a EB 4 EG 9a
erkennung

Sozialassisten:innen EG7

Sonstige Beschaftigte EG6

(1) Grundschulen bzw. mit Grundschulen verbundene Schulen bei iiberwiegendem Einsatz in den Klassen 1 bis 4
(2) mit héheren Eingruppierungen nach mindestens drei Jahren in Verbindung mit dem Nachweis von Fortbildungen
und einem Gutachten der Schulleitung um bis zu drei Entgeltgruppen
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Neueinstellung von Sozialpdadagogischen Mitarbeiter:innen an Forderschulen gE und kmE
und an allgemeinen Schulen mit inklusiver Beschulung

Grundschule Férderschulen, Haupt- Gesamtschulen

(IGS + KGS) Gymnasien,
(1) und Sealscaulea Berufliche Schulen
Mit einschlagiger abgeschlossener
Hochschulbildung auf dem Bereich
Sozialpadagogik, Padagogik oder EG 10
Soziale Arbeit ohne Heraushebungs-
merkmal

Heilpddagog:innen mit abgeschlos-

sener Ausbildung zu staatlich an-

erkannten Heilpddagog:innen und EG 10
zweijahriger sonderpadagogischer

Zusatzausbildung

Heilpadagog:innen mit abgeschlos-

sener Ausbildung zu staatlich an- EG 9b
erkannten Heilpdadagog:innen

Erzieher:innen, Heilerziehungs-

pfleger:innen, Fachwirt:innen fiir
Sozialdienste, Pflegefachleute u.a.

it

einschlagigen Abschliissen und EBhm 4 2ilsee
zweijahriger sonderpadagogischer
Zusatzausbildung
Emehen::lnnen, Helle.mefhungs-" £G 9a mit Zulage
pfleger:innen, Fachwirt:innen fuir

SR nach Fallgruppe 3
Sozialdienste, Pflegefachleute u.a.

: e . Buchstabe b

einschlagigen Abschliissen
Sozialassisten:innen EG7
Sonstige Beschéftigte EG 6

Neue Lehrkrafte-
Entgeltordnung
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Neueinstellung von Lehrkraften ohne Lehramt fiir die Facher Religion, Sport, Kunst und Mu-
sik ab 1.8.2022 (TV EGO-L-H) (ohne Forderschule)

Religionslehrkrafte...

...mit theologischem Studium an wiss.
Hochschulen

...mit religionswissenschaftlichem
Studium an einer Hochschule (Bachelor-
Niveau) und vergleichbare Studiengange
(Katechet:innen)

...mit einer Bevollmachtigung zur Er-
teilung von Religionsunterricht und
mindestens dreijahriger beruflicher Aus-
bildung (2)

....mit einer Bevollmachtigung zur Er-
teilung von Religionsunterricht ohne
dreijahrige berufliche Ausbildung (2)

Musik- und Kunstlehrkréfte...

... mit Studium an Hochschule fiir Musik
oder Kunst oder Vergleichbares (Master)

... mit Studium an Hochschule fiir Musik
oder Kunst oder Vergleichbares (Bache-
lor)

Lehrkréfte in der Tatigkeit von Musik-
bzw. Kunstlehr-kraften

Sportlehrkrafte

Abgeschlossenes sportwissenschaftliches
Studium an einer wissenschaftlichen
Hochschule sowie Diplom-Sportlehr-
krafte mit mindestens achtsemestrigem
Studium und Abschlusspriifung

Sportlehrkrafte mit abgeschlossenem
sportwissenschaftlichem Studium an
einer Hochschule

Sportlehrkréfte mit dreijahriger Berufs-
ausbildung oder Lehrbefahigung als
Sportlehrkraft im freien Beruf oder mit
staatlicher Anerkennung als Gymnastik-
lehrkraft (2)

Sonstige Sportlehrkréfte (2)

Grundschule

(1)

EG 11*

EG 10*

EG 7*

EG 6*

EG 11*

EG 10*

EG8

EG 11*

EG 10*

EG 7*

EG 6*

Forderschulen,

Haupt- und
Realschulen

EG 11
mit % Zulage

EG 10
mit %2 Zulage

EG7
mit % Zulage

EG6
mit % Zulage

EG 11
mit % Zulage

EG 10
mit % Zulage

EG 9b

EG 11
mit % Zulage

EG 10
mit % Zulage

EG7
mit % Zulage

EG6
mit % Zulage

Gesamtschulen
(IGS + KGS) Gymnasien,
Berufliche Schulen

EG 13

EG 11

EG 8

EG7

EG 12

EG 11

EG 9b

EG 12

EG 11

EG 8

EG7
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Sprachlehrkrafte

... mit abgeschlossenem sprachwissen- £G 11

schaftlichem Studium an einer wiss. - EG 12

mit % Zulage

Hochschule

Diplomdolmetscher:innen und Diplom-

- 2 : EG 11

Ubersetzer:innen nach mindestens acht- . EG 12
; : mit % Zulage

semestrigem Studium

... mit abgeschlossener auslandischer £G 11

Ausbildung und voller Lehrbefahigung mit % Zulage EG 12

ihres Herkunftslandes ToHee

... mit abgeschlossenem sprachwissen- EG 10 £G 11

schaftlichem Studium an einer Hochschule mit % Zulage

Lehrkréfte in der Tatigkeit von Sprach- £G 7

lehrkraften mit entsprechender dreijahri- - Mit% Zulags EG8

ger Ausbildung (2) g

Lehrkrafte in der Tatigkeit von Sprach- ) EG 6 £G7

lehrkraften (2) mit % Zulage

(1) Grundschulen bzw. mit Grundschulen verbundene Schulen bei iiberwiegendem Einsatz in den Klassen 1 bis 4
(2) mit héheren Eingruppierungen nach mindestens drei Jahren in Verbindung mit dem Nachweis von Fortbildungen
und einem Gutachten der Schulleitung um bis zu drei Entgeltgruppen

Neueinstellung von Fachlehrkraften an Beruflichen Schulen
ab 1.8.2022 (TV EGO-L-H)

Nur Berufliche Schulen

... mit der Lehrbefahigung in technologischen, sozialpadago-
gischen und musisch technischen Fachern mit abgeschlosse- - - EG 11
ner Ingenieur- oder Fachhochschulausbildung

... mit der Lehrbefahigung in technologischen, sozialpadago-
gischen und musisch technischen Fachern ohne abgeschlos- - - EG 10
sene Ingenieur- oder Fachhoch-schulausbildung

... ohne Lehrbefahigung in technologischen oder sozialpa-
dagogischen Fachern in der Tatigkeit von Lehrkraften mit

Lehrbefahigung in technologischen und sozialpadagogischen i : EGE0
Fachern
..mit der Lehrbefdhigung in arbeitstechnischen Fachern ohne . £G 10

abgeschlossene Ingenieur- oder Fach-hochschulausbildung

... ohne Lehrbefahigung in arbeitstechnischen Fachern in
der Tatigkeit von Fachlehrkraften mit der Lehrbefahigung in - - EG9b
arbeitstechnischen Fachern

Technische Lehrkrafte
mit Unterrichtserlaubnis fiir mindestens zwei Facher

Technische Lehrkrafte
mit Unterrichtserlaubnis flir ein Fach

Beschéftigte in der Tatigkeit von technischen Lehrkraften - - EG7

- - EG9b

- - EG 8
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In dieser Ubersicht nicht erfasste Beschiftigte

Herkunftssprachlicher Unterricht siehe TV EGO-L-H
Unterrichtende Sozialpadagog:innen in Vorklassen, Eingangsstufen und Flex-Klassen ~ siehe TV EGO-L-H

(1) Grundschulen bzw. mit Grundschulen verbundene Schulen bei iiberwiegendem Einsatz in den Klassen 1 bis 4

(2) mit hGheren Eingruppierungen nach mindestens drei Jahren in Verbindung mit dem Nachweis von Fortbildungen
und einem Gutachten der Schulleitung um bis zu drei Entgeltgruppen

*Anpassungszulge fur Lehrkrafte an Grundschulen.

Die GEW Hessen berat ihre Mitglieder zur Entgeltordnung und zu der Frage, ob ein Anspruch
auf Hohergruppierung besteht. Die Beratung von Nichtmitgliedern ist der GEW Hessen nicht
gestattet. Ein Anspruch auf Beratung besteht ab dem Tag, an dem die Mitgliedschaft in der
GEW Hessen beantragt wird. Der Antrag auf Mitgliedschaft kann auch online gestellt werden:
www.gew.de/mitglied-werden

Anfragen von Mitgliedern: info@gew-hessen.de

Platz fiur eigene Notizen
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22.17Zustimmungsaufforderung fur Einstellung und Eingruppierung

Muster: Zustimmungsaufforderung des Schulamts Belira

Staatliches Schulamt Aktenzeichen PA. «Names, «Vornames
Rathausstrale 8 . 36179 Bebra
Bearbeiter/-in «SBVorname» «SBName»
Durchwahl 06622 914-«DW>»
5 E-Mail «SBEmail»@kultus.hessen.de
Schulleitung
lhr Zeichen
«der_dem_des» Ihie Na ehticht
§<Anschre|ben_SchuIbeze|chnung» Datum 31 Oktobar 2024
in «Ort»

Arbeitsverhaltnis zum Land Hessen
Beteiligung des Schulpersonalrates

Es ist beabsichtigt, die Lehrkraft «Vorname» «Name» vom «von» bis «bis» im Rahmen eines
befristeten Arbeitsverhéltnisses zu beschéftigen. Die Lehrkraft wird nach Entgeltgruppe
«Entgeltgruppe» (bei altem Recht: «EG_alt»), vorldufig Stufe «Stufe» vergutet. Die Stufenzuord-
nung kann sich bei Nachweis der entsprechenden Voraussetzungen dndern.

Ich bitte Sie, gemaR § 66 Abs. 1 und 2i.V. m. § 75 Abs. 2 Nr. 1 und 2 HPVG den Schulpersonalrat
mit der beabsichtigten PersonalmalBnahme zu befassen, die Angelegenheit zu erértern und die Zu-
stimmung zu beantragen. Die MaRnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der Personalrat innerhalb von
zwei Wochen nach Antragstellung die Zustimmung schriftlich begriindet verweigert. Die Erklarungs-
frist des Personalrates kann von Ihnen in dringenden Féllen auf eine Woche abgekiirzt werden. Die
Kirzung bitte ich vorzunehmen. Falls sich der Personalrat nicht fristgemaR auRert, geben Sie mir
bitte den Tag an, an dem seine Zustimmung beantragt wurde.

Sobald mir o. g. Nachweis die Stufenzuordnung betreffend vorliegt, erfolgt eine neue Beteiligung.

Die Entscheidung des Personalrates bitte ich zusammen mit einem Exemplar des Vertrages
zuriick zu senden.

Im Auftrag

«SBName»

Stellungnahme des Personalrats
1. Zustimmung zur o. g. Einstellungi. S. d. § 75 Abs. 2 Nr. 1): ( )ja ( )nein
2. a Zustimmung zur Eingruppierung/Einstufungi. S. d. § 75 Abs. 2Nr. 3) ()ja ( )nein

gdf. Ablehnungsbegriindung:

b) Die Zustimmung/Ablehnung des Personalrats zur Eingruppierung/Einstufungi. S. d. 75 Abs. 2 Nr. 3) kann we-
gen unvollstéandiger Unterlagen noch nicht vorgenommen werden, sondern muss zu einem spateren Zeitpunkt er-
folgen. Der Personalrat nimmt zur Kenntnis, dass vorlaufig eine Vergiitung nach o. g. Eingruppierung/Einstufung vor-
genommen wird. ()

(Datum, Unterschrift PR)

Rathausstrae 8 ..36179 Bebra E-Mail: poststelle.SSA.Bebra@kultus.hessen.de Besuche bitte nach Vereinbarung

Telefon: 06622 914-0 Fax: 06622 914-119 Internet: www.schulamt-bebra.hessen.de Anrufe bitte Montag bis Donnerstag
8:30-12:00 Uhr und 13:30-15:30 Uhr
Freitag 8:30-12:00 Uhr (gleitende Arbeitszeit).

70 STAATLICHERHULAMT FUR DEANDKREIBERSFEEBOTENBURG UND DBARERRAMEIBNERKREI{2024) »Arbeitsverhéltnis zum Land Hes-
sen«



Qualifizierung von Mitgliedern von PersonalvertretungepAufbauschulung (Team Nord;

209

Schule Ort, Datum

Personalrat
im Hause

[Einstellung TV-H]
Zu der vom Staatlichen Schulamt fiir den Landkreis und die Stadt Kassel

beabsichtigten o. g. Personalmaflnahme bitte ich um lhre Zustimmung gemaf § 66 i.
V. m. § 75 Abs. 2 Nr. 1 und 2 HPVG.

Unterschrift Schulleiterin/Schulleiter

Der Personalrat

Ort, Datum
Schulleiterin / Schulleiter
im Hause
1. Zustimmung zur o. g. Einstellungi. S. d. § 75 Abs. 2 Nr. 1: ja [nein
2. a. Zustimmung zur Eingruppierung /Einstufung i. S.d. § 75 Abs. 2Nr. 2: [Jja []nein
oder

b. Die Eingruppierung/Einstufung i. S. d. § 75 Abs. 2 Nr. 2 kann wegen
unvollstéandiger Unterlagen noch nicht vorgenommen werden. Der Personalrat
nimmt zur Kenntnis, dass vorlaufig eine Vergutung nach o. g. Eingruppierung /
Einstufung vorgenommen wird.

Unterschrift PR

Schule Ort, Datum

Urschriftlich zurtick

Staatliches Schulamt fir den
Landkreis und die Stadt Kassel
in Kassel

Unterschrift Schulleiterin/Schulleiter oder des standigen Vertreters
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22.18nformationsblatt des HMdI zum Disziplinarrecht
Disziplinarrecht!

Wenn die Beamtin oder der Beamte schuldhaft inre oder sBitiehten verletzt, begeht sie oder er ein
Dienstvergehen (8 47 BeamtStG). Ein Verhalten der Beamtin oder des Beamten auf3erhalb des Dienstes
ist ein Dienstvergehen, wenn es nach den Umstanden des Einzelfalles in besonderem Malie geeignet ist,
Achtung und Verauen in einer fur ihr oder sein Amt oder das Ansehen des Beamtentums bedeutsamen
Weise zu beeintrachtigen. Das Néhere regelt das Hessische Disziplinargesetz.

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Disziplinarrechts vom 21. Juli 2006 (GVBI. | S. 394) wurde die Hessi-
sche Disziplinarordnung (HDO) durch Hassische Disziplinargesetz (H&etzt. Das Gesetz lehnt sich
inhaltlich und im Aufbau dem Bundesdisziplinargesetz vom 9. Juli 2001 (BGBI. | S. 1510), zuletzt geédndert
durch Gesetz vom 28. August 2013 (BGBI. | S. 3386), an. Die Disziplinarbefugnisse der Dienstvorgesetzten
wurden durch e Regelungen des HDG erweitert. Verfahrensrechtlich knlpft das HDG an da$ Verwa
tungsverfahrensund Verwaltungsprozessrechtund nicht mehr wie noch die HDO an das Strafprozess-
recht¢ an.

Ob wegen eines Dienstvergehens disziplinarisch eingeschritten wird, bestimmt die od@edstvorge-
setztenach pflichtgeméaRem Ermessen: Liegen zureichende tatsachliche Anhaltspunkte vor, die den Ver-
dacht eines Dienstvergehens rechtfertigéiat sie oder er nach 8 20 Abs. 1 HDG ein Disziplinarverfahren
einzuleiten (Legalitatsprinzip)Von der Einleitung kann nach § 20 Abs. 3 HDG abgesehen werden, sofern
der Sachverhalt feststeht und der Vorwurf nur gering wiegt (Bagatellfalle) und sofern kein Fall eines
PlichtverstoRes nach § 84 HBG (Pflicht zur unparteiischen und uneigenniitzigen Amtsfiihrung) vorliegt.

DisziplinarmaRnahmersind (8 8 HDG)

¢ Verweis (schriftlicher Tadel, 8 9 HDG),

¢ GeldbulRe (maximal Beziige eines Monats, § 10 HDG),

¢ Kirzung der Dienstbeziige (um maximal 1/5 langstens 3 Jahre, § 11 HDG),

¢ Zurlckstufung (Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrundgehalt, § 12 HDG),

¢ Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis (Beendigung des Dienstverhaltnisses, § 13 HDG),
¢ Kirzung bzw. Aberkennung des Ruhegehalts (gegen Ruhestandsbeamte, 88 14, 15 HDG).

Keine DisziplinarmaRnahme ist diessbilligende AuRerungler oder des Dienstvorgesetzten (§ 9 Satz 1
HDG). Die oder der Dienstvorgesetzte kann durch Disziplinarverfiigung Verweise, GeldbuRen sowie Kiir-
zungen der Dienstbezilige oder des Ruhegehalts verhangen (8 37 HDG). Weiter gehende Disziplinarmali3-
nahmen kdnnen nunach Erhebung einer Disziplinarklage durch Urteil der Disziplinargericatenier

fur Disziplinarsacherbei dem Verwaltungsgericht Wiesbaden sowie dSamat fur Disziplinarsachen

beim Verwaltungsgéchtshof) verhéngt werden. Durch Beschluss kann das Gericht auf eine geringere Dis-
ziplinarmaBnahme erkennen oder die Klage abweisen (8§ 64 HDG).

Das HDG wurde durch das 2. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (Gesetz vom 27. Mai 2013, GVBI. S. 218,

508) insbesondere wie folgt geandert:

- Die Verweisungen wurden der neuen Paragraphenfolge des Hessischen Beamtengesetzes (HBG), dem
neuen Hessischen Besoldungsgesetz (HBesG) und dem neuen Hessischen Beamtenversorgungsgesetz
(HBeamtVG) angepasst.

- Frihere Beamtinnen und friilhere Beamte, die mit Anspruch auf Altersgeld ausgeschieden sind, gelten
als Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte im Sinne des HDG; das Altersgeld gilt als Ruhege-
halts (§ 1 Abs. 1 Satz 2 HDG).

71 HESSISCHBANISTERIUM DBESNEREN UNBEIMATSCHUT2014) »Infoblatt: Ausiibung von Nebentatigkeiten«
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§ 19 Abs. 5 HDG wurde um eine Hinweispflicht auf das Antragsrecht zur Entfernung von missbilligen-
den AuBerungen aus der Personalakte erweitert. Dadurch wird ein Gleichklang mit den bestehenden
Regelungen zur Tilgung von Eintragungen uber Disziplinarvargarer Personalakte (8 19 Abs. 3

und 4 HDG) hergestellt.

Die Vorgabe, dass ein Disziplinarverfahren nicht einzuleiten ist, wenn feststeht, dass ein Maf3nahm
verbot wegen eines sachgleichen Strader BuRgeldverfahrens besteht, wurde um die Félle erwei-
tert, in denen bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten die Kirzung oder Aberkennung
des Ruhegehalts erkennbar nicht in Betracht kommt. Dadurch wird demd&atz Rechnung getra-

gen, von Verfahren dann abzusehen, wenn der Ausspruch einer Disziplinarmaf3nahme von vornherein
ausgeschlossen ist. Da es gegen Ruhéstaaamte nur die 0.g. beiden DisziplinarmalRnahmen gibt,

ist die Einleitung eines Verfahrens nicht sinnvoll, wenn flr die Dienstvorgesetzten von vornherein
eindeutig feststeht, dass auf diese MaRnahmen nicht erkannt werden kann (§ 20 Abs. 2 Satz 2 HDG).
In 8 24 Abs. 3 Satz 1 HDG wurde abschlieRend geregelt, wer mit der Durchfihrung von Ermittlungen
betraut werden darf. Es wurde klargestellt, dass nur Bedienstete des offentlizieastes als Ermitt-
lungsfiihrerinnen oder Ermittlungsfiuhrer tatig werden dirfen. Dies war bisher nicht ausdrticklich ge-
regelt und hat in der Praxis zu Missverstandnissen gefiihrt. Im neuen Satz 2 wird ferner das bislang
nur in der Begriindung zum HDG als-Sollgabe erwéhnte Entlastungsgebot (vgl. Landtagsdrucksa-
che 16/5106, S. 50) durch Aufnahme in den Gesetzeswortlaut verbindlich geregelt. Dadurch wurde
zudem klargestellt, dass, sofern Bedienstete nicht hauptamtlich mit dieser Aufgabe betraut sind, diese
Aufgabe im Nebenamt wahrgenommen wird und nicht als entgeltliche Nebentétigkeit ausgeulbt wer-
den kann.

Die Zustandigkeit fur Disziplinarsachen erster Instanz fir ganz Hessen wurde beim Verwaltungsgericht
Wiesbaden konzentriert. Entsprechendes gilt bereits fur Disziplinarverfahren gegen Bundesbeamte
nach dem Bundesdisziplinargesetz nach § 6a AGVwGO (8 50 HDG

Durch klarstellende Erganzung von 8 52 Abs. 2 HDG wird auch die Regelung Uber die Entschadigung
ehrenamtlicher Richterinnen und Richter (§ 32 VwGO) fir Beamtenbeisitzerinneteisdzer fur

nicht anwendbar erklart. Bereits bisher erhalten Beamtenbegsitmen und-beisitzer keine Entscha-
digung nach dem Justizvergitungad-Entschadigungsgesetz. Das Beisitzeramt wird als (nebenamt-
liche) beamtenrechtliche Dienstpflicht wahrgenommen, fur die Reisekosten zustehen.

Im neuen § 65 Abs. 1 HDG wird der Grundsatz der Mundlichkeit, dem im Disziplinarverfahren eine
besondere Bedeutung zukommt, besonders hervorgehoben. Auch wenn dieser Grundsatz bereits
Uber die Verweisung auf die VwGO gilt (§ 101 Abs. 1, § 107 VwGO) hsetlausdricklich normiert
werden, zumal er auch in § 71 HDG beziiglich der Berufung und in 8 79 Abs. 1 HDG bezlglich der
Wiederaufnahme ausdriicklich genannt ist.

Mit Anderung des § 82 Abs. 1 HDG und der Einfiilhrung des dem Gesetz als Anlage angefiigten Gebiih-
renverzeichnisses werden flr das gerichtliche Disziplinarverfahren Festgebihren erhoben. Dadurch
werden Schwierigkeiten bei der Wertfestsetzung und unangemesska Gebiihren vermieden. Die
Geblthren sind nach den verschiedenen DisziplinarmalBnahmen und den gerichtlichen Verfahrens-
schritten und-entscheidungen gestuft. Das Gebiihrenverzeichnis orientiert sich an den Geblhren, die
nach dem Bundesdisziplinargesetz erbpnhwerden. Damit wird eine Gleichbehandlung mit den Be-
amtinnen und Beamten des Bundes vorgenommen, sodass in Disziplinarverfahren vor einem hessi-
schen Verwaltungsgericht ein insoweit einheitliches Gebuhrenrecht gilt.
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22.19Nebentatigkeitennach 88 7k 74 HBG
Dritter Titel?

Nebentatigkeit, Tatigkeit nach Beendigung des Beamtenverhaltnisses
(8840 und 41 Beamtenstatusgesetz)

8§71
Begriffsbestimmungen, Mitteilungspflicht
(1) Nebentéatigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamts oder die Ausiibung einer Nebenbeschéftigung.

(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehdrender Kreis von Aufgaben, der aufgrund eines 6f-
fentlich-rechtlichen Dienstoder Amtsverhéaltnisses wahrgenommen wird.

(3) Nebenbeschéftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehdrende Tétigkeit innerhalb oder
aul3erhalb des o6ffentlichen Dienstes.

(4) Als Nebentatigkeit gilt nicht die Wahrnehmung 6ffentlicher Ehrenamter sowie einer unentgeltlichen
Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines Angehériged. fBatet keine Anwen-
dung auf Tatigkeiten nach7 Abs1 Nr.4. Offentliche Ehneamter im Sinne des Satzsind die in
Rechtsvorschriften als solche bezeichneten Tatigkeiten, im Ubrigen jede behérdlich bestellte oder auf
Wahl beruhende Mitwirkung bei der Erflillung offentlicher Aufgaben, die ohne Verglitung ausgetibt
wird. Die Ubernahmeines 6ffentlichen Ehrenamts ist vor Aufnahme der Tatigkeit schriftlich oder
elektronisch mitzuteilen.

(5) Vergutung ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen. Als Gegenleistung gelten nicht
1. der Ersatbarer Auslagen und Fahrtkosten,
2. die Zahlung von Tagand Ubernachtungsgeldern, die die fiir die Beamtin oder den Beamten gel-
tenden Satze nicht Ubersteigen,
3. die vereinnahmte Umsatzsteuer, soweit sie an ein Finanzamt abzufiihren ist.

8§72
Nebentatigkeit auf Verlangen des Dienstherrn

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen ihrer obersten Dienstbehérde eine Neben-
tatigkeit im o6ffentlichen Dienst zu tGibernehmen und fortzuftihren, sofern diese Tatigkeit ihrer Vorbil-
dung oder Berufsausbildung entspricht und sie nicht tber Gebunspruch nimmt. Gegenstand
einer Nebentatigkeit durfen nicht Tatigkeiten sein, die auch im Rahmen des Hauptamts ausgetibt wer-
den kdnnen. Als auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn Gbernommen gilt auch
eine Tatigkeit nach g3 Absl1 Nr. 4, die die Beamtin oder der Beamte mit Rucksicht auf ihre oder
seine dienstliche Stellung ausubt.

(2) Fur eine Nebentatigkeit im 6ffentlichen Dienst wird grundsétzlich keine Vergutung gewéhrt. Ausnah-
men kénnen insbesondere zugelassen werden

1. fur die Ausiibung einer Lehrtatigkeit,

2. fur die Erstattung von Gutachten und Befundberichten, die Durchfiihrung von Forschungsauftra-
gen, von Auftrdgen zu Entwicklungsarbeiten, die Anfertigung von Entwirfen, die Erstellung von
statistischen Berechnungen, die kinstlerische und technische ObegeitenBauten sowie fur
die oOrtliche Bauleitung (Baufuhrung),

3. fir die Teilnahme an Prifungen,

72 HESSISCHBEAMTENGESETZ V& MA1 2013(2013).
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®3)

1)

)

4. in besonderen Fallen, wenn auf andere Weise eine geeignete Arbeitskraft ohne erheblichen
Mehraufwand nicht beschafft werden kann,

5. in den Fallen, in denen gesetzliche oder andere rechtliche Verpflichtungen bestehen,

6. fur arztliche, zahnarztliche und tierarztliche Verrichtungen, fur die nach den Gebuhrenordnungen
Gebuhren zu zahlen sind,

7. fur die Austibung einer nebenamtlichen richterlichen Tatigkeit.

Wird die Beamtin oder der Beamte fir die Nebentéatigkeit entsprechend entlastet, darf eine Vergi-

tung nicht gewahrt werden.

Offentlicher Dienst im Sinne des Ahsund 2 ist jede Tétigkeit fur den Bund, ein Land, eine Korper-

schaft, Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts oder deren Verb&nde sowie jede durch Rechts-

verordnung einer Tatigkeit im offentlichen Dienst gleichighte Tatigkeit. Die Tatigkeit fur Kirchen

und andere o6ffentlickrechtliche Religionsgesellschaften und deren Verbande sowie fur offentlich

rechtliche Rundfunkanstalten gilt nicht als 6ffentlicher Dienst.

8§73
Genehmigungspflichtige Nebentétigkeiten

Beamtinnen und Beamte bediirfen, soweit sie nicht nadt2 gur Ubernahme verpflichtet sind, der

vorherigen Genehmigung durch die oberste Dienstbehdrde

1. zur Ubernahme eines Nebenamts, einer Testamentsvollstreckung, einer entgeltlichen sowie einer
nicht fir Angehorige wahrzunehmenden unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegs-
chaft,

2. zur Ubernahme einer Nebenbeschaftigung gegen Vergiitung, insbesondere einer Tatigkeit in ei-
nem Schiedsgericht oder Preisgericht, zur Erstattung von Gutachten, zur Ubernahme von For-
schungsauftragen, von Auftragen zu Entwicklungsarbeiten, zur Erstellungatisolen Berech-
nungen, zur Ubernahme der Oberleitung bei Bauten und der Baufiihrung, von Entwurfsauftragen
sowie von Auftrdgen zu Befundberichten,

3. zueiner gewerblichen oder freiberuflichen Tatigkeit sowie zur Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb
oder einem freien Beruf,

4. zum Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, einen Beirat oder in eine sons-
tige Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform
betriebenen Unternehmens sowie zur Ubernahme einer Treuhzsuthaft.

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Nebentatigkeit dienstliche

Interessen beeintrachtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Ne-

bentatigkeit

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in Anspruch nimmt,
dass die ordnungsgemalie Erfiillung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann,

2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann,

3. in einer Angelegenheit ausgetibt wird, in der die Behotrde, der die Beamtin oder der Beamte an-
gehort, tatig wird oder tatig werden kann,

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beeinflussen kann,

5. zu einer wesentlichen Einschrankung der kiinftigen dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin
oder des Beamten fiihren kann,

6. dem Ansehen der 6ffentlichen Verwaltung abtraglich sein kann.

Ein solcher Versagungsgrund liegt in der Regel auch vor, wenn sich die Nebentétigkeit wegen gewerbs-
mafiger Dienstoder Arbeitsleistung oder sonst nach Art, Umfang oder Haufigkeit als Austibung eines
Zweitberufs darstellt. Die Voraussetzung des Satzes 2 @it in der Regel als erflillt, wenn die zeit-

liche Beanspruchung durch genehmigungsd anzeigepflichtige Nebentatigkeiten in der Woche acht
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Stunden Uberschreitet. Das Vorliegen eines Versagungsgrunds nadhudat2 ist besonders zu pri-
fen, wenn abzusehen ist, dass die Entgelte und geldwerten Vorteile aus genehmigungspflichtigen Ne-
bentatigkeiten im Kalenderjahr 30 Prozent der Jahresdiensidpezler Beamtin oder des Beamten
bei Vollzeitbeschaftigung Gberschreiten werden; das Ergebnis der Prifung ist aktenkundig zu machen.

(3) Die Genehmigung ist auf langstens funf Jahre zu befristen; sie kann mit Auflag@edingungen
versehen werden. Ergibt sich eine Beeintrachtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung der Geneh-
migung, so ist diese zu widerrufen. Ist eine Tatigkeit nachJANs.4 durch Rechtsvorschrift Gibertra-
gen, so gilt die Genehmigung als erteilt.

(4) Nebentéatigkeiten von geringem Umfang kénnen durch Rechtsverordnung néztsgt2 Nr.1 von
der Pflicht zur Genehmigung ausgenommen werden.

8§74
Nicht genehmigungspflichtige Nebentatigkeiten, Anzeigepflicht

(1) Nicht genehmigungspflichtig ist

1. eine schriftstellerische, wissenschaftliche, kiinstlerische oder Vortragstatigkeit sowie die Erteilung
von Unterricht zur Ausbildung und Fortbildung der im 6ffentlichen Dienst tatigen Personen,

2. die mit Lehr oder Forschungsaufgaben zusammenhangende selbststandige Gutachtertatigkeit
der Lehrkrafte der Hochschulen des Landes und der Beamtinnen und Beamten der anderen wis-
senschaftlichen Institute und Anstalten,

3. die Tatigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufsverb&nden oder in
Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten,

4. die unentgeltliche Tatigkeit in Organen von Genossenschaften und von gemeinnitzigen Einrich-
tungen,

5. die Verwaltung eigenen oder der NutznieBung der Beamtin oder des Beamten unterliegenden
Vermdgens.

(2) Eine Tatigkeit nach Abs.Nr.1 und 2 sowie eine Téatigkeit in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen
und Beamten nach Ab%.Nr.3 hat die Beamtin oder der Beamte, wenn hierfiir ein Entgelt oder ein
geldwerter Vorteil geleistet wird, in jedem Einzelfall ihrer Aufnahme der Dienstbehdrde unter An-
gabe insbesondere von Art und Umfang der Nebentétigkeit sowie der voraussichtlichen Héhe der Ent-
gelte und geldwerten Vorteile hieraus schriftlich oder elektronisch anzuzeigen; die Beamtin oder der
Beamte hat wesetliche Anderungen unverziiglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Bei wie-
derholten, gleichartigen Nebentétigkeiten nach Abd\r.1 kann die Dienstbehdrde im Einzelfall ge-
statten, dass zur Erfullung der Anzeigepflicht eine allgemeine Anzeiggtgeni

(3) Die Dienstbehdrde kann im Ubrigen aus begriindetem Anlass verlangen, dass die Beamtin oder der
Beamte Uber eine ausgetibte nicht genehmigungspflichtige Nebentétigkeit schriftlich oder elektro-
nisch Auskunft erteilt, insbesondere Uber deren Art und Umfang.

(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentatigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die Be-
amtin oder der Beamte bei ihrer Ausiibung dienstliche Pflichten verletzt.
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22.20infoblatt Austibung von Nebentéatigkeiten
Infoblatt: Ausiibung von Nebentéatigkeiten (Stand: M&2p25Y°

Informationen zur Austibung von Nebentétigkeiten
durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen

1. Rechtsgrundlagen bei Beamtinnen und Beamten

a) Grundrechtliche Aspekte

Die grundrechtlichen Aspekte des Nebentatigkeitsrechts sind bei der Prifung von beantragten oder an-
gezeigten Nebentéatigkeiten von Beamtinnen und Beamten stets in diégungen zur jeweiligen Einzel-
fallentscheidung einzubeziehen. Nach der Rechtsprechaaddndesverwaltungsgerichts (siehe z. B. Ur-

teil vom 26.06.1980, 2 C 37/78, juris, Rn. 22) schlief3t das Grundrecht auf freie Entfaltung der Personlich-
keit (Art. 2 Abs. 1 GG) auch fur Beamtinnen und Beamte das Recht auf entgeltliche Verwertung der eige-
nen Abeitskraft ein. Eine Einschréankung erfahrt dieses Grundrecht durch die verfassungsmafige Ord-
nung, zu der fur die Dienstverhaltnisse der Beamtinnen und Beamten die durch Art. 33 Abs. 5 GG gebo-
tene Beachtung der hergebrachten Grundsétze des Berufsbeamtangeimirt. Beamtinnen und Beamte
mussen daher die Einschrankungen hinnehmen, die sich aus Art. 33 Abs. 5 GG ergeben und der Sicherung
der konkretgegenwartigen Dienstleistungspflicht dienen. Diese Einschrankungen werden im Nebentatig-
keitsrecht geregelt, dasinen angemessenen Ausgleich der Verfassungsnormen des Art. 2 Abs. 1 GG und
Art. 33 Abs. 5 GG bezweckt und das individuelle Grundrecht der einzelnen Beamtin oder des einzelnen
Beamten aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht weitersghranken soll, als es die Rickhahme auf dienstliche
Interessen erfordert. Daher sind die besonderen Umsténde des Einzelfalls bei der Priifung einer beantrag-
ten oder angezeigten Nebentatigkeit stets zu bericksichtigen.

Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten sowie friiheren Beamtinnen bamt&e mit Versor-
gungsbeziigen oder mit Anspruch auf Altersgeld steht es grundsatzlich frei, ihre Arbeitskraft zu verwerten.
Stellt die Beschaftigung im Ruhestand eine Beawfsiibung dar, ist sie durch Art. 12 Abs. 1 GG (ansonsten

Art. 2 Abs. 1 GG) und ggf. durch die WissenscHafts. Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG geschitzt.
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie frilhere Beamtinnen bzw. Beamten mit Versor-
gungsbeziigen oder mit Anspruch auf Altersgeld missen, anders als aktive Beamtinnen und Beamte, keine
Rucksicht mehr auf die Erfordernisse der Diensistusng nehmenDaher ist in Bezug auf eine nachamt-

liche Erwerbstatigkeit oder sonstige

Beschaftigung Prifungsmalistab allein der Erhalt des Vertrauens in die Integritat des Berufsbeamtentums.
Eine solche Tatigkeit ist dem entsprechend zu untersagen, wenn dies notwendig ist, um das Vertrauen in
die Integritdt des Berufsbeamtentums zu erhalt®ies ist anzunehmen, wenn die Tatigkeit nachteilige
Ruckschlisse auf die friihere Anfiiirung zulésst. Es genlgt die Besorgnis der Interessenbeeintrachti-

gung.
b) Rechtsvorschriften

Die Ausliibung von Nebentatigkeiten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen wird
durch eine Vielzahl von Rechtsvorschriften geregelt.
Fur Beamtinnen und Beamte sind in Hessen insbesondere folgende rechtlichen Bestimmungen maf3geb-
lich:
1 8840, 41 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17.06.2008 (BGBI. | S. 1010), zuletzt gean-
dert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBI. | S. 389)

73 HESSISCHBANISTERIUM DHSNEREN UNBEIMATSCHUT2025) »Infoblatt: Ausiibung von Nebentatigkeiten«.
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1 88 71 bis 79 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG) vom 27.05.2013 (GVBI. S. 218, 508), zuletzt

geadndert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBI. 2025 Nr. 24)

1 Verordnung tber die Nebentatigkeit der hessischen Beamtinnen und Beamten (Hessische Neben-
tatigkeitsverordnung HNV) vom 31.05.2015 (GVBI. | S. 234), geandert durch Verordnung vom
10.12.2025 (GVBI. 2025 Nr. 96)

1 Nutzungsentgelt fir die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen undridbties Landes
aus Anlass einer Nebentatigkeit (Gemeinsamer Runderlass vom 20.11.2025, StAnz. S. 1442)

1 Entschadigung von Behdrden und Behdrdenbediensteten bei gerichtlicher Sachverstandigenta-
tigkeit (Gemeinsamer Runderlass vom 19.11.2020, StAnz. S. 1318)

T w bSoSyl Yt A OKS NInd Féribi®idaldeOin dfferitliczdld Dienigtitatigen Perso-
nen (Erlass des HMdIS vom 14.10.2019, StAnz. 2019, S. 1042)

1 Zustellung durch Justizbedienstete in Nebentéatigkeit (Runderlass des HMdJ vom 07.10.2021,
JMBI. 2021 S. 292)

5SNJ 9NIIaa aobSoSydNGA I SiAcia IRKSINI FESSENMIYNNIA d2Kyl &ty Sdzily S
2016, S. 3) ist Ende 2020 im Wege der Erlassbereinigung auler Kraft getreten und wird jetzt in Form von
Hinweisen unter Nr. 11 dieses Infoblatts weitgflihrt.

2. Rechtsgrundlagen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Fur Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer finden nach § 3 Abs. 4 des Tarifvertrags fir den 6ffentlichen
Dienst des Landes Hessen{TMund nach § 3 Absatz 4 des Tarifvertrags zur Regelung der Arbeitsbedin-
gungen von Beschaftigten in forstwirtschaftlichen Valtwngen, Einrichtungen und Betrieben des Landes
Hessen (T¥orst Hessen) die beamtenrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Besonderheiten des
Arbeitsverhéaltnisses sinngemaf Anwendung. Deshalb finden insbesondere die Bestimmungen zur Abflh-
rungspflich fur Vergitungen aus Nebentatigkeiten im 6ffentlichen Dienst, die fur die Beamtinnen und
Beamten des Landes gelten, entsprechende Anwendung fiir die Awdeiberinnen und Arbeitnehmer.
Gleichwohl ist zu berlicksichtigen, dass Arbeitnehmerinnen und Arlbeitaeihre Arbeitskraft wesent-

lich freier verwerten dirfen als die Beamtinnen und Beamten. Dieliliusg eines Zweitberufs beispiels-
weise, die Beamtinnen und Beamten grundsétzlich zu verwehren ist, stellt bei Arbeithehmerinnen und
Arbeitnehmern fur sich geammen noch keinen Versagungsgrund dar.

Fur die Nebentatigkeiten von Beschéftigten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Arztin-
nen und Arzten finden tarifvertragliche Sonderregelungen (88 40 Nr. 2, 41 Nr. 3, 42 Nf)bZW. der

8§ 3 des Tarifvertrags fur die Arztinnen und Arztelan hessischen Universitatskliniken {(AkZte Hessen)
Anwendung.

3. Begriffe

a) Nebentatigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamts oder die Austibung einer Nebenbeschaftigung,
vgl. 8§ 71 Abs. 1 HBG.

b) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehérender Kreis von Aufgaben, dgrusudf eines 6f-
fentlich-rechtlichen Dienstoder Amtsverhéaltnisses wahrgenommen wird, vgl. 8 71 Abs. 2 HBG.

c) Nebenbeschéftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehdrende Téatigkeit innerhalb oder
auf3erhalb des offentlichen Dienstes, vgl. 8 71 Abs. 3 HBG.

d) Als Nebentatigkeit gilt nicht die Wahrnehmung 6ffentlicher Ehrenamter sowie einer unentgeltlichen
Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines Angehdérigen; ihre Ubernahme ist vor
Aufnahme lediglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilegl, 71 Abs. 4 Satz 1 und 4 HBG.

4. Verpflichtung zur Ubernahme einer Nebentatigkeit

@
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§ 72 Abs. 1 HBG enthalt eine Verpflichtung zur Ubernahme von Nebentatigkeiterhalbetes 6ffentli-

chen Dienstes. Auf Verlangen der obersten Dienstbehdrde oder der von ihr bestimmten Behorde sind
Beamtinnen oder Beamte verpflichtet, eine Nebentatigkeitiffentlichen Dienst zu Ubernehmen oder
fortzufiihren, die ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und sie nicht tber Gebihr in An-
spruch nimmt.

Offentlicher Dienst ist dabei jede Tatigkeit fur den Bund, ein Land, eine Korperschaft, Anstalt oder Stiftung
des offentlichen Rechts oder deren Verbéande sowie jede durch Rechtsverordnung einer Tatigkeit im 6f-
fentlichen Dienst gleichgestellte Tatigkeit).\g§ 72 Abs. 3 HBG, § 2 HNV.

Gemal § 72 Abs. 2 HBG wird fiir eine Nebentétigkeit im offentlichen Dienst grundsétzlich keine Vergitung
(= Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen, vgl. 8 71 Abs. 5 HBG) gewahrt. Von diesem Grundsatz
koénnen fir bestimmte Nebentatigkeiten, z. B. ttétigkeit, Teilnahme an Prifungen, nebenamtliche rich-
terliche Tatigkeit, Ausnahmen zugelassen werden.

Eine Vergltung darf nicht gewahrt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte fir die Nebentétigkeit
entsprechend entlastet wird.

5. Genehmigungspflichtige Nebentatigkeiten

Genehmigungspflichtig sind alle in § 73 Abs. 1 HBG aufgefiihrten Nebentatigkeitesit sicht nach 8§
72 HBG eine Verpflichtung zu deren Ubernahme besteht:

7 die Ubernahme eines Nebenamts, einer Testamentsvollstreckung, einer entgeltlichen sowie einer
nicht fur Angehoérige wahrzunehmenden unentgeltlichen -Wamdschaft, Betreuung oder Pflegs-
chaft

1 entgeltliche Nebenbeschaftigungen, insbesondere in einem Schoelds Preisgericht, die Erstat-
tung von Gutachten, die Ubernahme von Forschungsauftragen, von Auftragen zu Entwicklungsarbei-
ten, die Erstellung von statischen Berechnungen, die Ubernahm®loleneitung bei Bauten und der
Baufihrung und von Entwurfsauftragen sowie von Auftragen zu Befundberichten

1 gewerbliche oder freiberufliche Tatigkeiten sowie die Mitarbeit in einem Gewbébgeb oder ei-
nem freien Beruf

9 der Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den Verwaltungsrat, einen Beirat oder in eine sonstige
Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betrie-
benen Unternehmens sowie zur Ubernahme einer Treuh&suleft, auRer unentgeltliche Tatigkei-
ten in Organen von Genossenschaften und von gemeinnutzigen Einrichtungen

6. Anzeigepflichtige Nebentatigkeiten

Die Anzeigepflicht fiir Nebentatigkeiten ergibt sich aus 88 73 Abs. 4, 79 Satz 2 Nr. 1 HBG i. V. m. § 7 HNV,

8§ 74 Abs. 2 HBG, § 41 BeamtStG i. V. m. 8§ 78 HBG. Danachzeigkpflichtige Nebentatigkeiten:

1 Nebentatigkeiten von geringem Umfang, d. h. solche, die gemaf? § 7 HNVraliBeler Dienstzeit
ausgeubt werden, keinen gesetzlichen Versagungsgrund erfiillen und bei denen die Bruttovergiitung
insgesamt maximal 1.230 Euro im Kalenderjahr betragt

1 schriftstellerische, wissenschaftliche, kiinstlerische oder Vortragstatigkeiten sowie die Erteilung von
Unterricht zur Ausund Fortbildung der im 6ffentlichen Dienst tatigen Personen gegen Entgelt bzw.
geldwerten Vortell
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1 mit Lehr oder Forschungsaufgaben zusammenhéngende selbststdndige Gutachtertatigkeiten der
Lehrkrafte der Hochschulen des Landes und der Beamtinnen und Beamten der anderen wissenschaft-
lichen Institute und Anstalten gegen Entgelt bzw. geldwerten Vorteil

9 Tatigkeiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Be-
amten gegen Entgelt bzw. geldwerten Vorteil

1 bei Ruhestandbeamtinnen und Ruhestandsbeamten oder frilheren Beamtinnen und Beamten mit
Versorgungsbezigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Beendigung des Beamtenver-
haltnisses aulRerhalb des offentlichen Dienstes die Ausiibung einer Erwerkssititider sonstigen
Beschaftigung aufnehmen, die mit der dienstlichen Téatigkeit in den letzten fiinf Jahren vor Beendi-
gung des Beamtenverhaltnisses im Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen beein-
trachtigt werden kénnen

Alle anderen nicht unter die Nrn. 5 und 6 dieses Informationstextes fallenden Nebentatigkeiten sind nicht
genehmigungsoder anzeigepflichtig, d. h. der Dienstherr ist in keiner Form zu beteiligen.

7. Verfahrensund/ oder Formvorschriften

Sowohl der Antrag auf Genehmigung als auch die Genehmigung einer Nebentatigkeit nach § 73 HBG ha-
ben vor Aufnahme bzw. Ubernahme der Tatigkeit schriftlich zu erfolgen (vgl. § 75 Abs. 1 Satz 1 HBG). Dies
gilt auch, wenn eine Nebentatigkeit bereits agesiibtworden ist und ein heues Genehmigungsverfahren
lediglich aufgrund der Fortsetzung erforderlich ist. Nach § 3a Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
kann die Schriftform durch die elektronische Form oder Textform ersetzt werden. Anzeigen kénnen
schriftlichoder elektronisch erfolgen. Im Rahmen der Anzeige sind die erforderlichen Angaben zu machen
bzw. bei Antrag auf Genehmigung sind Nachweise zu erbringen, insbesondere tber Art und Umfang der
Nebentétigkeit sowie die Hohe der Entgelte bzw. geldwerten Mert8iofern zum Zeitpunkt der Anzeige

bzw. Antragstellung konkrete Agaben noch nicht gemacht werden kdnnen, sind ungefahre zu machen
und spater zu konkretisiererede Anderung ist unverziglich und ohne Aufforderung schriftlich oder
elektronisch anzuzeige val. 8 75 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbs. HBG.

8. Glltigkeitsdauer der Nebentétigkeitsgenehmigung

Gemal3 § 73 Abs. 3 Satz 1 HBG ist die Nebentatigkeitsdauer auf langstens finf Jahre zu befristen. Die
Genehmigung kann auch auf einen kirzeren Zeitraum befristet werden. Der Lauf der Frist beginnt an dem
im Antrag bestimmten Datum; ansonsten an dem Tagatédie Bekanntgabe der Genehmigungsertei-

lung folgt.

9. Versagungsgrinde

Die Genehmigung einer Nebentatigkeit ist gemaf § 73 Abs. 2 HBG zu versagen, wenn die Gefahr besteht,

dass durch die Ausilibung dienstliche Interessen beeintrachtigideer Dadurch soll verhindert werden,

dass sich die Beamtin oder der Beamte mit der beantragten Nebentatigkeit allmahlich einen Zweitberuf

aufbaut. Ein solcher Versaguagiaind liegt insbesondere vor, wenn die Nebentétigkeit

1 nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark in Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemalfe Erfiillung
der dienstlichen Pflichten behindert werden kann. Diese Voraussetzung gilt in der Regel als erfillt,
wenn diezeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere genehmigumgisanzeigepflichtige Ne-
bentatigkeit/en in der Woche acht Stunden Uberschreitet.

1 die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann

1 in einer Angelegenheit ausgetibt wird, in der die Behorde, der die Beamtin oder der Beamte angehdrt,
tatig wird oder tatig werden kann

i die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit beeinflussen kann

1 zu einer wesentlichen Einschrénkung der kinftigen dienstlichen Verwendbarkeit fihren kann
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1 dem Ansehen der 6ffentlichen Verwaltung abtraglich sein kann

1 eine gewerbsméaRige Dienrstder Arbeitsleistung darstellt, d. h. eine mit gewisser Regelmafiigkeit
ausgeibte und zumeist auf stdndige Gewinnerzielung ausgerichtete Tatigkeit. Eine Nebentatigkeit als
Nebenerwerbslandwirt odewinzer féallt in der Regel nichiarunter, weil diese Tatigkeit vom Umfang
her weniger auf Gewinnerzielung als auf eine angemessene Pflege und Nutzung von Grund und Bo
den gerichtet ist, oftmals in Fortfihrung eines ererbten Betriebs. Sie ist despgathend nicht ge-
nehmigungspflichtigia sie unter keine der enumerativ aufgezahlten Kategorien genehmigungspflich-
tiger Nebentatigkeiten fallt, sondern als Verwaltung eigenen oder der Nutzniel3ung der Beamtin oder
des Beamten unteliegenden Vermogens nach 8§ 74 Abs. 1 Nr. 5 HBG gewertet wieaden

Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. Sie ist zu widerrufen, wenn
nachtraglich eine Beeintrachtigung dienstlicher Interessen vorliegt, vgl. 8 73 Abs. 3 HBG.

Die AusUbung einer nicht genehmigungspflichtigen Nebentéatigkeit ist gemaf § 74 Abs. 4 HBG ganz oder
teilweise zu untersagen, wenn bei ihrer Austibung dienstliche Pflichten verletzt werden.

10. Austibung der Nebentatigkeit wahrend/auRerhalb der Arbeitszeit

Gemal 8§ 75 Abs. 2 Satz 1 HBG dirfen Nebentétigkeiten, die auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung
des Dienstherrn ausgetibt werden oder bei denen dieser ein dienstliches Interesse an der Ubernahme
durch die Beamtin oder den Beamten hat, innerhalb derefigzeit ausgeiibt werden. Andere Nebentéa-
tigkeiten durfen nur aul3erhalb der Arbeitszeit ausgetibt werden. Ausnahmen dirfen nach Satz 2 nur in
besonders begriindeten Féllen, insbesondere im 6ffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienst-
liche Grinde niat entgegenstehen und die versdumte Arbeitszeit nachgeleistet wird.

11. Nebentatigkeit in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten
a) Begriff der Selbsthilfeeinrichtung der Beamtinnen und Beamten

Eine formelle Anerkennung als Selbsthilfeeinrichtung der Beamtinnen und Beamten gibt es in Hessen
nicht. Ob eine Einrichtung aktuell als Selbsthilfeeinrichtung im Sinne der nebentatigkeitsrechtlichen Best-
immungen einzustufen ist, muss daher im Einzelfallder zustandigen Dienstbehérde gepriift werden.
Dabei sind die im Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 5. September 1990, A21® | 2
164/42, aufgestellten Grundsatze anzuwenden:

Als Selbsthilfeeinrichtung im Sinne des beamtenrechtlichen Nebentatigkeitsrechts ist grundsatzlich eine
von Beamtinnen und Beamten selbstverwaltete und unterhaltene Organisation (Selbstverwaltungsgrund-
satz) zu verstehen, die allein dem Zweck dient-saielllich Beamtinnen und Beamten sowie deren
Angehdrigen oder Hinterbliebenen ideelle oder materielle Hilfe zu gewahren (Ausschlie3lichkeitsgrund-
satz). Den Beamminen und Beamten stehen Richterinnen und Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-
beit-nehmer desoffentlichen Dienstes gleich. Der Selbstverwaltungsgrundsatz und der Ausschlief3lich-
keitsgrundsatz sollen in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag verankert sein. Dort soll beziglich des
Selbstverwaltungsgrundsatzes geregelt sein, dass dig/lMiler oegr Gesellschafter der Einrichtung An-
gehorige des offentlichen Dienstes sein missen oder dass die willensbildenden Organe ausschliellich
oder zumindest mehrheitlich von Angehdrigen des 6ffentlichen Dienstes bestimmt sind. Bezlglich des
AusschlieRlichkeitsgndsatzes soll sich aus der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag, gegebenenfalls
auch aufgrund oder in Verbindung mit den gesetzlichen Grundlagen, ergeben, dass die Leistungen und
Ertrage der Einrichtung ausschliel3lich Angehorigen des dtfeati Dienstes sowie deren Angehdrigen

oder Hinterbliebenen zugutekommen. Ohne eine entsprechende Festschreibung in der Satzung oder im
Gesellschaftsvertrag ist eine abschlieRende Bewertung nicht méglich. Weitere Voraussetzung ist eine ei-
genstandige Orgarasion fur de Aufgaben der Einrichtung. Dabei reichen ein spezielles auf die Ange
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hdrigen des o6ffentlichen Dienstes ausgerichtetes Versicherungsangebot in Form spezieller Versicherungs-
tarife und der Vertrieb Uber eine besondere Aul3endienstorganisation ebenso wenig aus wie die blofRe
O9AYNAROKGdzyd SAySa . SANI EradirfemNnébemr dedSelbsthiletatigkes kemes 8 O K N 7
weiteren Unternehmenszwecke verfolgt werden.

b) Nicht genehmigungspflichtige Nebentatigkeit, Anzeigepflicht

Die Tatigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten
ist grundsatzlich nicht genehmigungspflichtig, 8 74 Abs. 1 Nr. 3 HBG. Eine schriftliche oder elektronische
Anzeigepflicht fir eine solche Tatigkeit bedtdann, wenn fur die Tatigkeit ein Entgelt oder ein geldwer-

ter Vorteil geleistet werden soll. Vor

der Aufnahme der Nebentatigkeit sind bei der Anzeige Angaben zu machen tber die Art der Nebentétig-
keit, den zeitlichen Umfang, die Person des Auftteayv. Arbeitgebers und die voraussichtliche Hohe des
Entgelts oder geldwerten Vorteils, vgl. 8 74 Absatiz $ HBG.

Auch die Nebentatigkeit von Vertrauensleuten fur Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten
darf grundsatzlich nicht wahrend der Arbeitszeit ausgetbt werden, vgl. Ausfihrungen in Nr. 10. Die Ab-
wicklung von Versicherungsnd sonstigen Geschaftsaglggenheiten muss daher au3erhalb der Arbeits-

zeit erfolgen, auch wenn die Abwicklung nur kurze Zeit in Anspruch nehmen wirde. Ein Verstol3 wegen
des Missbrauchs von Arbeitszeit ist nur dann nicht anzunehmen, wenn Vertrauensleute, die wahrend des
Dienstes wgen ihrer Nebentatigkeit angesprochen werden, lediglich einen Termin fur dnzBeder Ar-
beitszeit liegende Gesprache und Verhandlungen vereinbaren.

Die Weitergabe von Anschriften der Bediensteten einschliel3lich neu eingestellter oder einzustellender
Bediensteter ohne deren nachweisbare Einwilligung an Vertrauensleute von Selbsthilfeeinrichtungen ist
unstatthaft, da dies eine Pflichtverletzung (ArtABs. 1 b), 6, 7 Datensche@undverordnung, § 37 Abs.

1 BeamtStG, 88 90, 93 Abs. 1 Satz 1 und 2 HBG) darstellt und Selbsthilfeeinrichtungen gegeniber anderen
Organisationen kein Wettbewerbsvorsprung eingeraumt werden kann.

12. Nachweis Uber die Hohe der Einkiinfte aus Nebentatigkeiten

Nach 8§ 75 Abs. 4 HBG kann die Beamtin oder der Beamte verpflichtet werden, nach Ablauf jedes Kalen-
derjahres eine Aufstellung Uber alle ausgetibten genehmigungspflichtigen und anzuzeigenden Nebenta-
tigkeiten und die dafiir erhaltenen Entgelte oder geldrten Vorteile vorzulegen. In der Landesverwal-

tung sollte eine Aufstellung regelmafiig verlangt werden.

13. Abfuhrungspflicht

Die Abfiihrungspflicht ist in § 79 Satz 2 Nr. 2 HBG i. V. m. 8 3 HNV geregelt. Sie betrifft genehmigungs-
pflichtige Nebentatigkeiten im 6ffentlichen Dienst oder in dem ihm glstelnenden Dienst, auch wenn

die Beamtin oder der Beamte nach § 72 Abs. 1 HBQflihtet ist, die Nebentatigkeit zu ibernehmen

oder wenn die Nebentétigkeit durch Rechtsvorschrift Gbertragen worden ist. Darliber hinaus gilt sie auch
fur Nebentatigkeiten aul3erhalb des 6ffentlichen Dienstes, die auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlas-
sung des Dienstherrn ausgetbt werden. Dabei muss die fur eine oder mehrere genehmifjichgige
Nebentétigkeiten im 6ffentlichen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst bezogene Vergitung in
der Summe im Kalenderjahr 15 Prozent des Zwdélffachen des aer Besoldungsgruppe und der Stufe

der Beamtin oder des Beamten bestimmten Bruttogrundgehalts fir den Monat Dezember bei Vollzeitbe-
schéaftigung ubersteigen.

Mafigebend ist die Besoldungsder Amtsbeziigegruppe sowie Stufe am Ende des Kalenderjahres.
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Zuvor sind die zur Ausiibung der Nebentatigkeit entstandenen notwendigen Aufwendungen fur Fahrtkos-
ten sowie fir Unterkunft und Verpflegung bis zur nach den reisekeselntlichen Vorschriften fiir den

vollen Kalendertag vorgesehenen Hohe, fir die Inanspralcine von Einrichtungen, Personal oder Ma-
terial des Dienstherrn sowie fur sonstige Hilfeleistungen und selbst beschafftes Material in Abzug zu brin-
gen, sofern fir diese Aufwendungen kein Auslagenersatz geleistet worden ist.

Der danach uber die jeweilige Grenze hinausgehende Betrag ist an den Dienstherrn im Hauptamt abzu-
fihren.

Ausnahmen von dieser Abflihrungspflicht regelt 8 4 HNV, wie z. B. fir einreihetdnterrichtstatigkeit,
die Mitarbeit an Prifungen, bestimmte Gutachtertatigkeiten.

14. Nutzung von Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn

Einrichtungen, Personal uidaterial des Dienstherrn dirfen geman § 75 Abs. 3 HBG nur mit dessen Ge-
nehmigung und gegen Entgelt genutzt werden, sofern ein 6ffentliches oder wissenschatftliches Interesse
an der Nebentatigkeit besteht. Bei einer Nebentatigkeit fir den eigenen Dienstiseeim Entgelt nur zu
entrichten, wenn fur die Nebentatigkeit eine Vergutung gewahrt wird und der Wert der Inanspruchnahme
von Einrichtungen, Personal und Material bei deren Bemessung unberiicksichtigt bleibt. Gemaf § 75 Abs.
3 Satz 3 HBG muss das Nutaerggelt mindestens in Héhe der dem Land Hessen fiur die Benutzung
Sydaidl yRSySy YvYz2aiSy o06SySaaSy 6SNRSyd® bNKSNBE 9AYy]
zungsentgelt fur die Inanspruchnahme von PersonalriEimungen und Material des Landes audass
SAYSNI bSoSyGNGATLSAlG G2Y HndMMPHAHPpIE {d!yT & { o
oder zahnarztlicher Tatigkeiten im Bereich des Hessischen Ministeriums fiir Wissenschaft und Kunst be-
stehenbesondere Regelungen.

15. Teilzeitbeschéftigte und beurlaubte Beamtinnen und Beamte

a) Voraussetzungslose Teilzeitbeschaftigung nach 8 62 Abs. 2 HBG

Nach 8§ 62 Abs. 2 HBG darf dem Antrag auf Teilzeitbeschaftigung nur entsprockssmweenn sich die
Beamtin oder der Beamtin verpflichtet, wahrend der Teilzeitbeschaftigung aul3erhalb des Beamtenver-
haltnisses berufliche Verpflichtungen nur in dem-{fimgeinzugehen, der vollzeitbeschéftigten Beamtin-

nen und Beamten fiir die Ausiibung von Nebentatigkeiten nach den 88§ 72 bis 74 HBG gestattet ist. Dabei
ist die regelmafige wochentliche Arbeitszeit von vollzeitbeschaftigten Beamtinnen und Beamten zu
Grunde zu legn. Die genehmigungspflichtige Nebentatigkeit darf in der Regel acht Stunden in der Woche
nicht Gberschreiten (vgl. 8 73 Abs. 2 Satz 4 HBG).

b) Teilzeitbeschaftigung aus familidren Griinden nach § 63 HBG und Beurlaubung aus familiaren Grin-
den nach § 64 HBG

Bei Teilzeitbeschéaftigung und Beurlaubung aus familiaren Grinden werden die Versagungsmdoglichkeiten
des § 73 Abs. 2 HBG dahingehend erweitert, dass die genehmigungspflichtige Nebentétigkeit dem Zweck
der Teilzeitbeschaftigung oder Beurlaubung nicht zuwédden darf (88 63 Abs. 5, 64 Abs. 3 HBG).

c¢) Beurlaubung aus beschéftigungspolitischen Griinden nach § 65 HBG

Aufgrund der beschéaftigungspolitischen Zielsetzung der Vorschrift ist Voraussetzung einer Bewilligung
dieser Beurlaubung nach 8 65 Abs. 3 Satz 1 HBG die ausdruckliche Selbstverpflichtung der Beamtin oder
des Beamten, auf die Ausiibung entgeltlicher Nebegkétiten zu verzichten und entgeltliche Tatigkeiten

nach 8§ 74 Abs. 1 HBG nur in dem Umfang auszutiben, wie er bei Vollzeitbeschéaftigung ohne Verletzung
dienstlicher Pflichten ausgeibt werden kénnte. Ausnahmen vom Nebentatigkeitsverzicht bedirfen der
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Genehmigung der zustandigen Dienstbehdrde. Sie darf nur erteilt werden, soweit die Nebentétigkeit dem
Zweck der Bewilligung nicht zuwiderlauft.

16. Tatigkeit nach Beendigung des Beamtenverhaltnisses

Gemal 88 41 BeamtStG, 78 HBG haben Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie frihere
Beamtinnen und Beamte mit Versorgungsbeziigen die Austibung einer Erwerbstéatigkeit oder sonstigen
Beschaftigung auRerhalb des offentlichen Dienstes,

die mit der dienstlichen Tatigkeit in den letzten finf Jahren vor Beendigung des Beaenkeititnisses im
Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen beeintrachtigt werden kénnen, vor ihrer Auf-
nahme der letzten obersten Dienstbehdrde schriftlanzuzeigen. Die Anzeigepflicht endet, wenn die Be-
amtinnen und Beamten mit Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 33 HBG oder zu einem spateren Zeit-
punkt in den Ruhetand treten, drei Jahre nach Beendigung des Beamtenverhaltnisses. Wenn das Beam-
tenverhétnis zu einem friheren Zeitpunkt beendet wird, endet die Anzeigepflicht finf Jahre nach Been-
digung des Beamtenverhaltnisses, spatestens jedoch am Ende des Monats, in dem das 70. Lebensjahr
vollendet wird.

Die Erwerbstatigkeit oder sonstige Beschaftigung ist zu untersagen, wenn die konkrete Besorgnis besteht,
dass durch sie dienstliche Interessen beeintrachtigt werden konnen. Die Untersagung ist l&angstens auf
den Zeitraum der Anzeigepflicht zu befristen.

Die Anzeigepflicht hinsichtlich der Austibung einer Erwerbstétigkeit oder sonstigen Beschaftigung aulRer-
halb des offentlichen Dienstes, dienstliche Interessen beeintrachtigen kann, wird durch § 78 Abs. 4
HBG entsprechend auf die friiheren Beamtinnen und Beamten mit Anspruch auf Altersgeld erstreckt.

Unberihrt davon bleibt die Verpflichtung nach § 67 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HBeamtVG, gegeniber der Pensi-
onsbehorde den Bezug und jede Anderung von Einkiinften, die sich auf die Hohe der Versorgungsbeziige
auswirken kdénnten, anzuzeigen.

17. VerstoRRe gegen Regelungen des Nebentatigkeitsrechts
Ein Versto3 gegen die Vorschriften des in den 88 71 ff HBG geregelten Nebentategidisstellt ein
Dienstvergehen nach § 47 BeamtStG dar, auf das das Hessische Disziplinargesetz (HDG) Anwendung fin-

det, vgl. 8 47 Abs. 3 BeamtStG i. V. m. § 2 Abs. 1 HDG

Anlage:Muster Antrag auf Genehmigung/Anzeige einer Nebentatigkeit/Anzeige einer Tatigkeit nach
Beendigung des Beamtenverhaltnisses mit Anlage Vergtitung
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22.21Richtlinien fur die dienstliche Beurteilung der Lehrkrafte des Landes Hessen im Ge-
schaftsbereich des Hesshen Kultusministeriums

Richtlinie fir die dienstliche Beurteilun§

690

ABI. 12/20

Richtlinien fiir die dienstliche Beurtei-
lung der Lehrkrafte des Landes Hes-
sen im Geschiftsbereich des Hessi-
schen Kultusministeriums

Erlass vom 13. November 2020
Z.1 JA —050.001.001-00138 -
Gult. Verz. Nr. 7200

Aufgrund des § 46 Abs. 2 der Hessischen Lauf-
bahnverordnung vom 17. Februar 2014 (GVBI.
S. 57) werden hiermit die Richtlinien fur die dienstli-
che Beurteilung der Lehrkrafte des Landes Hessen
im Geschaftsbereich des Hessischen Kultusminis-
teriums bekanntgegeben.

Richtlinien fiir die dienstliche Beurteilung der
Lehrkrafte des Landes Hessen im Geschafts-
bereich des Hessischen Kultusministeriums

1.  Allgemeine Grundsatze fiir die Beurteilung

11  Nach Art. 33 Abs. 2 GG, Art. 134 HV rich-
tet sich der Zugang zu &ffentlichen Amtern
nach Eignung, Befdhigung und fachlicher
Leistung. Dienstliche Beurteilungen haben
zum Ziel, die Leistungen der Beamtinnen
und Beamten leistungsgerecht abgestuft
und untereinander vergleichbar zu bewer-
ten, um ein Bild Uber ihre Befdhigung zu
gewinnen. Dienstliche Beurteilungen sind
somit wesentliche Grundlage fur Personal-
entscheidungen.

Die Beurteilungen sollen ein zutreffendes
Bild der Eignung, Beféhigung und Leis-
tung der Beurteilten ergeben. Von groRer
Bedeutung ist hierbei, dass von allen Be-
urteilerinnen und Beurteilern ein einheitli-
cher BeurteilungsmaRstab angelegt und die
Breite der Beurteilungsmdglichkeiten aus-
geschopft wird. Beurteilungen erfillen ihren
Zweck nur, wenn sie frei von sachfremden
Erwagungen, objektiv und unvoreingenom-
men erstellt werden.

1.2 Die wahrheitsgetreue, gleichmaRige, diffe-
renzierte und gerechte Beurteilung ist Vo-

1.3

1.4

raussetzung fir die Vergleichbarkeit der Be-
urteilungen untereinander. Sie erfordert von
den Beurteilenden ein hohes MaR an Verant-
wortungsbewusstsein, Einfuhlungsvermégen
und Gewissenhatftigkeit.

Die dienstliche Beurteilung soll die Leistung
der Beurteilten in Bezug auf ihr Amt und im
Vergleich zu anderen Beamtinnen und Beam-
ten objektiv darstellen. Nach einer Beférde-
rung ist daher VergleichsmaRstab fur die Be-
urteilung das von einer Beamtin oder einem
Beamten des neuen Amts zu fordernde héhe-
re Leistungsniveau.

Bei der Beurteilung schwerbehinderter Be-
amtinnen und Beamten sind die Richtlinien
zur Integration und Teilhabe schwerbehin-
derter Angehériger der hessischen Landes-
verwaltung (Teilhaberichtlinien, vgl. Anlage 4)
sowie die fir den Schulbereich geltende Inte-
grationsvereinbarung in der jeweils geltenden
Fassung zu beachten.

Die Schwerbehindertenvertretung ist tber
bevorstehende dienstliche Beurteilungen
von schwerbehinderten Beamtinnen und
Beamten zu informieren und ist auf Wunsch
der schwerbehinderten Lehrkraft zum Un-
terrichtsbesuch bzw. zum Besuch einer
Modul- oder Ausbildungsveranstaltung hin-
zuzuziehen. Uber den bevorstehenden Un-
terrichtsbesuch ist die Schwerbehinderten-
vertretung rechtzeitig zu informieren.

Anwendungsbereich

Diese Beurteilungsrichtlinien gelten fur die
Beamtinnen und Beamten sowie entspre-
chend fir die Tarifbeschéftigten im Dienst
als Lehrkraft an &ffentlichen Schulen i.S.d.
§ 86 Abs. Satz 1 Hessisches Schulgesetz
- einschlieBlich des Dienstes in der Schul-
leitung - sowie als hauptamtliche Ausbilde-
rinnen und Ausbilder an Studienseminaren
im Geschéaftsbereich des Hessischen Kul-
tusministeriums.

74 HessISCHEBLTUSMINISTERIRO020)»Richtlinien fir die dienstliche Beurteilung der Lehrkrafte des Landes Hessen im Geschafts-

bereich des Hessischen Kultusministeriums«, S. 690 ff.
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